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Allgemeiner Teil zur Police (AT)

1 Vertragsgrundlagen

1.1 Dieser Allgemeine Bedingungsteil gilt fir alle, rechtlich selbststandigen, Vertrage der
Versicherungspolice, sofern in den vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen nichts
Abweichendes geregelt ist.

1.2 Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen des
Versicherungsvertragsgesetzes.

2 Beginn des Versicherungsschutzes, Vertragsdauer

2.1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in 3. zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt.

2.2 Dauer und Ende des Vertrags
Der Vertrag ist fur die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr,
wenn nicht dem Vertragspartner spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres eine Kindigung zugegangen ist. Die Kiindigung durch den Versicherer muss
in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in Textform erfolgen.

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer
Kindigung bedarf zum vorgesehenen Zeitpunkt.

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren nach
Versicherungsvertragsgesetz § 11, Absatz 4 (VVG), gekiindigt werden.

3 Beitrag

3.1 Beitrag und Versicherungsteuer
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthalt die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in
der jeweils vom Gesetz bestimmten Hohe zu entrichten hat.

3.2 Falligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags
Der erste oder einmalige Beitrag wird, unabhangig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts, sofort
nach Zugang des Versicherungsscheins féllig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein
angegebenen Versicherungsbeginn.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder
einmalige Beitrag sofort nach Vertragsschluss zu zahlen.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des
ersten Jahresbeitrags.

3.3 Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu
einem spéteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Solange der
Beitrag nicht gezabhlt ist, kann der Versicherer vom Vertrag zuriicktreten.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu
vertreten hat.

3.4 Falligkeit des Folgebeitrags
Der Folgebeitrag wird am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fallig.
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35 Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des Folgebeitrags
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geréat der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in
Verzug, es sei denn, dass er die verspétete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug,
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz und gleichzeitig kann der
Versicherer ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 3.5,
Satz 2, darauf hingewiesen wurde.
Hat der Versicherer gekiindigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Fir Versicherungsfélle, die zwischen dem
Zugang der Kiindigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

3.6 Teilzahlungen und Folgen bei verspéteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort
fallig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug ist. Ferner kann der
Versicherer fir die Zukunft jahrliche Beitragszahlung verlangen.

3.7 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschrifterméachtigung
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zum Falligkeitszeitpunkt eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer
berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverziglich nach einer
in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der
Versicherer berechtigt, kiinftig Zahlung auf3erhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

4  Beitragsregulierung und Gefahrerhéhung

4.1 Beitragsregulierung

41.1 Uber die gesetzlichen und einzelvertraglichen Obliegenheiten hinaus hat der Versicherungsnehmer
nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Anderungen sich in Bezug auf die zur
Beitragsbemessung gemachten Angaben ergeben haben.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag riickwirkend zur letzten Hauptfalligkeit angepasst.

Wegen gesetzlicher — insbesondere steuerrechtlicher — Vorschriften kénnen in einzelnen Vertragen
abweichende Regelungen zum Zeitpunkt der Beitragsregulierung gelten.

41.2 Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fur den
Zeitraum, fur den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Héhe des fir diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht,
findet eine Beitragsregulierung statt.

4.1.3 Die Angaben gem. 4.1.1 sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und
auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen.

4.2 Gefahrerhdhung

42.1 Begriff der Gefahrerh6hung
Eine Gefahrerhbhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklarung des
Versicherungsnehmers die tatsachlich vorhandenen Umstande so verandert werden, dass der
Eintritt des Versicherungsfalls oder eine VergréBerung des Schadens oder die
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

4.2.2 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, nach Abgabe seiner Vertragserklarung eine
Gefahrerh6hung ohne Einwilligung des Versicherers vorzunehmen oder zu gestatten. Erkennt der
Versicherungsnehmer eine Gefahrerhéhung nachtraglich oder tritt diese unabhéangig von seinem
Willen ein, hat er dies dem Versicherer unverziglich anzuzeigen.

KFM0126 Seite 4 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



AT R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.07.2021 Seite 5

Einzelvertragliche Regelungen zur Vorsorgeversicherung bleiben hiervon unberihrt.

Der Versicherer entscheidet aufgrund dieser Angaben, ob und ggf. zu welchen Konditionen der
Vertrag fortgefuhrt werden kann.

Mit der Aufforderung nach 4.1.1 kann die Aufforderung verbunden werden, dem Versicherer
mitzuteilen, ob und welche Anderungen eingetreten sind.

4.2.3 Rechtsfolgen bei Gefahrerhéhung
Es gelten die 88 23 bis 27, 29 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kiindigung berechtigt sein,
eine Vertragsénderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

4.2.4 Wegen spezieller gesetzlicher Vorschriften koénnen in einzelnen Vertragen abweichende
Regelungen zur Gefahrerhthung gelten.

5 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Verletzt der Versicherungsnehmer eine vertragliche Obliegenheit vorsatzlich oder grob fahrlassig, so
kann der Versicherer nach MaRRgabe der 88 23 bis 28 und 82 VVG leistungsfrei zur Kiindigung oder
Beitragserh6hung berechtigt sein.

AuBBer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder fir den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalls noch fir die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers
urséchlich ist.

6 Mehrfachversicherung und Uberversicherung

6.1 Mehrfachversicherung
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert
(Mehrfachversicherung, 88 77 ff. VVG), ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverziglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versicherungssumme
anzugeben.
Ist die Mehrfachversicherung zustande gekommen, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er binnen eines Monats, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt
hat, die Aufhebung des spéater geschlossenen Vertrags oder eine Reduzierung der
Versicherungssumme verlangen. Die Erklarung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem
Versicherer zugeht.
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht, ist der Versicherer nach MalRgabe des § 28
VVG zur Kiundigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kiindigung des Versicherers wird mit
Zugang wirksam.

6.2 Uberversicherung
Ubersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach MafRgabe des § 74 VVG die
Herabsetzung der Versicherungssumme und des Beitrags verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer die Uberversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermégensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Umsténden
Kenntnis erlangt.

7 Wegfall des versicherten Interesses

Der Versicherungsschutz fiir das versicherte Interesse endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der
Versicherer davon Kenntnis erhalt, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung weggefallen ist. Dies gilt fir einzelne Vertrage der Police sinngemafl. Endet das
Versicherungsverhaltnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn riickwirkend
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aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger TaAuschung nichtig, so steht dem Versicherer der
Beitrag oder die Geschéftsgebuhr nach MalRgabe der §8 39 und 80 VVG zu.

8 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderungen

Alle fur den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklarungen sind in Textform abzugeben, sofern
nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt ist. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachtrdgen als zustédndig bezeichnete
Geschaftsstelle gerichtet werden.

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner Anschrift oder seines Namens dem Versicherer
nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung.

9 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Auf die in dieser Police abgeschlossenen Vertrdge findet ausschliellich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Fur Klagen aus dem Versicherungsverhaltnis ist der Hauptsitz des Versicherers maf3geblich, soweit
gesetzlich kein ausschlieRlicher Gerichtsstand vorgeschrieben oder in den Besonderen Teilen etwas
Abweichendes vereinbart ist.

10 Verjahrung

Die Anspriche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren.

Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
Glaubiger von dem Anspruch begriindenden Umstanden und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlassigkeit erlangen musste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zahlt bei
der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten
Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

11 Beitragsanpassung/Beitragsangleichung

111 Beitragsanpassungen innerhalb des ersten Jahres nach Abschluss
Soweit der Versicherer aufgrund einzelvertraglicher Regelungen berechtigt ist, infolge der Schaden-
/Kostenentwicklung eine Beitragsanpassung/Beitragsangleichung vorzunehmen, unterbleibt diese
bei Vertragen, bei denen seit dem Versicherungsbeginn noch nicht 12 Monate abgelaufen sind.

11.2 Kundigung wegen Beitragsanpassung
Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanpassung/Beitragsangleichung, ohne dass sich der
Umfang des Versicherungsschutzes andert, kann der Versicherungsnehmer den
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit
sofortiger Wirkung, friihestens jedoch zu dem Zeitpunkt in dem die Beitragserhéhung wirksam
werden sollte, in Textform kiindigen.

Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spéatestens einen Monat vor dem Wirksamwerden
der Beitragserhbhung zugehen. Eine Erhdéhung der Versicherungsteuer begrindet kein
Kindigungsrecht.

12 AuBergerichtliche Beschwerdestelle

Bei Beschwerden kdnnen Sie als Verbraucher in den Féllen, die nicht lhrer gewerblichen oder
selbstandigen  Téatigkeit zuzurechnen sind, das aullergerichtliche Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein Versicherungsombudsmann e. V. in Anspruch nehmen. Wir
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sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. bzw. des Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung und haben uns verpflichtet, an diesen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen.

Die Adresse lautet: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Das Verfahren ist fir Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert
von 10.000 EUR sind fur uns bindend. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.versicherungsombudsmann.de.

Unabhangig von der Inanspruchnahme einer auf3ergerichtlichen Beschwerdestelle besteht fur Sie
weiterhin die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

13 Auslandssteuer

Der Versicherungsnehmer ist dem Versicherer unverziglich zur Anzeige verpflichtet, wenn der
Schwerpunkt der gewerblichen, freiberuflichen oder selbstandigen beruflichen Tatigkeit, der Sitz der
Gesellschaft, eine Niederlassung oder ein unselbstandiger Betriebsteil aus Deutschland ins Ausland
verlagert wird. Dies gilt auch, wenn die versicherte Sache fir langer als drei Monate in eine auf3erhalb
Deutschlands gelegene Betriebsstatte verlagert wird.

Bei einer Verlagerung fur langer als drei Monate in ein Drittland (aul3erhalb des Gebiets der
Mitgliedstaaten der Europaischen Union (EU) bzw. des Europédischen Wirtschaftsraums (EWR)),
wird der Versicherungsnehmer Steuerentrichtungsschuldner der im Drittland aus dem
Versicherungsvertrag entstehenden Steuer. Der Versicherungsnehmer haftet gegeniiber dem
Versicherer fiir die Steuerentrichtung der auslandischen Steuer im Drittland. Vorstehender Absatz
gilt nicht, wenn der Versicherer in dem jeweiligen Drittland Versicherungsschutz nicht gewahren darf
oder nicht gewahrt.

Die sonstigen vertraglichen und rechtlichen Regelungen (insbesondere des Aufsichtsrechts) bleiben
unberuhrt.
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Bindelnachlassklausel

In der Berechnung der Beitrage ist folgender Biindelnachlass je Vertrag bertcksichtigt:

Anzahl der Vertrage: 1 | 23 | 45 | 67 | 89 |apb10
0% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35%

Andert sich die Gesamtzahl der rechtlich selbstandigen Einzelvertrage dieser Police, so erhoht sich
der Bundelnachlass je Einzelvertrag ab Einschluss eines weiteren Einzelvertrags bzw. reduziert sich
der Biindelnachlass ab Ausschluss eines Einzelvertrags.
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Gesetzliche Informationen nach 8§ 1 der Verordnung tber
Informationspflichten bei Versicherungsvertragen (VVG-InfoV)

Risikotrager

Die aufgrund lhres Antrags abgeschlossenen Versicherungen sind rechtlich selbststandige,
voneinander unabhangige Vertrage. Den Risikotrager des jeweiligen Versicherungsvertrags finden
Sie im Antrag bzw. Versicherungsschein.

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Dr. Nils
Reich, Vorsitzender; Volker Buchem, Dr. Klaus Endres, Jens Hasselbacher, Marc René
Michallet, Dragica Mischler.

Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188 Amtsgericht Wiesbaden,
Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 811198334

Die R+V Allgemeine Versicherung AG betreibt alle Zweige der Schadens-, Unfall- und
Ruckversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art.

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Dr. Nils
Reich, Vorsitzender; Michael Busch, Jan Dirk Dallmer, Jens Hasselbéacher.

Sitz: Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg, Handelsregister Nr. HRB 76536, Amtsgericht
Hamburg, Umsatzsteuer-ID-Nr. DE 218618884

Die KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG betreibt alle Sparten, die unter die Bezeichnungen
"Schaden- und Unfallversicherung”, "Rechtsschutz" sowie "Beistandsleistungen zugunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten befinden" fallen, jeweils fir samtliche Risiken im In- und
Ausland.

Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G., Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger. Vorstand: Dr. Nils
Reich, Vorsitzender; Jens Hasselbéacher.

Sitz: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2173, Amtsgericht Wiesbaden,
USt-IdNr. DE 114106927

Die Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. betreibt Tierversicherungen sowie die Verwaltung
von Versorgungseinrichtungen und sonstige Geschéafte, die im engen wirtschaftlichen
Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen.

Wesentliche Merkmale der Versicherung

Wesentliche Merkmale der von Ihnen beantragten Versicherungen wie Angaben tber Art, Umfang
und Beginn des Versicherungsschutzes und Falligkeit unserer Leistung finden Sie im Antrag bzw.
Versicherungsschein, den Versicherungsbedingungen sowie in diesen Verbraucherinformationen.

Fur das Versicherungsverhaltnis gilt jeweils der Allgemeine Teil zur Police (AT) sowie die
besonderen Versicherungsbedingungen, die den einzelnen Vertragen zu Grunde liegen.

Beitrag, Beitragszahlung und Kosten

Die Hohe des Beitrags einschlie3lich der derzeit geltenden Versicherungsteuer finden Sie im Antrag
bzw. Versicherungsschein.

Die Bestimmungen zur Zahlung und Erflllung sowie der Zahlweise der Versicherungsbeitrage finden
Sie im Antrag, dem Versicherungsschein und den Versicherungsbedingungen, insbesondere Punkt
3 AT. Eine erteilte Einzugserméachtigung gilt auch fur Ersatzvertrage.

Bei Zahlungsverzug betragen die Kosten 15 EUR je Mahnung.
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Bevollmachtigung

Die R+V Allgemeine Versicherung AG ist bevollméchtigt, die Beitragsforderungen der KRAVAG-
LOGISTIC Versicherungs-AG und der Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a. G. im eigenen
Namen geltend zu machen und die Beitrage einzuziehen. Die Vollmacht erstreckt sich ferner auf alle
rechtsverbindlichen Erklarungen wie z. B. die Befugnis zur Vertragskindigung, zum Rucktritt vom
Vertrag und zur Geltendmachung einer Geschéftsgebihr.

Zustandekommen des Vertrags

Vor Abgabe lhres Antrags erhalten Sie mit diesen Verbraucherinformationen die Allgemeinen,
Besonderen und Speziellen Versicherungsbedingungen und gegebenenfalls sonstige
vertragsrelevante Informationen, sofern Sie hierauf nicht ausdriicklich verzichten.

Die Aufnahme Ilhres Antrags stellt lhr Angebot zum Abschluss eines oder mehrerer
Versicherungsvertrage dar. Den Versicherungsschein (Police) erhalten Sie per Post. Mit Zugang der
Police ist der Versicherungsvertrag geschlossen, sofern Sie Ihr Widerrufsrecht nicht austiben.

Beginn der Versicherung

Den Beginn der Versicherung und des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem
Versicherungsschein. Bitte beachten Sie, dass der Beginn des Versicherungsschutzes abhéngig von
der rechtzeitigen Zahlung des Beitrags ist (Punkt 3.3 AT).

Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht in der Elementarschaden- und der
BetriebsschlieBungsversicherung Versicherungsschutz erst nach Ablauf von 14 Tagen nach
Versicherungsbeginn. Diese Regelung entfallt, soweit Versicherungsschutz bereits Uber einen
anderen Vertrag bestanden hat und ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Antrag
fortgesetzt wird.

Ist dem Antragsteller bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so besteht hierfiir
kein Versicherungsschutz.

Vorlaufige Deckungszusage

Die Deckungszusage gilt bis zur Einldsung des Versicherungsscheins/Nachtrags, langstens bis 3
Monate nach Antragsunterschrift. Sie erlischt riickwirkend, auch wenn der Versicherungsfall bereits
eingetreten ist, falls der im Versicherungsschein/Nachtrag genannte Erstbetrag nicht innerhalb von
8 Tagen gezahlt wird. Kommt der endgiltige Versicherungsvertrag nicht zustande, hat der
Versicherer Anspruch auf einen angemessenen Beitragsanteil.

Aufgrund zwingender gesetzlicher Vorgaben kdénnen einzelne Versicherungsvertrdge abweichende
Regelungen enthalten (siehe z. B. "Besondere Hinweise zur Vermogensschaden-
Haftpflichtversicherung").

Widerrufsbelehrung

Abschnitt 1
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise

Widerrufsrecht
Sie kdnnen lhre Vertragserklarung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von
Grinden in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen.

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem lhnen
— der Versicherungsschein,
— die Vertragsbhestimmungen,
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einschlieBlich der far das Vertragsverhaltnis geltenden Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschliel3lich der Tarifbestimmungen,

— diese Belehrung,

— das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,

— und die weiteren in Abschnitt 2 aufgefuhrten Informationen

jeweils in Textform zugegangen sind.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist geniligt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:

R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG, Postfach 103905, 20027 Hamburg oder an die
Hausanschrift: Heidenkampsweg 102, 20097 Hamburg. Bei einem Widerruf per Telefax richten
Sie diesen bitte an die Telefaxnummer: 040 23606-4366. Einen Widerruf per E-Mail schicken
Sie bitte an info@kravag.de.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und der Versicherer hat
Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitrage zu erstatten,
wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist
beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfallt, darf
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich fur jeden Tag, an dem
Versicherungsschutz bestanden hat, um einen Betrag von

— 1/360 des jahrlichen Beitrags,

— 1/180 des halbjahrlichen Beitrags,

— 1/90 des vierteljahrlichen Beitrags oder
— 1/30 des monatlichen Beitrags.

Bei Zahlung eines Einmalbeitrages kénnen Sie den Betrag, den wir fiir jeden Tag einbehalten
darfen, an dem Versicherungsschutz bestanden hat, anhand folgender Formel errechnen:

Einmalbeitrag lhrer Versicherung
Beantragte Versicherungsdauer in Tagen

Die mit Ihnen vereinbarte Zahlungsweise sowie die Hohe lhres Beitrags kénnen Sie dem lhnen
zur Verfligung gestellten Antrag bzw. Versicherungsschein entnehmen. Die Erstattung
zurlickzuzahlender Betrage erfolgt unverziglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des
Widerrufs.

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame
Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurickzugewdhren und gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf lhren ausdricklichen Wunsch sowohl von
Ihnen als auch vom Versicherer vollstandig erfullt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgetibt
haben.

Abschnitt 2
Auflistung der fur den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die
Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen aufgefuhrt:

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen
Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfiigung zu stellen:

1 die ldentitat des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, Uber die der Vertrag abgeschlossen
werden soll; anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtstrager eingetragen ist, und
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die zugehorige Registernummer;

2 die ladungsfahige Adresse des Versicherers und jede andere Adresse, die fur die
Geschéaftsbeziehung zwischen dem Versicherer und Ihnen mafRgeblich ist, bei juristischen Personen,
Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die
Mitteilung durch Ubermittiung der Vertragsbestimmungen einschlieBlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen erfolgt, bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich
gestalteten Form;

3 die Hauptgeschaftstatigkeit des Versicherers;

4 die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben Uber Art, Umfang und
Falligkeit der Leistung des Versicherers;

5 den Gesamtpreis der Versicherung einschlie3lich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile,
wobei die Pradmien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhaltnis mehrere
selbstandige Versicherungsvertrage umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben
werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Uberpriifung des
Preises erméglichen;

a. gegebenenfalls zusatzlich anfallende Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden
Betrages sowie mdgliche weitere Steuern, Gebihren oder Kosten, die nicht Gber den
Versicherer abgefiihrt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;

b. alle Kosten, die Ihnen fiir die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn
solche zusétzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden;

7 Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfillung, insbesondere zur Zahlungsweise der
Pramien;

8 die Befristung der Gultigkeitsdauer der zur Verfigung gestellten Informationen, beispielsweise die
Gultigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises;

9 Angaben dariiber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere tiber den Beginn der Versicherung
und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, wahrend der der Antragsteller an den
Antrag gebunden sein soll;

10 das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der
Ausiibung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenuber der der Widerruf zu
erklaren ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschlie3lich Informationen tiber den Betrag, den
Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Ubermittlung
der Vertragsbestimmungen einschlie3lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt,
bedirfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

11
a. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;
b. Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages;

12 Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen
Kindigungsbedingungen einschlieBlich etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch
Ubermittlung der Vertragsbestimmungen einschlieRlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
erfolgt, bedurfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;

13 die Mitgliedstaaten der Europaischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von
Beziehungen zu lhnen vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt;

14 das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel Uber das auf den Vertrag anwendbare
Recht oder Uber das zustandige Gericht;
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15 die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Ziffer Il. genannten
Vorabinformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer
verpflichtet, mit lhrer Zustimmung die Kommunikation wahrend der Laufzeit dieses Vertrags zu
fuhren;

16 einen moglichen Zugang fir Sie zu einem aulBergerichtlichen Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die Voraussetzungen fir diesen Zugang; dabei ist
ausdriicklich darauf hinzuweisen, dass die Mdoglichkeit fir Sie, den Rechtsweg zu beschreiten,
hiervon unberuhrt bleibt;

17 Name und Adresse der zustandigen Aufsichtsbehdrde sowie die Mdéglichkeit einer Beschwerde bei
dieser Aufsichtsbehdrde.

Ende der Widerrufsbelehrung

Besondere Hinweise zu Ersatzvertragen

Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so lauft Ihr urspriinglicher Versicherungsvertrag weiter.

Besondere Hinweise zu Vertragen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Vertragen mit einer Laufzeit von weniger als einem
Monat.

Laufzeit des Vertrags

Die Laufzeit des Vertrags entnehmen Sie bitte dem Antrag bzw. dem Versicherungsschein sowie
den Verlangerungsbestimmungen in den Versicherungsbedingungen (Punkt 2.2 AT).

Kundigungsrecht

Die Bestimmungen zu Ihrem Kiindigungsrecht finden Sie in den Versicherungsbedingungen, (Punkt
2.2 AT). Weitere Kindigungsméglichkeiten entnehmen Sie bitte den besonderen
Versicherungsbedingungen, die den einzelnen Vertragen zu Grunde liegen.

Anwendbares Recht, Sprache

Auf den Versicherungsvertrag findet ausschlie3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Anwendung (Punkt 9 AT). Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in
deutscher Sprache mitgeteilt, die Kommunikation wéhrend der Laufzeit wird in deutscher Sprache
gefihrt.

Aulergerichtliche Beschwerdestelle

Bei Beschwerden kénnen Sie als Verbraucher in den Féllen, die nicht lhrer gewerblichen oder
selbstandigen  Téatigkeit zuzurechnen sind, das aul3ergerichtliche Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren bei dem Verein Versicherungsombudsmann e. V. in Anspruch nehmen. Wir
sind Mitglied des Versicherungsombudsmann e.V. bzw. des Ombudsmann Private Kranken- und
Pflegeversicherung und haben uns verpflichtet, an diesen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen.

Adresse: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 080632, 10006 Berlin
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Das Verfahren ist fir Sie kostenfrei. Entscheidungen des Ombudsmanns bis zum Beschwerdewert
von 10.000 EUR sind fur uns bindend.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungsombudsmann.de.
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Unabhangig von der Inanspruchnahme einer au3ergerichtlichen Beschwerdestelle besteht fur Sie
weiterhin die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten.

Beschwerde bei der Aufsichtsbehérde

Sie kdnnen sich mit einer Beschwerde auch an die Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht
wenden. Die Anschrift lautet: Graurheindorfer Stra3e 108, 53117 Bonn.

Besondere Hinweise zur Haftpflichtversicherung

Sie kénnen z. B. vor Ablauf bei einer Beitragsangleichung, bei einer Zahlung im Schadensfall oder
bei VerauRerung des versicherten Unternehmens kiindigen. Einzelheiten hierzu enthehmen Sie
bitten den Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (Punkte 10 bis 13 AHB).

Besondere Hinweise zur Vermdgensschaden-Haftpflichtversicherung

Kundigungsrecht

Néhere Informationen zu den Moglichkeiten einer Kiindigung sowie der Form und den
einzuhaltenden Fristen finden Sie in den vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen unter
Punkt 6, 7 und 9 sowie im Versicherungsvertragsgesetz (88 19 ff. und 88§ 33 ff.).

Beitragsregulierung (Anderung der Beitragsbemessungsgrundlagen)

Auf Basis der dem Versicherer gemeldeten Daten (siehe AT 4) wird der Versicherungsbeitrag
fur die laufende Versicherungsperiode neu festgesetzt. Der sich daraus ergebende endgiiltige
Beitrag gilt zugleich als vorlaufiger Beitrag fur das kommende Versicherungsjahr (siehe 5.2.2).

Vorlaufige Deckungszusage

Dient die Bestatigung vorlaufigen Versicherungsschutzes der Zulassung oder Bestellung eines
Berufstragers oder der Anerkennung einer Berufstragergesellschaft, wird die vorlaufige
Deckungszusage zu dem vereinbarten Zeitpunkt, frihestens aber mit Aushandigung der
Zulassungs-, Bestellungs- oder Anerkennungsurkunde oder der Eintragung in das
Partnerschaftsregister wirksam.

Néhere Informationen zum Ende des Versicherungsschutzes, speziellen Anzeigepflichten und dem
Versicherungsbeitrag finden Sie in den vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen sowie im
Versicherungsvertragsgesetz (88 49 ff.).

Einzelfall- oder Objektversicherung

Gewahrt der Versicherer fur ein im Versicherungsschein und seinen Nachtragen konkret
bezeichnetes Verfahren Versicherungsschutz, entspricht der erste Jahresbeitrag zugleich dem
Betrag, welcher unabhéngig von der Laufzeit des Vertrages mindestens zu entrichten ist. Bei einer
mehrfachen Versicherung bildet die hochste Versicherungssumme zugleich den Betrag der
insgesamt zu erbringenden Leistung (Kumulsperre). Einzelheiten entnehmen Sie bitte den
vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen.

Besondere Hinweise zur D&O-Versicherung

Kundigungsrecht

Néhere Informationen zu den Mdglichkeiten einer Kindigung sowie der Form und den
einzuhaltenden Fristen finden Sie in den Versicherungsbedingungen zur D&O-Versicherung
unter Punkt 3.3 ULLA sowie im Versicherungsvertragsgesetz (88 19 ff. und §8 33 ff.).

Beitragsregulierung (Anderung der Beitragsbhemessungsgrundlagen)

Auf Basis der dem Versicherer gemeldeten Daten (siehe AT 4) wird der Versicherungsbeitrag
fur die laufende Versicherungsperiode neu festgesetzt. Der sich daraus ergebende endgiiltige
Beitrag gilt zugleich als vorlaufiger Beitrag fir das kommende Versicherungsjahr (siehe ULLA
10).
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Auszug aus der Insolvenzordnung

§ 16 Eroffnungsgrund
Die Eroffnung des Insolvenzverfahrens setzt voraus, dass ein Erdéffnungsgrund gegeben ist.

§ 17 Zahlungsunfahigkeit
1 Allgemeiner Eréffnungsgrund ist die Zahlungsunféahigkeit.

2  Der Schuldner ist zahlungsunfahig, wenn er nicht in der Lage ist, die falligen Zahlungspflichten
zu erfullen. Zahlungsunfahigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine
Zahlungen eingestellt hat.

§ 18 Drohende Zahlungsunfahigkeit

1 Beantragt der Schuldner die Erdffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende
Zahlungsunfahigkeit Eréffnungsgrund.

2  Der Schuldner droht zahlungsunfahig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein
wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Falligkeit zu erfillen.

3 Wird bei einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersénlichkeit der Antrag
nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen personlich haftenden Gesellschaftern
oder allen Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller
zur Vertretung der juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind.

§ 19 Uberschuldung
1  Bei einer juristischen Person ist auch die Uberschuldung Eroffnungsgrund.

2 Uberschuldung liegt vor, wenn das Vermogen des Schuldners die bestehenden
Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortfihrung des Unternehmens ist nach den
Umstédnden  Uberwiegend  wahrscheinlich.  Forderungen  auf  Rickgewahr  von
Gesellschafterdarlehen oder aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich
entsprechen, fur die nach § 39 Abs. 2 zwischen Glaubiger und Schuldner der Nachrang im
Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart
worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 1 zu bertcksichtigen.

3 Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersonlichkeit kein persénlich haftender Gesellschafter
eine naturliche Person, so gelten die Absatze 1 und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu
den personlich haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehort, bei der ein
persénlich haftender Gesellschafter eine natirliche Person ist.

Besondere Hinweise zur Rechtsschutzversicherung

Bei einer Beitragsanpassung, einer Beitragserhéhung um mehr als 10 Prozent wegen einer
Gefahrerh6hung oder einer unberechtigten Ablehnung des Versicherungsschutzes kénnen Sie die
Rechtsschutzversicherung vor Ablauf kiindigen. Ferner kénnen Sie oder wir den Vertrag auch
vorzeitig kiindigen, wenn wir innerhalb von 12 Monaten fiir mindestens zwei Rechtsschutzfélle die
Leistungspflicht bejaht haben. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Versicherungsbedingungen zur
Rechtsschutzversicherung (FRB).

Die Schadenregulierung erfolgt durch unsere Tochtergesellschaft R+V Rechtsschutz-
Schadenregulierungs-GmbH, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden. Diese ist bevollméachtigt, im
Rahmen der ihr Ubertragenen Rechtsgeschéfte die R+V Allgemeine Versicherung AG gerichtlich und
auf3ergerichtlich zu vertreten.
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Hinweise zur vorvertraglichen Anzeigepflicht und zu Obliegenheiten

1. Hinweis zu den Rechtsfolgen bei Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht (§ 19 Absatz 5 VVG)

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe lhrer Vertragserklarung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen
Umsténde, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheitsgemaf und vollstandig anzuzeigen.
Wenn wir nach Ilhrer Vertragserklarung, aber vor Vertragsannahme in Textform nach
gefahrerheblichen Umstanden fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

Welche Folgen kénnen eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird?

Rucktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, kénnen wir vom Vertrag zuriicktreten. Dies
gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlassigkeit vorliegt. Bei
grob fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn wir den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstdnde, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen héatten.

Im Fall des Ricktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklaren wir den Ricktritt nach Eintritt des
Versicherungsfalls, bleiben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

— weder fUr den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls

— noch fur die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht

ursachlich war. Unsere Leistungspflicht entféllt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt
haben.

Bei einem Rucktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der
Rucktrittserklarung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

Kundigung

Kdnnen wir nicht vom Vertrag zuriicktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht einfach
fahrlassig oder schuldlos verletzt haben, kdnnen wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kindigen.

Unser Kindigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hétten.

Vertragsanderung

Kénnen wir nicht zuriicktreten oder kiindigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Gefahrumstande, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten,
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflicht fahrlassig verletzt, werden die anderen Bedingungen rickwirkend
Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsdnderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schliel3en wir die
Gefahrabsicherung fur den nicht angezeigten Umstand aus, kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang unserer Mitteilung Uber die Vertragsdnderung fristlos kiindigen. Auf dieses
Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen.

Ausubung unserer Rechte

Wir kdnnen unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder Vertragsanderung nur innerhalb
eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht begriindet,
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Kenntnis erlangen. Bei der Austibung unserer Rechte haben wir die Umstande anzugeben, auf
die wir unsere Erklarung stitzen. Zur Begrindung kénnen wir nachtraglich weitere Umstande
angeben, wenn fir diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

Wir kdénnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Vertragsanderung nicht
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung und zur Vertragsanderung erléschen mit Ablauf von
funf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht fir Versicherungsfélle, die vor Ablauf dieser Frist
eingetreten sind. Die Frist betrdgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorséatzlich oder arglistig
verletzt haben.

Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person vertreten, so sind
beziglich der Anzeigepflicht, des Ricktritts, der Kiindigung, der Vertragsanderung und der
Ausschlussfrist fur die Ausibung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertreters
als auch lhre eigene Kenntnis und Arglist zu bertcksichtigen. Sie kdnnen sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder lhrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

2. Hinweis tber die Folgen bei Verletzungen von Obliegenheiten nach
dem Versicherungsfall (§ 28 Absatz 4 VVG)

Auskunfts- und Aufklarungsobliegenheiten

Aufgrund der mit lhnen getroffenen Vereinbarungen kénnen wir von lhnen nach Eintritt des
Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls oder des Umfangs unserer Leistungspflicht  erforderlich st
(Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte Prifung unserer Leistungspflicht insoweit
ermoglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklarung des Tatbestands dienlich sind
(Aufklarungsobliegenheit). Wir kénnen ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege zur Verfiigung
stellen, soweit es lThnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit

Machen Sie entgegen der Vereinbarungen vorsétzlich keine oder nicht wahrheitsgemafe Angaben
oder stellen Sie uns vorsatzlich die verlangten Belege nicht zur Verfiigung, verlieren sie lhren
Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstol3en Sie grob fahrlassig gegen diese Obliegenheiten,
verlieren Sie lhren Anspruch zwar nicht vollstandig, aber wir kbnnen unsere Leistung im Verhaltnis
zur Schwere Ihres Verschuldens kirzen. Eine Kirzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie
die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt haben.

Trotz Verletzung lhrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklarung oder zur Beschaffung von
Belegen bleiben wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die
vorsatzliche oder grob fahrlassige Obliegenheitsverletzung weder fiir die Feststellung des
Versicherungsfalls noch fur die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursachlich
war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklarung oder zur Beschaffung von Belegen
arglistig, werden wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis:
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist
auch dieser zur Auskunft, zur Aufklarung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.
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Anforderungspflicht Daten Dritter R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 25.03.2018 Seite 19

Informationspflicht, wenn wir Daten Dritter von lhnen erhalten

Erhalten wir von lhnen als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten von Dritten, miissen Sie
das Merkblatt zur Datenverarbeitung an diese weitergeben. Das sind z. B. Mitversicherte, versicherte
Personen, Bezugsberechtigte, abweichende Beitragszahler, Kredit-, Leasinggeber etc.
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Datenschutzmerkblatt R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.07.2025 Seite 20

Hinweis zum Merkblatt zur Datenverarbeitung

R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden

Verantwortlich fur die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft der R+V
Versicherungsgruppe, die im Briefkopf angegeben ist.

Personenbezogene Daten, die wir von lhnen direkt oder von Dritten (z. B. Mitversicherten, lhrem Vermittler
oder, sofern ein wirtschaftliches Ausfallrisiko besteht, ggf. auch Auskunfteien) erhalten, verarbeiten wir nach
den geltenden Datenschutzgesetzen und den Verhaltensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft.

Zwecke der Datenverarbeitung sind insbesondere Antragsprifung, Vertragsdurchfihrung sowie das
Bearbeiten von Schaden oder Leistungsféallen. Daneben verarbeiten wir lhre Daten auch zu weiteren Zwecken,
z. B.

- Erfillen regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen,

- IT-Sicherheit und IT-Betrieb,

- Prifen und Optimieren elektronischer Datenverarbeitungsvorgange oder

- im Rahmen der Erstellung von Tarifkalkulationen.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Léschung, Einschrankung der Verarbeitung und Datentbertragbarkeit
kénnen Sie z. B. bei unserem Datenschutzbeauftragten (datenschutz@ruv.de) geltend machen. Wenn wir lhre
Daten aufgrund einer Einwilligung verarbeiten, kénnen Sie diese jederzeit mit Wirkung fir die Zukunft
widerrufen. Beruht die Datenverarbeitung auf einer allgemeinen Interessenabwagung, steht lhnen ein
Widerspruchsrecht gegen diese Datenverarbeitung zu, wenn aus lhrer persdnlichen Situation heraus Griinde
gegen eine Datenverarbeitung sprechen. Sie haben ein Beschwerderecht bei einer zustandigen
Datenschutzaufsichtsbehérde.

Unser vollstadndiges Merkblatt zum Datenschutz finden Sie im Internet:
www.ruv.de/datenschutz/datenschutzmerkblatt.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das vollstandige Merkblatt

in Papierform erhalten mochten.

Unser vollstandiges Merkblatt zum Datenschutz in der Schadenbearbeitung
finden Sie im Internet:
www.ruv.de/datenschutz/merkblatt-schadenbearbeitung.

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie das vollstandige Merkblatt

in Papierform erhalten mochten.
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Sanktionsklausel R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.01.2021 Seite 21

Sanktionsklausel

Es besteht - unbeschadet der tibrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, soweit und
solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Européischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten
Staaten von Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
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Im Ausland registrierte Fahrzeuge R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2022 Seite 22

Im Ausland registrierte Fahrzeuge

Nicht versichert sind Fahrzeuge aller Art, die au3erhalb der Bundesrepublik Deutschland in ein
amtliches oder amtlich  anerkanntes  Register einzutragen oder mit  einem
Unterscheidungskennzeichen versehen eingetragen sind.

Dies gilt nicht fiir Vertrage der Rechtsschutz-Versicherung, der Transport-Versicherung oder den
KRAVAG-Logistic-Vertrag (sofern versichert).
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Mehrwertschutzklausel R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.11.2011 Seite 23

Mehrwertschutz

Der Versicherer dieses Vertrags gewahrt dem Versicherungsnehmer Differenzdeckung zu
anderweitigen gleichartigen Versicherungsvertragen (nachfolgend Fremdversicherung) nach
folgenden Bestimmungen:

a. Der Versicherer dieses Vertrags erbringt Versicherungsleistungen nach diesen Bedingungen,
soweit eine Versicherungsleistung aus der Fremdversicherung ausgeschopft, abgelehnt oder
gekurzt wird (Differenzdeckung). Die erbrachten Leistungen des Fremdversicherers werden bei
der Berechnung der Versicherungsleistung angerechnet. Der Versicherungsschutz aus der
Fremdversicherung geht bis zu deren Ablauf dem Versicherungsschutz dieses Vertrags vor
(subsidiare Deckung).

b. Ein Beitrag wird nur anteilig berechnet.

c. Wenn fir einen Versicherungsfall aus der Fremdversicherung dem Grunde nach
Versicherungsschutz besteht, kann der Versicherungsnehmer einen Anspruch aus dieser
Differenzdeckung gegentiber dem Versicherer dieses Vertrags friihestens nach Einreichung der
schriftlichen Bestéatigung tiber den Deckungsumfang des Fremdversicherers geltend machen.

aa. Verletzt der Versicherungsnehmer gegentber dem Fremdversicherer eine Obliegenheit
oder war er mit der Zahlung des Beitrags in Verzug und entfallt dadurch die Leistung aus
der Fremdversicherung oder wird diese anteilig gekirzt, besteht insoweit kein
Versicherungsschutz Giber die Differenzdeckung.

bb. Sind Selbstbeteiligungen im Rahmen der Fremdversicherung vereinbart, sind diese Uber die
Differenzdeckung nicht erstattungsfahig.

cc. Fur Versicherungsfalle, die bereits vor der Beantragung des vorliegenden Vertrags
eingetreten sind, besteht kein Versicherungsschutz.

d. Ein Versicherungsfall ist zuerst dem Fremdversicherer zu melden. Nach Ablehnung der
Deckung, Kirzung der Versicherungsleistung oder nach  Ausschopfung der
Versicherungssumme ist dem Versicherer dieses Vertrags der Versicherungsfall unverziglich
spéatestens innerhalb eines Monats, unter Vorlage der entsprechenden Nachweise anzuzeigen.
Sofern bei der Fremdversicherung eine Deckung dem Grunde nach besteht, kann der
Versicherer dieses Vertrags sofort angesprochen werden.

e. Die nach den genannten Bestimmungen aus dem vorliegenden Vertrag zu erbringende Leistung
ist begrenzt auf die im vorliegenden Vertrag vereinbarten Entschadigungsgrenzen und
Ersatzleistungen. Es gelten weiterhin die im vorliegenden Vertrag vereinbarten
Selbstbeteiligungen, Wartezeiten und Versicherungsbedingungen nach Maligabe der oben
genannten Bestimmungen.

f.  Eine nach Antragsstellung bei dem Versicherer dieses Vertrags erfolgte Verringerung oder der
Wegfall des Versicherungsschutzes aus der Fremdversicherung erhoht nicht die Leistung aus
dieser Differenzdeckung.

g. Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung
spéatestens zu dem bei Antragstellung bei dem Versicherer dieses Vertrags angezeigten Ablauf
der Fremdversicherung, langstens nach einem Jahr. Ab diesem Termin besteht
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang dieses Vertrags. Dies gilt auch bei einer
vorzeitigen Vertragsbeendigung der Fremdversicherung, frilhestens ab Kenntnis des
Versicherers lber die vorzeitige Vertragsbeendigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im
vollen Umfang fallig.

(Die Klausel gilt nur fur Vertrage, zu denen Mehrwertschutz besonders vereinbart ist.)
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LeistungsUpdate-Garantie R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.01.2020 Seite 24

LeistungsUpdate-Garantie

Fuhrt der Versicherer neue oder geédnderte Bedingungen oder Leistungen zu dem mit dieser Police
abgeschlossenen Versicherungsprodukt ein, die von den in dieser Police zugrundeliegenden
Bedingungen oder Leistungen zum Vorteil des Versicherungsnehmers abweichen, so gelten die
neuen Bedingungen und Leistungen auch fur die zum jeweiligen Schadentag nach dieser Police
versicherten Risiken bzw. Gefahren. Diese Regelung gilt nicht fir individuelle Vereinbarungen (z. B.
individuell vereinbarte Selbstbeteiligung), die stets Vorrang haben.

Sowohl der Versicherungsnehmer als auch der Versicherer kénnen die LeistungsUpdate-Garantie
gesondert mit einer Frist von 3 Monaten zum vereinbarten Vertragsablauf bzw. zum Ablauf einer sich
daran anschlieBenden Verlangerungsperiode kiindigen. Fur die Wahrung der Frist ist der Zugang
der Kindigungserklarung bei dem jeweils anderen Vertragspartner maf3geblich. Die Kindigung
durch den Versicherer muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer zumindest in Textform
erfolgen.

Der Bestand der Police bzw. der Versicherungsvertrage im Ubrigen wird durch die Kindigung der
LeistungsUpdate-Garantie nicht berihrt.

KFM0126 Seite 24 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



LeistungsPlus-Zertifikat R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.01.2026 Seite 25

LeistungsPlus-Zertifikat

Fuhrt der Versicherer neue oder geédnderte Bedingungen oder Leistungen zu dem mit dieser Police
abgeschlossenen Versicherungsprodukt ein, die von den in dieser Police zugrunde liegenden
Bedingungen oder Leistungen zum Vorteil des Versicherungsnehmers abweichen, so gelten die
neuen Bedingungen und Leistungen auch fur die zum jeweiligen Schadentag nach dieser Police
versicherten Risiken bzw. Gefahren. Diese Regelung gilt nicht fir individuelle Vereinbarungen (z. B.
individuell vereinbarte Selbstbeteiligung), die stets Vorrang haben.

In Erganzung der den Einzelvertragen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen gelten die
besserstellenden Vereinbarungen aus dem LeistungsPlus-Zertifikat. Die im LeistungsPlus-Zertifikat
aufgefiihrten Leistungsbausteine sind nur fiir die Vertrage gultig, die in dieser Police vereinbart
wurden.

Das aktuelle LeistungsPlus-Zertifikat finden Sie unter folgendem Link:

http://buendelpolicen.ruv.de

Alternativ scannen Sie den QR-Code:
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VB Haftpflichtversicherung (AHB) R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.07.2009 Seite 26

Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB)
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VB Haftpflichtversicherung (AHB) R+V Allgemeine Versicherung AG
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Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB)

1 Gegenstand der Versicherung und Versicherungsfélle

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos fir den Fall, dass der
Versicherungsnehmer wegen eines wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schadigung des Dritten unmittelbar
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis gefuhrt hat,
kommt es nicht an.

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch wenn es sich um gesetzliche Anspriiche
handelt;

a. auf Erfillung von Vertrdgen, Nacherfullung, aus Selbstvornahme, Rucktritt, Minderung, auf
Schadenersatz statt der Leistung;

b. wegen Schaden, die verursacht werden, um die Nacherflllung durchfiihren zu kénnen;

c. wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des
mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs;

d. auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgeméanRe Vertragserfillung;
e. auf Ersatz von Vermégensschaden wegen Verzdgerung der Leistung;

f.  wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatzleistungen.

2 Vermogensschaden, Abhandenkommen von Sachen

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen

a. Vermdgensschéaden, die weder durch Personen- noch durch Sachschaden entstanden sind;
b. Schaden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen uber

Sachschaden Anwendung.

3 Versichertes Risiko

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachtrdgen angegebenen Risiken des
Versicherungsnehmers,

2 aus Erhéhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtrégen
angegebenen Risiken. Dies gilt nicht fur Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von
versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie fur sonstige Risiken, die der
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

3 aus Risiken, die fur den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen
(Vorsorgeversicherung) und die in 4. ndher geregelt sind.

4  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhéhungen des versicherten Risikos durch
Anderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag
jedoch unter den Voraussetzungen von 13. kiindigen.
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4 Vorsorgeversicherung

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sind im Rahmen des
bestehenden Vertrags sofort versichert.

41.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen.
Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der Versicherungsschutz fir
das neue Risiko rickwirkend ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

41.2 Der Versicherer ist berechtigt, fur das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.
Kommt eine Einigung uber die Hohe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Eingang der Anzeige nicht zustande, entféllt der Versicherungsschutz fir das neue Risiko
rickwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 Der Versicherungsschutz fir neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von
4.1.2 auf den Betrag von 500.000 EUR fiir Personenschaden und 300.000 EUR fur Sachschaden
begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind.

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fur Risiken

a. ausdem Eigentum, Besitz, Halten oder Fiihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Fihrerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von Bahnen;
c. die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
d. die kirzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen

Versicherungsvertragen zu versichern sind.

5 Leistungen der Versicherung

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prifung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter
Schadensersatzanspriche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten
Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund
Gesetzes, rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschadigung verpflichtet
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hatte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung fur den
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der
Schadenersatzanspriiche  zweckmafRig  erscheinenden  Erklarungen im  Namen des
Versicherungsnehmers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit
Uber Schadenersatzanspriiche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur
Prozessfihrung bevollméachtigt. Er fihrt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf
seine Kosten.
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5.3 Wwird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines
Verteidigers fur den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder genehmigt, so tragt
der Versicherer die gebuhrenordnungsmafiigen oder die mit ihm besonders vereinbarten héheren
Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausiibung dieses Rechts
bevollmachtigt.

6 Begrenzung der Leistungen

6.1 Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschadigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschadigungsleistungen des Versicherers
fur alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt.

6.3 Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle gelten als ein
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfalle eingetreten ist, wenn diese
— auf derselben Ursache,
— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder
— auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mangeln beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung
(Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen
Fallen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzanspriiche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen
angerechnet.
6.6 Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die

Versicherungssumme, tragt der Versicherer die Prozesskosten im Verhéltnis der
Versicherungssumme zur Gesamthdhe dieser Anspriiche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten Rentenzahlungen zu leisten und Ubersteigt der
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen
aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu
leistende Rente nur im Verhéltnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags zum Kapitalwert
der Rente vom Versicherer erstattet.

Fur die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung tber den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gultigen Fassung
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls.

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden
Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme Ubersteigt, werden die
sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer
fur den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschadigungsleistung, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.
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7 Ausschlisse

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtrdgen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt
ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsanspriiche aller Personen, die den Schaden vorséatzlich herbeigefihrt haben;

7.2 Versicherungsanspriche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schéadlichkeit
— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben;

7.3 Haftpflichtanspriiche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen iber den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen;

7.4 Haftpflichtanspriiche

a. des Versicherungsnehmers selbst oder der in 7.5 benannten Personen gegen die
Mitversicherten,

b. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
c. zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrags;
7.5 Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer

a. aus Schadensfallen seiner Angehérigen, die mit ihm in hauslicher Gemeinschaft leben oder die
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehoren;

Als Angehorige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes
oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder,
Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, GroR3eltern und
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familiendhnliches,
auf langere Dauer angelegtes Verhéltnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind);

b. von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine
geschéftsunfahige, beschrankt geschéftsfahige oder betreute Person ist;

c. von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des
privaten oder 6ffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfahiger Verein ist;

d. von seinen unbeschrankt personlich haftenden Gesellschaftern, wenn der
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder
Gesellschaft burgerlichen Rechts ist;

e. von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnergesellschaft ist;
f.  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

zu 7.4 und 7.5: Die Ausschlisse unter 7.4 und 7.5 b) bis f) erstrecken sich auch auf
Haftpflichtanspriiche von Angehérigen der dort genannten Personen, die mit diesen in h&auslicher
Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet,
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrags sind;
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7.7 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden, wenn

a. die Schaden durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an
diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beférderung, Prifung und dergleichen) entstanden
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile
von ihnen unmittelbar von der Tatigkeit betroffen waren;

b. die Schaden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur
Durchfiihrung seiner gewerblichen oder beruflichen Tatigkeiten (als Werkzeuge, Hilfsmittel,
Materialablageflache und dergleichen) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Benutzung
betroffen waren;

c. die Schaden durch eine gewerblich oder berufliche Tétigkeit des Versicherungsnehmers
entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt
- deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben; dieser
Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der
Tatigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schéaden getroffen
hatte.

Zu 7.6 und 7.7: Sind die Voraussetzungen der Ausschliisse in 7.6 und 7.7 in der Person von
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollméchtigten oder  Beauftragten des
Versicherungsnehmers gegeben, so entféllt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl
fur den Versicherungsnehmer als auch fir die durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten
Personen.

7.8 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden. Dies gilt auch dann, wenn
die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften
Teilleistung liegt und zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung fihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder fir Rechnung des
Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen
Leistungen Gibernommen haben.

7.9 Haftpflichtanspriiche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, Anspriche aus § 110,
Sozialgesetzbuch VI, sind jedoch mitversichert;

7.10

a. a.Anspriche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschaden nach
Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann,
wenn der  Versicherungsnehmer von einem  Dritten  aufgrund  gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche
Umweltschaden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber fir solche Anspriiche erhalten, die auch ohne Bestehen
des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend
gemacht werden kdnnen.

Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

b. Haftpflichtanspriiche wegen Schaden durch Umwelteinwirkung.
Dieser Ausschluss gilt nicht
1 im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder

2 fur Schaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse
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(auch Abfalle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfiihrung der Leistung oder
nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Kein Versicherungsschutz besteht jedoch fir Schaden durch Umwelteinwirkung, die aus der

Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

— Anlagen, die bestimmt sind, gewasserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu
lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

— Anlagen nach Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen);

— Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs-
oder Anzeigepflicht unterliegen;

— Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich fir solche Anlagen bestimmt sind;

7.11 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse
zuriickzufuihren sind;

7.12 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen
mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder
Roéntgenstrahlen);

7.13 Haftpflichtanspriiche

a. aus dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch
veranderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und
Sachschaden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten
beruhen;

b. wegen Sach- und/oder Vermdgensschaden durch gentechnisch veradnderte Erzeugnisse
und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veranderte Organismen enthalten;

7.14 Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welche entstehen durch
a. Abwasser, soweit es sich nicht um hausliche Abwésser handelt,
b. Senkungen von Grundstiicken oder Erdrutschungen,
c. Uberschwemmungen stehender oder flieRender Gewésser;

7.15 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der Bereitstellung
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schaden aus

a. Lo6schung, Unterdrickung, Unbrauchbarmachung oder Veranderung von Daten,
b. Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
c. Storung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
d. Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informationen,
7.16 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Persdnlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen;

7.17 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus Anfeindung, Schikane, Belastigung, Ungleichbehandlung
oder sonstigen Diskriminierungen;

7.18 Haftpflichtanspriiche wegen Personenschaden, die aus der Ubertragung einer Krankheit des
Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt fur Sachschaden, die durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehérenden, von ihm gehaltenen oder verduf3erten Tiere entstanden sind. In
beiden Fallen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder
vorsatzlich noch grob fahrlassig gehandelt hat.
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8 Beitragsregulierung/Anderungen der Beitragsbemessungsgrundlagen

Erganzend zu Nr. 4 des Allgemeinen Teils zur Police (AT) gilt:
Nach Nr. 4 hat der Versicherungsnehmer mitzuteilen, welche Anderungen des versicherten Risikos
gegeniber friheren Angaben eingetreten sind.

8.1 Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine
Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein
Verschulden trifft.

8.2 Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag riickwirkend zur letzten Hauptfalligkeit berichtigt (Beitragsregulierung), bei Hinzukommen
neuer Risiken ab dem Zeitpunkt der Veranderung, beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab
dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte
Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 9.1 nach dem
Versicherungsabschluss eingetretenen Erhdhungen und ErmafRigungen des Mindestbeitrags
werden berticksichtigt.

8.3 Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fir den
Zeitraum, fur den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Héhe des fir diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachtraglich gemacht,
findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter Beitrag wird
nur zuriickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des
erhéhten Beitrags erfolgten.

8.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit
Beitragsvorauszahlung fir mehrere Jahre.

9 Beitragsangleichung

9.1 Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beitrdge nach Lohn-,
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeitréage
unterliegen unabhangig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

9.2 Ein unabhangiger Treuh&ander ermittelt jahrlich mit Wirkung fir die ab dem 1. Juli falligen Beitrage,
um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen
aller zum Betrieb der allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegeniber dem
vorvergangenen Jahr erhdht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
nachst niedrigere, durch funf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die
speziell durch den einzelnen Schadensfall veranlassten Ausgaben fir die Ermittlung von Grund und
Hohe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr
geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten
Schadensfélle.

9.3 Im Falle einer Erhdhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus 9.2 ergebenden Prozentsatz zu verdndern
(Beitragsangleichung). Der veranderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der
nachsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten funf
Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhéht, den der Treuhander jeweils
fur diese Jahre nach 9.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den
Prozentsatz erhéhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhéht hat; diese Erhéhung darf diejenige
nicht Uberschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wiirde.
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9.4 Liegt die Veranderung nach 9.2 oder 9.3 unter finf Prozent, entfallt eine Beitragsangleichung. Diese
Veranderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu bertcksichtigen.

10 Kiundigung nach Beitragsangleichung

Regelung siehe 11.2 Allgemeiner Teil zur Police (AT).

11 Kiundigung nach Versicherungsfall

111 Das Versicherungsverhaltnis kann gekiindigt werden, wenn
— vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
— dem Versicherungsnehmer eine Klage uber einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kundigung muss dem Vertragspartner spatestens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung
oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. Die Kindigung durch den Versicherer muss in
Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in Textform erfolgen.

11.2 Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kindigung sofort nach ihrem Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kindigung zu
einem spéateren Zeitpunkt, spéatestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode,
wirksam wird. Eine Kiindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

12 Kiundigung nach Verauf3erung versicherter Unternehmen

12.1 Wird ein Unternehmen, fiir das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten verauf3ert, tritt
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend der Dauer seines Eigentums sich aus
dem Versicherungsverhéltnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Dies gilt auch, wenn ein
Unternehmen aufgrund eines Niel3brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ahnlichen Verhaltnisses
von einem Dritten ibernommen wird.

12.2 Das Versicherungsverhaltnis kann in diesem Falle
— durch den Versicherer dem Dritten gegeniber mit einer Frist von einem Monat,
— durch den Dritten dem Versicherer gegeniiber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der
laufenden Versicherungsperiode gekiindigt werden.
Die Kindigung durch den Versicherer muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in
Textform erfolgen.

12.3 Das Kiindigungsrecht erlischt, wenn
— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an austbt, in welchem er
vom Ubergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
— der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Ubergang ausiibt, wobei das
Kindigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

124 Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wahrend einer laufenden Versicherungsperiode und wird das
Versicherungsverhaltnis nicht gekiindigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte
fur den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

125 Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer
oder den Dritten unverziglich anzuzeigen. Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall spater als einen Monat nach dem
Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer héatte zugehen miissen, und der Versicherer
den mit dem VeraulRerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fiir alle Versicherungsfélle, die frihestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der VerdufR3erung Kenntnis
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erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kindigungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat. Der Versicherungsschutz fallt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg,
wenn dem Versicherer die VerauRerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hétte
zugehen missen.

13 Kundigung nach Risikoerh6hung aufgrund Anderung oder Erlass von Rechtsvorschriften

Bei Erhéhungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhéltnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kindigen. Das Kiundigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgetbt wird, in welchem der Versicherer von der Erh6hung Kenntnis
erlangt hat.

14  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls

Besonders gefahrdrohende Umstande hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des
Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung
unter Abwagung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden
gefihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

15 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls

15.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziglich anzuzeigen, auch wenn noch keine
Schadenersatzanspriiche erhoben wurden.

15.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens
sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es fir den
Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausfihrliche und wahrheitsgeméaRe
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstiutzen.
Alle Umsténde, die nach Ansicht des Versicherers fir die Bearbeitung des Schadens wichtig sind,
missen mitgeteilt sowie alle dafiir angeforderten Schriftstlicke tGibersandt werden.

15.3 Wird gegen den  Versicherungsnehmer  ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein
staatsanwaltschaftliches, behérdliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkiindet, hat er dies ebenfalls unverziglich anzuzeigen.

154 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfiigung von Verwaltungsbehdrden auf Schadenersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemald Widerspruch oder die sonst erforderlichen
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

155 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er
die FUhrung des Verfahrens dem Versicherer zu tiberlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskinfte erteilen und die angeforderten
Unterlagen zur Verfligung stellen.

16 Mitversicherte Person

16.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als den
Versicherungsnehmer selbst, sind alle fir ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen (ber die Vorsorgeversicherung (4.) gelten nicht,
wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht.

16.2 Die Ausubung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschlielich dem
Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten fur die Erflllung der Obliegenheiten
verantwortlich.
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17 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgiltigen Feststellung ohne Zustimmung des
Versicherers weder abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den geschéadigten Dritten
ist zulassig.

KFM0126 Seite 36 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 37

Besondere Bedingungen zur Betriebshaftpflicht fir Agrarbetriebe (HA

AGRAR)
Inhaltsverzeichnis

Seite
1 Gemeinsamer Teil 38
2 Allgemeines Betriebsrisiko 53
3 Produkthaftpflichtrisiko 66
4 Ersatzanspriiche wegen Diskriminierung (AGG) 75
5 AKB-Zusatzdeckung 83
6 Umweltversicherung 83
7 Privatrisiken 112
KFM0126 Seite 37 von 142 Genossenschaftliche FinanzGruppe

== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 38

Besondere Bedingungen zur Betriebshaftpflicht fir Agrarbetriebe (HA
AGRAR)

1 Gemeinsamer Teil

1.1 Gegenstand der Versicherung

111 Versichert ist auf der Grundlage des Allgemeinen Teils zur Police (AT), der
Versicherungsbedingungen fur die Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Vereinbarungen
die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus seinen sich aus
der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und Téatigkeiten, mit
allen Betriebsstatten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

1.1.2 Der Versicherungsschutz wegen Schaden

— aus dem Betrieb des Unternehmens (Allgemeines Betriebsrisiko) richtet sich nach den
Bestimmungen von 1. und 2;

— aus der Herstellung und dem Vertrieb von Erzeugnissen, der Durchfiihrung von Arbeiten oder
Ausfuihrung von sonstigen Leistungen (Produkthaftpflichtrisiko) richtet sich ab dem Zeitpunkt, in
dem die Erzeugnisse in Verkehr gebracht werden, die Arbeiten abgeschlossen oder die
Leistungen ausgefihrt sind, nach den Bestimmungen von 1. und 3.;

— aus Ersatzansprichen wegen Diskriminierung richten sich nach den Bestimmungen von 4;

— aus Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schaden (Umweltrisiko) richtet
sich nach den Bestimmungen von 1., 2. sowie 6.1 und 6.2, es sei denn, einzelne Vereinbarungen
dieser Bedingungen sehen ausdrtcklich eine andere Regelung vor;

— Schaden aus dem Betrieb von nicht zugelassenen Staplern, Teleskopladern, Radladern und
Hoftracs mit mehr als 20 km/h bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit sowie Quads mit mehr
als 6 km/h bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit ausschlieRlich zur land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung richtet sich nach den Bestimmungen von 5;

— Aus Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden weiteren Schaden (Umweltrisiko)
richtet sich nach den Bestimmungen von 1, 2 sowie 6.1 und 6.2, es sein denn einzelne
Vereinbarungen dieser Bedingungen sehen eine andere Regelung vor.

Schéaden durch Brand, Explosion und Sprengungen gelten als Schaden durch
Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Absatzes. Unberthrt bleibt insoweit das
Produkthaftpflichtrisiko im Sinne von 7.10 b. AHB.

— Umweltschaden aufgrund gesetzlicher Pflicht offentlich-rechtlichen Inhalts laut
Umweltschadensgesetz richtet sich ausschlielich nach den Bestimmungen des AT sowie 6.1
und 6.3 insoweit abweichend von 1.1.1, soweit dort nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt
ist.

1.13 Soweit die einzelnen Bestimmungen laut 2, 3 und 6.2 ausdriicklich eine besondere Regelung fir den
jeweiligen Teil vorsehen, haben diese Vorrang gegeniiber den Bestimmungen laut 1. dieser
Bedingungen.

1.2 Neu gegrundete/iibernommene Unternehmen

Von dem Versicherungsnehmer in Deutschland neu gegriindete oder mehrheitlich neu erworbene

Unternehmen sind ab Griindungsdatum/Ubernahmedatum mitversichert, jedoch unter der

Voraussetzung, dass

— es sich um den gleichen Betriebscharakter wie den des Versicherungsnehmers und/oder der
weiteren Versicherungsnehmer handelt und

— der Anteil des Versicherungsnehmers an der Gesellschaft mindestens 50 Prozent betragt oder
der Versicherungsnehmer zur unternehmerischen Geschéaftsfihrung berechtigt ist. Die
Beweislast fiir die Ausibung der unternehmerischen Geschéaftsfihrung liegt beim
Versicherungsnehmer. Allein eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat gilt nicht als unternehmerische
Geschéftsfiihrung.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Neugriindung oder den Neuerwerb dem Versicherer
zum Ablauf des Versicherungsjahres anzuzeigen und den entsprechenden Umsatz, die tatsachliche
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Betriebsbeschreibung und das Datum der Neugriindung oder des Erwerbs zur Beitragsberechnung
aufzugeben.

Der Versicherungsschutz erlischt rickwirkend, wenn eine entsprechende Meldung nicht erfolgte
oder wenn innerhalb von drei Monaten nach der Meldung keine Einigung Uber den endglltigen
Einschluss der neu erworbenen oder gegriindeten Unternehmen zustande gekommen ist. Eventuell
bereits gezahlte Beitrage werden erstattet.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen bei Griindungs-/Ubernahmedatum bereits eingetretenen
Schaden oder Umwelteinwirkungen.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche nach 3.4.2 — 3.4.6, sofern diese Gegenstand des
Vertrags sind, wegen Schaden durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor Inkrafttreten
dieses Versicherungsvertrags ausgeliefert wurden.

Besteht fur ein Udbernommenes Unternehmen noch bei einem anderen Versicherer
Versicherungsschutz, so gilt der im Rahmen dieses Vertrags vereinbarte Versicherungsschutz
subsidiar.

1.3 Vertretungsregelung
Soweit im Rahmen dieses Vertrags "Weitere Versicherungsnehmer" mitversichert sind, vertritt der
Versicherungsnehmer diese weiteren Versicherungsnehmer bei Abgabe und Annahme von
Willenserklarungen. Der Versicherungsnehmer ist gegenuber dem Versicherer alleiniger
Beitragsschuldner.

Im Ubrigen aber finden alle Bestimmungen, die fiir den Versicherungsnehmer gelten, entsprechend
fur die vom Versicherungsschutz erfassten rechtlich selbstandigen Unternehmen Anwendung.

14 Mitversicherte Personen
Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrags die gesetzliche Haftpflicht

1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat, sowie
der angestellten Fachkrafte fir Arbeitssicherheit (nach Arbeitssicherheitsgesetz) und der
angestellten Sicherheitsbeauftragten (Immissionsschutz-, Strahlenschutz-,
Gewasserschutzbeauftragte und dergleichen) laut § 22 SGB VIl in dieser Eigenschaft sowie der
Mitglieder des Aufsichtsrats oder sonstiger Aufsichtsgremien (z. B. Beirate) in dieser
Eigenschaft,

2 samtlicher tbrigen Betriebsangehorigen (einschlie3lich Praktikanten, Hospitanten) und durch
Vertrag in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Arbeithehmer fremder
Stammfirmen fir Schaden, die sie in Ausfiihrung ihrer dienstlichen Verrichtungen fiir den Betrieb
des Versicherungsnehmers verursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriche aus Personenschéden, bei denen es sich um
Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers im Sinne des
Sozialgesetzbuchs (SGB) VII handelt.

Das Gleiche gilt fir solche Dienstunfélle nach den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in
Ausiibung oder infolge des Dienstes Angehdorigen derselben Dienststelle zugefligt werden.

Mitversichert sind jedoch

a. Regressanspriche der Sozialversicherungstrager gegen den Versicherungsnehmer nach
8§ 110 SGB VII. Fachkréafte fur Arbeitssicherheit/Sicherheitsbeauftragte werden insoweit
bzw. in dieser Eigenschaft den gesetzlichen Vertretern gleichgestellt;

b. abweichend von 7.5 a. AHB Regressanspriiche der Sozialversicherungstrager aus
Schadensféllen von Angehdrigen des Versicherungsnehmers.

Nicht versichert sind Anspriiche aus § 110 Absatz 1a. SGB VII;
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c. Rechtsverteidigungskosten zur Abwehr solcher Anspriche, soweit sich die
Regressanspriche gegen die in 1.4,2 genannten Personen richten.

Ersatzleistung siehe Leistungsiibersicht.
3 auch des nachstehend genannten Personenkreises:

a. freiberuflich im Betrieb des Versicherungsnehmers tatig werdende Betriebsérzte und deren
Hilfspersonen;

b. natirliche Personen, die mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstlicke beauftragt sind, ohne dass sie zu den Betriebsangehérigen
zéhlen, fur Anspriche, die gegen diese Personen aus Anlass der Ausfuhrungen dieser
Verrichtung erhoben werden.

Eine eventuell anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung geht dieser Versicherung voran.

4 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen ehemaligen gesetzlichen
Vertreter des Versicherungsnehmers und der sonstigen Betriebsangehdrigen aus ihrer friiheren
Tatigkeit fur den Versicherungsnehmer.

1.5 Reprasentanten

Als Reprasentanten des Versicherungsnehmers gelten ausschlieRlich:

— Die Mitglieder des Vorstands und ihnen gleichgestellte Generalbevollmachtigte (bei
Aktiengesellschaften),

— die Geschéftsfiihrer (bei Gesellschaften mit beschrankter Haftung),

— die Komplementare (bei Kommanditgesellschaften),

— die Gesellschafter (bei offenen Handelsgesellschaften),

— die Gesellschafter (bei Gesellschaften burgerlichen Rechts),

— die Inhaber (bei Einzelfirmen),

— bei anderen Unternehmensformen (z. B. Genossenschaften, Verbanden, Vereinen,
Korperschaften des 6ffentlichen Rechts, Kommunen), die nach den gesetzlichen Vorschriften
berufenen obersten Vertretungsorgane.

1.6 Beauftragung fremder Unternehmen
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung fremder
Unternehmen, auch von Kraftfuhr- und Wasserfahrzeugunternehmen - insoweit teilweise

abweichend von 1.29.1,2.
Nicht versichert ist die persénliche Haftpflicht der fremden Unternehmen und ihres Personals.

1.7 Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Teilnahme an Arbeits-
oder Liefergemeinschaften.

Versicherungsschutz besteht flir Anspriiche wegen Schaden, die sich ab dem Zeitpunkt des Eintritts
des Versicherungsnehmers in die Arbeits-/Liefergemeinschaft ereignen, wenn dem
Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt des Eintritts in die Arbeits-/Liefergemeinschaft die Ursachen
dieser Schaden (Méngel, Baufehler) nicht bekannt waren.

Dabei gilt folgende Regelung:
Wenn die Aufgaben der Partner im Innenverhéltnis

1 nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt worden sind, besteht
Versicherungsschutz fur einen Versicherungsfall, der vom Versicherungsnehmer selbst
verursacht wurde, bis zur vollen H6he der vereinbarten Versicherungssumme,

2 nicht aufgeteilt sind oder wenn nicht ermittelt werden kann, welcher Partner den Schaden
verursacht hat, so ermafigt sich im Rahmen der Versicherungssummen die Ersatzpflicht des
Versicherers auf die Quote am Schaden, welche der prozentualen Beteiligung des
Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht.
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Ist eine quotenmafBige Aufteilung nicht vereinbart, so gilt der verhaltnismafRige Anteil
entsprechend der Anzahl der Partner der Arbeits-/Liefergemeinschatft.

Vom  Versicherungsschutz  ausgeschlossen  bleiben  Anspriiche der Partner der
Arbeits-/Liefergemeinschaft untereinander sowie Anspriiche der Arbeits-/Liefergemeinschaft gegen
die Partner oder umgekehrt wegen solcher Schaden, die ein Partner oder die
Arbeits-/Liefergemeinschaft unmittelbar erlitten hat.

Dieser Ausschluss gilt nicht fur Personenschaden und alle sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden. Die Ersatzpflicht des Versicherers innerhalb der vereinbarten
Versicherungssummen erweitert sich, wenn (ber das Vermdgen eines Partners das
Insolvenzverfahren eréffnet oder mangels Masse abgelehnt worden ist und fiir diesen Partner wegen
Nichtzahlung eines Beitrags kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem
Versicherungsnehmer zugewachsene Anteil, soweit fiir ihn nach dem Ausscheiden des Partners und
der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

Versicherungsschutz im vorstehenden Umfang besteht auch fur die Arbeits- oder
Liefergemeinschatft.

Diese Bestimmungen finden bei Teilnahme an Maschinengemeinschaften entsprechend
Anwendung.

1.8 Allgemeine Geschaftsbedingungen
Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen rechtswirksam sind, wird sich der Versicherer auf den Haftungsausschluss
fur weitergehende Schéaden nicht berufen, wenn der Versicherungsnehmer das ausdricklich
winscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.

1.9 Nachhaftung

Bei Beendigung des Versicherungsverhaltnisses durch Produktions- und/oder Betriebseinstellung,
nicht aus anderen Griinden (z. B. nicht bei Anderung der Rechtsform, VerauBerung des
Unternehmens oder bei Kiindigung des Vertragsverhaltnisses durch den Versicherungsnehmer oder
den Versicherer), besteht Versicherungsschutz im Umfang des Vertrags fir die Dauer von bis zu
funf Jahren fir Versicherungsfalle, die nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses entstehen,
soweit diese Versicherungsfélle aus vor der Beendigung des Vertragsverhdltnisses ausgefiihrten
Lieferungen von Erzeugnissen oder Arbeiten resultieren.

Auf die besonderen Bestimmungen fur die Umwelthaftpflichtversicherung (siehe 6.) wird
hingewiesen.

1.10 Kumulklausel

1 Beruhen mehrere Versicherungsfalle
— auf derselben Ursache oder
— auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht,

und besteht fur einen Teil dieser Versicherungsfélle Versicherungsschutz

— nach dieser Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung und fiir den anderen Teil dieser
Versicherungsfalle Versicherungsschutz nach einer Umwelthaftpflichtversicherung und/oder
Umweltschadensversicherung,

— nach einer Umwelthaftpflichtversicherung und flir den anderen Teil dieser
Versicherungsfalle nach einer Umweltschadensversicherung,

so steht fur diese Versicherungsfélle nicht der Gesamtbetrag aus allen Versicherungssummen,
sondern bei gleichen Versicherungssummen héchstens eine Versicherungssumme, ansonsten
maximal die héhere Versicherungssumme zur Verfligung.

Sofern die in der Betriebs- und Berufshaftpflicht- bzw. der Umwelthaftpflicht- bzw.
Umweltschadensversicherung gedeckten Versicherungsfalle in unterschiedliche
Versicherungsjahre fallen, ist fiir die Bestimmung der maximalen Versicherungssumme fur diese
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Versicherungsfélle das Versicherungsjahr maf3geblich, in dem der erste im Rahmen der
Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.

Bestehen fiir den Versicherungsnehmer bei dem Versicherer oder seiner Konzerngesellschaften
mehrere Haftpflichtversicherungen (Einzelvertrage), so finden die vorstehenden Bestimmungen
entsprechend Anwendung.

2 Werden mehrere Unternehmen aus der Unternehmensgruppe des Versicherungsnehmers, die
separate Versicherungsvertrdge mit dem Versicherer oder seinen Konzerngesellschaften
abgeschlossen  haben, oder wird der Versicherungsnehmer, der separate
Versicherungsvertrage mit dem Versicherer oder seinen Konzerngesellschaften abgeschlossen
hat, wegen mehreren Versicherungsfallen in Anspruch genommen, die
— auf derselben Ursache oder
— auf den gleichen Ursachen, wenn zwischen diesen ein innerer, insbesondere sachlicher und

zeitlicher Zusammenhang besteht,

beruhen, so steht fur diese Versicherungsfalle nicht der Gesamtbetrag aus allen
Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versicherungssummen hodchstens eine
Versicherungssumme, ansonsten maximal die héhere Versicherungssumme zur Verfigung.
Sofern die in den jeweiligen Vertrdgen gedeckten Versicherungsfélle in unterschiedliche
Versicherungsjahre fallen, gelten die Versicherungsfélle in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem
der erste Versicherungsfall eingetreten ist.

3 Eine aus Grund- und Summenanschlussversicherung (Exzedent) bestehende
Versicherungsdeckung gilt als eine Versicherungssumme.

1.11 Schiedsgerichtsvereinbarungen

1.11.1  Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalls beeintrachtigt
den Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen
entspricht:

a. Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist
sein und soll die Befahigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in
verschiedenen Landern, darf er keinem Land der Parteien angehéren.

b. Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem
Ermessen (ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am
Verfahren ermdglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss der
Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

c. Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begriindet. In seiner Begriindung sind die
die Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

1.112.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von
Schiedsgerichtsverfahren unverzuglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am
Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des
ordentlichen Rechtswegs zu ermdglichen. Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsnehmer
zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzurdumen.

1.12 Anspriiche aus 8§88 906, 1004 BGB, 14 BImSchG
Mitversichert sind Anspriiche laut § 906 Il 2 BGB sowie Beseitigungsanspriiche laut § 1004 1 1 BGB
und Anspriiche nach 8§ 14 BimschG, soweit diese gesetzlichen Haftpflichtanspriichen gleichstehen.

1.13 Vorsorgeversicherung/Versehensklausel

1.13.1  Fur Risiken, die fur den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen,
besteht im Rahmen des Vertrags Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit
dem Entstehen des neuen Risikos, ohne dass es einer besonderen Anzeige bedarf. Die
einschréankenden Bestimmungen von 4.2 AHB finden keine Anwendung. Es gelten - abweichend von
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4.2 AHB - die jeweils vereinbarten Versicherungssummen und Ersatzleistungen. Die Bestimmungen
1.2. bleiben unberuhrt.

1.13.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch - abweichend von 4.1.1, Satz 3 AHB — auf versehentlich
nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung entstandene Risiken, die im Rahmen des
versicherten Betriebs liegen und weder nach den Allgemeinen noch den Besonderen Bedingungen
dieses Vertrags von der Versicherung ausgeschlossen sind. Der Versicherungsnehmer ist
verpflichtet, sobald er sich des Versaumnisses bewusstgeworden ist, unverziglich die
entsprechende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag von Gefahreneintritt
an zu entrichten.

1.13.3 Diese Bestimmungen gelten nicht fur Haftpflichtanspriiche in den USA/US-Territorien und Kanada
eingetretene Versicherungsfalle und vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada geltend
gemachten Schadensersatzforderungen sowie Anspriiche, die nach dortigem Recht geltend
gemacht werden.

1.13.4  Auf die besonderen Bestimmungen zur Umwelthaftpflichtversicherung (siehe 6.) wird hingewiesen.

1.14 Anspriiche mitversicherter natirlicher Personen untereinander
Eingeschlossen sind - in teilweiser Abanderung des 7.4 AHB in Verbindung mit 7.5 AHB — auch
Haftpflichtanspriiche mitversicherter natirlicher Personen untereinander, und zwar wegen

1 Personenschaden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfalle in dem Unternehmen handelt, in
dem die schadenverursachende Person angestellt ist,

2 Sachschaden, sofern diese mehr als 50 EUR je Versicherungsfall betragen,

3 Vermoigensschaden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (siehe 1.23), soweit es sich
nicht um Haftpflichtanspriiche wegen Handlungen/Unterlassungen rein privater Natur handelt
(Privathaftpflichtversicherung).

1.15 Anspriiche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
Eingeschlossen sind - abweichend von 7.4 AHB - Haftpflichtanspriiche der gesetzlichen Vertreter
des Versicherungsnehmers und ihrer Angehérigen (siehe 7.5 a. AHB), wenn der Schaden durch
einen Umstand verursacht wird, fir den der betreffende gesetzliche Vertreter nicht personlich
verantwortlich ist.

1.16 Gegenseitige Anspriche der versicherten Unternehmen untereinander
Soweit im Rahmen dieses Vertrags "Weitere Versicherungsnehmer" mitversichert sind, umfasst der
Versicherungsschutz - abweichend von 7.4 b. AHB - gesetzliche Haftpflichtanspriiche des
Versicherungsnehmers und der weiteren Versicherungsnehmer untereinander.

Nicht versichert sind Anspriiche wegen

— Mietsachschaden laut 2.13,

— Gewahrsamschaden laut 2.15,

— Obhutsschaden fur eingestellte Sachen laut2.21,

— Schaden an Pflanzen und Kulturen Dritter laut 2.23,

— Obhuts- und Bearbeitungsschaden anlasslich Lohnarbeiten laut 2.28,

— Brems-, Betriebs- und Bruchschaden, sofern diese Gegenstand des Vertrags sind,

— Schaden an Pensionstieren, sofern diese Gegenstand des Vertrags sind,

— Aufwendungen und Kosten laut 3.4.2 3.4.6, sofern diese Gegenstand des Vertrags sind,
— Schaden an Grund und Boden.

1.17 Vertraglich Ubernommene gesetzliche Haftpflicht

1.17.1  Eingeschlossen ist — abweichend von 7.3 AHB - die gesetzliche Haftpflicht, die der
Versicherungsnehmer aufgrund von Vertragen genormten Inhalts

1 mit Behorden oder Korperschaften offentlichen Rechts, soweit es sich um Anspriiche
privatrechtlichen Inhalts handelt,
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2 aufgrund von so genannten Gestattungs- und Einstellungsvertragen,

3 als Mieter, Pachter oder Leasingnehmer von Grundstiicken und Geb&uden
Ubernommen hat.

1.17.2  Ausgeschlossen bleiben
— Schaden an gemieteten, geleasten und gepachteten Grundstliicken und Gebauden (siehe aber
2.13.3) und alle sich daraus ergebenden Vermogensschéaden,
— individuelle Haftungsvereinbarungen.

1.18 Auslandsschéaden

1.18.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des

Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfélle

— durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins Ausland, ausgenommen USA/US-
Territorien oder Kanada, geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen oder die dort hingelangt sind
(direkter Export);

— aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst)
oder sonstigen Leistungen im Ausland, ausgenommen in USA/US-Territorien oder Kanada;

— durch Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der
Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen (indirekter Export);

— aus Anlass von Geschéaftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Koérungen
(Anerkennungsverfahren), Auktionen, Kongressen, Messen und Markten;

— durch mitversicherte Tiere anlasslich des grenziiberschreitenden Ausreitens, Ausfiihrens oder
des Ausrei3ens dieser Tiere;

— im Zusammenhang mit grenzuberschreitendem Acker- und Weideland, wenn diese Flachen im
Inland beginnen;

— aus Anlass einer voribergehenden Téatigkeit im Rahmen des versicherten Risikos (auch
Teilnahme an Turnieren und sonstigen Veranstaltungen) bis zu einem Jahr im européischen
Ausland. Dies gilt auch fir die Inanspruchnahme als Halter oder Hiter von mitversicherten
Tieren.

— durch direkten Export nach USA/US-Territorien oder Kanada; (Versicherungsschutz besteht im
Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

— durch Bau-, Montage-, Repartur und Wartungsarbeiten in USA/US-Territorien oder Kanada.
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht fir im Ausland gelegene
Betriebsstatten, z. B. Stallungen, Lager und dergleichen.

1.18.2 Ausgeschlossen sind Anspriiche

1 aus Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche gegen den Versicherungsnehmer und die
unter 1.4, 1 genannten Personen aus Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten, die den
Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs (SGB) VIl unterliegen (siehe 7.9 AHB);

2 auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

3 nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressanspriichen
nach Art. 1147 des franzésischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Lander;

4  nach den franzdsischen Fautes Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer Lander.

1.18.3 Bei Versicherungsfallen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei vor Gerichten in den USA/US-
Territorien oder Kanada geltend gemachten Anspriichen gelten zusatzlich folgende Bestimmungen:

1 Kein Versicherungsschutz besteht fur
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— Schaden durch Erzeugnisse oder Arbeiten, die vor Einschluss der USA/US-Territorien oder
des Kanada-Risikos dorthin geliefert bzw. dort ausgefiihrt wurden, es sei denn, dieses wurde
zuvor besonders vereinbart;

— Schaden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Gebauden und
Gebaudebestandteilen einschliel3lich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen, die
im Zusammenhang mit derartigen Schéden geltend gemacht werden. Unter dem Begriff
'Schimmelpilz' ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen und deren Bestandteile und
Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und deren fliichtige organische Verbindungen,
Sporen, Geriiche oder Nebenprodukte von Pilzen;

— Personenschaden im Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem
Vertrieb von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex).

2 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers fur Kosten der
gerichtlichen und auf3ergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten
Anspriiche, insbhesondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

3  Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.
1.18.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.

Soweit der Zahlungsort auf3erhalb der Staaten, die der Europaischen Wahrungsunion angehdren,
liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfillt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

1.18.5 Auf die besonderen Bestimmungen zum Umweltrisiko (siehe) wird hingewiesen.

1.19 Abwasserschaden
Eingeschlossen sind - abweichend von 7.14 a. AHB - Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden und
alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden, welche entstehen durch Abwésser (mit Ausnahme
von Gewadasserschaden und Schaden an Entwésserungsleitungen durch Verstopfungen und
Verschmutzungen), soweit es sich nicht um Schéden im Sinne des 7.10 b. AHB handelt.

1.20 Leitungsschaden
Eingeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Schaden an Erdleitungen (Kabel, unterirdische
Kanale, Wasserleitungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie an Frei- und Oberleitungen und
alle sich daraus ergebenden Vermogensschaden.

Abweichend von 7.7 AHB schlie3t der Versicherungsschutz auch die Haftpflicht wegen
Bearbeitungsschaden an solchen Leitungen ein.

Die Ausschlussbestimmungen laut 1.2 AHB (Erfullungsanspriiche) und 7.8 AHB (Schaden an
hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

1.21 Be- und Entladeschéden
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschadigung
von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern durch/oder beim Be- und Entladen und alle sich
daraus ergebenden Vermdgensschaden.

Fur Schaden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn diese entstehen beim
Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Krane oder Winden zum Zwecke
des Be- und Entladens.

Ist der Container selbst Gegenstand von Verkehrsvertrdgen (Fracht-, Speditions- oder
Lagervertragen), steht er dem Ladegut gleich.

Fur Schaden am Ladegut besteht insoweit Versicherungsschutz, als

— die Ladung nicht fir den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

— es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder
fur seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

— der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder fir seine
Rechnung von Dritten Gbernommen wurde.
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Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht
1.22 Strahlenschaden

1.22.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.12 AHB und 7.10 b. AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus
— dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;
— Besitz und Verwendung von Rdntgeneinrichtungen und Storstrahlern.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkungen erfasst, besteht kein
Versicherungsschutz Giber die Umwelthaftpflichtversicherung.

1.22.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im
Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies fiur den
Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf 7.12 AHB berufen.

Dies gilt nicht fir Schaden, die
1 durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen;

2 durch die Beforderung von Kernmaterialien einschlieRlich der damit zusammenhangenden
Lagerung bedingt sind.

1.22.3  Ausgeschlossen bleiben Anspriiche

1 wegen Schaden infolge der Veranderung des Erbguts (Genom), die ab der zweiten Generation
eintreten;

2 wegen Personenschaden solcher Personen, die - gleichgiiltig fur wen oder in wessen Auftrag -
aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine
Tatigkeit ausiiben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen
ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

1.23 Vermdgensschaden
Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermégensschaden im
Sinne von 2 a. AHB wegen Versicherungsféllen, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Schaden

a. durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder fur seine Rechnung von Dritten
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, priifender oder gutachterlicher
Tatigkeit;

c. aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
d. aus Vermittlungsgeschaften aller Art;
e. aus Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks- Leasing- oder ahnlichen wirtschaftlichen
Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenfihrung sowie aus Untreue oder
Unterschlagung;

g- aus Rationalisierung und Automatisierung, Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -
wiederherstellung, Austausch, Ubermittlung, Bereitstellung, elektronischer Daten;

h. aus der Verletzung von Persoénlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
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i. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

j- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von
Vorstand, Geschéftsfihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behordlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

I.  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

1.24 Verletzung von Datenschutzgesetzen
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.16 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen
Vermdgensschaden im Sinne von 2 a. AHB aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch
Missbrauch personenbezogener Daten.
Ersatzleistung siehe Leistungsiubersicht.

1.25 Internethaftpflicht
Der Versicherungsschutz fiir das nachfolgend genannte "Versicherte Risiko" besteht ausschlief3lich
Uber diesen Zusatzbaustein.

1.25.1  Versichertes Risiko
Versichert ist - insoweit abweichend von 7.7, 7.10 a. und b., 7.15 und 7.16 AHB sowie 1.23 a., g.
und h. - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schaden aus dem Austausch,
der Ubermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten seitens des Versicherungsnehmers
bzw. Uber das ihm zurechenbare System, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datentrager,
soweit es sich handelt um Schaden aus

1 der Loschung, Unterdrickung, Unbrauchbarmachung oder Veranderung von Daten
(Datenveranderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

2 der Datenveradnderung aus sonstigen Griinden sowie der Nichterfassung und fehlerhaften
Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
— sich hieraus ergebender Personen- und Sachschaden, nicht jedoch weiterer
Datenveranderungen aufRerhalb des Systems des Adressaten, sowie
— der Kosten zur Wiederherstellung der veranderten Daten bzw. Erfassung/korrekten
Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

3 der Stérung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Far 1. bis 3. gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu (bermittelnden,
bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmal3nahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner,
Firewall) gesichert oder geprift werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik
entsprechen. Diese MaRhahmen kdnnen auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 5 AT (Rechtsfolgen bei Verletzung
von Obliegenheiten).

4 der Verletzung von Personlichkeits- und Namensrechten, insoweit besteht auch
Versicherungsschutz fir immaterielle Schaden, nicht jedoch aus der Verletzung von
Urheberrechten.

In Erweiterung von 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

— Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass einer einstweiligen
Verfligung gegen den Versicherungsnehmer begehrt wird, auch wenn es sich um Anspriiche
auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

— Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufsklage gegen den
Versicherungsnehmer.
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1.25.2  Ersatzleistung/Serienschaden/Anrechnung von Kosten
1 Ersatzleistung siehe Leistungsiibersicht.

2 Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfalle gelten als
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfélle eingetreten ist,
wenn diese
— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem
Zusammenhang oder

— auf dem Austausch, der Ubermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Méngeln

beruhen.

6.3 AHB wird gestrichen.

1.25.3 Auslandsschéaden
Versicherungsschutz besteht - abweichend von 7.9 AHB - fiir Versicherungsfalle im Ausland. Dies
gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtanspriiche in europaischen Staaten und nach dem
Recht européischer Staaten geltend gemacht werden.

1.25.4  Nicht versicherte Risiken
Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend genannten Tatigkeiten und Leistungen:

a. IT-Beratung, -Analyse, - Organisation, -Einweisung, -Schulung;

b. Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;

c. Bereithalten fremder Inhalte zum Abruf, z. B. Access-, Horst-, Full-Service-Providing;
d. Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

e. Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

f.  Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;

g. Tatigkeiten, fur die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermdgensschaden-
Haftpflichtversicherung besteht.

1.25.5 Ausschlusse/Risikoabgrenzungen
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind - erganzend zu 7. AHB - Anspriiche

a. die im Zusammenhang stehen mit
— massenhaft versandten, von den Empfangern ungewollten, elektronisch Ubertragenen
Informationen, soweit es sich nicht um Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme
handelt (z. B. Spamming),
— Dateien (z. B. Cookies, WebBugs), die der widerrechtlichen Erhebung von Informationen
Uber Internet-Nutzer dienen;

b. wegen Schaden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung
stehen, geltend gemacht werden;

c. gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste
Pflichtverletzungen herbeigefihrt haben.

d. auf Entschadigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary damages);
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1.26

1.27

1.28

KFM0126

e. nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressanspriichen
nach Artikel 1147 des franzdsischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer
Lander.

f.  nach den franzdsischen Faules Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer Lander.

Auslésen von Fehlalarm

Eingeschlossen sind - abweichend von 1.23 a. - Vermdgensschaden durch versehentlich
ausgeltsten Alarm fur die daraus entstehenden unmittelbaren Kosten (z. B. Einsatzkosten fur
Rettungs-, Wach- und sonstige Dienste). Sofern es sich hierbei um 6ffentlich-rechtliche Anspriiche
handelt, besteht hierfur - insoweit abweichend von 1.1 AHB - ebenfalls Versicherungsschutz.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.
Aktive Werklohn- und Kaufpreisklage

1 Der Versicherer tragt - ergdnzend zu 5 AHB - die gebiihrenordnungsgemafen Kosten fiir die
gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- oder Kaufpreisforderungen des
Versicherungsnehmers gegen seinen Auftraggeber, soweit

a. der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines behaupteten
Haftpflichtanspruchs, der unter den Versicherungsschutz dieses Vertrags fallen wirde
(deliktischer Schadenersatzanspruch), die Aufrechnung mit Schadenersatzansprichen
erklart hat und

b. es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen o6ffentlichen Auftraggeber (z. B. Stadte,
Kommunen, Gemeinden, Staat) handelt und

c. die Werklohn- oder Kaufpreisforderung an sich in voller Héhe unstrittig ist. Als Nachweis,
dass die Werklohn- oder Kaufpreisforderung unstrittig ist, hat der Versicherungsnehmer ein
schriftiches Abnahmeprotokoll des Werks bzw. die Empfangsbestatigung der Lieferung
einzureichen, von welchem der Werklohn oder der Kaufpreis einbehalten wurde.

Dies gilt nicht, wenn wund soweit der Auftraggeber Vertragserfullungs- oder
Gewahrleistungsanspriche geltend macht.

2 Der Versicherungsschutz entfallt rickwirkend, wenn durch ein Urteil festgestellt wird, dass die
Werklohn- oder Kaufpreisforderung ganz oder teilweise aus anderen als unter 1.3.127, 1 a.
genannten Griinden unbegriindet ist.

Hinsichtlich der Prozessfuhrung gilt 5.2 AHB entsprechend.

3 Der Versicherer tragt die Kosten in dem Verhdltnis, in dem der ausgeurteilte
Schadenersatzanspruch zur geltend gemachten Werklohn- oder Kaufpreisforderung steht.
Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so tragt der Versicherer die Kosten anteilig in Hohe
der Vergleichsquote, sofern der Versicherer seine Zustimmung zu dem Vergleich erklart hat.
Wird ein Vergleich ohne Zustimmung des Versicherers geschlossen, entfallt der
Versicherungsschutz riickwirkend.

4  Fir Werklohn- bzw. Kaufpreisforderungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR besteht kein
Versicherungsschutz.

Strafrechtsschutz
Erganzend zu 5.3 AHB gilt:

1 In einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, Ubernimmt der Versicherer die
Gerichtskosten sowie die gebihrenordnungsmaRigen - gegebenenfalls auch die mit ihm
besonders vereinbarten héheren - Kosten der Rechtsverteidigung.
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1.29

1.29.1

KFM0126

2 Voraussetzung fur die Leistungspflicht des Versicherers ist, dass der Versicherungsnehmer
spéatestens nach Kenntnis von der Einleitung des Verfahrens (Zustellung) seinerseits den
Versicherer unverziglich hiervon unterrichtet.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben GeldbuRen (auch Ordnungsgelder,
Zwangsgelder, Geldstrafen, Geldsanktionen und dergleichen), Strafen und
Strafvollstreckungskosten.

Risikobegrenzungen

Nicht versicherte, aber durch besondere Vereinbarung/besonderen Vertrag versicherbare Risiken
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriche

1 wegen Schaden durch Risiken, die nicht der Betriebsbeschreibung entsprechen. Auf die
Regelung der Vorsorgeversicherung in 1.12 wird hingewiesen;

2 wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder
Kraftfahrzeuganhangers (siehe aber 1.6 und 2.2) oder eines Wasserfahrzeugs verursachen
oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen Versicherten.

Eine Tatigkeit der im ersten Absatz genannten Personen an einem Kraftfahrzeug,
Kraftfahrzeuganhanger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird;

3 wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen
oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen Versicherten;

4 aus

a. der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder Teilen fur Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich fir den Bau von Luft-
oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

b. Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen;

und zwar wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beférderten Sachen,
der Insassen sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge;

5 wegen Personenschaden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an
Verbraucher abgegebene Arzneimittel, fir die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als
pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

6 wegen Personenschaden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, verarbeitete oder in
Verkehr gebrachte Produkte, die ganz oder teilweise humanbiologisches Material bzw. Ausziige
desselben enthalten (z. B. Blut, Plasma, Sera, Plasmaproteine, Immunoglobine, Zellen,
Gewebe);

7 wegen Personenschaden, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen mit Tabak und/oder
Tabakprodukten einschlie3lich Zubehor, Bestandteilen, Hilfsstoffen und/oder Komponenten fur
Tabak und/oder Tabakprodukten; dies gilt auch, soweit es sich um Anspriiche von Personen
handelt, die nicht selbst Tabakwaren konsumiert haben (sog. Passivraucher);
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8 wegen Schaden durch elektromagnetische Felder;
9 aus Besitz und/oder Betrieb von Ol-, Gas- oder Brennstofffernleitungen (so genannte Pipelines);

10 aus Besitz und/oder Betrieb von Bahnen zur Beférderung von Personen oder Sachen sowie aus
der selbstandigen und nicht selbstandigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

11 aus dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch
veranderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und
Sachschaden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten
beruhen;

12 wegen Sach- und/oder Vermoégensschdden durch gentechnisch veranderte Erzeugnisse
und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch verdnderte Organismen (GVO) enthalten;
Versicherungsschutz besteht jedoch fir die Abwehr unberechtigter Anspriiche

13 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beférderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu
Grol3handelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;

14 wegen Schaden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurlckzufiihren
sind,;

15 wegen Schaden durch Anfeindungen, Beldstigungen, Schikane, Ungleichbehandlungen und
sonstigen Diskriminierungen (siehe aber 4.);

16 wegen Schéaden aus
a. Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;

b. Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung,
Instandhaltung und sonstigen Servicearbeiten im Zusammenhang mit Offshore-Anlagen;

c. Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich fur Offshore-
Anlagen bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer vor der Kiiste gelegene Risiken (z. B. Olplattformen, Bohrinseln,
Pipelines, Windenergieanlagen). Der Offshore-Bereich beginnt an der Uferlinie bei Flut.

17 aus Besitz und/oder Betrieb von Biogasanlagen, einschlieBlich der dazugehérigen
Nebeneinrichtungen/-anlagen (z. B. Silage- und sonstige Lager, Gasleitungen und -lager) sowie
der Abgabe von Garresten/Substraten aus Biogasanlagen an Dritte;

18 aus Verwenden von Zugtieren fur gewerbliche/entgeltliche Zwecke;

19 aus Halten, Hiuten und Verwenden von Reittieren und Rennpferdehaltung oder
Zurverfligungstellung der Reittiere zu Vereinszwecken und/oder Veranstaltungen sowie zur
Nutzung fur Reitunterricht;

20 aus Verleih und Vermietung von Reittieren;
21 aus Huten und Reiten von Pensionstieren einschlief3lich Schaden an den Pensionstieren;
22 als Reitlehrer aus der Erteilung von Reitunterricht und/oder Tatigkeit als Bereiter;

23 aus Besitz und Verwendung von Kutschen, Schlitten und Planwagen zur Personenbefdrderung
fur entgeltliche Zwecke;

24 aus der Teilnahme an Pferderennen sowie Trainingsvorbereitungen hierzu;
25 aus Besitz und Unterhaltung von Tierheimen,;

26 aus therapeutischen Reiten/Hippotherapie;

KFM0126 Seite 51 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 52

27 aus Trainingsbetrieben fur Traber/Galopper.

1.29.2 Nicht versicherbare Risiken
Nicht versicherbar sind

1 Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen,
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf
Verfugungen oder MalRnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt fur Schaden durch
héhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

2 wegen Schaden an Kommissionsware;

3 aus Sachschéaden bei Abbruch- und Einreifarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der H6he
des einzureiRenden Bauwerks entspricht;

4  gegendie Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder
explosiblen Stoffen verursachen.

Fur den Versicherungsnehmer selbst besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn der zum
Schaden fiihrende Verstol3 von seinen Beauftragten ohne Wissen oder gegen den Willen des
Versicherungsnehmers und/oder seiner Reprasentanten begangen wurde;

5 wegen

a. Bergschaden (im Sinne des 8§ 114 BBergG), soweit es sich um die Beschadigung von
Grundstiicken, deren Bestandteile und Zubehdr handelt;

b. Schaden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter,
Wasser- und Kohleséureeinbriiche sowie Kohlenstaubexplosionen.

1.29.3 Inlandische Versicherungsfalle vor ausléandischen Gerichten
Fur Anspriiche, die vor auslandischen Gerichten oder nach ausléandischem Recht geltend gemacht
werden, gilt:

1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriiche
a. auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

b. nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprichen
nach Artikel 1147 des franzdsischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer
Lander;

c. die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden wegen Schaden durch
oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Gebduden und
Gebaudebestandteilen einschlie3lich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen im
Zusammenhang mit derartigen Schéaden.

Unter dem Begriff "Schimmelpilz" ist zu verstehen, jedwede Art von Pilzen und deren
Bestandteile und Zwischenprodukte, Bakterien, Mycotoxine und deren fliichtige organische
Verbindungen, Sporen, Geriiche oder Nebenprodukte von Pilzen;

d. wegen Personenschaden, die in USA/US-Territorien oder Kanada im Zusammenhang mit
der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb von Latex
(Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden.

e. nach dem franzdsischen Fautes Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer
Lander.

2 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten der
gerichtlichen und aufRergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten
Anspriche, insbesondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.
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3 Selbstbeteiligung bei Versicherungsfallen, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und
Kanada oder nach dem Recht dieser Staaten geltend gemacht werden: siehe
Leistungsubersicht.

4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Europaischen Wahrungsunion
angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfillt, in
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

1.30 Beitragsberechnung

1.30.1 Die Berechnung des Beitrags erfolgt als vorlaufiger, im Voraus zu zahlender Jahresbeitrag auf der
Grundlage

a. des Produktions- und Téatigkeitsprogramms,

b. des Brutto-Jahresumsatzes (ohne Mehrwertsteuer),

c. der beitragspflichtigen Zusatzrisiken.

9 AHB bezieht sich bei Berechnung nach Umsatzsumme nur auf die Mindestbeitrage.

1.30.2 Zur endgultigen Beitragsabrechnung ubermittelt der Versicherungsnehmer nach Aufforderung
innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung laut AT 4.

a. den Brutto-Jahresumsatz (ohne Mehrwertsteuer),

b. eventuell eingetretene wesentliche Anderungen des Produktions- und Tatigkeitsprogramms,
sonstige Anderungen des Betriebscharakters sowie Anderungen bei beitragspflichtigen
Zusatzrisiken.

2 Allgemeines Betriebsrisiko

Der Versicherungsschutz fiur Schaden aus dem Betrieb des Unternehmens (Allgemeines
Betriebsrisiko), mit Ausnahme der in 3, 4 und 5. genannten Schaden, richtet sich nach den AHB, den
Bestimmungen laut 1 sowie den folgenden Vereinbarungen (2).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus betriebs-, berufs- und
branchenublichen Risiken, insbesondere

2.1 Immobilien

2.1.1 als Eigentiimer, Besitzer, Mieter, Pachter, Leasingnehmer, NutznieBer sowie aus Vermietung,
Verpachtung oder sonstiger Uberlassung von bebauten und unbebauten Grundstiicken — nicht
jedoch von Luftlandeplatzen -, Gebauden oder Raumlichkeiten

1 die ausschlieBlich fur den versicherten Betrieb oder fir Wohnzwecke des
Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehdrigen benutzt werden;

2 an sonstige Dritte bis zu einem Brutto-Jahresmietwert von 100.000 EUR. Wird dieser Mietwert
Uberschritten, ist fiir den Gbersteigenden Teil separat Versicherungsschutz zu vereinbaren;

2.1.2 aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflachen an Dritte, soweit nicht anderweitig
Versicherungsschutz besteht.
Versichert sind Anspriiche infolge VerstoRes gegen die Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in
den oben genannten Eigenschaften obliegen (bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung,
Streupflicht etc.), gleichgiltig, ob diese Pflichten vertraglich tbernommen wurden oder nicht.

2.1.3 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstiicke, Gebaude oder Raumlichkeiten auch die gesetzliche
Haftpflicht
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1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-, Reparatur- und
Abbrucharbeiten fur eigene Bauvorhaben.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriche aus Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse.

Fur das Risiko als Bauherr finden die Ausschlussbestimmungen von 7.7 und 7.14 AHB keine
Anwendung.

Soweit es sich um Schaden durch Unterfangungen/Unterfahrungen, Senkungen eines Grundstticks,
Erschitterungen infolge von Rammarbeiten oder Erdrutschungen handelt, wird sich der Versicherer
nicht auf den Ausschluss nach 7.10 b) AHB berufen.

Die Ausschlussbestimmungen laut 1.2 AHB (Erfullungsanspriiche) und 7.8 AHB (Schaden an
hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen. Soweit der vorstehende
Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung erfasst, besteht kein Versicherungsschutz tber
die Umwelthaftpflichtversicherung;

2 des Versicherungsnehmers als frilherer Besitzer aus 8§ 836 Absatz 2 BGB, wenn die
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;

3 der Insolvenz- und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft;

2.2 Kraftfahrzeuge einschlie3lich Arbeitsmaschinen
aus nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemieteten, geleasten und
geliehenen

1 Kraftfahrzeugen, die nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und Platzen verkehren, ohne Riicksicht
auf eine Héchstgeschwindigkeit.

2 Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit,
3 nicht selbstfahrenden Geraten und Maschinen, landwirtschaftlichen Arbeitsgeréaten aller Art);

Zugmaschinen und Raupenschleppern bis 6 km/h bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit,

(2 BN

Maschinen als stationdre Kraftquellen,

6 selbstfahrende Arbeitsmaschinen (M&hdrescher, Motorsagen, Universalgerdte und sonstige
Arbeitsmaschinen) sowie Stapler (auch Teleskoplader, Radlader, Hoftracs) bis 20 km/h
bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit;

7 Kraftfahrzeug-Anhénger.

Fur diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschliisse laut 4.3 a. AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist,
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfigungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis
hat.

2.3 Anschlussgleise
aus dem Anschlussgleisbetrieb sowie aus Gestattungsvertragen mit der Deutschen Bahn AG und
sonstigen Bahnbetrieben (siehe 1.16).
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.7 AHB - die Haftpflicht wegen Wagenbeschadigungen. Der
Versicherungsschutz fur Be- und Entladeschéden richtet sich nach 1.20;
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2.4 Tiere

24.1 aus dem Halten, Huten und Verwenden von Nutztieren (auch Zugtieren, Gnadenbrotpferden sowie
Gehegewild z. B. Dam-, Rot- und Schwarzwild) im versicherten Betrieb und zu Lohnfuhren sowie
von Zugtieren fur private Kutsch-, Schlitten- und Planwagenfahrten;

242 Mitversichert ist die Haltung von zehn Reitpferden (nicht jedoch Deckhengsten) fir eigene Zwecke,
soweit laut Versicherungsschein/Nachtrag keine hthere Anzahl ausgewiesen ist.

Nicht versichert sind Anspriche anlasslich des Reitens dieser Pferde aufRer durch den
Versicherungsnehmer, die mit ihm in hauslicher Gemeinschaft lebenden Angehérigen (auch Partner
einer eingetragenen Lebensgemeinschaft sowie deren Kinder), seine Betriebsangehdrigen und
Kaufinteressenten.

243 Halten, Hiten und Verwenden von Hunden. Mitversichert ist die Haltung von drei Hite-
/Herdenschutzhunden, soweit laut Versicherungsschein/Nachtrag keine hohere Anzahl
ausgewiesen ist.

Haftpflichtanspriiche wegen Schaden durch Kampfhunde sind vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen, sofern hierfiir nicht besonderer Versicherungsschutz vereinbart wurde.

Als Kampfhunde gelten folgende Hunderassen und deren Kreuzungen mit anderen Hunden
— American Staffordshire Terrier

— Bullterrier

— Pitbull

— Staffordshire Bullterrier.

24.4 dem Halten, Huten und Verwenden von Zuchttieren einschlie3lich zwei Deckhengsten zum Belegen
fremder Tiere, soweit laut Versicherungsschein/Nachtrag keine hthere Anzahl ausgewiesen ist.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schaden durch gewollten oder ungewollten Deckakt.
Selbstbeteiligung fur Schaden durch gewollten oder ungewollten Deckakt siehe Leistungsibersicht.

245 dem unentgeltlichen Verleih sowie aus Reitbeteiligung.
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

Reitbeteiligungen sind auf gewisse Dauer angelegte Rechtsverhaltnisse Uber die regelmaRige
Benutzung des versicherten Reitpferds gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten.

Eingeschlossen sind - abweichend von 7.4 c) AHB - Haftpflichtanspriiche der Reitbeteiligten gegen
den Versicherungsnehmer - teilweise abweichend von 1.29.1, 19 und 20.

2.4.6 Verleih und Vermietung von Reittieren an fremde Reittiernutzer einschlieBlich der
Zurverfugungstellung zu Vereinszwecken und/oder Veranstaltungen sowie zur Nutzung fir
Reitunterricht - teilweise abweichend von 1.29.1, 19 und 20.

(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

Nicht versichert ist jedoch das Reitlehrer-Risiko.

247 Huten von Pensionspferden - teilweise abweichend von 1.29.1, 21.
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden an den Pensionspferden, soweit hierfir nicht
besonders Versicherungsschutz vereinbart wurde.

2.4.8 Huten von Pensionstieren, ausgenommen Pferde, laut Risikobeschreibung - teilweise abweichend
von 1.29.1, 21.
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden an den Pensionstieren, soweit hierflr nicht
besonders Versicherungsschutz vereinbart wurde.
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249 (nachstehende Erweiterung gilt nur bei Mitversicherung von Traber bzw. Galopper bei Gestiten und
Reitsportbetrieben)

Halten und Hiten von Galopp- und/oder Trabrennpferden, Teilnahme an Pferderennen sowie
Trainingsvorbereitungen hierzu - abweichend von 1.29.1, 24.

Mitversichert ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
aus der Teilnahme an Rennveranstaltungen, am Training, an Auktionen und/oder dem Ausreiten im
Ausland.

Ausgeschlossen bleiben bei Galopprennen gegenseitige Haftpflichtanspriiche der Besitzer, Trainer,
Reiter und Pfleger wegen Schaden der am gleichen Rennen teilnehmenden Pferde, einschlief3lich
Schaden am Sattelzeug und Geschirr. Unter Rennen ist der Zeitraum vom Start bis zum Passieren
des Zielpfostens zu verstehen.

Ausgeschlossen ist die Nutzung der Galopp- und/oder Trabrennpferde zu sonstigen Reitzwecken,
als Schulpferd (Reitunterricht), zu Zwecken des Verleihs/der Vermietung oder als Zugtier.

Ausgeschlossen bleibt die persodnliche Haftpflicht der fremden Reittiernutzer und/oder fremden
Tierhalter.

2410 Schaden an fremden Pferden und Sulkys - abweichend von 7.6, 7.7 und 7.10 b. AHB und 1.29.1,
24.

Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn Traber mitversichert sind.)

2.4.11 aus Halten, Huten und Verwenden von Zugtieren zur entgeltlichen Personenbeférderung mit
Kutschen/Schlitten/Planwagen.
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

2.5 Waffen
aus dem erlaubten Besitz und Gebrauch von Schusswaffen und Munition.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem behérdlich genehmigten Abschuss von eigenen,
sich im vorschriftsméRig angelegten Gehege befindlichen Wildtieren (z. B. Dam-, Rot- und
Schwarzwild). Der Versicherungsschutz erlischt automatisch bei Erléschen, Widerruf oder Entzug
der Abschussgenehmigung.

Nicht versichert sind der Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken und zu strafbaren
Handlungen.

2.6 Gastronomie/Beherbergung
aus

1 dem Betrieb einer Schankwirtschaft, Hecken- oder ahnlichen Wirtschatft;

2 der Vermietung von Zimmern und Ferienwohnungen an Feriengéaste (Ferien auf dem Bauernhof,
auch sogenannte Heuhotels) und aus der Abgabe von Ferienwohnungen und Stellplatzen fir
Zelte, Wohnwagen/ Wohnmobile sowie Boote bis hochstens 25 Betten/Stellplatze;

3 aus der Abgabe von Speisen und Getrdnken an Feriengdste und deren Besucher sowie der
Vermietung oder dem Verleih von Fahrrddern an Feriengédste und deren Besucher.

4 Verwahrungsrisiken siehe 2.19 und 2.20.

2.7 Lohnmaschinenbetrieb
aus der Tatigkeit als Lohnmaschinenbetrieb, soweit dieser nur als untergeordneter Nebenbetrieb zur
Landwirtschaft betrieben wird und folgende Tatigkeiten zum Gegenstand hat:
— Feld- und Forstarbeiten (auch Holzrtickarbeiten);
— Winterdienst;
— kommunale Landschaftspflege.
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Nicht versichert gelten Schaden am Boden, Wasser (auch Gewésser) sowie an Pflanzen und
Kulturen, die Gegenstand der Bearbeitung sind;

2.8 Energieerzeugung

1 aus dem Betrieb von stationaren Kraftquellen (auch Trafostationen), die im versicherten Betrieb
Verwendung finden. Mitversichert ist auch die gelegentliche, nicht standige Abgabe von Energie
an Dritte;

2 aus dem Betrieb von Solarthermieanlagen, von Fotovoltaikanlagen bis 500 kWp je Anlage und
Windkraftanlagen auf dem versicherten landwirtschaftlichen Betriebsgrundstiick zur
Eigenversorgung oder zur Einspeisung von Elektrizitait in das Netz des drtlichen
Energieversorgers.

Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Tarifkunden (Endverbraucher).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr der Fotovoltaik-/Windkraftanlage, sofern die
Planung, Bauleitung und Bauausfiihrung an Dritte vergeben sind.

Eingeschlossen gelten Regressanspriiche der Elektrizitdtsversorgungsunternehmen, soweit es sich
um Personen- und Sachschéden aus Versorgungsstbrungen laut § 18 der Verordnung Uber
Allgemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen Nutzung fur die Elektrizitatsversorgung
in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung NAV) handelt.

Auf den Ausschluss von Vermégensschaden laut 1.22 a. wird hingewiesen.

2.9 Teilnahme an Ausstellungen und Messen
der Teilnahme an Ausstellungen, Kérungen (Anerkennungsverfahren), Auktionen, Markten und
Messen sowie der Austibung des Brauchtums (z. B. Leonhardiritt).

1 Mitversichert ist/sind
a. die Prasentation/Vorfihrung von Waren,

b. die Organisation und Durchfihrung von brancheniblichen Werbeveranstaltungen (z. B.
Hoffesten - nicht jedoch von Veranstaltungen mit Verwendung von Kraft-, Schienen-, Luft-
und Wasserfahrzeugen, aus Massenstarts von Luftballons, Reitveranstaltungen,
Jagdveranstaltungen,  SchieBwettbewerben, = Bungee-Jumping,  Abbrennen  von
Feuerwerken und dergleichen).

c. die persdnliche gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer mit der Durchflihrung
(Leitung, Uberwachung und dergleichen) beauftragten Personen in dieser Eigenschaft

d. Vor- und Nacharbeiten bis zu jeweils drei Tagen;

e. die Teilnahme an Veranstaltungen laut der jeweiligen Zuchtbuch- (ZBO) und
Leistungsprifungsordnung sowie an Turnieren.

2 Nicht versichert ist/sind

a. die personliche Haftpflicht von selbstéandigen Unternehmen und sonstigen betriebsfremden
Personen

b. Haftpflichtanspriche wegen Schaden an verwendeten oder zur Aufbewahrung
abgegebenen Sachen (auch Tieren);

2.10 Weitere Betriebsrisiken
aus

1  Sicherheitseinrichtungen (z. B. Werksfeuerwehr, auch bei Hilfeleistungen und Ubungen
aullerhalb der Betriebsgrundstiicke) sowie aus Sozial- und Sanitatseinrichtungen fir
Betriebsangehorige mit gelegentlicher Benutzung durch Betriebsfremde;

KFM0126 Seite 57 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 58

2 Betriebssportgemeinschaften und Betriebsveranstaltungen. Mitversichert ist insoweit auch die
persbnliche  gesetzliche  Haftpflicht der  Betriebssportgemeinschaft  sowie  der
Betriebsangehorigen aus der Betatigung in oder der Teilnahme an diesen, soweit nicht das
private Haftpflichtrisiko betroffen ist.

3 Baumfallen im eigenen Betrieb;

4  direktem Verkauf von eigenen und fremden landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen des
landwirtschaftlichen Betriebs (auch in Hofladen, auf Wochenméarkten und mit
Verkaufsautomaten) sowie das Abernten von Produkten durch Endverbraucher;

5 einer kleinen, landlichen Brennerei/Brauerei im Nebenerwerb - auch unter Zulieferung/Zukauf
fremder Rohstoffe - sowie dem Handel mit den so hergestellten Endprodukten;

6 Tatigkeit als Auftraggeber und Auftragnehmer von Arbeiten sowie aus dem Verleihen und
Entleihen von Maschinen im Rahmen eines landwirtschaftlichen Maschinenringes, dem der
Versicherungsnehmer als Mitglied angehort;

7 Besitz - nicht jedoch dem Betrieb - von Steinbriichen, Kies- und Sandgruben.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriche wegen Schéden, die durch vorschriftswidrige
Sicherung der Grubenrander entstehen.

Diese Mitversicherung findet fir die Umwelthaftpflichtversicherung keine Anwendung, soweit sie
nicht dort ausdriicklich vereinbart worden ist;

8 Besitz und Verwendung von Kutschen, Schlitten und Planwagen, nicht jedoch fir entgeltliche
Personenbeférderung;

9 Reklameeinrichtungen, zum Beispiel Transparenten, Reklametafeln, Leuchtréhren;

10 gelegentlicher Abgabe von Mineral6len an Dritte zur Betankung von Geréten, Maschinen und
Fahrzeugen auf dem versicherten Betriebsgrundstiick;

11 sonstigen Nebenbetrieben, die fir den versicherten Betrieb typisch sind, der
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zugeteilt sind, und fiir die keine Gewerbeanmeldung
erforderlich ist und deren Umsatzanteil wirtschaftlich untergeordnet ist;

12 Flurschéden;
Selbstbeteiligung bei Wanderschéfereien siehe Leistungsibersicht.

13 der Durchfuihrung von gewerblichen Kutschfahrten.
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

Soweit eine gesetzliche Fahrerlaubnispflicht besteht, darf der Fahrer die Kutsche auf
offentlichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

2.11 Belegschafts- und Besucherhabe
Eingeschlossen ist - in Erganzung von 2 b) und abweichend von 7.6 AHB - die gesetzlicheHaftpflicht
aus dem Abhandenkommen von Sachen, einschliellich Kraftfahrzeugen und Fahrradern mit
Zubehor, der Betriebsangehérigen und Besucher und alle sich daraus ergebenden
Vermdgensschéaden.
Ausgenommen hiervon sind Geld, Wertpapiere (einschl. Sparbticher), Scheckhefte, Scheck- und
Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

Fur die nachfolgenden Schaden richtet sich der Versicherungsschutz ausschlie3lich nach den

jeweils aufgefuhrten Ziffern:

— Verwahrungsrisiken fur Sachen der beherbergten und nicht beherbergten Gaste nach 2.19 und
2.20;

— Obhutsschaden fur eingestellte Sachen (Stellplatzabgabe) nach 2.21.
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2.12 Schlusselrisiko
Eingeschlossen ist - in Ergdnzung von 2 b) und abweichend von 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht
aus dem Abhandenkommen von fremden Schlisseln bzw. Codekarten (auch General-
Hauptschlissel fiur eine zentrale SchlieBanlage), die sich rechtmafllig im Gewahrsam des
Versicherten befunden haben.

Der Versicherungsschutz beschrankt sich auf gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen der Kosten
fur die notwendige Auswechselung von Schléssern und SchlieBanlagen sowie fur voribergehende
Sicherungsmafinahmen (Notschloss) bzw. auf die Kosten fiir die Neuprogrammierung der
Codekarten und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der
Verlust des Schlussels festgestellt wurde.

Nicht versichert ist/sind

— die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Mdébelschliisseln sowie sonstigen Schliisseln zu
beweglichen Sachen;

— Anspriiche wegen Folgeschaden eines Schliisselverlustes (z. B. wegen Einbruchs).

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungstbersicht.

2.13 Mietsachschaden
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6 und 7.10 b) AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schaden

2.13.1 Mietsachschaden anlasslich von Geschéftsreisen
die anlasslich von Dienst- und Geschaftsreisen an gemieteten R&aumlichkeiten und deren
Ausstattung entstehen sowie alle sich daraus ergebenden Vermégensschaden.

2.13.2 Mietsachschaden an Gebauden/Raumen durch Feuer, Explosion, Leitungs- und Abwasser
an gemieteten (nicht geleasten) Gebauden und/oder Raumen (nicht jedoch an Einrichtungen,
Produktionsanlagen, Grundsticken und dergleichen) und alle sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden durch Feuer, Explosion sowie durch Leitungs- und Abwasser.
Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

2.13.3 Sonstige Mietsachschaden an Immobilien
an gemieteten (nicht geleasten) Gebauden und/oder Raumen (nicht jedoch an Einrichtungen,
Produktionsanlagen, Grundsticken und dergleichen) und alle sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden.
Kein Versicherungsschutz besteht fir Mietsachschaden an Gebauden/Raumen durch Feuer,
Explosion, Leitungs- und Abwasser und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden, siehe
2.13.2.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

2.13.4 Mietsachschéden an Pferdeboxen
an gemieteten Pferdeboxen, Stallungen und Einfriedungen zu gemieteten Weiden/Pferdekoppeln
und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Schaden nicht durch eine anderweitige
Versicherung des Versicherungsnehmers gedeckt sind.

2.13.5 Mietsachschaden an Tiertransportanhangern und Tiertransportern
an gemieteten oder geliehenen Tiertransportanhangern und Tiertransportern und alle sich daraus
ergebenden Vermogensschaden.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Schaden nicht durch eine anderweitige
Versicherung des Versicherungsnehmers gedeckt sind.
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2.13.6  Ausgeschlossen sind Anspriche

1 wegen
— Abnutzung, Verschleils sowie Gbermafiger Beanspruchung,
— Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an
Elektro- und Gasgeraten,
— Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann
und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden.

2 von

— Gesellschaftern des Versicherungsnehmers,

— gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und solchen Personen, die er zur
Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben
angestellt hat,

— Angehorigen (siehe 7.5 AHB) der vorgenannten Personen, wenn sie mit diesen in hauslicher
Gemeinschaft leben,

— Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung
stehen;

2.13.7 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz Giber die Umwelthaftpflichtversicherung.

2.13.8 Fdur die nachfolgenden Schaden richtet sich der Versicherungsschutz ausschliel3lich nach den dort
jeweils aufgefuhrten Ziffern:
Gewahrsamschaden nach 2.15.

2.14 Bearbeitungsschaden

Eingeschlossen ist - abweichend von 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schaden an

fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden, wenn die Schaden

— durch eine betriebliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

— dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfiihrung
seiner betrieblichen oder beruflichen Tatigkeit benutzt hat;

— durch eine betriebliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben.

Die Ausschlussbestimmungen laut 1.2 AHB (Erfullungsanspriiche) und 7.8 AHB (Schaden an
hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen der Beschadigung von Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen Zwecken

— auf seinem Betriebsgrundstiick oder

— aulerhalb seines Betriebsgrundstuiicks in seiner Verfligungsgewalt

befinden oder befunden haben sowie alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden an Pensionstieren. Versicherungsschutz hierfir kann
besonders vereinbart werden.

Fur die nachfolgenden Schaden richtet sich der Versicherungsschutz ausschlie3lich nach den dort
jeweils aufgefuhrten Ziffern:

— Leitungsschaden nach 1.19.

— Be-und Entladeschaden nach 1.20,

— Gewahrsamschaden nach 2.15.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

2.15 Gewahrsamschaden
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6, 7.7 und 7.10 b. AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Beschadigung und Abhandenkommen von fremden Sachen - auch
von Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Staplern (auch Teleskoplader, Radlader,
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Hoftracs, Quads) sowie Anhangern, jedoch nicht von Kraftfahrzeugen anderer Art, die der
Versicherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die Gegenstand eines besonderen
Verwahrungsvertrages sind, und alle sich daraus ergebenden Vermogensschaden in folgendem
Umfang:

Versichert sind hierbei auch Anspriiche wegen Gewahrsamsschaden, die beim Zubringen und
Abholen dieser Fahrzeuge mit Kraftfahrzeugen eintreten.

2.15.1 Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Schaden nicht durch eine anderweitige
Versicherung des Versicherungsnehmers gedeckt sind.

2.15.2 Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer die Sachen nur
kurzfristig, langstens einen Monat, zum Gebrauch im eigenen land-/forstwirtschaftlichen Betrieb oder
im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder des tberbetrieblichen Maschineneinsatzes in Gewahrsam
hat. Das Risiko der hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Beférderung mit
Kraftfahrzeugen aller Art ist eingeschlossen.

2.15.3 Wahrend des Fahrbetriebes beschrankt sich der Versicherungsschutz fiir Schaden an den benutzten
fremden Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Staplern (auch Teleskoplader,
Radlader, Hoftracs, Quads) und mit Kraftfahrzeugen aller Art verbundenen Anhangern und
Arbeitsgeraten auf solche Schaden, die auf ein Unfallereignis, auf Brand oder Explosion
zurlickzufiihren sind. Unfallschaden im Sinne dieser Bestimmung sind solche Schaden, die auf ein
unmittelbar von auf3en her plétzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis zurtickzufiihren
sind.

Brems-, Betriebs- und reine Bruchschaden sind keine Unfallschdden. Bremsschéaden im Sinne dieser
Bestimmung sind nur solche Schaden, die unmittelbar durch den Bremsvorgang entstehen.
Betriebsschaden im Sinne dieser Bestimmung sind alle Schaden, die durch falsche Bedienung
unmittelbar an den fremden Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Staplern (auch
Teleskoplader, Radlader, Hoftracs, Quads) Anhangern und mit Kraftfahrzeugen verbundenen
Arbeitsgeraten entstanden sind. Reine Bruchschaden sind im Gegensatz zu einem Gewaltbruch
solche Schaden, bei denen es sich um einen Ermiidungsbruch (Dauerbruch) handelt.

Beschadigungen, die bei Feld- und ahnlichen Arbeiten durch die Bodenbearbeitung, insbesondere
durch Steine oder sonstige Gegenstédnde auf oder im Boden entstehen, gelten als von der
Versicherung ausgeschlossene Betriebsschaden.

Werden durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschaden Unfélle im Sinne von 2.15.3 Absatz 1
ausgel6st, so bleiben die Brems-, Betriebs- und reinen Bruchschaden auch in diesen Fallen von der
Versicherung ausgeschlossen, wahrend die Unfallschaden (Folgeschaden) gedeckt sind.

2.15.4  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche wegen Schaden
1 am Inventar gepachteter Betriebe,
2 anin Weide genommenen Tieren,
3 anfremden Tieren anlasslich der Beférderung mit Kraftfahrzeugen aller Art,

4 an Gegenstanden, die im Miteigentum des Versicherungsnehmers stehen, bezogen auf den
Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers.

2.15.5 Eingeschlossen sind Vermdgensschaden wegen
— Bergungs- und Rettungskosten sowie
— Nutzungsausfall.

2.15.6  Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz Uiber die Umwelthaftpflichtversicherung.

2.15.7 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung fir Gewahrsamschaden, ausgenommen Abhandenkommen
von Sachen (auch Tieren) siehe Leistungstibersicht
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2.15.8 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung fur Abhandenkommen von Sachen (auch Tieren) siehe
Leistungsiibersicht.

2.16 Brems-, Betriebs- und reine Bruchschaden

Abweichend von 2.15.3 werden Brems-, Betriebs- und reine Bruchschaden wie Unfallschaden

behandelt und sind im Rahmen und Umfang der Gewahrsamsschéaden laut 2.15 mitversichert.

(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

2.17 Reiten von Pensionspferden sowie Obhuts- und Bearbeitungsschaden

Eingeschlossen sind das Reiten von Pensionspferden sowie - abweichend von 7.6, 7.7 und 7.10 b.

AHB sowie 2.15.4, 2. - Obhuts- und Bearbeitungsschaden an Pensionspferden/untergesteliten

Pferden und alle sich daraus ergebenden Vermégensschaden.

Ersatzleistung je Tier und Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein

Versicherungsschutz Uiber die Umwelthaftpflichtversicherung.

(Versicherungsschutz besteht im nachstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

2.18 Obhuts- und Bearbeitungsschaden an Pensionstieren, ausgenommen Pferde

Eingeschlossen sind - abweichend von 7.6, 7.7 und 7.10 b. AHB sowie 2.15.4, 2. - Obhuts- und

Bearbeitungsschaden an Pensionstieren und untergestellten Tieren ausgenommen an Pferden - und

alle sich daraus ergebenden Vermogensschaden.

Ersatzleistung je Tier und Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein

Versicherungsschutz Uiber die Umwelthaftpflichtversicherung.

(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

2.19 Verwahrungsrisiko fir ibergebene Sachen von nicht beherbergten Gasten

1 Eingeschlossen ist in Erganzung von 2 b. AHB sowie abweichend von 7.6 und 7.10 b. AHB die
gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen
der von Restaurationsgésten Gasten zur Aufbewahrung tGbergebenen Sachen und alle sich
daraus ergebenden Vermogensschaden.

Auf diese Schaden finden die Bestimmungen Uber Sachschaden Anwendung.

Ersatzleistung siehe Leistungstbersicht

2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Beschadigung,
Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen von
— Tieren,

— Kraftfahrzeugen aller Art, Kraftfahrzeug-Anhangern (auch Wohnwagen, Wohnmobile,
Boote) und dem jeweiligen Zubehér und Inhalt sowie Zelte,

— Geld sowie bargeldlose Zahlungsmittel, Wertpapiere (einschliellich Sparbicher),
Scheckhefte, Urkunden, Schmuck und andere Wertsachen.

3 Der Versicherungsschutz fur die gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung, Vernichtung,
Verwechslung oder Abhandenkommen der Sachen von beherbergten Gésten richtet sich
ausschlieRlich nach 2.20.

4  Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz Gber die Umwelthaftpflichtversicherung.

2.20 Verwahrungsrisiko fir eingebrachte Sachen von beherbergten Gasten

1 Eingeschlossen ist in Erganzung von 2 b. AHB sowie abweichend von 7.6 und 7.10 b. AHB die

gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen
KFMO0126

Seite 62 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe

== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 63

der von den beherbergten Gasten eingebrachten Sachen und alle sich daraus ergebenden
Vermogensschéaden.

Auf diese Schaden finden die Bestimmungen tiber Sachschaden Anwendung.
Ersatzleistung siehe Leistungstbersicht

2 Wenn der Schaden durch ein Verschulden des Versicherungsnehmers verursacht wird, erhdht
sich die vereinbarte Ersatzleistung je Versicherungsfall auf das 10-fache. Das 10-fache dieses
Wertes stellt die Hochstersatzleistung fir alle derartigen Versicherungsfélle eines
Versicherungsjahres dar.

3  Ersatzleistung bei Schadenféllen an zur Aufbewahrung tibergebenen Sachen und solche, deren
Aufbewahrung zu Unrecht abgelehnt wurde, siehe Leistungsibersicht

4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriche wegen Beschadigung,
Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen von
— Tieren,
— Kraftfahrzeugen aller Art, Kraftfahrzeug-Anhangern (auch Wohnwagen, Wohnmobile,
Boote) und dem jeweiligen Zubeh6r und Inhalt sowie Zelte,
— Geld sowie bargeldlose Zahlungsmittel, Wertpapiere (einschliellich Sparbicher),
Scheckhefte, Urkunden, Schmuck und andere Wertsachen.

5 Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden, fir die der Versicherungsnehmer tber eine
Sachversicherung Versicherungsschutz erlangen kénnte.

6 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz tiber die Umwelthaftpflichtversicherung.

2.21 Obhutsschaden an eingestellten Sachen (Stellplatzabgabe)
Eingeschlossen ist - in Ergdnzung von 2 b. AHB sowie abweichend von 7.6 und 7.10 .) AHB — die
gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen der
eingestellten Sachen laut 2.6, 2. (Stellplatzabgabe) sowie der untergestellten Kraftfahrzeuge und
Wohnwagen von sonstigen Dritten (nicht von Feriengéasten).

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungstbersicht.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz Giber die Umwelthaftpflichtversicherung.

2.22 Beschadigungsrisiko  beim  Zubringen  oder  Abholen  von  Kraftfahrzeugen  und
Kraftfahrzeuganhangern
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.7 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung oder
Vernichtung von Kraftfahrzeugen der beherbergten Géste sowie von untergestellten Kraftfahrzeugen
und Wohnwagen von sonstigen Dritten beim Zubringen oder Abholen dieser Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeuganhanger innerhalb und auRerhalb des Betriebsgrundstiicks und alle sich daraus
ergebenden Vermogensschaden.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis
hat.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherte), die das Fahrzeug oder Reisegepack entwendet oder unbefugt gebraucht haben.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungstbersicht.

2.23 Schéaden an Pflanzen und Kulturen Dritter
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.7 und 7.10 b. AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der
Beschadigung oder dem Verlust von Pflanzen und Kulturen beim Einsatz von Pflanzenschutz
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und/oder Dingemitteln, nicht jedoch Klarschlamm, Giulle und Géarsubstraten, im Wege der
Nachbarschaftshilfe.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schaden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz Giber die Umwelthaftpflichtversicherung.

2.24 Gebrauch fremder Fahrzeuge
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch fremder, gemieteter und geliehener
Kraftfahrzeuge - ausgenommen Kraftfahrzeuge mit mehr als 3,5 t zulassigem Gesamtgewicht -,
Anhénger, Stapler (auch Teleskoplader, Radlader, Hoftracs, Quads ausschlieBlich zur land- oder
forstwirtschaftlichen Nutzung) und selbstfahrender Arbeitsmaschinen im Inland oder angrenzendem
Ausland, wenn die Anspriiche gegen

a. denVersicherungsnehmer gerichtet sind und das Fahrzeug nicht auf den Versicherungsnehmer
zugelassen und auch nicht Eigentum des Versicherungsnehmers ist oder von ihm geleast
wurde;

b. mitversicherte Personen gerichtet sind und das Fahrzeug weder auf den Versicherungsnehmer
noch auf die in Anspruch genommene Person zugelassen und auch nicht Eigentum des
Versicherungsnehmers oder dieser mitversicherten Person ist oder von ihnen geleast wurde.

Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als

— die Versicherungssumme der Kraftfahrthaftpflichtversicherung nicht ausreicht oder

— der Versicherungsnehmer durch eine bestehende Kraftfahrthaftpflichtversicherung nicht
geschiitzt wird oder

— der Kraftfahrthaftpflichtversicherer Regress nimmt (ausgenommen vom Versicherungsschutz
bleiben jedoch Regressanspriiche wegen Leistungsfreiheit und/oder Leistungskiirzung des
Kraftfahrthaftpflichtversicherers als Folge einer Pflichtverletzung) oder

— keine Kraftfahrthaftpflichtversicherung besteht, obwohl der in Anspruch genommene
Versicherungsnehmer ohne Verschulden das Bestehen einer Kraftfahrthaftpflichtversicherung
annehmen durfte oder

der Fahrer oder Halter des Fahrzeugs einen gesetzlichen Freistellungsanspruch gegen den
Versicherungsnehmer hat.

Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist,
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfigungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis
hat.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche

— des Halters oder Eigentiimers sowie

— des Versicherungsnehmers der Kraftfahrzeugversicherung

des schadenverursachenden Fahrzeugs wegen Sach- oder Vermodgensschéaden.

2.25 Monorackbahnen
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus sogenannten Monorackbahnen zum Gebrauch im
land-/forstwirtschaftlichen Betrieb zur Beférderung von Sachen sowie laut 1.4, 1 und 2
mitversicherter Personen.

Die Monorackbahn darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer
ist, wer die Bahn mit Wissen und Willen des Verfigungsberechtigten gebrauchen darf. Der

KFM0126 Seite 64 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 65

Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass die Monorackbahn nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

4.3 b. AHB gilt insoweit nicht.

2.26 Aufwendungen bei Ausbruch von Tieren
Mitversichert sind - teilweise abweichend von 1.1 AHB - Aufwendungen, die Dritten entstehen, um
vom Versicherungsnehmer gehaltene oder gehiitete Tiere nach einem Ausbruch (auch
Verladeausbruch) einzufangen oder zur weiteren Gefahrenabwehr durch den Einsatz von
Schusswaffen zu toten. Diese Aufwendungen werden nur insoweit ersetzt, als der
Versicherungsnehmer diese MalRnahmen beauftragt oder angefordert hat und sie fir eine konkrete
Gefahrenabwehr objektiv erforderlich waren.

Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.
2.27 Obhuts- und Bearbeitungsschaden anlalich Lohnarbeiten

2.27.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6, 7.7 und 7.10 b. AHB sowie teilweise abweichend von 1.2
AHB und 7.8 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schaden

1 an Sachen Dritter, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung befinden,
befunden haben oder die von ihm zu sonstigen Zwecken (z. B. Reparatur, Wartung, Pflege)
Ubernommen wurden.

Der Versicherungsschutz bezieht sich insoweit - in Erganzung von 2 b. AHB - auch auf das
Abhandenkommen dieser Sachen.

Ersetzt wird ausschlie3lich der Wert der ibernommenen Sachen zum Zeitpunkt der Anlieferung
abzuglich ihres Restwertes, hdchstens jedoch bis zur Hohe der in der Leistungsibersicht
genannten Ersatzleistung;

2 an Feld- und Erntegut sowie an Tieren, die Gegenstand eines landwirtschaftlichen Lohnauftrags
sind.

2.27.2  Nicht versichert sind Anspriiche

1 auf Nacherfilllung, aus Selbstvornahme, Rucktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der
Leistung;

2 wegen Schéaden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchfiihren zu kénnen;

3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des
mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs;

4  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemale Vertragserfillung;
5 auf Ersatz von Vermégensschaden wegen Verzdgerung der Leistung;

6 wegen anderer an die Stelle der Erfullung tretender Ersatzleistungen.
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt;

7 wegen weiterer Folgeschaden (z. B. Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder
entgangener Gewinn);

8 wegen Schaden an Pensionstieren.
Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht
(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

2.28 Reitlehrer/Bereiter
Eingeschlossen ist - abweichend von 1.29.1, 22 - die gesetzliche Haftpflicht von angestellten
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und/oder freiberuflichen als Reitlehrern laut Risikobeschreibung aus der Erteilung von Reitunterricht
und/oder als Bereiter.

Mitversichert ist die persénliche gesetzliche Haftpflicht des Reitlehrers bzw. Bereiters als Tierhiter.

Nicht versichert sind Obhuts- und Bearbeitungsschaden an Pferden anlasslich des Reitunterrichts
oder Bereitens.

Kein Versicherungsschutz besteht, sofern der Reitlehrer nicht mindestens eine Ausbildung als
Trainer C oder eine gleichwertige Ausbildung, z. B. Pferdewirt mit Fachrichtung klassische
Reitausbildung, nachweisen kann.

(Versicherungsschutz besteht im nachstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

2.29 Obhutsschaden an Reitsatteln
Eingeschlossen ist - in Ergédnzung von 2 b. AHB sowie abweichend von 7.6 und 7.10 b. AHB — die
gesetzliche Haftpflicht aus Beschadigung, Vernichtung oder Abhandenkommen von Einstellern zur
Aufbewahrung Ubergebenen Reitsatteln.

Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Schaden nicht durch eine anderweitige
Versicherung des Versicherungsnehmers gedeckt sind.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsubersicht.

2.30 Feuerwehreinsatze infolge Betriebsstoffverlusts bei Kraftfahrzeugen

aus auf in Deutschland belegenen Grundstiicken Dritter bestimmungswidrig (z. B. aufgrund eines
unbekannten technischen Defekts) aus Kraftfahrzeugen, fur deren Haftpflicht laut 2.2
Versicherungsschutz besteht, ausgetretener Betriebsmittel (z. B. Kraftstoffe, Getriebedle).
Versichert sind hierbei ausschliel3lich gesetzliche Schadenersatzanspriiche von Kreisen/Gemeinden
privatrechtlichen oder 6ffentlich-rechtlichen Inhalts - insoweit abweichend von 1.1 AHB - auf Ersatz
der gebihrenordnungsgeméRen, unmittelbaren Aufwendungen fir deren laut den gesetzlichen
Bestimmungen/allgemeinen Vorschriften entgeltlichen Feuerwehreinsatz fir die Beseitigung (nicht
aber Fachreinigung) der Betriebsmittel auf fremden Grundstiicken.

Ersetzt werden hierbei auch Aufwendungen der Feuerwehr fir Sicherungs- und/oder
AbsperrmalRnahmen, sofern diese zur Beseitigung der Betriebsmittel nachweislich notwendig waren.

Eine anderweitig bestehende Versicherung (z. B. Kraftfahrzeughaftpflicht-, Umwelthaftpflicht- oder
Umweltschadensversicherung) geht dieser Versicherung vor.

Die Abwehr einer unberechtigten Inanspruchnahme durch den Kreis/die Gemeinde oder durch einen
sonstigen Dritten bleibt jedoch im Umfang der vereinbarten Bedingungen versichert.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungstbersicht.

3 Produkthaftpflichtrisiko

3.1 Versicherungsschutz
Der Versicherungsschutz fir Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schéden, soweit
diese durch vom Versicherungsnehmer
— hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
— erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden, richtet sich nach den AHB, den Bestimmungen laut 1. und den nachfolgenden
Vereinbarungen (3).

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die
Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgefihrt
hat.
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3.2 Versichertes Risiko
Nachstehende Regelung findet nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2 bis
3.4.6 Anwendung:
Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den nach Betriebsbeschreibung versicherten Produktions-
und Tatigkeitsumfang.

3.3 Versicherungsfall
Nachstehende Regelung findet nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2 bis
3.4.6 Anwendung:

1 Versicherungsfall ist das wahrend der Wirksamkeit des Vertrags eingetretene Schadenereignis
laut 1.1 AHB.

Bei 3.4.4, 3. ist es fiir den Versicherungsfall - abweichend von 1.1 AHB - unerheblich, dass es
sich nicht um Haftpflichtanspriiche handelt.

2  Der Versicherungsfall tritt ein bei:
a. 3.4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse;
b. 3.4.3im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbeitung der Erzeugnisse;
c. 3.4.4im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder Auftragens der Erzeugnisse;

d. 3.4.5, 2 a. e. im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder Verarbeitung der in 3.4.5 genannten
Sachen;

e. 3.4.5, 2 f. inden fir 3.4.2 3.4.4 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser
Ziffern die Regelung laut 3.4.5, 2 f. in Zusammenhang steht;

f. 3.4.6inden flr 3.4.2 3.4.5 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern
die Uberpriifung in Zusammenhang steht.

3.4 Erweiterungen des Versicherungsschutzes

34.1 Personen- oder Sachschaden wegen Sachméngeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von 1.2 und 7.3 AHB - auf Sachméngeln beruhende
Schadenersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus
entstandener weiterer Schaden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit
seinem Abnehmer Uber bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen
dafir verschuldensunabhéngig ein zustehen hat, dass diese bei Gefahribergang vorhanden sind.

3.4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschaden
3.4.2 findet nur bei Vereinbarung der Erweiterten Produkthaftpflicht Anwendung.

1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzanspriiche Dritter wegen der in 3.4.2, 2.
genannten Vermogensschaden - im Sinne von 2 a) AHB und in teilweiser Abanderung von
1.3.13 a. - infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch eine aus
tatsédchlichen oder wirtschaftlichen Grinden nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder
Verarbeitung von mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen mit anderen
Produkten entstanden sind.

Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung kénnen sowohl solche des Versicherungsnehmers als
auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mangel bei
der Beratung Uber die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder
gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mangeln in der Herstellung oder
Lieferung gleich.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - fir auf
Sachméngeln beruhende Schadenersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer Uber bestimmte
Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafiir verschuldensunabhangig
einzustehen hat, dass diese bei Gefahriibergang vorhanden sind.
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2 Versichert sind ausschlief3lich Schadenersatzanspriiche wegen

a. der Beschéadigung oder Vernichtung der anderen Produkte, soweit hierflr nicht bereits
Versicherungsschutz nach 3.1 oder 3.4.1 besteht;

b. anderer fiir die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des
Entgelts fir die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;

c. Kosten fir eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der
Gesamtprodukte oder flir eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber 3.9.2, 8.). Der
Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhaltnis nicht, in dem das Entgelt fur die
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte (nach
Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

d. weiterer Vermégensnachteile (z. B. entgangenen Gewinns), weil die Gesamtprodukte nicht
oder nur mit einem Preisnachlass veraul3ert werden kdnnen (siehe aber 3.9.2, 8). Der
Versicherer ersetzt diese Vermdgensnachteile in dem Verhéltnis nicht, in dem das Entgelt
fur die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei
mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versicherungsnehmers fir die
Gesamtprodukte zu erzielen gewesen ware;

e. derdem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten durch den
Produktionsausfall, der aus der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herriihrt. Anspriiche
wegen eines darlber hinaus gehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind nicht
versichert.

3.4.3 Weiterver- oder bearbeitungsschaden
3.4.3 findet nur bei Vereinbarung der Erweiterten Produkthaftpflicht Anwendung.

1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzanspriiche Dritter wegen der in 3.4.3, 2.
genannten Vermodgensschéden - im Sinne von 2 a. AHB und in teilweiser Ab&nderung von 1.22
a. - infolge Weiterverarbeitung oder -bearbeitung mangelhaft hergestellter oder gelieferter
Erzeugnisse, ohne dass eine Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen
Produkten stattfindet. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung kénnen sowohl solche des
Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des
Versicherungsnehmers enthalten.

Mangel bei der Beratung Uber die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mangeln in der
Herstellung oder Lieferung gleich.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - fir auf
Sachmangeln beruhende Schadenersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer Uber bestimmte
Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafur verschuldensunabhéngig ein
zustehen hat, dass diese bei Gefahribergang vorhanden sind.

2 Versichert sind ausschlief3lich Schadenersatzanspriiche wegen

a. Kosten fir die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangelhaften Erzeugnisse mit
Ausnahme des Entgelts fur die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers,
sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveréuf3erlich sind;

b. Kosten fir eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der
weiterverarbeiteten oder - bearbeiteten Erzeugnisse oder flr eine andere
Schadenbeseitigung (siehe aber 3.9.2, 8.). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem
Verhéltnis nicht, in dem das Entgelt fir die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zum
Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse (hach
Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

c. weiterer Vermégensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die weiterverarbeiteten
oder bearbeiteten Erzeugnisse nicht oder nur mit einem Preisnachlass verauRert werden
kénnen (siehe aber 3.9.2, 8.). Der Versicherer ersetzt diese Vermdgensnachteile in dem
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Verhaltnis nicht, in dem das Entgelt fiir die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem
Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeugnisse des
Versicherungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder -bearbeitung zu erwarten gewesen
ware.

3.4.4 Aus- und Einbaukosten
3.4.4 findet nur bei Vereinbarung der Erweiterten Produkthaftpflicht Anwendung.

1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzanspriiche Dritter wegen der in 3.4.4, 2. Und
3.4.4, 3 genannten Vermdgensschéaden - im Sinne von 2 a. AHB und in teilweiser Ab&nderung
von 1.22 a. - infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das
Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangelhaft hergestellten oder gelieferten
Erzeugnissen entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung kénnen sowohl solche
des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse des
Versicherungsnehmers enthalten.

Mangel bei der Beratung Uber die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer
hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Mangeln in der
Herstellung oder Lieferung gleich.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - fir auf
Sachmangeln beruhende Schadenersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer Uber bestimmte
Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafur verschuldensunabhéngig ein
zustehen hat, dass diese bei Gefahribergang vorhanden sind.

2 Versichert sind ausschlie3lich Schadenersatzanspriiche wegen

a. Kosten fur den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen),
d. h. Kosten fur das Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter
Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier
Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter. Vom Versicherungsschutz ausgenommen
bleiben die Kosten fiir die Nach- und Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder
mangelfreier Produkte Dritter.

Der Versicherungsschutz umfasst insoweit auch:

— Kosten fir das Freilegen des zuvor als mangelhaft erkannten Erzeugnisses des
Versicherungsnehmers;

— Reisekosten, Spesen, Ubernachtungskosten, Uberstundenzuschlage fiir fremdes
Montagepersonal;

— Kosten fiir die Vorhaltung von Geristen und sonstigen Geraten;

b. Kosten fur den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit
Ausnahme solcher an den Erfullungsort der urspringlichen Lieferung des
Versicherungsnehmers. Sind die Kosten fir den direkten Transport vom
Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum Ort des Austauschs geringer als die Kosten
des Transports vom Erfillungsort der urspriinglichen Lieferung des Versicherungsnehmers
zum Ort des Austauschs, sind nur die Kosten des Direkttransports versichert.

3 AusschlieBlich fur die in 3.4.4, 2. genannten Kosten besteht in Erweiterung von 3.4.4, 1. — und
insoweit auch abweichend von 1.1 und 1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur
Erfullung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des
Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet
werden.

4 Nimmt der Versicherungsnehmer aus Grinden der Schadenminderung den Austausch selbst
vor, ohne dass der Ersteinbau zu seinem Leistungsumfang gehérte, werden entsprechende
Eigenkosten im Interesse wirtschaftlicher Schadenregulierung wie Aufwendungen Dritter
behandelt.

5 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

a. der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat
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oder in seinem Auftrag, fir seine Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder
montieren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die
Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, sondern
ausschlieRlich aus der Herstellung oder Lieferung resultiert;

b. sich die Mangelbeseitigungsmalinahmen laut 3.4.4, 1, und 3.4.4, 3. auf Teile, Zubehdr oder
Einrichtungen von Kraft-, Schienen-, oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese
Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm
beauftragte Dritte ersichtlich fir den Bau von oder den Einbau in Kraft, Schienen- oder
Wasserfahrzeugen bestimmt waren;

c. es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rickruf von Produkten laut 3.9.2, 8.
handelt.

6 Kann der Mangel des Gesamtprodukts durch verschiedene der in 3.4.4, 2. und 3. genannten
MalRnahmen beseitigt werden, besteht Versicherungsschutz nur in Hohe der gunstigsten
versicherten Kosten.

3.4.5 Schaden durch mangelhafte Maschinen, Maschinenteile und Formen
3.4.5 findet nur bei Vereinbarung der Erweiterten Produkthaftpflicht Anwendung.

1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzanspriiche Dritter wegen der in 3.4.5, 2.
genannten Vermogensschaden - im Sinne von 2 a. AHB und in teilweiser Ab&dnderung von
1.22 a. - infolge Mangelhaftigkeit von Produkten, die durch vom Versicherungsnehmer
mangelhaft hergestellte, gelieferte, montierte oder gewartete Maschinen produziert, be- oder
verarbeitet wurden. Mangel bei der Beratung Uber die An- oder Verwendung der vom
Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen
stehen Mangeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

Als Maschinen gelten auch Werkzeuge an Maschinen und Erzeugnisse der Steuer-, Mess- und
Regeltechnik sowie Formen.

Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - fur auf
Sachmangeln beruhende Schadenersatzanspriiche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer Uber bestimmte
Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafur verschuldensunabhangig ein
zustehen hat, dass diese bei Gefahribergang vorhanden sind.

2 Versichert sind ausschlie3lich Schadenersatzanspriiche wegen

a. der Beschadigung oder Vernichtung der mittels der Maschine hergestellten, be- oder
verarbeiteten Produkte, soweit hierfur nicht bereits Versicherungsschutz nach 3.1 oder 3.4.1
besteht;

b. anderer fur die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte nutzlos aufgewendeter
Kosten;

c. Kosten fur eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der mittels
der Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte
oder fur eine andere Schadenbeseitigung;

d. weiterer Vermdgensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die mittels der Maschinen
des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur
mit einem Preisnachlass verauf3ert werden konnten;

e. der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten infolge
eines sich aus Méangeln der hergestellten, be- oder verarbeitenden Produkte ergebenden
Produktionsausfalles. Anspriiche wegen eines dariiber hinausgehenden Schadens durch
den Produktionsausfall sind nicht versichert;

f. weiterer Vermdgensnachteile, weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers
mangelhaft hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte mit anderen Produkten
verbunden, vermischt, verarbeitet (siehe 3.4.2) oder weiterverarbeitet oder bearbeitet
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3.4.6

3.5

3.6

KFM0126

(siehe 3.4.3), eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen (siehe 3.4.4) werden.
Dieser Versicherungsschutz wird im Umfang laut 3.4.2 ff. gewahrt.

Prif- und Sortierkosten
3.4.6 findet nur bei Vereinbarung der Erweiterten Produkthaftpflicht Anwendung.

1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzanspriiche Dritter wegen der in 3.4.6, 2. und 3.
genannten Vermodgensschaden infolge der Uberpriifung von Produkten der Dritten auf Mangel,
wenn die Mangelhaftigkeit einzelner Produkte bereits festgestellt wurde und aufgrund
ausreichenden Stichprobenbefundes oder sonstiger nachweisbarer Tatsachen gleiche Mangel
an gleichartigen Produkten zu befiirchten sind. Die Uberpriifung muss der Feststellung dienen,
welche der Produkte mit Mangelverdacht tatsachlich mangelhaft sind und welche der nach
3.4.2 ff. versicherten MaRnahmen zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. Produkte im Sinne
dieser Regelung sind solche, die aus oder mit Erzeugnissen des Versicherungsnehmers
hergestellt, be- oder verarbeitet wurden.

2 Versichert sind ausschlieRlich Schadenersatzanspriiche wegen Kosten der Uberpriifung der
Produkte mit Mangelverdacht. Zur Uberpriifung gehért auch ein notwendiges Vorsortieren zu
uberpriifender und Aussortieren von (iberpriiften Produkten sowie das infolge der Uberpriifung
erforderliche Umpacken der betroffenen Produkte.

3 st jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Uberpriifung der Produkte mit Mangelverdacht
zuziglich der nach 3.4.2 ff. versicherten Kosten auf Basis der festgestellten oder nach objektiven
Tatsachen anzunehmenden Fehlerquote héher sind, als die nach 3.4.2 ff. gedeckten Kosten im
Falle der tatséchlichen Mangelhaftigkeit aller Produkte mit Mangelverdacht, so beschréankt sich
der Versicherungsschutz auf die Versicherungsleistungen nach 3.4.2 ff. In diesem Falle oder
wenn eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur durch Zerstérung des Produkts mdglich ist,
bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Mangelverdacht tatsachlich Mangel
aufweisen.

Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau der Erzeugnisse moglich und wére
bei tatsadchlicher Mangelhaftigkeit der Austausch dieser Erzeugnisse die notwendige
MangelbeseitigungsmalRnahme nach 3.4.4, so beschrankt sich der Versicherungsschutz
ebenfalls auf die Versicherungsleistungen nach 3.4.4. Auch in diesen Fallen bedarf es keines
Nachweises, dass die Produkte mit Mangelverdacht tatsdchlich Mangel aufweisen.

4 AusschlieB3lich fir die in 3.4.6, 2. und 3. genannten Kosten besteht in Erweiterung von 3.4.6, 1. -
und insoweit abweichend von 1.1 und 1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur
Erfullung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Mangels des
Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem Abnehmer aufgewendet
werden.

5 Auf 3.9.2, 8 wird hingewiesen.

Verlangerung der Verjahrungsfrist

Vereinbart der Versicherungsnehmer mit seinen Vertragspartnern die Verlangerung der gesetzlichen
Verjahrungsfrist bis zu héchstens drei Jahren, gerechnet ab Ausfiihrung der Leistungen oder ab
Abschluss der Arbeiten, wird sich der Versicherer insoweit nicht auf 7.3 AHB berufen. Die
gesetzlichen Regelungen bleiben hiervon unberihrt.

Bearbeitungsfolgeschaden

Eingeschlossen sind - abweichend von 7.7 AHB - gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen Schaden

an fremden Sachen und alle sich daraus ergebenden Vermégensschaden, wenn die Schaden

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen
entstanden sind;

— dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchfiihrung
seiner gewerblichen oder beruflichen Tétigkeit benutzt hat;

— durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind
und sich diese Sachen im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben.
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Dieser Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Schaden nach Abschluss der Arbeiten oder
Ausfuihrung der sonstigen Leistungen eingetreten sind und insoweit abweichend von 2.14.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Beschadigung von Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden
oder befunden haben und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschéaden.

Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

3.7 Mangelnebenkosten
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Schéaden, die als Folge
eines mangelhaften Werkes auftreten. Erfasst sind insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind,
um die mangelhafte Werkleistung zum Zwecke der Schadenbeseitigung zuganglich zu machen und
um den vorherigen Zustand wiederherzustellen.

Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass
ein Folgeschaden eingetreten ist. Ausgeschlossen sind die Kosten des Versicherungsnehmers fir
die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst.

3.8 Schaden durch gentechnisch veranderte Organismen (GVO)
Abweichend von 7.15 AHB und 1.29.1, 12 besteht Versicherungsschutz auch fur Sach- und/ oder
Vermdgensschaden durch Fleisch, Milch oder Eier, die in der EU zugelassene gentechnisch
verdnderte Organismen (GVO) enthalten, nachdem der Versicherungsnehmer die vorgenannten
Produkte in den Verkehr gebracht hat.

Dieser Versicherungsschutz gilt ausschlieBlich fir diejenigen Unternehmensteile des
Versicherungsnehmers (z. B. einer von mehreren Standorten), die mindestens das in der jeweils
aktuellen Fassung des "Ohne Gentechnik" Produktions- und Prifstandards des Verbands
Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) beschriebene GVO-Qualitdtsmanagement oder ein
vergleichbares GVO-Qualitaitsmanagement betreiben und wahrend des Bestehens des GVO-
Versicherungsschutzes aufrechterhalten.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir

— Schaden durch Arzneimittel (Richtlinie Nr. 2001/82/EG - Gemeinschaftskodex flr
Tierarzneimittel, auch Fitterungsarzneimittel laut 8 56 des Arzneimittelgesetzes (AMG));

— Schaden durch sonstige Produkte.

(Versicherungsschutz besteht im Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)
3.9 Risikoabgrenzungen

3.9.1 Nachstehende Risikobegrenzungen finden nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht
laut 3.4.2 bis 3.4.6 Anwendung.

Nicht versichert sind

1 Anspriche, soweit diese nicht in 3.4.2 ff. ausdrucklich mitversichert sind

— auf Erflllung von Vertrdgen, Nacherfullung, aus Selbstvornahme, Rucktritt, Minderung, auf
Schadenersatz statt Leistung;

— wegen Schaden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchfiihren zu kénnen;

— wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs;

— auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemalle
Vertragserfillung;

— auf Ersatz von Vermdgensschaden wegen Verzégerung der Leistung;

— wegen anderer an die Stelle der Erflullung tretender Ersatzleistung.

Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt;
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3.9.2
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2 im Rahmen der Versicherung laut 3.4.2 ff. Anspriche wegen Folgeschadden (z. B.
Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht laut 3.4.2 ff. ausdrticklich
mitversichert sind.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

1 Anspriiche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit
es sich nicht um im Rahmen von 3.4 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von
Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahriibergang handelt, fur die der
Versicherungsnehmer verschuldensunabhéngig im gesetzlichen Umfang ein zustehen hat;

2 Anspriiche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den
Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behdrdlichen Vorschriften sowie
von schriftichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeigefiihrt haben;

3 Anspriche aus Sach- und Vermdgensschaden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder
Wirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik
oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren.

Dies gilt nicht fir Schaden an Sachen, die mit den hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen
weder in einem Funktionszusammenhang stehen noch deren bestimmungsgemager Einwirkung
unterliegen;

3.9.2.4 bis 3.9.2.9 finden nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2 bis
3.4.6 Anwendung.

4 Anspriche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem
Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schaden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen
Schutzrechten, Urheberrechten, Personlichkeitsrechten, Verstdéen in Wettbewerb und
Werbung);

5 Anspriche wegen Schaden laut 7.8 AHB,;

6 Anspriche aus

— Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
sowie von Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der
Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich fur
den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge
bestimmt waren,

— Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an
Luft- oder Raumfahrzeugen sowie Luft- oder Raumfahrzeugteilen;

7 Anspriche wegen Vermdgensschaden im Sinne von 2 a. AHB, die von Unternehmen, die mit
dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden
sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend gemacht werden;

8 Anspriiche wegen Kosten laut 3.4.2, 2 c., 3.4.3, 2 b., 3.4.4, 3.4.6 sowie Anspriiche wegen
Beseitigungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen von 3.4.2, 2 d. und 3.4.3, 2 c., die im
Zusammenhang mit einem Riickruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden. Erzeugnisse im
Sinne dieser Regelung kénnen sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte
Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers beinhalten.

Ruckruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhende Aufforderung des
Versicherungsnehmers, zustéandiger Behdrden oder sonstiger Dritter an Endverbraucher,
Endverbraucher beliefernde Handler, Vertrags- oder sonstige Werkstatten, die Erzeugnisse von
autorisierter Stelle auf die angegebenen Mangel zu prifen, die gegebenenfalls festgestellten
Mangel beheben oder andere namentlich genannte Maf3nahmen durchfiihren zu lassen;

9 Anspriche wegen Vermoégensschaden laut 3.4.2. ff. im Zusammenhang mit Herstellung und
Handel von Tabak und/oder Tabakprodukten.
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Zeitliche Begrenzung
Nachstehende Regelungen finden nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2
bis 3.4.6 Anwendung.

1 Der Versicherungsschutz laut 3.4.2 ff. umfasst die Folgen aller Versicherungsfélle, die dem
Versicherer nicht spéter als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrags gemeldet
werden. Unberihrt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten. Die in Satz 1 genannte
Meldefrist findet keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt,
dass sie von ihm unverschuldet versaumt wurde.

2 Versicherungsschutz besteht auch fur Anspriiche wegen Schaden durch gelieferte Erzeugnisse
des Versicherungsnehmers, die vor Beginn des Vertrags ausgeliefert wurde, soweit der
Versicherungsnehmer die Mangelhaftigkeit der Erzeugnisse bei Abschluss des Vertrags nicht
kannte.

Ausgeschlossen bleiben Anspriche laut 3.4.2 ff. wegen Schaden durch Erzeugnisse, die vor
Beginn des Vertrags bzw. Einschluss dieser Erweiterung ausgeliefert wurden, wenn der
Versicherungsschutz laut 3.4.2 ff. erstmals vereinbart wurde.

3 Kein Versicherungsschutz besteht wegen Schaden durch Erzeugnisse, die vor Inkrafttreten des
Versicherungsvertrags vom Versicherungsnach USA/US-Territorien oder Kanada ausgeliefert
wurden.

Serienschéden
Nachstehende Regelung finden nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2
bis 3.4.6 Anwendung.

1 Mehrere wahrend der Wirksamkeit des Vertrags eintretende Versicherungsfalle

— aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein
innerer Zusammenhang, oder

— - aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Mangeln behaftet sind, gelten
unabhéngig von ihrem tatsachlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der
erste dieser Versicherungsfélle eingetreten ist.

gelten unabhéngig von ihrem tatséchlichen Eintritt als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der

erste dieser Versicherungsfélle eingetreten ist.

2 Unter den Versicherungsschutz fallen auch nach Vertragsbeginn eingetretene Einzelschaden
solcher Serien, deren erster Einzelschaden vor Vertragsbeginn eingetreten ist, wenn die
weiteren, nach Vertragsbeginn eingetretenen Einzelschdden einer Schadenserie dem
Versicherungsnehmer bei Vertragsbeginn weder bekannt waren noch bekannt sein mussten.

Der Versicherungsschutz besteht ausschlieRlich fiir solche Einzelschaden fur die im Rahmen
der Vorversicherung aufgrund

— des Ablaufs der im Vorvertrag vereinbarten Nachmeldefrist und/oder

— des Zeitpunkts des Eintritts der Einzelschaden

keinen Versicherungsschutz zu gewahren hat.

Die Ersatzleistung fur diese Einzelschaden ist begrenzt auf den unverbrauchten Teil der
Ersatzleistung fur diesen Serienschaden im Rahmen des Vorvertrags, hochstens jedoch die
Ersatzleistung im Rahmen dieses Vertrags.

3 6.3 AHB wird gestrichen.

4  In Erweiterung von 1.1 AHB besteht auch Versicherungsschutz fur Einzelschaden, die nach
Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und zu einem Serienschaden gehdren, der als
wahrend der Vertragsdauer eingetreten gilt, wenn der Vertrag durch Kindigung des
Versicherers beendet wird und kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht.

Ruckwartsdeckung
Nachstehende Regelung finden nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2
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bis 3.4.6 Anwendung.

Abweichend von 1.1 AHB - wird Versicherungsschutz gewahrt fir vor Beginn dieses Vertrages
eingetretene Versicherungsfalle, fur die der unmittelbare Vorversicherer ausschlie3lich aufgrund
einer im Vorvertrag enthaltenen Nachhaftungsfrist analog 3.8, 1 der vereinbarten Police dieses
Vertrages keinen Versicherungsschutz zu gewahren hat.

Versicherungsschutz wird nur unter folgenden Voraussetzungen gewahrt:

1 Der Versicherungsschutz bezient sich nur auf Versicherungsfalle, die dem
Versicherungsnehmer bei Beginn dieses Vertrages nicht bekannt waren noch bekannt sein
mussten.

2 Versicherungsschutz wird entsprechend dem Versicherungsumfang des Vorvertrags gewahrt.
Geht der Versicherungsumfang des Vorvertrags Uber den des vorliegenden Vertrags hinaus,
wird der Versicherungsschutz entsprechend dem Versicherungsumfang des vorliegenden
Vertrags gewahrt.

3 Fir derartige Versicherungsfalle findet die Selbstbeteiligung des Vorvertrags, mindestens
jedoch die Selbstbeteiligung laut der Leistungsibersicht zu 3.10 Anwendung.

4  Es qilt die Ersatzleistung fur Schaden laut 3.4.2 ff. nach Leistungsiibersicht.

Sofern die Versicherungssumme des Vorvertrags niedriger war als die Ersatzleistung in der
Leistungsubersicht, gilt die Versicherungssumme des Vorvertrags.

5 Fdir alle derartigen Versicherungsfélle gilt unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt das erste
Versicherungsjahr des vorliegenden Vertrags als Eintrittsjahr.

6 Die Kopie der Police des unmittelbaren Vorversicherers gilt als Bestandteil dieses Vertrags.

3.13 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung
Nachstehende Regelung findet nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2 bis
3.4.6 Anwendung.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung fir Schaden laut 3.4.2 ff. siehe Leistungsibersicht.

3.14 Erh6hungen und Erweiterungen des Risikos/neue Risiken
Nachstehende Regelung findet nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2 bis
3.4.6 Anwendung.

1 Der Versicherungsnehmer hat
— wesentliche Erhdhungen oder Erweiterungen des Produktions- oder Tatigkeitsprogramms
(siehe 3.1, 2 AHB),
— Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung laut
3.1, 3und 4 AHB)
zwecks Vereinbarung neuer Beitrage und Uberpriifung der Bedingungen anzuzeigen.

2 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht nach, so erhdhen sich die in der
Leistungsbeschreibung genannten Selbstbeteiligungen in Schadensfallen, die mit solchen
Erhéhungen oder Erweiterungen oder mit neu entstandenen Risiken im Zusammenhang stehen,
auf das Doppelte.

4  Ersatzanspriche wegen Diskriminierung (AGG)

Der Umfang des Versicherungsschutzes fiir Ersatzanspriiche wegen Diskriminierung (AGG) richtet
sich ausschlieRlich nach dem Allgemeinen Teil (AT) und der folgenden Bestimmungen. Auf 4.1.7
wird besonders hingewiesen.
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4.1

41.1
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Versicherungsumfang
Gegenstand der Versicherung

1 Versicherte Tatigkeit
Der Versicherer bietet Versicherungsschutz fiir den Fall, dass Versicherte nach 4.1.1.2 aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen einer Diskriminierung
oder wegen Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor Diskriminierung, insbesondere aus dem
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, fur einen Personen-, Sach- oder Vermégensschaden in
Anspruch genommen werden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf den Fall, dass gegen die Versicherten ein
Widerrufsverlangen oder ein Anspruch auf Unterlassung geltend gemacht wird im Rahmen von
4.2.

Mitversichert sind Regressanspriiche der Sozialversicherungstrager gegen den
Versicherungsnehmer nach § 110 SGB VII. Fachkrafte fur
Arbeitssicherheit/Sicherheitsbeauftragte werden insoweit bzw. in dieser Eigenschaft den
gesetzlichen Vertretern gleichgestellt.

2 Versicherte
Versicherungsschutz besteht fir

a. den Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin (nachfolgend "der
Versicherungsnehmer");

b. Tochterunternehmen des Versicherungsnehmers. Den Tochterunternehmen gleichgestellt
sind auf besonderen Antrag in den Vertrag einbezogene selbstandige Unternehmen.
Tochterunternehmen sind Unternehmen, bei denen dem Versicherungsnehmer die Leitung
oder Kontrolle direkt oder indirekt zusteht, entweder durch
— die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder
— das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Aufsichtsrats oder sonstigen

Leitungsorgans zu bestellen oder abzuberufen und er gleichzeitig Gesellschafter ist oder
— die Leitung und mehr als der flinfte Teil des Nennkapitals oder
— das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem Unternehmen
geschlossenen Beherrschungsvertrags oder aufgrund einer Satzungsbestimmung
dieses Unternehmens auszutiben.

c. samtliche ehemaligen und gegenwartigen (auch zukinftigen) Mitglieder der
geschéftsfihrenden Organe (Vorstand, Geschéftsfiihrer, etc.) und der Kontrollorgane
(Aufsichtsrat, Beirat, Verwaltungsrat, etc.) des Versicherungsnehmers oder der
mitversicherten (Tochter-)Unternehmen;

d. samtliche ehemaligen, gegenwartigen (auch zukinftigen) Arbeitnehmer des
Versicherungsnehmers oder der mitversicherten (Tochter-)Unternehmen
sowie

e. die in den Betrieb eingegliederten Arbeitnehmer/Mitarbeiter fremder Unternehmen (z. B.
Leiharbeitskrafte oder Zeitarbeitskrafte).

Fur die Versicherten besteht Versicherungsschutz ausschlie3lich im Rahmen der betrieblichen oder
beruflichen Téatigkeit. Fur die laut 4.1.1, 2 c. — e. Versicherten besteht Versicherungsschutz
ausschlieBlich im Rahmen der betrieblichen Tatigkeit fir den Versicherungsnehmer und die
Unternehmen laut 4.1.1, 2 b.

Werden Ehegatten oder Erben versicherter Personen im Sinne der 4.1.1, 2 c. — e. fir deren
Pflichtverletzungen in Anspruch genommen, so erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf
diese Schadensersatzanspriiche.
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Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines unter 4.1.1, 1 genannten Anspruchs
gegen einen Versicherten.

Im Sinne dieses Vertrags ist ein Anspruch geltend gemacht, wenn gegen einen Versicherten ein
Anspruch schriftlich erhoben wird oder ein Dritter einem Versicherten schriftlich mitteilt, einen
Anspruch gegen einen Versicherten zu haben.

Der schriftichen Anspruchserhebung steht die Einleitung eines gerichtlichen oder behdrdlichen
Verfahrens gleich.

Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes

1 Anspruchserhebung (claims made)
Versicherungsschutz besteht fir wahrend der Dauer des Versicherungsvertrags eingetretene
Versicherungsfalle.

Fur vor Vertragsbeginn begangene Pflichtverletzungen gilt dies jedoch nur, wenn den
Versicherten bis zum Abschluss der Versicherung die Pflichtverletzungen nicht bekannt waren.
Fur neu hinzukommende Tochterunternehmen besteht Versicherungsschutz fiir solche
Pflichtverletzungen, die nach dem Zeitpunkt des Erwerbs durch den Versicherungsnehmer
begangen worden sind. Mal3geblicher Zeitpunkt des Erwerbes ist die Wirksamkeit gegeniber
Dritten.

Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Versicherungsnehmers oder einer vom
Versicherungsschutz umfassten Tochtergesellschaft erstreckt sich die Deckung fur das
betroffene Unternehmen und die mitversicherten Personen des betroffenen Unternehmens nur
auf Anspriiche infolge von Benachteiligungen, welche bis zum Zeitpunkt der Beantragung des
Insolvenzverfahrens begangen worden sind.

2 Nachmeldefrist fir Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung
Soweit keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird, sind Anspriiche versichert, die nicht
spater als drei 3 Jahre nach Vertragsende geltend gemacht und dem Versicherer gegeniiber
angezeigt werden fir Pflichtverletzungen, die vor Vertragsende begangen wurden.
Fur Tochterunternehmen tritt an die Stelle des Vertragsendes derjenige Zeitpunkt, in welchem
die Voraussetzungen der 4.1.1, 2 b. nicht mehr vorliegen

Versicherungsschutz besteht fur die gesamte Nachmeldefrist im Rahmen der bei Ablauf des
letzten Versicherungsjahres geltenden Vertragsbestimmungen und in Héhe des unverbrauchten
Teils der Ersatzleistung des letzten Versicherungsjahres.

Die Nachmeldefrist endet unmittelbar mit Beginn eines anderen Versicherungsvertrags der
vorliegenden Art fir die Versicherten.

3 Vertragsaufhebung/Kiindigung

a. Kuindigung nach Versicherungsfall
Das Versicherungsverhdltnis kann ferner nach Eintritt eines Versicherungsfalls nach 4.1.2
gekindigt werden, wenn der Versicherer eine Zahlung geleistet oder die Leistung der
falligen Entschadigung zu Unrecht verweigert hat oder der Haftpflichtanspruch rechtshangig
geworden ist.
Das Recht zur Kiundigung im Versicherungsfall erlischt, wenn es nicht spatestens einen
Monat, nachdem die Zahlung geleistet oder die Rechtshéngigkeit des Anspruchs
eingetreten oder die Leistungsverweigerung des Versicherers dem Versicherungsnehmer
zugegangen ist, ausgeubt wird.
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob er mit sofortiger Wirkung oder zum Schluss
der laufenden Versicherungsperiode kiindigt. Die Kiindigung des Versicherers wird nach
einem Monat wirksam.
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b. Im Falle freiwilliger Liquidation, einer Fusion oder Neubeherrschung erlischt der
Versicherungsschutz mit Abschluss der Liquidation oder mit Beginn des neuen
Beherrschungsverhéltnisses automatisch.

41.4 Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes

1 Leistungen des Versicherers
Der Versicherer Ubernimmt neben der Prifung der Haftpflichtfrage
— die Kosten laut 4.2 fur die gerichtliche und auflergerichtliche Abwehr unbegrindeter
Anspriche
und
— die Freistellung von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Erfiillungsanspriiche und Erfullungssurrogate laut
§ 281 in Verbindung mit § 280 BGB.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn ein Versicherter aufgrund
Gesetzes, rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschadigung
verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist.

Anerkenntnisse und Vergleiche, die von Versicherten ohne Zustimmung des Versicherers
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden héatte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherten mit bindender Wirkung fiir den Versicherer
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherten binnen zwei Wochen von dem
Schadensersatzanspruch freizustellen.

2 Serienschaden

Unabhangig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere wahrend der Wirksamkeit

des Versicherungsvertrags geltend gemachte Anspriiche eines oder mehrerer Anspruchsteller

— aufgrund einer Pflichtverletzung, welche durch einen oder mehrere Versicherte begangen
wurde,

— aufgrund mehrerer Pflichtverletzungen, welche durch einen oder mehrere Versicherte
begangen wurden, sofern diese Pflichtverletzungen demselben Sachverhalt zuzuordnen
sind und miteinander in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang
stehen,

als ein Versicherungsfall.

Dieser gilt unabhéangig von dem tatséchlichen Zeitpunkt der Geltendmachung der einzelnen

Haftpflichtanspriiche als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Haftpflichtanspruch

geltend gemacht wurde.

3  Selbstbeteiligung/Ersatzleistung
Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht.
Die Kosten laut 4.2 sind in dieser Ersatzleistung inbegriffen.
Die Selbstbeteiligung findet keine Anwendung auf die Kosten im Zusammenhang mit der
Abwehr unbegriindeter Anspriiche.

4 Wahrungsklausel, Leistung bei Auslandsrisiken
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
Werden auslandische Risiken mitversichert, gilt die Verpflichtung des Versicherers als mit dem
Zeitpunkt erfdllt, in dem der Betrag bei einem inlandischen Geldinstitut angewiesen ist.
Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Europaischen Wahrungsunion
angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfillt, in
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

415 Ortlicher Geltungsbereich
Die Versicherung gilt weltweit mit Ausnahme von Anspriichen,

1 die vor dem Gericht eines Landes geltend gemacht werden, in welchem Common Law gilt;
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2 infolge der Verletzung des Rechtes eines Landes, in welchem Common Law gilt;
3 in Zusammenhang mit einer in einem Common-Law-Land vorgenommenen Téatigkeit.

Als Common-Law-Lander im Sinne dieser Bestimmung gelten abschlieBend, die Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada sowie Australien, GroRbritannien, Hongkong, Indien, Irland, Israel, Jamaika,
Malaysia, Neuseeland, Singapur und Stidafrika.

4.1.6 Ausschlisse
Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haftpflichtanspriiche

1 wegen vorsatzlicher Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz,

Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche
Pflichtverletzung gegen den Handelnden selbst.
Sofern die vorsétzliche Handlung oder Unterlassung streitig ist, besteht Versicherungsschutz fur
die Abwehr- und Verteidigungskosten unter der Bedingung, dass der Vorsatz nicht durch
gerichtliche oder behdrdliche Entscheidung, Vergleich oder Anerkenntnis festgestellt wird.
Erfolgt eine solche Feststellung, entfallt der Versicherungsschutz fiir den Handelnden selbst
rickwirkend. Der Versicherte ist dann verpflichtet, dem Versicherer die erbrachten Leistungen
zurlickzuerstatten;

2 im Zusammenhang mit der Verletzung oder Geltendmachung kollektiven Arbeitsrechts,
namentlich des  Betriebsverfassungsgesetzes oder vergleichbarer  auslandischer
Rechtsvorschriften sowie im Zusammenhang mit Arbeitskampfmal3nahmen. Unberihrt bleiben
Anspriche nach § 17 Absatz 2 AGG;

3 die auf Erflllung/Zahlung von Vertragsstrafen, Bu3en oder Geldstrafen, Steuern oder sonstigen
offentlichen Abgaben sowie Entschadigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary
damages) gerichtet sind;

4  aus Personenschaden, bei denen es sich um Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten im Betrieb
des Versicherungsnehmers im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt.
4.1.1,1 bleibt unberiihrt. Das gleiche gilt fir solche Dienstunfalle laut den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Auslibung oder infolge des Dienstes Angehdrigen derselben Dienststelle
zugeflgt werden. 4.2.4 bleibt unberihrt.

4.1.7 Anderweitige Versicherungen
Besteht fur einen der unter 4.1.1,1 genannten Schaden auch unter einem, gegebenenfalls zeitlich
friher geschlossenen, weiteren Versicherungsvertrag bei dem Versicherer oder seinen
Konzerngesellschaften  Versicherungsschutz, so besteht Uber diesen Vertrag nur
Versicherungsschutz, wenn und soweit in dem anderen Versicherungsvertrag Kkein
Versicherungsschutz geboten wird (Subsidiaritat).

Besteht fir einen unter diesem Versicherungsvertrag geltend gemachten Schaden auch unter einem
anderen Versicherungsvertrag eines anderen Versicherers Versicherungsschutz, so sind die
Versicherten verpflichtet, den Versicherungsfall zunédchst unter dem anderweitigen
Versicherungsvertrag geltend zu machen. Die Leistungspflicht des Versicherers unter diesem
Vertrag besteht nur, wenn und insoweit der anderweitige Versicherer nicht leistet. Kommt es zu einer
Leistung aus diesem Versicherungsvertrag, weil der Versicherer des anderweitigen
Versicherungsvertrags seine Leistungspflicht gegeniiber dem Versicherten bestreitet, so ist dieser
verpflichtet, diese Versicherungsvertrage offen zu legen und etwaige Anspriiche aus dem
anderweitigen Versicherungsvertrag auf Weisung des Versicherers durchzusetzen oder an ihn
abzutreten.

4.1.8 Zurechnung
Die individuelle Kenntnis, das Verhalten oder das Verschulden eines Versicherten werden einem
anderen Versicherten nicht zugerechnet.
Ist der Versicherte eine juristische Person oder eine rechtsfahige Personengesellschaft, werden ihr
- in Ansehung versicherungsvertraglicher Pflichten - abweichend hiervon die Kenntnis, das Verhalten
oder das Verschulden jedes ehemaligen, gegenwartigen (auch zuklnftigen) Vorstands,
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Geschaftsfiihrers, Aufsichtsratsmitgliedes oder Leiters der Personal- oder Rechtsabteilung (oder des
entsprechenden auslandischen Organs/Funktionstragers) zugerechnet.

Versicherung fir fremde Rechnung/Abtretung des Versicherungsanspruches

1 Anspruchsberechtigte

Die Austibung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht dem Versicherungsnehmer, den
mitversicherten Tochterunternehmen und den unter 4.1.1,2.c. - bei besonderer Vereinbarung
auch den unter 4.1.1,2 d. und e. - genannten Personen zu.

Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtanspriiche gegen andere Personen als den
Versicherungsnehmer selbst, sind alle fur ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten
entsprechend anzuwenden. Ausgenommen hiervon sind die Bestimmungen zur
Beitragszahlung und zur Kiindigung des Versicherungsvertrags.

2 Abtretungsverbot, Ubergang von Ersatzanspriichen
Die Versicherungsanspriche kdnnen vor ihrer endgultigen Feststellung ohne ausdriickliche
Zustimmung des Versicherers nicht, auch nicht teilweise, auf Dritte Ubertragen werden.
Sofern nicht abweichend vereinbart, bleibt eine Abtretung an den geschadigten Dritten zuléssig.
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgiltigen Feststellung ohne Zustimmung des
Versicherers weder abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den geschadigten
Dritten ist zul&ssig.

3  Rickgriffsanspriiche
Ruckgriffsanspriiche der versicherten Personen sowie deren Anspriiche auf Kostenersatz, auf
Ruckgabe hinterlegter und auf Ruckerstattung bezahlter Betrage sowie auf Abtretung laut § 255
BGB gehen in Hohe der vom Versicherer geleisteten Zahlung ohne weiteres auf diesen uber.
Der Versicherer kann die Ausstellung einer den Forderungsiibergang nachweisenden Urkunde
verlangen.

4 Verzichtswirkung
Hat ein Versicherter auf einen Anspruch laut 4.1.9, 3. oder ein zu dessen Sicherung dienendes
Recht verzichtet, bleibt der Versicherer diesem gegeniber nur insoweit verpflichtet, als der
Versicherte nachweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos geblieben waére.

5 Anderung der Beitragsbemessungsgrundlage/Beitragsregulierung
Laut 4. AT hat der Versicherungsnehmer mitzuteilen, welche Anderungen des versicherten
Risikos gegentiber friiheren Angaben eingetreten sind.

Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer
eine Vertragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben
kein Verschulden trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen
wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verdnderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim
Versicherer.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fir den
Zeitraum, fur den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in H6he des fir diesen
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachtraglich
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter
Beitrag wird nur zuriickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang
der Mitteilung des erhéhten Beitrags erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit
Beitragsvorauszahlung fir mehrere Jahre.

Kein Risikofortfall in diesem Sinne ist das Ausscheiden von Versicherten.
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4.1.10 Verhalten im Versicherungsfall und sonstige Obliegenheiten
1 Anzeige des Versicherungsfalls
a. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziglich schriftlich (8 AT) anzuzeigen.

Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ein selbstandiges Beweisverfahren angeordnet
oder ergeht ein Strafbefehl oder Bescheid, der den Ersatz eines Vermégensschadens zum
Gegenstand hat oder zur Folge haben kénnte, so hat der Versicherungsnehmer oder die
versicherte Person dem Versicherer unverziglich Anzeige zu erstatten, auch wenn der
Versicherungsfall selbst bereits angezeigt wurde.

Wird gegen eine versicherte Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht,
Prozesskostenhilfe beantragt oder gegen diese gerichtlich der Streit verkiindet, so ist dies
ebenfalls unverziglich anzuzeigen. Das gleiche gilt im Falle eines Arrests oder einer
einstweiligen Verfugung. Gegen einen Mahnbescheid muss die versicherte Person
fristgemal Widerspruch einlegen, ohne dass es einer Weisung des Versicherers bedarf.

b. Zur Wahrung der Fristen gentgt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.

c. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
Dies gilt nicht, wenn der Versicherer auf andere Weise vom Versicherungsfall rechtzeitig
Kenntnis erlangt hat.

2 Weitere Behandlung des Versicherungsfalls

a. Der Versicherer gilt, auch aufRergerichtlich, als bevollméachtigt, alle zur Beilegung oder
Abwehr des Anspruchs ihm zweckmé&Rig erscheinenden Erklarungen im Namen der
Versicherten abzugeben.

Er wird jedoch kein Anerkenntnis abgeben und keinem Vergleich zustimmen, wenn und
insoweit die Ersatzleistung zur Befriedigung nicht ausreicht.

b. Wenn der Versicherte den Rechtsanwalt nicht in Abstimmung mit dem Versicherer bereits
selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherten beauftragt,
wenn dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig
erscheint. Fir die Tatigkeit des Rechtsanwalts ist der Versicherer nicht verantwortlich.

c. Macht der Versicherte den Versicherungsanspruch geltend, hat er den Versicherer
vollstandig und wahrheitsgemal tber séamtliche Umstédnde des Versicherungsfalls zu
unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung
zu stellen.

d. Der Versicherer bestatigt den Umfang des fur den Versicherungsfall bestehenden
Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte MaRnahmen zur Wahrnehmung seiner
rechtlichen Interessen bevor der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes
bestatigt hat und entstehen durch solche MalRnahmen Kosten, trégt der Versicherer nur die
Kosten, die er bei einer Bestéatigung vor Einleitung dieser MaRnahmen zu tragen hétte.

e. Die Versicherten sind verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers nach
Maoglichkeit fur die Abwendung oder Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun,
was zur Klarstellung des Versicherungsfalls dient, sofern ihnen dabei nichts Unbilliges
zugemutet wird. Sie haben den Versicherer bei der Abwehr des Schadens sowie bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstitzen,

— ausfiuhrliche und wahrheitsgemaRie Schadenberichte zu erstatten,

— alle Tatumstande, welche auf den Versicherungsfall Bezug haben, mitzuteilen und

— alle nach Ansicht des Versicherers fur die Beurteilung des Versicherungsfalls erheblichen
Schriftstiicke einzusenden.

f. Den aus Anlass eines Versicherungsfalls erforderlichen Schriftwechsel hat der
Versicherungsnehmer unentgeltlich zu fuhren.

KFM0126 Seite 81 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 82

4.2

42.1

4.2.2

KFM0126

g. Anspriche der Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer
getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen Uber. Die fir die Geltendmachung der
Anspriche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte dem Versicherer auszuhandigen
und bei dessen MaRnahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem
Versicherten bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurtickzuzahlen.

3 Erledigung des Versicherungsfalls
Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruches durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich an dem Widerstand des Versicherten scheitert oder falls der
Versicherer seinen vertragsgemafRen Anteil zur Befriedigung des Geschéadigten zur Verfigung
stellt, hat der Versicherer fir den von der Weigerung bzw. der Zurverfiigungstellung an
entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

Abwehr- und Kostenschutz

Umfang des Abwehr- und Kostenschutzes
Der Versicherer sorgt fur die notwendige gerichtliche und auf3ergerichtliche Wahrnehmung der
rechtlichen Interessen der Versicherten und tragt die dem Versicherten hierbei entstehenden Kosten.

1 Kosten
Kosten sind Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur
Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies
gilt auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

2  Strafrechtsschutz
Wird in einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Pflichtverletzung, die
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die
Bestellung eines Verteidigers fir die versicherte Person von dem Versicherer gewiinscht oder
genehmigt, so tragt der Versicherer die Kosten nach Gebiihrenordnung, gegebenenfalls die mit
ihm besonders vereinbarten héheren Kosten des Verteidigers.

Leistungsumfang

1 Kostenregelung
Der Versicherer tragt in dem vom Versicherungsschutz umfassten Verfahren die dem
Versicherten auferlegten Kosten des Verfahrens sowie die ihm auferlegten Kosten der
Gegenseite.

2 Rechtsanwaltskosten des Versicherten

a. AuBergerichtlich

Der Versicherer tragt im auBergerichtlichen Verfahren die Kosten eines von dem
Versicherten beauftragen und auf Stundenbasis abrechnenden Rechtsanwalts. Der
Rechtsanwalt des Versicherten bestimmt im Einzelfall nach biligem Ermessen unter
Berucksichtigung aller Umstande, insbesondere der Bedeutung der Angelegenheit, des
Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Téatigkeit, sowohl die Anzahl der Stunden
als auch die Hohe des Stundensatzes. Rechtsanwaltskosten, die nach Prifung der
vorstehend genannten Kriterien unangemessen sind, tragt der Versicherer nicht. Reicht
nach Auffassung des Rechtsanwalts im konkreten Einzelfall der im Versicherungsvertrag
vereinbarte Stundenhdchstsatz nicht aus, kann der Versicherer, sofern er die Auffassung
teilt, Anwaltskosten nach einem héheren Stundensatz erstatten.

Der Versicherer tragt ferner gesetzliche Kosten fiir notwendige Reisen des Rechtsanwalts
zum Versicherten oder an den Sitz der Gegenseite.

b. Gerichtlich
Im gerichtlichen Verfahren tragt der Versicherer die gesetzliche Vergitung eines von dem
Versicherten beauftragten Rechtsanwalts, der die Prozessvertretung des Versicherten vor
dem zustandigen Gericht Ubernehmen kann. Soweit es im Ausland keine gesetzliche
Vergltung gibt, weil der Rechtsanwalt nicht nach einer mit dem
Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz (RVG) vergleichbaren Gebuhrenordnung abrechnen kann,
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tragt der Versicherer die Vergitung bis zu dem Betrag, der nach dem RVG zu Gibernehmen
ware, wenn das Gerichtsverfahren in Deutschland durchgefuhrt wirde.

3 Reisekosten der versicherten Person im Ausland
Der Versicherer tragt Reisekosten der Versicherten fir Reisen an den Ort des zustandigen
auslandischen Gerichts, wenn das Erscheinen des Versicherten vorgeschrieben oder zur
Vermeidung von Rechtsnachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Héhe der fur
Geschaftsreisen von deutschen Rechtsanwalten geltenden Séatze tibernommen.

4.2.3 Zeitpunkt der Kostenibernahme
Der Versicherer hat die Kosten nach 4.2.2 zu Gibernehmen, sobald der Versicherte nachweist, dass
er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung bereits erfillt hat.

42.4 Ausschliisse
In Ergadnzung zu 4.1.6 tragt der Versicherer nicht die Kosten

1 die aufgrund einer einverstandlichen Erledigung (z. B. Vergleich) entstanden sind, soweit sie
nicht dem Verhéltnis des von dem Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten
Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Kostenverteilung gesetzlich
vorgeschrieben ist;

2 die aufgrund der vierten oder jeder weiteren ZwangsvollstreckungsmaRnahme je
Vollstreckungstitel entstehen;

3 aufgrund von Zwangsvollstreckungsmafinahmen, die spater als finf 5 Jahre nach Rechtskraft
des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

4 einer negativen Feststellungsklage, eines Streitbeitritts oder einer Streitverkiindung des

Versicherten, es sei denn, dass der Versicherer sich zu deren Ubernahme schriftlich bereit
erklart hat.

5 AKB-Zusatzdeckung

5.1 Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Bedingungen fur die Kraftfahrtversicherung zur AKB-
Zusatzdeckung die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus
dem Halten und Gebrauch von nicht zugelassenen Staplern, Teleskopladern, Radladern, Hoftracs
und Quads ausschlieBlich zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung im Inland, die der
Versicherungspflicht unterliegen.

Versicherungsschutz besteht fur die Stapler, Teleskoplader, Radlader, Hoftracs, Quads, wenn diese

— auf Verkehrsflachen verkehren, die als beschrankt 6ffentlich bzw. faktisch &ffentlich anzusehen
sind;

— auf 6ffentlichen Verkehrsflachen mit einer behoérdlichen Ausnahmegenehmigung nach § 47 FZV
verwendet werden.

5.2 Abgrenzung zur Betriebshaftpflichtversicherung
Fur die Verwendung auf nicht beschrankt offentlichen Verkehrsflachen bzw. nicht 6ffentlichen Wegen
und Platzen besteht kein Versicherungsschutz im Umfang dieser Zusatzdeckung, sondern im
Rahmen der zugrundeliegenden Betriebshaftpflichtversicherung.
Fiur Be- und Entladeschdden besteht kein  Versicherungsschutz  (ber diese
Zusatzhaftpflichtversicherung. Dieser wird im Rahmen und Umfang der
Betriebshaftpflichtversicherung (siehe 1.20) geboten.

(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

6 Umweltversicherung

6.1 Gemeinsamer Teil zur Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung
Versichert ist - soweit hierfur kein Versicherungsschutz im Rahmen eines bei dem Versicherer oder
seiner Konzerngesellschaften bestehenden separaten Vertrages vereinbart ist — die gesetzliche
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Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts in der Umwelthaftpflichtversicherung laut 6.2. bzw. die
gesetzliche Pflicht 6ffentlich-rechtlichen Inhalts in der Umweltschadensversicherung laut 6.3.

Erweiterungen des Versicherungsschutzes

1 Mitversicherte Anlagen/Risiken
Abweichend von 6.2.2, 1. und 6.2.2, 4. sowie von 6.3.2, 1. und 6.3.2, 4. ist mitversichert die
gesetzliche Haftpflicht:

a. aus Sickersaften, Silos sowie aus der Lagerung von Jauche, Giille sowie von Géarresten aus
Biogasanlagen, wenn das Gesamtfassungsvermdgen der vorhandenen Behalter 5.000.000
Liter nicht Gbersteigt, sofern die Lagerung in Anlagen auf dem Betriebsgrundstiick erfolgt.

Fur Hochbehalter gilt:
Versicherungsschutz besteht fur Behalter aus Beton oder Stahl und fir die eine
Baudokumentation zur Errichtung der Anlage vorhanden ist.

Fur Erdbecken gilt:
Versicherungsschutz besteht fiir Behalter aus flissigkeitsundurchldssigem Beton oder
flissigkeitsundurchlassiger Folienauskleidung.

Auf den Ausschluss Besitz und/oder Betrieb von Biogasanlagen einschlieBlich der
dazugehdrigen Nebeneinrichtungen/-anlagen laut 1.29.1, 17. wird besonders hingewiesen.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Mieter oder Pachter von stationaren Anlagen
zur  Lagerung von Jauche und Gille innerhalb des obenstehenden
Gesamtfassungsvermégens.

Ausgeschlossen bleiben Schaden an gemieteten und gepachteten Anlagen und alle sich
daraus ergebenden Vermogensschéden,;

b. aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dungstatten auf dem
Betriebsgrundstick erfolgt;

c. aus der Lagerung von Mineraldlen (auch Biodiesel, Rapsdl und Metylester) auf dem
Betriebsgrundstiick, sofern das Gesamtfassungsvermodgen der vorhandenen Behélter
20.000 Liter nicht Ubersteigt und diese Uberwiegend fiir den versicherten land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb (auch zur Betankung von Geréaten, Maschinen und Fahrzeugen)
und/oder fiir die Wohnhauser auf den Betriebsgrundstiicken bestimmt sind.

Der Versicherungsschutz fur Altole richtet sich ausschlie8lich nach 6.1.1,1 e;

d. aus der Lagerung von Altdl auf dem Betriebsgrundstiick, sofern das
Gesamtfassungsvermégen der vorhandenen Behalter 1.000 Liter nicht Gbersteigt;

e. aus Eigentum, Besitz und Betrieb von Anlagen zur Lagerung von brennbarem Gas (Propan,
Butan) auf dem Betriebsgrundstiick, sofern das Fassungsvermégen der vorhandenen
Einzelbehélter/Gesamtlager unter drei Tonnen betrdgt und diese Uberwiegend fir den
versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt sind,;

f. aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit diese im
Zusammenhang mit dem versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb steht und die
Anlage nicht nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegt;

g. aus der Lagerung von Diingemitteln auf dem Betriebsgrundstiick, sofern die Gesamtmenge
25.000 Liter bei flussigen Dingemitteln (z. B. AHL) nicht Ubersteigt und diese fir den
versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt sind;

h. aus dem Lagern von festen Dungemitteln in unbegrenzter Menge in Scheunen oder
ahnlichen Gebauden und/oder auf nicht zulassungspflichtigen Anhangern, die sich in
Scheunen oder &hnlichen Geb&uden befinden;
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i. aus der Lagerung sonstiger umweltgefahrdender Stoffe in Behaltnissen bis 250 I/kg
Fassungsvermédgen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermégen der
vorhandenen Kleingebinde von 3.000 I/kg nicht tibersteigt. Uberschreiten die Kleingebinde
nach Abschluss des Vertrags das Gesamtfassungsvermdgen von 3.000 I/kg, finden die
Bestimmungen laut 6.2.4 und 6.3.7 Anwendung;

j- aus Betriebsmitteln in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen
und selbst fahrenden Arbeitsmaschinen, sofern diese vom Versicherungsschutz im Rahmen
der Betriebshaftpflicht erfasst sind, insoweit abweichend von 6.2.7,16. und 6. 3.10, 14.;

k. aus Betriebsmitteln in geschlossenen Systemen (z. B. bei Maschinen und Einrichtungen);

I. aus umweltgefahrdenden Stoffen - keine Betriebsmittel - in landwirtschaftlichen Maschinen
und Geraten (z. B. Feldspritzen, Pumpwagen), soweit es sich um plétzlich und unfallartig
eintretende Schadenursachen handelt (siehe jedoch 6.2.7, 16. und 6.3.10, 14.);

m. aus dem erlaubten Verbrennen von Unkraut und Erntertickstanden;

n. aus dem genehmigten Betrieb einer Kleinklaranlage zur Behandlung ausschlielich im
versicherten Betrieb anfallender hauslicher Abwasser;

0. aus der Unterhaltung von Fett-, Benzin-, Ol- und Koaleszenzabscheidern.

Zu b. bis o. gilt:
Kein Versicherungsschutz besteht fir unterirdische einwandige Anlagen.

p. aus Masttierhaltung, wenn nachfolgende Mengenschwellen pro Anlage nicht Uberschritten
sind:
— 599 Milchkihe
— 599 Mastrinder
— 499 Kalberplatze
— 499 Sauenplatze
— 1.499 Mastschweinplatze
— 4.499 Ferkelplatze
— 14.999 Hennenplatze
— 14.999 TruthUhnerplatze (Mastputen)
— 29.999 Junghennenplatze
— 29.999 Mastgeflugelplatze.

Zu a. bis p. gilt:
Wird eine der Mengenschwellen von 6.1.1,1. Giberschritten, finden insoweit die Bestimmungen
laut 6.2.4 bzw. 6.3.7 Anwendung.

2  Zusatzlich mitversicherte Risiken in der Umwelthaftpflichtversicherung
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von Pflanzenschutz-,
Unkrautvernichtungs-, Schadlingsbekdmpfungs- und Dingemitteln, nicht jedoch Klarschlamm,
Gille und Garresten, soweit es sich um Schaden an Pflanzen und Kulturen Dritter handelt, die
nicht Gegenstand der Bearbeitung sind.

Auf die Ausschliisse laut 6.2.7, 10., 6.2.7, 11. und 6.2.7,16 sowie 6.3.10, 9. wird besonders
hingewiesen.

3 Zusatzlich mitversicherte Risiken in der Umweltschadensversicherung
Mitversichert ist abweichend von 6.3.10, 9.

a. die Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Schadlingsbekdmpfungs- und
Dungemittel, sofern der Umweltschaden auf die Verwendung fehlerhafter Pflanzenschutz-,
Unkrautvernichtungs-, Schadlingsbekampfungs- und Diingemittel Dritter zurtickzufihren ist
und die Fehlerhaftigkeit fir den Versicherungsnehmer nicht erkennbar war oder nicht
erkennbar sein musste;
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b. die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klarschlamm, Jauche, Gilille,
festem Stalldung, Substraten fir und Géarresten aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-,
Schadlingsbekéampfungs- und Dun-gemitteln, soweit diese Stoffe
— - durch plétzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in

die Umwelt gelangen,
— durch Niederschlage plotzlich abgeschwemmt werden oder auf andere Grundstiicke
abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

Auf den Ausschluss Besitz und/oder Betrieb von Biogasanlagen einschlieRBlich der
dazugehdrigen Nebeneinrichtungen/-anlagen laut 1.29.1, 17. wird besonders hingewiesen.

4  Sonstige WHG-Anlagen
Die Versicherung erstreckt sich ausschlieRlich auf die im Versicherungsschein/Nachtrag
aufgefiihrten Risiken.

Mitversichert sind - abweichend von 6.2.2, 1 und 6.3.2, 1 - Anlagen des Versicherungsnehmers,
die bestimmt sind, gewdasserschadliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern,
abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die nach 6.1.1, 1 und 6.3.2, 1 mitversichert sind, die
in Anhang 1 oder 2 zum UmweltHG aufgefuhrt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf
Gewasser sowie Schaden durch Abwasser.

(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

5 Umweltanlagen nach dem Umwelthaftpflichtgesetz/Anhang 1
Die Versicherung erstreckt sich ausschlieRlich auf die im Versicherungsschein/Nachtrag
aufgefiihrten Risiken.

Mitversichert sind - abweichend von 6.2.2, 2. und 6.3.2, 2. - Anlagen des Versicherungsnehmers
laut Anhang 1 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen/ Anhang 1).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewasser sowie Schaden durch
Abwasser.

(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

6 Sonstige deklarierungspflichtige Anlage
Die Versicherung erstreckt sich ausschlieRlich auf die im Versicherungsschein/Nachtrag
aufgefiihrten Risiken.

Mitversichert sind - abweichend von 6.2.2, 3 und 6.3.2, 3 - Anlagen des Versicherungsnehmers,
die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder
Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen handelt
(sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewdasser und Schaden durch
Abwasser.

(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

7 Sonstiges Abwasseranlagen und Einwirkungsrisiko
Die Versicherung erstreckt sich ausschlieRlich auf die im Versicherungsschein/Nachtrag
aufgefuihrten Risiken.

Mitversichert sind - abweichend von 6.2.2, 4 und 6.3.2, 4 - Abwasseranlagen des
Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewasser oder
Einwirken auf ein Gewasser derart, dass die physikalische, chemische oder biologische
Beschaffenheit des Wassers verandert wird, durch den Versicherungsnehmer
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). Der Ausschluss von Schaden durch Abwasser laut
7.14 AHB findet insoweit keine Anwendung.
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Ausgenommen sind solche Abwasseranlagen, die nach 6.1.1 mitversichert sind.
(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)

8 Umweltanlagen nach dem Umwelthaftpflichtgesetz/Anhang 2
Die Versicherung erstreckt sich ausschlieRlich auf die im Versicherungsschein/Nachtrag
aufgefiihrten Risiken.

Mitversichert sind - abweichend von 6.2.2, 5. und 6.3.2, 5. - Anlagen des Versicherungsnehmers
laut Anhang 2 zum UmweltHG (UmweltHG-Anlagen/Pflichtversicherung). Ausgenommen sind
Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewéasser sowie Schaden durch Abwasser.

(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)
6.2 Umwelthaftpflichtversicherung
6.2.1 Gegenstand der Versicherung

1 Eingeschlossen sind - abweichend von 7.10 b. AHB - im Rahmen und Umfang des Vertrags die
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen-
und Sachschéaden durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen
oder Tatigkeiten ausgeht oder ausgegangen ist, die unter 6.2.2 fallen.

Schéaden durch Brand, Explosion und Sprengungen gelten als Schaden durch
Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Absatzes.

Versicherungsschutz fiir Sprengungen besteht nur dann, sofern Versicherungsschutz hierfiir
besonders vereinbart wurde.

Mitversichert sind laut 2 a. AHB Vermodgensschaden aus der Verletzung von
Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten und ausgelbten Gewerbebetrieb,
wasserrechtlichen Benutzungsrechten oder -befugnissen. Diese werden wie Sachschéaden
behandelt.

2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im
raumlichen und gegenstandlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder
Wasser (einschl. Gewasser) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

Bei der Verwendung von Klarschlamm, Jauche, Giille, festem Stalldung, Substraten fir und

Garresten aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Schadlingsbekédmpfungs- und Dingemitteln,

besteht Versicherungsschutz ausschlief3lich dann, wenn diese Stoffe

— durch plétzliche und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die
Umwelt gelangen,

— durch Niederschlage plotzlich abgeschwemmt werden oder auf andere Grundstiicke
abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen.

6.2.7, 2 Absatz 2 findet insoweit keine Anwendung.

Auf den Ausschluss Besitz und/oder Betrieb von Biogasanlagen einschlieRlich der
dazugehdrigen Nebeneinrichtungen/-anlagen laut 1.29.1, 17. wird besonders hingewiesen.

3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schaden eines Dritten, die
dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwésser und mit diesen in Gewéasser gelangen.

6.2.2 Risikobegrenzungen
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen, soweit nicht laut 6.1.1
Versicherungsschutz vereinbart ist, aus

1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewd&sserschadliche Stoffe
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu beférdern oder wegzuleiten
(WHGAnNlagen);
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2 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen/Anhang 1);

3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige
Anlagen);

4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen
in ein Gewasser oder Einwirken auf ein Gewasser derart, dass die physikalische, chemische
oder biologische Beschaffenheit des Wassers verandert wird, durch den Versicherungsnehmer
(Abwasseranlagen und Einwirkungsrisiko);

5 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHGAnNIlagen/ Pflichtversicherung).

6.2.3 Umweltregressrisiko
Mitversichert ist insoweit auch die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, Lieferung,
Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen laut Teil 6.2.2, 1. - 5. oder Teilen,
die ersichtlich fiir Anlagen laut 6.2.2, 1. - 5. bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht
selbst Inhaber der Anlagen ist (Umwelthaftpflicht-Regress).

Abweichend hiervon besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine sogenannte "temporére
Inhabereigenschaft" im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb einer Anlage gegeben
und somit eine Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den zuklnftigen Anlageninhaber, noch
nicht erfolgt ist.

Der Ausschluss von Schaden durch Abwasser laut 7.14 a. AHB findet insoweit keine Anwendung.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den in 5 genannten
Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche des Inhabers der Anlage
gegen den Versicherungsnehmer bestehen kénnen.

6.2.4 Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung

1 Fuor Risiken laut 6.2.2, 1. (WHG-Anlagen), 6.2.2, 3. (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen)
und 6.2.2, 4. (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko), die dem Versicherungsnehmer nach
Abschluss der Versicherung neu entstehen, finden die Bestimmungen laut 4 AHB Anwendung.

Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer die neuen
Risiken bis zur nachsten Hauptfalligkeit, spatestens jedoch innerhalb der ersten drei Monate
des folgenden Versicherungsjahrs, auch ohne Aufforderung durch den Versicherer, diesem
anzeigt - insoweit teilweise abweichend von 4 AHB.

Werden wahrend der Vertragslaufzeit die Mengenschwellen fiir die Mitversicherung
gewasserschadlicher Stoffe laut 3.1 Gberschritten, so gilt dies ebenfalls als neues Risiko im
Sinne dieser Bestimmungen.

Fur die Vorsorgeregelung gelten - abweichend von 4. AHB - die dem Vertrag zugrundeliegenden
Versicherungssummen.

Bestehen fir den Versicherungsnehmer mehrere Umwelthaftpflichtvertrage findet die
Kumulklausel laut 7.3 entsprechend Anwendung.

2 Keine Anwendung finden die Bestimmungen des 3.3 und des 4 AHB - Vorsorgeversicherung -
fur die Anlagen laut 6.2.2, 2. (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1. und 6.2.2, 5. (UmweltHG-
Anlagen/Anhang 2. Der Versicherungsschutz fur solche neuen Risiken bedarf insoweit
besonderer Vereinbarung.

6.2.5 Versicherungsfall
Versicherungsfall ist - abweichend von 1.1 AHB - die nachpriifbare erste Feststellung des
Personenschadens, Sachschadens oder eines laut 1.1 mitversicherten Vermégensschadens durch
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6.2.6

KFM0126

den Geschadigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsfall
muss wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Mdglichkeit zur
Erhebung von Haftpflichtanspriichen erkennbar war.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls

1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
— nach einer Stdrung des Betriebs oder
— aufgrund behordlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers fir MaBnahmen zur Abwendung oder Minderung
eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder laut 1.1 mitversicherten
Vermdgensschadens. Die Feststellung der Stérung des Betriebs oder die behérdliche
Anordnung missen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maf3geblich der friihere
Zeitpunkt ist.

2 Aufwendungen aufgrund behérdlicher Anordnungen im Sinne von 6.2.6, 1. werden unter den
dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache (bernommen, dass die
MafRnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die
Behorde ausgefihrt werden.

3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet

a. dem Versicherer die Feststellungen einer derartigen Stérung des Betriebs oder eine
behérdliche Anordnung unverziiglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die
Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den
Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des
Versicherers fristgemaf Widerspruch gegen behordliche Anordnungen einzulegen oder

b. sich mit dem Versicherer tiber die MaRnahmen abzustimmen.

4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.2.6, 3. genannten Obliegenheiten vorsatzlich,
so werden ihm im Rahmen des fiir Aufwendungen laut 6.2.6 vereinbarten Gesamtbetrags nur
die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.2.6, 3. genannten Obliegenheiten grob
fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige Uber die notwendigen und objektiv
geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen; die Beweislast
fur das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger uber die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht fir den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers urséchlich ist.

5 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht.
Kommt es trotz Durchfiihrung der MaRnahmen zu einem Schaden, so werden die vom
Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die fir den Versicherungsfall maflRgebende
Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im
Rahmen der Jahreshéchstersatzleistung eines friheren Versicherungsjahres die Ersatzleistung
fur Versicherungsfélle tatsdchlich gemindert hat.

Im Falle einer solchen Anrechnung hat der Versicherungsnehmer von den Selbstbeteiligungen
fur Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls bzw. im Schadensfall (siehe
Leistungstbersicht) den hdheren zu tragen.

6 Nicht ersatzféhig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen
im Sinne von 6.2.6, 1. decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachristung, Sicherung
oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstiicken oder Sachen (auch gemietete,
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gepachtete, geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; auch fiur solche, die friher
im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden versicherten Personen-, Sach- oder laut 1.1 mitversicherten
Vermdgensschadens, falls Betriebseinrichtungen, Grundstiicke oder Sachen des
Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeintrachtigt
werden missen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

6.2.7 Nicht versicherte Tatbestande
Nicht versichert sind

1 Anspriiche wegen Schaden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen diese Stoffe verschittet werden, abtropfen, ablaufen,
verdampfen, verdunsten oder durch &hnliche Vorgange in den Boden oder ein Gewasser
gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgange auf einer Stérung des Betriebs beruhen;

2 Anspriiche wegen Schéaden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf
genommene Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand
der Technik zum Zeitpunkt der schadenurséchlichen Umwelteinwirkungen unter den
Gegebenheiten des Einzelfalls die Moglichkeit derartiger Schaden nicht erkennen musste;

3 Anspriiche wegen Schéaden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind;

4  Anspriche wegen Schaden, fir die nach MaRgabe friherer Versicherungsvertrage
Versicherungsschutz besteht oder hatte beantragt werden kénnen;

5 Anspriiche wegen Schaden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach
Beginn des Versicherungsverhaltnisses Grundsticke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu
diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;

6 Anspriiche wegen Schaden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen,
insbesondere Deponien und Kompostierungsanlagen;

7 Anspriiche wegen Schaden, die darauf zurlickzufiihren sind, dass Abfélle oder sonstige Stoffe

— ohne Genehmigung des Inhabers der Deponie/Abfallentsorgungsanlage und/oder

— unter Nichtbeachtung von Auflagen und Hinweisen des Inhabers der Deponie/
Abfallentsorgungsanlage oder seines Personals und/oder

— auf einer nicht behdrdlich genehmigten Deponie oder einem sonstigen hierfir nicht
behordlich genehmigten Platz und/oder

— unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration

zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt werden;

8 Anspriiche wegen Schéaden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte
Abfélle nach Auslieferung entstehen. Das gilt nicht fir das Verbrennen von Ernte- und
Unkrautriickstédnden durch den Versicherungsnehmer;

9 Anspriche wegen Schéaden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte
Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausfiihrung der Leistung oder nach
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Fur den Versicherungsschutz nach 6.2.3 gilt dieser Ausschluss insoweit nicht;

10 Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den
Versicherungsnehmer gerichtete behdérdliche Anordnungen oder Verfigungen, die dem
Umweltschutz dienen, abweichen;
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11 Anspriche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen
oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fir
Anwendung, regelmaflige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder
notwendige Reparaturen bewusst nicht auszufihren;

12 Anspriiche wegen Schaden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf dem Betrieb
einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch veranderten Organismen
im Sinne des Gentechnik-Gesetzes (GenTG) beruhen;

13 Anspriche
— wegen Bergschdden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich handelt um die
Beschadigung von Grundstiicken, deren Bestandteilen und Zubehér;
— wegen Schaden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende
Wetter, Wasser- und Kohlensaureeinbriiche sowie Kohlenstaub

14 Anspriiche wegen Schaden infolge der Verdnderung der Lagerstatte des Grundwassers oder
seines Fliel3verhaltens;

15 Anspriiche wegen Schaden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf
Verfigungen oder MaRnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt fir Schaden durch
hdhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben;

16 Anspriiche wegen Schéaden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder
Kraftfahrzeuganhéngers verursachen.

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein
Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Wasserfahrzeugs verursachen oder fir die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug,
Kraftfahrzeuganhénger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

Falls im Rahmen und im Umfang des Vertrags eine abweichende Regelung getroffen wurde, gilt
dieser Ausschluss insoweit nicht;

17 Anspriiche wegen Schéden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von
ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs
verursachen oder fur die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeugs in
Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen Versicherten.

Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder Teilen fur Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich fir den Bau von Luft-
oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

— Téatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beférderten Sachen,

der Insassen sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge;
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18 Anspriche wegen Sachschdden aus Anlass von Sprengungen oder Abbruch- und
EinreilRarbeiten, soweit diese entstehen
— bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 Metern,
— bei Abbruch- und EinreiRarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Hohe des
einzureiRenden Bauwerks entspricht;

19 Anspriiche aus der Lagerung und Verwendung von halogenierten und teilhalogenierten
Kohlenwasserstoffen (z. B. CKW, FCKW und PCB), es sei denn, der Versicherungsschutz
wurde hierfir ausdriicklich vereinbart;

20 Anspriiche wegen Personenschaden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes
(AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, fir die der Versicherungsnehmer in der
Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu
treffen hat;

21 Anspriche wegen Personenschaden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte,
verarbeitete oder in Verkehr gebrachte Produkte, die ganz oder teilweise humanbiologisches
Material bzw. Auszliige desselben enthalten (z. B. Blut, Plasma, Sera, Plasmaproteine,
Immunoglobine, Zellen, Gewebe);

22 Anspriiche wegen Personenschaden, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen mit Tabak
und/oder Tabakprodukten einschlie8lich Zubehor, Bestandteilen, Hilfsstoffen und/oder
Komponenten fiir Tabak und/oder Tabakprodukten; dies gilt auch, soweit es sich um Anspriiche
von Personen handelt, die nicht selbst Tabakwaren konsumiert haben (sog. Passivraucher);

23 Anspriiche wegen Schéaden durch elektromagnetische Felder;

24 Anspriiche aus Besitz und/oder Betrieb von Ol-, Gas- oder Brennstofffernleitungen (sog.
Pipelines);

25 Anspriche aus Besitz und/oder Betrieb von Bahnen zur Beférderung von Personen oder
Sachen sowie aus der selbstdndigen und nicht selbstédndigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;

26 Anspriiche aus Herstellung, Verarbeitung oder Beférderung von Sprengstoffen oder ihrer
Lagerung zu Grof3handelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;

27 Anspriiche wegen Vermogensschaden aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als
ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vorstand, Geschéftsfuhrung, Aufsichtsrat, Beirat
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang
stehen.

Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung/Kumulklausel

1 Furden Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die
Hochstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige Personen erstreckt.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle durch

— dieselbe Umwelteinwirkung,

— mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhenden Umwelteinwirkungen,

— mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, wenn
zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht,

gelten unabhéangig von ihrem tatsachlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt

des ersten dieser Versicherungsfalle als eingetreten gilt.

6.3 AHB wird gestrichen.

2 Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.
Diese Selbstbeteiligung gilt nicht, soweit der festgestellte Schaden infolge von Brand oder
Explosion eingetreten ist.
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3 Beruhen mehrere Versicherungsfalle
— auf derselben Ursache oder
— auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht,

und besteht fur einen Teil dieser Versicherungsfélle Versicherungsschutz

— nach der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung und fiir den anderen Teil dieser
Versicherungsfalle Versicherungsschutz nach einer Umwelthaftpflichtversicherung und/oder
einer Umweltschadensversicherung,

— nach dieser Umwelthaftpflicht-Versicherung und fir den anderen Teil dieser
Versicherungsfalle nach einer Umweltschadensversicherung,

so steht fur diese Versicherungsfille nicht der Gesamtbeitrag aus beiden
Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versicherungssummen hochstens eine
Versicherungssumme, ansonsten maximal die héhere Versicherungssumme zur Verfiigung.

Sofern die in der Betriebs- und Berufshaftpflicht-, der Umwelthaftpflichtversicherung bzw. der
Umweltschadensversicherung gedeckten Versicherungsfalle in unterschiedliche
Versicherungsjahre fallen, ist fiir die Bestimmung der maximalen Versicherungssumme fir diese
Versicherungsfalle das Versicherungsjahr maRgeblich, in dem der erste im Rahmen der
Betriebshaftpflicht gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.

Bestehen fiir den Versicherungsnehmer bei dem Versicherer oder seiner Konzerngesellschaften
mehrere Haftpflichtversicherungen (Einzelvertrage), so finden die vorstehenden Bestimmungen
entsprechend Anwendung.

6.2.9 Nachhaftung

1 Endet das Versicherungsverhaltnis wegen des vollstdndigen oder dauernden Wegfalls des
versicherten Risikos oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers,
so besteht der Versicherungsschutz fir solche Personen-, Sach oder laut 6.2.1, 1.
mitversicherte Vermogensschaden weiter, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhltnisses noch
nicht festgestellt waren, mit folgender Mal3gabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fur die Dauer von drei Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung
des Versicherungsverhaltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei
Beendigung des Versicherungsverhaltnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar
in Hohe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in
dem das Versicherungsverhéltnis endet.

2 Die Regelung von 6.2.9, 1 gilt fur den Fall entsprechend, dass wahrend der Laufzeit des
Versicherungsverhéltnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfallt.

6.2.10  Versicherungsfalle im Ausland

1 Eingeschlossen sind im Umfang von 6.2.1.1 - abweichend von 7.9 AHB - auch im Ausland
eintretende Versicherungsfalle,

a. die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tatigkeit im Sinne von 6.2.3 im Inland
zurlickzufiihren sind. Dies gilt fur Tatigkeiten im Sinne von 6.2.3 nur, wenn die Anlagen oder
Teile nicht ersichtlich fir das Ausland bestimmt waren;

b. aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kdérungen
(Anerkennungsverfahren), Auktionen, Kongressen, Messen und Markten;

2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Versicherungsfalle

a. durch mitversicherte Tiere anlasslich des grenziberschreitenden Ausreitens, Ausfihrens
oder des Ausreil3ens dieser Tiere;
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b. im Zusammenhang mit grenziberschreitendem Acker- und Weideland, wenn diese Flachen
im Inland beginnen;

c. aus Anlass einer voribergehenden Téatigkeit im Rahmen des versicherten Risikos (auch
Teilnahme an Turnieren und sonstigen Veranstaltungen) bis zu einem Jahr im europaischen
Ausland. Dies gilt auch fiir die Inanspruchnahme als Halter oder Hiiter von mitversicherten
Tieren;

d. die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung (nicht Arbeiten im
Sinne von 6.2.3 zuriickzufihren sind, wenn diese Téatigkeiten im Ausland, ausgenommen in
USA/US-Territorien oder Kanada, erfolgen;

e. die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von 6.2.3
zurlickzufiihren sind, wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich fir das Ausland,
ausgenommen USA/US-Territorien oder Kanada, bestimmt waren;

f. die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im
Sinne von 6.2.3 zuriickzufihren sind, wenn diese Téatigkeiten im Ausland, ausgenommen in
USA/US-Territorien oder Kanada, erfolgen.

Der Versicherungsschutz besteht nur fir solche Personen- und Sachschéden, die die Folge
einer nach Vertragsbeginn eingetretenen Stérung des bestimmungsgemalfen Betriebs sind und
die Stoérung plotzlich und unfallartig eingetreten ist.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls laut 6.2.6 und Vermoégensschaden im Sinne
von 6.2.1 bleiben vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht fir im Ausland gelegene
Anlagen oder Betriebsstatten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und
dergleichen.

3 Ausgeschlossen sind Anspriiche

a. aus Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im
Ausland eingestellt oder mit der Durchfiihrung von Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtanspriiche gegen

— den Versicherungsnehmer,

— die gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur
Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben
angestellt hat,

— der angestellten Fachkrafte fur Arbeitssicherheit (laut Arbeitssicherheitsgesetz) und der
angestellten Sicherheitsbeauftragten (Immissions-, Strahlenschutz-,
Gewasserschutzbeauftragten und dergleichen) laut § 22 SGB VIl in dieser Eigenschaft;

— der Mitglieder des Aufsichtsrats oder sonstiger Aufsichtsgremien (z. B. Beitrate) aus
Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs
(SGB) VIl unterliegen (siehe 7.9 AHB);

b. auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

c. nach den Artikeln 1792 ff und den damit im Zusammenhang stehenden Regressanspriichen
nach Art. 1147 des franzdsischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer
Lander;

d. nach dem franzdsischen Fautes Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer
Lander.

4  Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers fir Kosten der
gerichtlichen und auf3ergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten
Anspriche, insbesondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.
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5 Bei Versicherungsfallen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei vor Gerichten in den
USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemachten Anspriichen gelten zusétzlich folgende
Bestimmungen:

a. Kein Versicherungsschutz besteht fir

— Schaden durch Erzeugnisse oder Arbeiten, die vor Einschluss des USA/US-Territorien
oder Kanada-Risikos dorthin geliefert bzw. dort ausgefuhrt wurden, es sei denn, dieses
wurde zuvor besonders vereinbart;

— die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden wegen Schaden durch
oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Geb&auden und
Gebaudebestandteilen einschlie3lich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen
im Zusammenhang mit derartigen Schaden. Unter dem Begriff 'Schimmelpilz' ist zu
verstehen, jedwede Art von Pilzen und deren Bestandteile und Zwischenprodukte,
Bakterien, Mycotoxine und deren fliichtige organische Verbindungen, Sporen, Gerliche
oder Nebenprodukte von Pilzen;

— wegen Personenschaden, die in USA/US-Territorien oder Kanada im Zusammenhang
mit der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb von Latex
(Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden.

b. Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht

6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zahlungsort auRerhalb der
Staaten, die der Européaischen Wahrungsunion angehdren, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfullt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen
Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

Inlandische Versicherungsfélle vor auslandischen Gerichten
Fur Anspriche, die vor auslandischen Gerichten oder nach ausléandischem Recht geltend gemacht
werden, gilt:

1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Anspriiche
a. auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

b. nach den Artikeln 1792 ff. des franzdsischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen
anderer Lander;

c. die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden wegen Schéaden durch
oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Geb&uden und
Gebaudebestandteilen einschlie3lich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen im
Zusammenhang mit derartigen Schaden. Unter dem Begriff ‘Schimmelpilz' ist zu verstehen,
jedwede Art von Pilzen und deren Bestandteile und Zwischenprodukte, Bakterien,
Mycotoxine und deren fllichtige organische Verbindungen, Sporen, Gerliche oder
Nebenprodukte von Pilzen;

d. wegen Personenschéaden, die in USA/US-Territorien oder Kanada im Zusammenhang mit
der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb von Latex
(Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden.

2 Abweichend von § 3 Ill 4 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten der
gerichtlichen und aufRergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten
Anspriche, insbesondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen und Gerichtskosten als
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

3 Selbstbeteiligung bei Versicherungsféllen, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und
Kanada oder nach dem Recht dieser Staaten geltend gemacht werden, siehe
Leistungstbersicht

4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR.
Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die der Europédischen Wahrungsunion
angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfillt, in
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dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut
angewiesen ist.

6.2.12 Rlckwartsdeckung
Abweichend von 1.1 AHB, 6.2.5 und 6.2.7, 3 wird Versicherungsschutz gewahrt fir vor Beginn dieses
Vertrages eingetretene Versicherungsfélle, fur die der unmittelbare Vorversicherer ausschlieRlich
aufgrund einer im Vorvertrag enthaltenen Nachhaftungsfrist analog 9. Keinen Versicherungsschutz
zu gewahren hat.

Versicherungsschutz wird nur unter folgenden Voraussetzungen gewahrt:

— Der Versicherungsschutz bezieht sich nur auf Versicherungsfalle, die dem
Versicherungsnehmer bei Beginn dieses Vertrages nicht bekannt waren.

— Versicherungsschutz wird entsprechend dem Versicherungsumfang des Vorvertrags gewahrt.
Geht der Versicherungsumfang des Vorvertrags tber den des vorliegenden Vertrags hinaus,
wird der Versicherungsschutz entsprechend dem Versicherungsumfang des vorliegenden
Vertrags gewahrt.

— Fur derartige Versicherungsfalle gilt die Selbstbeteiligung des Vorvertrags mindestens jedoch
die Selbstbeteiligung in Hohe des Betrags laut der Leistungstibersicht zu 6.2.8.

— Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

— Sofern die Versicherungssumme des Vorvertrags niedriger war als die Ersatzleistung in der
Leistungsiibersicht, gilt die Versicherungssumme des Vorvertrags.

— Fur alle derartigen Versicherungsfalle gilt unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt das erste
Versicherungsjahr des vorliegenden Vertrags als Eintrittsjahr.

Die Kopie des Vertrags des unmittelbaren Vorversicherers gilt insoweit als Bestandteil dieses
Vertrags.

6.3 Umweltschadensversicherung
Der Umfang des Versicherungsschutzes der Umweltschadensversicherung richtet sich
ausschliefRlich nach dem Allgemeinen Teil (AT) und den folgenden Bestimmungen, soweit dort nicht
ausdrucklich etwas anderes bestimmt ist.

6.3.1 Gegenstand der Versicherung

1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht 6ffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers
laut Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschaden. Umweltschaden ist eine

a. Schéadigung von geschiitzten Arten und natirlichen Lebensrdumen,
b. Schadigung der Gewasser,
c. Schadigung des Bodens.

2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behérde
oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten fiir Sanierungsmaf3nahmen/Pflichten
der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der
Versicherungsnehmer auf 6ffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch
genommen wird.

Ausgenommen vom  Versicherungsschutz  bleiben jedoch solche gegen den
Versicherungsnehmer gerichteten Anspriche, die auch ohne das Bestehen des
Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG)
basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer geltend
gemacht werden kdnnten. Versicherungsschutz fir derartige Anspriiche kann ausschliel3lich
Uber eine Betriebs-, Berufs- oder Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden.

3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Téatigkeiten:

a. Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tatigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstiicken,
sofern sie nicht unter die 6.3.2, 1. bis 6.3.2, 5. oder 6.3.1, 3 b. und c. fallen,
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b. Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von 6.3.1, 1 ¢. umfasst sind, nach
Inverkehrbringen,

c. Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von
Anlagen laut 6.3.2, 1. bis 6.3.2, 5. oder Teilen, die ersichtlich fur derartige Anlagen bestimmt
sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist.

Abweichend von Absatz 1 besteht jedoch Versicherungsschutz, wenn nur eine sogenannte
"temporare Inhabereigenschaft" im Zusammenhang mit der Errichtung/dem Probebetrieb
einer Anlage gegeben und somit eine Endabnahme durch den Auftraggeber, d. h. den
zukunftigen Anlageninhaber, noch nicht erfolgt ist.

Insoweit werden Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls unter den in 6.3.9
genannten Voraussetzungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressanspriiche des
Inhabers der Anlage gegen den Versicherungsnehmer bestehen kénnen.

4 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht

a. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur
Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben
angestellt hat, sowie der angestellten Fachkrafte fir Arbeitssicherheit (laut
Arbeitssicherheitsgesetz) und der angestellten Sicherheitsbeauftragten
(Immissionsschutz-, Strahlenschutz-, Gewasserschutzbeauftragte und dgl.) laut § 22 SGB
VIl in dieser Eigenschaft.

b. samtlicher Ubrigen Betriebsangehdrigen (einschl. Praktikanten, Hospitanten) und durch
Vertrag in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Arbeithehmer fremder
Stammfirmen fir Schaden, die sie in Ausfiihrung ihrer dienstlichen Verrichtungen fir den
Versicherungsnehmer verursachen.

Als dienstliche Verrichtung gilt auch die Tatigkeit

— von freiberuflich im Betrieb des Versicherungsnehmers tatig werdenden Betriebsarzten
und deren Hilfspersonen,

— der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen
Betreuung der Grundstiicke beauftragten Personen fur Anspriiche, die gegen diese
Personen aus Anlass der Ausfiihrung dieser Verrichtung erhoben werden.

Eine eventuell anderweitig bestehende Umweltschadensversicherung geht dieser
Versicherung vor.

5 Mitversichert ist abweichend von 6.3.10, 14 die gesetzliche Pflicht aus nicht zulassungs- und
nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemieteten, geleasten und geliehenen

a. Kraftfahrzeugen, die nur auf nicht offentlichen Wegen und Platzen verkehren, ohne
Rucksicht auf eine Hochstgeschwindigkeit.

b. Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Hochstgeschwindigkeit,

c. nicht selbstfahrenden Geraten und Maschinen, landwirtschaftlichen Arbeitsgeraten aller Art;
d. Zugmaschinen und Raupenschleppern bis 6 km/h bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit,
e. Maschinen als stationare Kraftquellen,

f. selbstfahrende Arbeitsmaschinen (Mahdrescher, Motorsdgen, Universalgerate und sonstige
Arbeitsmaschinen) sowie Stapler (auch Teleskoplader, Radlader, Hoftracs) bis 20 km/h
bauartbedingter Héchstgeschwindigkeit;

g. Kraftfahrzeug-Anhénger.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer
ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfligungsberechtigten gebrauchen darf. Der
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Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.

6 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers aus der Teilnahme an
Arbeits- und Liefergemeinschaften im Umfang des Versicherungsschutzes zur
Betriebshaftpflichtversicherung.

7 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung
fremder Unternehmen im Umfang des Versicherungsschutzes zur
Betriebshaftpflichtversicherung.

Risikobegrenzungen
Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriche wegen Umweltschaden, soweit nicht laut 6.1.1
Versicherungsschutz vereinbart ist, aus

1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewé&sserschadliche Stoffe
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befordern oder wegzuleiten (WHG-
Anlagen);

2 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen/Anhang 1);

3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige
Anlagen);

4  Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein
Gewasser oder Einwirken auf ein Gewasser derart, dass die physikalische, chemische oder
biologische Beschaffenheit des Wassers verandert wird, durch den Versicherungsnehmer
(Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);

5 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen/Anhang 2).

Betriebsstdrung

1 Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich fir Umweltschaden, die die unmittelbare Folge
einer plotzlichen und unfallartigen, wahrend der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
eingetretenen Storung des bestimmungsgemaflen Betriebs des Versicherungsnehmers oder
des Dritten sind (Betriebsstdrung).

2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstérung besteht im Rahmen der 6.3.1, 3 b.
Versicherungsschutz fur Umweltschéaden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das
Gleiche gilt im Rahmen der 6.3.1, 3 a. fur Umweltschaden durch Lagerung, Verwendung oder
anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von 6.3.1, 3 b..
Versicherungsschutz besteht in den Féllen der Satze 1 und 2 ausschlief3lich dann, wenn der
Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser
Erzeugnisse zurlickzufiihren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im
Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik nicht hatte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Leistungen der Versicherung

1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prifung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr
unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von
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berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegeniiber der Behoérde oder
einem sonstigen Dritten.

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder
Vergleiches zur Sanierung- und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch
gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den
Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender
Wirkung fur den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

2 Der Versicherer ist bevollméchtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr
unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behérde oder einen sonstigen Dritten zweckmaRig
erscheinenden Erklarungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit iber
Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der
Versicherer zur Verfahrens- und Prozessfihrung bevollméachtigt. Er fihrt das
Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers.

3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdelikts, der/das eine unter
den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge
haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fir den Versicherungsnehmer von dem
Versicherer gewiinscht oder genehmigt, so tragt der Versicherer die gebiihrenordnungsmafigen
oder die mit ihm besonders vereinbarten héheren Kosten des Verteidigers.

Versicherte Kosten

Versichert sind im Rahmen des in 6.3.4, 1. geregelten Leistungsumfangs nachfolgende Kosten
einschliellich notwendiger Gutachter-, Sachverstandigen-, Anwalts-, Zeugen-,
Verwaltungsverfahrens- und Gerichtskosten

1 fir die Sanierung von Schaden an geschitzten Arten, natirlichen Lebensrdaumen oder
Gewassern

a. die Kosten fur die "primére Sanierung”, d. h. flr Sanierungsmalihahmen, die die
geschadigten naturlichen Ressourcen und/oder beeintrachtigten Funktionen ganz oder
annahernd in den Ausgangszustand zuriickversetzen;

b. die Kosten fir die "ergdnzende Sanierung”, d. h. fir SanierungsmaRnahmen in Bezug auf
die natirlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen
werden soll, dass die primére Sanierung nicht zu einer vollstandigen Wiederherstellung der
geschadigten natirlichen Ressourcen und/oder Funktionen fuhrt;

c. die Kosten fur die "Ausgleichssanierung”, d. h. fur die Téatigkeiten zum Ausgleich
zwischenzeitlicher Verluste natirlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt
des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primare Sanierung
ihre Wirkung vollstandig entfaltet hat. "Zwischenzeitliche Verluste" sind Verluste, die darauf
zurlickzufiihren sind, dass die geschadigten natiirlichen Ressourcen und/oder Funktionen
ihre 6kologischen Aufgaben oder ihre Funktionen fiir andere nattrliche Ressourcen nicht
erfullen kénnen, solange die MalRnahmen der priméren bzw. der erganzenden Sanierung
ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

Ersatzleistung siehe Leistungsiibersicht

2 furdie Sanierung von Schadigungen des Bodens: die Kosten fiir die erforderlichen MaRnahmen,
die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert,
eingedammt oder vermindert werden, so dass der geschadigte Boden unter Berlcksichtigung
seiner zum Zeitpunkt der Schadigung gegebenen gegenwartigen oder zugelassenen
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zukinftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer Beeintrachtigung der menschlichen
Gesundheit mehr darstellt.

3 Die unter 6.3.5, 1. und 6.3.5, 2. genannten Kosten fiir Umweltschaden, die auf Grundstticken
des Versicherungsnehmers laut 6.3.10, 1. oder am Grundwasser laut 6.3.10, 2. eintreten, sind
nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

6.3.6 Erh6hungen und Erweiterungen

1 Fuor Risiken laut 6.3.1, 3. und 6.1.1, 1. umfasst der Versicherungsschutz aus Erhéhungen oder
Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachtragen angegebenen Risiken.

Dies gilt nicht fur

a. Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder
Wasserfahrzeugen sowie fiir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

b. Anlagen laut 2.2 (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1) und 2.5 (UmweltHG-Anlagen/Anhang 2).

2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhéhungen des versicherten Risikos durch
Anderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um
Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt
und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand
haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von 13 AHB
kiindigen.

6.3.7 Vorsorgeversicherung

1 Fur Risiken laut 6.3.1, 3. und 6.1.1, 1. sowie 6.1.2, 2. (WHG-Anlagen), 6.3.2, 4. (sonstige
deklarierungspflichtige Anlagen) und 6.1.2, 5. (Abwasseranlagen-, und Einwirkungsrisiko), die
nach Abschluss des Vertrags neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des
Vertrages sofort in Hohe der fir die Umweltschadensversicherung zugrunde liegenden
Versicherungssumme.

Bestehen fur den Versicherungsnehmer mehrere Umweltschadensversicherungsvertrage findet
die Kumulklausel laut 6.3.11, 4. entsprechend Anwendung.

2 Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer die neuen
Risiken bis zur nachsten Hauptfalligkeit, spatestens jedoch innerhalb der ersten drei Monate
des folgenden Versicherungsjahrs, auch ohne Aufforderung durch den Versicherer, diesem
anzeigt.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entféllt der Versicherungsschutz
fur das neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.

Werden wahrend der Vertragslaufzeit die Mengenschwellen fir die Mitversicherung
gewasserschadlicher Stoffe laut 6.1.1 Uberschritten, so gilt dies ebenfalls als neues Risiko im
Sinne dieser Bestimmungen.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht
verstrichen war.

3 Der Versicherer ist berechtigt, fir das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen.
Kommt eine Einigung Uber die H6he des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfallt der Versicherungsschutz fir das neue Risiko
rickwirkend ab dessen Entstehung.

KFM0126 Seite 100 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA AGRAR R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.03.2020 Seite 101

6.3.8

6.3.9

KFM0126

4  Die Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung finden keine Anwendung

a. fur die Anlagen laut 6.3.2, 3. (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1) und 6.3.2, 6. (UmweltHG-
Anlagen/Anhang 2). Der Versicherungsschutz fur solche neuen Risiken bedarf insoweit
besonderer Vereinbarung.

b. fur die Zusatzbausteine 1 und 2, sofern Versicherungsschutz vereinbart.
5 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fir Risiken

a. aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Fuhren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs,
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Fuhrerschein- oder Versicherungspflicht
unterliegen;

b. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Fiihren von Bahnen;
c. die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

d. die kurzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen
Versicherungsvertragen zu versichern sind.

Versicherungsfall

Versicherungsfall ist die nachprifbare erste Feststellung des Umweltschadens durch den
Versicherungsnehmer, die zustandige Behdorde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall
muss wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf
an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur
Vornahme von SanierungsmafRnahmen erkennbar watr.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

a. firdie Versicherung nach 6.3.1, 3 a. nach einer Betriebsstérung beim Versicherungsnehmer
oder Dritten - in den Fallen der 6.3.1, 2. und 6.3.1, 3. auch nach behdrdlicher Anordnung
ohne Vorliegen einer Betriebsstérung;

b. fur die Versicherung nach 6.3.1, 3 b. nach einer Betriebsstérung bei Dritten in den Féllen
der 6.3.1, 2. auch nach behérdlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstérung;

c. fir die Versicherung nach 6.3.1, 3 c) nach einer Betriebsstérung bei Dritten.

Aufwendungen des Versicherungsnehmers oder soweit versichert des Dritten laut Absatz a. bis
c. - fir MaBnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden
Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstérung oder die behordliche Anordnung
mussen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maf3geblich der frihere Zeitpunkt ist.

2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstérungen oder behérdlichen Anordnungen im Sinne von
6.3.9, 1. werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache
Ubernommen, dass die Mallnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der
Ersatzvornahme durch die Behdrde ausgefihrt werden.

3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

a. dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Stérung des Betriebs oder eine
behérdliche Anordnung unverziiglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die
Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den
Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und auf Verlangen des
Versicherers fristgemal Widerspruch gegen behérdliche Anordnungen einzulegen

oder

b. sich mit dem Versicherer tiber die MaRnahmen abzustimmen.
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4  Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.3.9, 3. genannten Obliegenheiten vorsatzlich,

so werden ihm im Rahmen des fir Aufwendungen laut 9 vereinbarten Gesamtbetrags nur die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.3.9, 3. genannten Obliegenheiten grob
fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige Uber die notwendigen und objektiv
geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen; die Beweislast
fur das Nichtvorliegen einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungsnehmer.

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger uber die
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht fir den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers urséchlich ist.

5 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungstibersicht
Kommt es trotz Durchfihrung der Mallnhahme zu einem Schaden, so werden die vom
Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die fir den Versicherungsfall maRgebenden
Versicherungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im
Rahmen der Jahreshdchstersatzleistung eines friheren Versicherungsjahrs die Ersatzleistung
fur Versicherungsfélle tatsdchlich gemindert hat.

Im Falle einer solchen Anrechnung hat der Versicherungsnehmer von den Selbstbeteiligungen
(siehe Leistungstibersicht) den héheren zu tragen.

6 Nicht ersatzféahig sind in jedem Fall Aufwendungen auch soweit sie sich mit Aufwendungen im
Sinne von 6.3.9, 1 decken zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachriistung, Sicherung oder
Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstiicken oder Sachen (auch gemietete, gepachtete,
geleaste und dgl.) des Versicherungsnehmers; auch fir solche, die friher im Eigentum oder
Besitz des Versicherungsnehmers standen, auch fur solche, die der Versicherungsnehmer
hergestellt oder geliefert hat

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens, falls Betriebseinrichtungen,
Grundstiicke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht
betroffen sind, beeintrachtigt werden missen. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen.

6.3.10  Nicht versicherte Tatbestande
Nicht versichert sind Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden, unabhéngig davon, ob diese bereits
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und natrlichen
Lebensrdumen oder Gewasser haben oder eine Gefahr fir die menschliche Gesundheit darstellen,

1 die auf Grundstlicken (an Boden oder an Gewassern) des Versicherungsnehmers eintreten, die
im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet, geliehen u. dgl. sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. Dies gilt
auch, soweit es sich um dort befindliche geschiitzte Arten oder natirliche Lebensraume handelt;

2 am Grundwasser;
infolge der Veranderung der Lagerstatte des Grundwassers oder seines FlieBverhaltens;

die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind;

o b~ W

die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des
Versicherungsverhéltnisses Grundstiicke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits kontaminiert waren;

6 die im Ausland eintreten (siehe aber 6.3.9, 13.);

7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe
verschittet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch &hnliche
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Vorgange in den Boden, in ein Gewasser oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, soweit solche
Vorgange auf einer Betriebsstérung beruhen;

8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen
auf die Umwelt entstehen (siehe aber 6.3.3, 3.);

9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klarschlamm,
Garruckstanden, Jauche, Giille, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-,
Dunge- oder Schadlingsbekdmpfungsmitteln (siehe aber 6.1.1, 1 c¢. und n.;

10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurtickzufihren sind;
11 die auf

a. den Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch
veranderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Schéaden in
folge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen,

b. gentechnisch veranderte Erzeugnisse und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veranderte
Organismen enthalten zurtickzufuhren sind;

12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abféllen ohne die dafir
erforderliche behordliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration
oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafir behérdlich genehmigt ist;

13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von
Abfallen;

14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhangers verursachen
(siehe aber 6.3.1, 5.).

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ein
Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines
Wasserfahrzeugs verursachen oder fir die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs
in Anspruch genommen werden.

Besteht nach diesen Bestimmungen fir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen Versicherten.

Eine Tatigkeit der in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug,
Kraftfahrzeuganhéanger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung,
wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

15 Die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte
Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder fur die sie als
Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden.
Besteht nach diesen Bestimmungen fir einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch fur alle anderen Versicherten.

Nicht versichert sind Pflichten und Anspriiche wegen Schaden durch Luft- oder Raumfahrzeuge

aus

— der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen
oder Teilen fur Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich fir den Bau von Luft-
oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren;

— Téatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Uberholung, Reparatur, Beférderung) an
Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen;

16 soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder
jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von
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Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behordlichen
Anordnungen oder Verfiigungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen;

17 soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder
jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst
unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden
Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fir Anwendung, regelmagige Kontrollen, Inspektionen
oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausfuhren;

18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetzes;

19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren
Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfligungen oder MalBnahmen
von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt fir Schaden durch hdhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkrafte ausgewirkt haben;

20 soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die Personen richten, die den Schaden
vorsatzlich herbeigefihrt haben;

21 soweit sich diese Pflichten oder Anspriiche gegen die Personen richten, die den Schaden
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit
— Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
— Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht habe;

22 soweit diese Pflichten oder Anspriiche auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage Uber
die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen;

23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehdrenden, von ihm gehaltenen oder
verdufBerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsatzlich noch grob fahrldssig gehandelt hat;

24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen;
25 durch Schadlingsbekampfung aus der Luft;

26 aus der Lagerung und Verwendung von halogenierten und teilhalogenierten
Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW und PCB), es sei denn, der Versicherungsschutz wurde
hierfur ausdriicklich vereinbart;

27 aus Besitz und/oder Betrieb von Ol-, Gas- oder Brennstofffernleitungen (sog. Pipelines);

28 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beférderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu
Grol3handelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;

29 aus Anlass von Sprengungen oder Abbruch- und EinreiRarbeiten, soweit diese entstehen
— bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m,
— bei Abbruch- und EinreiRarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Hohe des
einzureiRenden Bauwerks entspricht;

30 die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden;
31 auf Entschadigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;

32 nach den Artikeln 1792 ff und den damit in Zusammenhang stehenden Regressanspriichen in
Artikel 1147 des franzésischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Lander;

33 durch elektromagnetische Felder.
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6.3.11 Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung/Kumulklausel

1 FoOrden Umfang der Leistung des Versicherers bildet die vereinbarte Versicherungssumme die
Hochstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschadigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt.
Samtliche Kosten laut 6.3.5 werden auf die Versicherungssumme angerechnet.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle durch

— dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,

— mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die Umwelt,

— oder mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die
Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und
zeitlicher Zusammenhang besteht oder

— die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mangein

gelten unabhéangig von ihrem tatsachlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt

des ersten dieser Versicherungsfalle als eingetreten gilt.

2  Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht.
Der Versicherer ist auch in diesen Fallen zur Prifung der gesetzlichen Verpflichtung und zur
Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis,
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der
Versicherer fiir den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten laut 6.3.5 und
Zinsen nicht aufzukommen.

4  Beruhen mehrere Versicherungsfalle
— auf derselben Ursache oder
— auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht,

und besteht fiir einen Teil dieser Versicherungsfalle Versicherungsschutz nach der Betriebs-
und Berufshaftpflichtversicherung oder Umwelthaftpflichtversicherung und fiir den anderen Teil
dieser Versicherungsfalle Versicherungsschutz nach dieser Umweltschadenversicherung bzw.
Umweltschadenanlagenversicherung, so steht fir diese Versicherungsfalle nicht der
Gesamtbetrag aus allen Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versicherungssummen
hdchstens eine Versicherungssumme, ansonsten maximal die hdchste Versicherungssumme
zur Verfigung.

Sofern die in der Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung  bzw. der
Umwelthaftpflichtversicherung oder Umweltschadensversicherung gedeckten
Versicherungsfélle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist fiir die Bestimmung der
maximalen Versicherungssumme fur diese Versicherungsfélle das Versicherungsjahr
mafgeblich, in dem der erste im Rahmen der Umwelthaftpflicht oder Betriebshaftpflicht
gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.

6.3.12 Nachhaftung/Rickwéartsdeckung

1 Endet das Versicherungsverhaltnis wegen des vollstdndigen oder dauernden Wegfalls des
versicherten Risikos oder durch Kiindigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers,
so besteht der Versicherungsschutz fur solche Umweltschaden weiter, die wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendigung des
Versicherungsverhéltnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maf3gabe:

— Der Versicherungsschutz gilt fur die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des
Versicherungsverhaltnisses an gerechnet.

— Der Versicherungsschutz besteht fir die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei
Beendigung des Versicherungsverhaltnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar
in Hohe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahrs, in dem
das Versicherungsverhaltnis endet.
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2 Die Regelung von 6.3.12, 1 gilt fur den Fall entsprechend, dass wahrend der Laufzeit des
Versicherungsverhéltnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfallt, mit der MalRgabe, dass
auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

3 Abweichend von 6.3.8 und 6.3.4 wird Versicherungsschutz gewahrt fir vor Beginn dieses
Vertrags eingetretene Versicherungsfalle, fir die der unmittelbare Vorversicherer ausschlieRlich
aufgrund einer im Vorvertrag enthaltenen Nachhaftungsfrist analog 6.3.12, 1 und 6.3.12, 2
keinen Versicherungsschutz zu gewahren hat.

Versicherungsschutz wird nur unter folgenden Voraussetzungen gewahrt:

— Der Versicherungsschutz bezieht sich nur auf Versicherungsfalle, die dem
Versicherungsnehmer bei Beginn dieses Vertrages nicht bekannt waren.

— Versicherungsschutz wird entsprechend dem Versicherungsumfang des Vorvertrags
gewahrt. Geht der Versicherungsumfang des Vorvertrags Uber den des vorliegenden
Vertrags hinaus, wird der Versicherungsschutz entsprechend dem Versicherungsumfang
des vorliegenden Vertrags gewahrt.

— Fir derartige Versicherungsfalle gilt die Selbstbeteiligung des Vorvertrags, mindestens
jedoch die Selbstbeteiligung in Hohe des Betrags laut der Leistungsibersicht zu 6.3.11.

— Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

— Sofern die Versicherungssumme des Vorvertrags niedriger war als die Ersatzleistung in der
Leistungsiibersicht, gilt die Versicherungssumme des Vorvertrags.

— Fur alle derartigen Versicherungsfalle gilt unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt das
erste Versicherungsjahr des vorliegenden Vertrags als Eintrittsjahr.

Die Kopie der Police des unmittelbaren Vorversicherers gilt insoweit als Bestandteil dieses
Vertrags.

6.3.13  Versicherungsfélle im Ausland

1 Versichert sind - abweichend von 6.3.1, 6. - im Umfang dieser Umweltschadensversicherung im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfalle,

a. die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Téatigkeit im Inland im Sinne
der 6.3.1, 3. bis 6.3.1, 4. zurickzufiihren sind. Dies gilt fir Tatigkeiten im Sinne der 6.3.1, 3
a. und 6.3.1, 3 b. nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich fur
das Ausland bestimmt waren;

b. aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen,
laut 6.3.1, 3 a..

Versicherungsschutz besteht insoweit - abweichend von 6.3.1, 2. - auch fur Pflichten oder
Anspriche laut den nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese
Pflichten oder Anspriiche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht Gberschreiten.

2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG) laut 6.3.13, 2 Absatz 1 auch auf eintretende Versicherungsfalle,

a. durch mitversicherte Tiere anlasslich des grenziberschreitenden Ausreitens, Ausfiihrens
oder des Ausreil3ens dieser Tiere;

b. im Zusammenhang mit grenziberschreitendem Acker- und Weideland, wenn diese Flachen
im Inland beginnen;

c. aus Anlass einer voribergehenden Téatigkeit im Rahmen des versicherten Risikos (auch
Teilnahme an Turnieren und sonstigen Veranstaltungen) bis zu einem Jahr im europaischen
Ausland. Dies gilt auch fiir die Inanspruchnahme als Halter oder Hiiter von mitversicherten
Tieren;

d. die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von
6.3.1,3,;
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e. oder Erzeugnisse im Sinne von 6.3.1, 3 b. zuriickzufuhren sind, wenn die Anlagen oder Teile
oder Erzeugnisse ersichtlich fur das Ausland bestimmt waren;

f. die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im
Sinne von 6.3.1, 3 c. zuriickzufiihren sind, wenn diese Téatigkeiten im Ausland erfolgen;

g. die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige
Tatigkeiten laut 6.3.1, 3. a. zurlickzufihren sind, wenn diese Tétigkeiten im Ausland
erfolgen.

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls laut 9 bleiben vom Versicherungsschutz
ausgeschlossen.

3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung fur im Ausland gelegene Anlagen oder
Betriebsstatten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Lager und dergleichen.

4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zahlungsort aul3erhalb der
Staaten, die der Europaischen Wahrungsunion angehoren, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfullt, in dem der EUR-Betrag bei einem in der Europaischen
Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6.3.14 Zusatzbaustein 1

1 Versicherungsschutz besteht - abweichend von 6.3.10 1. - im Rahmen und Umfang der
Umweltschadensversicherung auch fiir Pflichten oder Anspriiche wegen Umweltschaden laut
Umweltschadensgesetz

a. an geschitzten Arten oder natlrlichen Lebensraumen, die sich auf Grundsticken
einschliellich Gewdassern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen,
standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dergleichen sind oder
waren;

b. an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet,
geleast, gepachtet, geliehen oder dergleichen ist oder war, soweit von diesem Boden
Gefahren fur die menschliche Gesundheit ausgehen.

Fur dartiber hinausgehende Pflichten oder Anspriiche fir Schaden an diesen Béden kann
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der Umweltschadensversicherung 6.3.15
(Zusatzbaustein 2) vereinbart werden;

c. an Gewassern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dgl. sind oder
waren.

Zu a. bis c. gilt:

Soweit es sich hierbei um Grundsticke, Boden oder Gewdasser handelt, die vom
Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet 6.3.1,
2. letzter Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behérde in
Anspruch genommen wird. Das gleiche gilt, wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung
der diesem auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstandenen Kosten aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird.

Fur Grundstiicke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhaltnisses
erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht - abweichend von 6 und 7 - kein Versicherungsschutz.

2 Abweichend von 6.3.10, 2 besteht Versicherungsschutz auch fur Pflichten oder Anspriche
wegen Umweltschaden laut Umweltschadensgesetz am Grundwasser oder infolge der
Veranderung der Lagerstéatte des Grundwassers oder seines FlieRverhaltens.

3 Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung laut 6.3.7 finden keine Anwendung.

4 Diein 6.3.10 genannten Ausschlisse finden auch fir diesen Zusatzbaustein Anwendung.
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Nicht versichert sind dariiber hinaus:

a. Pflichten oder Anspruiche, wegen Schéaden,
— die von unterirdischen Abwasseranlagen ausgehen;
— die auf unterirdische Leitungen und/oder Behaltnisse zuriickzuflihren sind, es sei denn
diese entsprechen dem Stand der Technik, insbesondere den geltenden
landesspezifischen Verordnungen tber den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen.

b. Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden, fir die der Versicherungsnehmer aus einem
anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.

c. Pflichten oder Anspriiche wegen Schaden, die sich ausschlielich durch Methyltertiar-
Buthylether (MTBE) ergeben.

d. Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht.
(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)
6.3.15 Zusatzbaustein 2

1 Versicherungsschutz besteht - abweichend von 10.1 und Uber den Umfang der 6.3.14
(Zusatzbaustein 1) hinaus - im Rahmen und Umfang der Umweltschadensversicherung
Versicherungsschutz fir weitergehende Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung des Bodens
wegen schadlicher Bodenveranderungen laut Bundesbodenschutzgesetz, wenn der
Versicherungsnehmer Eigentiimer, Mieter, Leasingnehmer, Péchter, Entleiher oder dgl. Des
Bodens und Verursacher des Schadens ist oder war.

Versicherungsschutz besteht ausschlie3lich fur solche schadlichen Bodenveranderungen, die
unmittelbare Folge einer plétzlichen und unfallartigen, wahrend der Wirksamkeit des
Versicherungsvertrags eingetretenen Storung des bestimmungsgeméien Betriebs des
Versicherungsnehmers sind. Die Erweiterungen laut 6.3.3, 2. und 6.3.3, 3. finden keine
Anwendung.

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Péachter oder Entleiher des Bodens
ist oder war, findet 6.3.1, 2. letzter Absatz dieser Bedingungen keine Anwendung.

Teilweise abweichend von 6.3.15, 1. Absatz 1 besteht Versicherungsschutz auch fiir Pflichten
oder Anspriiche zur Sanierung des Bodens wegen schadlicher Bodenveranderungen laut
Bundesbodenschutzgesetz durch rechtswidrige Handlungen unbekannter Dritter. Insoweit findet
6.3.10, 12. keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschlielich auf die im Versicherungsschein
deklarierten Grundstiicke.

Fur Grundstiicke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhaltnisses
erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abweichend von 6.3.6. und 6.3.7 kein
Versicherungsschutz.

2 Versicherte Kosten

a. In Ergdnzung zu 6.3.5, 2 sind die dort genannten Kosten fiir die Sanierung von
Schadigungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahr
fur die menschliche Gesundheit ausgeht.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungsnehmer nach einer
Betriebsstorung

— aufgrund behoérdlicher Anordnung aufwenden musste oder

— diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer aufgewendet wurden.

b. Versicherungsschutz besteht dariber hinaus abweichend von 6.3.1, 2., 6.3.1, 4. und
6.3.1, 5. auch fur Kosten
— zur Beseitigung von Gebaudekontaminationen, die auf den Betrieb einer Anlage oder
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Tatigkeit im Sinne der 6.3.1, 3. sowie 6.1.1, 1 bis 6.1.1, 6. zuriickzufiihren sind;

— zur Wiederherstellung des Zustands von Geb&uden vor Eintritt des Versicherungsfalls,
soweit sie wesentlicher Bestandteil des versicherten Grundstiicks sind, ausgenommen
an Einrichtungen, Produktions- und  sonstigen  Anlagen. Eintretende
Wertverbesserungen sind in jedem Fall abzuziehen;

— zur Wiederherstellung des Zustands des versicherten Grundsticks vor Eintritt des
Versicherungsfalls.

c. Versicherungsschutz besteht dartiber hinaus ebenfalls - teilweise abweichend von 6.3.1, 2.,
6.3.1,4.und 6.3.1, 5. sowie teilweise abweichend von 6.3.10, 14. fur Kosten zur Beseitigung
einer Boden- und/oder Gebaudekontamination aus dem Gebrauch von eigenen
Kraftfahrzeugen auf eigenen, gemieteten, gepachteten, geleasten oder dergleichen
Grundstlicken des Versicherungsnehmers. Dies gilt nicht, soweit es sich um Kraftfahrzeuge
zur Beforderung von Treibstoff, Heizdl oder anderen gewésserschadlichen Stoffen handelt.

3 Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung laut 6.3.7 finden keine Anwendung.
4 Nicht versicherte Tatbesténde

a. Nicht versichert sind Kosten im Sinne von 6.3.15, 2, soweit die Schadigung des Bodens des
Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstérung beim Dritten ist.

b. Die in 6.3.10 und 6.3.14 genannten Ausschlisse finden auch fir diesen Zusatzbaustein
Anwendung.

5 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der vereinbarten Ersatzleistung und Selbstbeteiligung
fir Zusatzbaustein 1 (siehe 6.3.14, 2 bzw. Leistungsiibersicht).

(Versicherungsschutz besteht im vorstehenden Umfang nur, wenn dies vereinbart ist.)
6.3.16  Allgemeine Bestimmungen zur Umweltschadensversicherung

1 Beitragsregulierung
Ergédnzend zu 4 des Allgemeinen Teils (AT) gilt:

Laut 4. AT hat der Versicherungsnehmer mitzuteilen, welche Anderungen des versicherten
Risikos gegentiber friiheren Angaben eingetreten sind.

a. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom
Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher HOohe des festgestellten
Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist,
dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

b. Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger
Feststellungen wird der Beitrag rickwirkend zur letzten Hauptfalligkeit berichtigt
(Beitragsregulierung), bei Hinzukommen neuer Risiken ab dem Zeitpunkt der Veranderung,
beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung
beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht
unterschritten werden.

c. Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer fir
den Zeitraum, fir den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Héhe des fir
diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben
nachtraglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer
zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurlickerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei
Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhéhten Beitrages erfolgten.

d. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit
Beitragsvorauszahlung fir mehrere Jahre.
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2 Kindigung nach Versicherungsfall

a. Das Versicherungsverhaltnis kann gekiindigt werden, wenn
— vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder
— dem Versicherungsnehmer eine Klage Uber einen unter den Versicherungsschutz
fallenden Anspruch auf Erstattung der Kosten fur Sanierungsmaflnahmen/Pflichten
gerichtlich zugestellt wird.

Die Kiindigung muss dem Vertragspartner spatestens einen Monat nach der Zahlung von
Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. Die Kindigung durch
den Versicherer muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in Textform, erfolgen.

b. Kindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindigung sofort nach ihrem Zugang beim
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die
Kindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spatestens jedoch zum Ende der laufenden
Versicherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kindigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim
Versicherungsnehmer wirksam.

3 Kuiundigung nach VerauRRerung versicherter Unternehmen

a. Wird ein Unternehmen, fur das eine Umweltschadensbasisversicherung besteht, an einen
Dritten ver&auf3ert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend der Dauer
seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhaltnis ergebenden Rechte und Pflichten
ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines NieBbrauchs, eines Pachtvertrags
oder eines ahnlichen Verhaltnisses von einem Dritten Ubernommen wird.

b. Das Versicherungsverhaltnis kann in diesem Falle
— durch den Versicherer dem Dritten gegenitber mit einer Frist von einem Monat,
— durch den Dritten dem Versicherer gegeniiber mit sofortiger Wirkung oder auf den
Schluss der laufenden Versicherungsperiode
gekiindigt werden. Die Kiindigung durch den Versicherer muss in Schriftform, durch den
Versicherungsnehmer in Textform, erfolgen.

c. Das Kindigungsrecht erlischt, wenn
— der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausubt, in
welchem er vom Ubergang auf den Dritten Kenntnis erlangt;
— der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Ubergang ausiibt, wobei das
Kindigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in
dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

d. Erfolgt der Ubergang auf den Dritten wéhrend einer laufenden Versicherungsperiode und
wird das  Versicherungsverhdltnis  nicht gekindigt, haften der  bisherige
Versicherungsnehmer und der Dritte fur den Versicherungsbeitrag dieser Periode als
Gesamtschuldner.

e. Der Ubergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen
Versicherungsnehmer oder den Dritten unverziglich anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige
dem Versicherer hatte zugehen missen, und der Versicherer den mit dem VeraulR3erer
bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hétte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht fiir alle Versicherungsfalle, die friihestens
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Verauf3erung
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem
Kundigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat.
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Der Versicherungsschutz féllt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem
Versicherer die VerdulRerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hétte
zugehen missen.

4 Kiindigung nach Risikoerhéhung aufgrund Anderung oder Erlass von Rechtsvorschriften
Bei Erhohungen des versicherten Risikos durch Anderung bestehender oder Erlass neuer
Rechtsvorschriften (siehe aber 6.3.6, 2. ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhdltnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kindigen. Das
Kindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeubt
wird, in welchem der Versicherer von der Erh6hung Kenntnis erlangt hat.

5 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
Besonders gefahrdrohende Umstande hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des
Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung
unter Abwagung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem
Schaden gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

6 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen

a. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverziiglich nach Kenntnis durch den
Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder
Kostentragungsanspriiche erhoben wurden.

b. Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverziglich und

umfassend zu informieren Uber:

— seine ihm laut § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zustandige
Behorde,

— behordliches Tatigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines
Umweltschadens gegentiber dem Versicherungsnehmer,

— die Erhebung von Anspriichen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Aufwendungen
zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens,

— den Erlass eines Mahnbescheids,

— eine gerichtliche Streitverkiindung,

— die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behérdlichen oder gerichtlichen Verfahrens.

c. Der Versicherungsnehmer muss nach Méglichkeit fiir die Abwendung und Minderung des
Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es fir den
Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausfuhrliche und
wahrheitsgemafle Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittiung und
-regulierung zu unterstitzen. Alle Umstande, die nach Ansicht des Versicherers fir die
Bearbeitung des Schadens wichtig sind, missen mitgeteilt sowie alle dafiir angeforderten
Schriftstlicke Ubersandt werden.

d. Malnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschaden sind unverziglich mit
dem Versicherer abzustimmen.

e. Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit
Umweltschaden muss der Versicherungsnehmer fristgemaR Widerspruch oder die sonst
erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

f. Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines
Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Fihrung des
Verfahrens zu Uberlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer
einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer
muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die
angeforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

7  Mitversicherte Personen

a. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Anspriiche gegen andere Personen als den
Versicherungsnehmer selbst, sind alle flr ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten
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entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen Uber die Vorsorgeversicherung laut 6.3.7
gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht.

b. Die Ausubung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschlie3lich dem
Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten fiir die Erfiillung der Obliegenheiten
verantwortlich.

8 Abtretungsverbot
Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgiltigen Feststellung ohne Zustimmung des
Versicherers weder abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtretung an den geschadigten
Dritten ist zulassig.

7  Privatrisiken

1 For
— den Betriebsinhaber
— bei juristischen Personen - die Firmenleitung (d. h. Vorstand, Geschéaftsfihrer oder
geschéftsfiihrende Gesellschafter)
wird, soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht, als rechtlich selbstandiger Vertrag
eine Privathaftpflichtversicherung im Umfang der Besonderen Bedingungen zur
Privathaftpflichtversicherung Agrar, eingeschlossen.

Mitversichert ist, soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht, die gleichartige
gesetzliche Haftpflicht

a. der weiteren Mitbesitzer, Hoferben und Altenteiler, auch wenn sie ihren Wohnsitz au3erhalb
des Betriebsgrundstiicks unterhalten.

Altenteiler ist, wer von Geld und/oder Naturalleistungen-Deputat aus einem land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb lebt, dessen Inhaber er friher war.

Hoferbe ist, wer nach Gesetz, Testament oder Erbvertrag zum Hoferben bestimmt und auf
dem versicherten Hof tatig ist;

b. der mit dem Versicherungsnehmer auf dem Betriebsgrundstick lebenden voll- und
minderjahrigen Angehdrigen;

c. der mit dem Versicherungsnehmer/Mitbesitzer oder Angehdrigen im Sinne von 7. 1. b. auf
dem Betriebsgrundstiick lebenden Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft sowie
deren Kinder;

d. der mit dem Hoferben oder Altenteiler in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft lebende
Partner sowie deren Kinder, auch wenn sie ihren gemeinsamen Wohnsitz aul3erhalb des
Betriebsgrundstiicks unterhalten.

Mitversichert sind - abweichend von 7.4 und 7.5 a. AHB - Regressanspriiche von
Sozialversicherungstragern,  Sozialhilfetragern, privaten  Krankenversicherern  sowie
Ruckgriffsanspriiche anderer Versicherer (8§ 86 VVG) wegen Personenschdden oder
Sachschaden an Gebauden durch Feuer, Explosion sowie durch Leitungs- und Abwasser, die
— beim Versicherungsnehmer durch Mitversicherte,

— bei Mitversicherten durch den Versicherungsnehmer oder andere Mitversicherte
verursacht wurden, sofern zwischen Versicherungsnehmer und den Mitversicherten
beziehungsweise zwischen den Mitversicherten keine hausliche Gemeinschaft besteht.

2 Mitversichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter und Hiter von Hunden im
Umfang der Besonderen Bedingungen zur Tierhalterhaftpflicht fir Hunde. Auf den Ausschluss
von Kampfhunden laut der Besonderen Bedingungen zur Tierhalterhaftpflicht fur Hunde wird
besonders hingewiesen.

Der Vertrag erlischt mit Aufhebung der Betriebshaftpflichtversicherung.
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Im Falle des Todes einer versicherten Person besteht die Versicherung fiir den Ehegatten
beziehungsweise den eingetragenen Lebenspartner langstens bis zum Ablauf der laufenden
Versicherungsperiode  fort, abweichend von den Besonderen Bedingungen zur

Privathaftpflichtversicherung.

KFM0126 Seite 113 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken



HA PHV R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.01.2018 Seite 114

Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung AGRAR

Inhaltsverzeichnis

Seite

1 Gegenstand der Versicherung 115
2 Mitversicherte Personen 117
3 Deckungserweiterungen 118
4 Risikobegrenzungen 120
5 Vermdgensschaden 120
6 Eigenschutz Plus (Forderungsausfallversicherung) 121
7 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung 122
8 Anspriche aus Benachteiligungen fir Privatpersonen 123
9 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des

Versicherungsnehmers/Nachversicherungsschutz 124
10  Gewasserschadenrestrisiko 125
11 Offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung von Umweltschaden laut

Umweltschadensgesetz 126
KFM0126 Seite 114 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe

== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA PHV R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.01.2018 Seite 115

Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung AGRAR

1 Gegenstand der Versicherung

Versichert ist im Rahmen des Allgemeinen Teils zur AgrarPolice (AT), der
Versicherungsbedingungen fur die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden
Besonderen Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren
des taglichen Lebens im Inland und im Ausland bei voriibergehendem Aufenthalt bis zu einem Jahr
als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebs, Berufs, Dienstes oder Amtes.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
a. einer Vorstands- oder geschéftsfiihrenden Tétigkeit in Vereinigungen aller Art
b. oder einer ungewdhnlichen und gefahrlichen Betatigung.

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der Aufsichtspflicht tiber Minderjahrige,
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tatigen Personen;
1.3 aus den Gefahren einer (nichtverantwortlichen) ehrenamtlichen Tatigkeit oder Freiwilligenarbeit

aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Engagements, soweit es sich nicht um eine Vorstands- oder
geschéftsfuhrende Tatigkeit handelt.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn fir den Schaden eine Leistung aus einem anderen
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann oder ein Dritter zum Ersatz des Schadens
verpflichtet ist,

1.4 als Eigentiimer oder Mieter
14.1

a. einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als
Sondereigenttiimer) - einschlie3lich Ferienwohnung -.

b. eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses;

c. eines im Inland gelegenen Ferien-/Wochenendhauses oder eines auf Dauer und ohne
Unterbrechung fest installierten Wohnwagens;

sofern sie ausschlieBlich zu eigenen Wohnzwecken verwendet werden bzw. das Ein- oder
Zweifamilienhaus auch vom Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person selbst
bewohnt wird.

Mitversichert sind dazugehérige Garagen und Gérten, Swimmingpools, Teiche sowie ein
Schrebergarten.

Bei Sondereigentimern sind versichert Haftpflichtanspriiche der Wohnungs-/Hauseigentimer
wegen Beschadigung des gemeinschaftlichen Eigentums (z. B. gemeinschaftliche Gartenanlage,
Zuwegungen zur oOffentlichen  StraBe, Garagenhotfe, Spielplatze, Abstellplatze  fur
Miullsammelbehalter). Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil am
gemeinschaftlichen Eigentum.

d. einesim Inland gelegenen unbebauten Grundsttick bis zu einer GrundstiicksgréRRe von 2.000 m2
ohne gewerbliche Vornutzung, soweit dieses zur privaten Eigennutzung vorgesehen ist.

1.4.2 Hierbei mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht fiir die in 1.4.1 genannten Risiken
— aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten
Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Betrieb von
Treppenliften, Streuen und Schneeraumen auf Gehwegen,);
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— aus der Vermietung von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnraumen/Ferienzimmern,
nicht jedoch von Wohnungen, Raumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen.

— einer Einlieger- oder Eigentumswohnung im Inland;

— der zum jeweiligen vermieteten Objekt zugehdrigen Garagen/Einstellplatze;

Werden mehr als die benannten Wohnungen, Hauser oder Wohnrdume vermietet, finden die
Bestimmungen uber die Erhéhung und Erweiterung laut 3.1.2 AHB Anwendung;

— aus der Streu- und Reinigungspflicht;

— als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR je
Bauvorhaben. Wird dieser Betrag Uberschritten, so entfallt die Mitversicherung. Es gelten dann
die Bestimmungen (ber die Vorsorgeversicherung laut 4 AHB. Ubersteigt die veranschlagte
Bausumme den Betrag von 50.000 EUR, sind Haftpflichtanspriiche aus dem Veréandern der
Grundwasserverhaltnisse nicht mitversichert;

— als friherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;

— der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft;

15 als Radfahrer einschlieRlich dem Gebrauch nicht versicherungspflichtiger Pedelecs oder
gleichartiger Fahrzeuge.
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht - insoweit abweichend von 1.6 - fir Schaden aus dem
Training zu sowie der Teilnahme an Radrennen (z. B. Stralenrundfahrten, Triathlon etc.), an denen
der Versicherungsnehmer privat und nicht als Lizenzfahrer teilnimmt;

1.6 aus der Auslibung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betatigung und die Teilnahme an
Pferde-, Rad-, oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);

1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Sto3- und Schusswaffen sowie
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder strafbaren Handlungen;

1.8 als Halter oder Huter von zahmen Haustieren, gezdhmten Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von
Hunden -ausgenommen eines speziell ausgebildeten und verordneten Assistenzhundes (z. B.
Blinden-, Signal-, Begleit-, Diabetiker- oder Therapiehund) -, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und
Zugtieren, wilden Tieren sowie Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken
gehalten werden;

1.9 als nicht gewerbsmaRiger Huter fremder Hunde oder Pferde soweit nicht Versicherungsschutz tiber
eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht.
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche der Tierhalter oder -eigentimer, es sei denn, es handelt
sich um Personenschaden;

1.10 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde und als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu
privaten Zwecken.
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche der Tierhalter oder -eigentimer, es sei denn, es handelt
sich um Personenschaden;

1.11 wegen Schaden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
1.11.1  Kraftfahrzeugen,

a. und Anhéangern, die nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und Platzen verkehren ohne Ricksicht auf
eine Hochstgeschwindigkeit;

b. mit nicht mehr als 6 km/h Hochstgeschwindigkeit und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit
nicht mehr als 20 km/h Héchstgeschwindigkeit;

c. nicht versicherungspflichtigen Anhangern.

Fur diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschliisse im 3.1.2 und 4.3.a. AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist,
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfigungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
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Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis
hat.

1.11.2  Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen,

1.11.3 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder fremde
Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Auf3enbordmotoren - oder Treibséatzen.
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit
Motoren, soweit fur das Fuhren keine behdrdliche Erlaubnis erforderlich ist.

Ferner ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch eigener Windsurfbretter, sofern
sie nicht verliehen oder vermietet werden;

1.11.4 ferngelenkten Modellfahrzeugen.

2 Mitversicherte Personen

2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
a. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers

b. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljahrigen Kindern jedoch nur, solange sie sich
noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschlieBenden Berufsausbhildung befinden
(Wartezeit bis zu einem Jahr ist mitversichert) und noch keine auf Dauer angelegte
leistungsbezogen vergitete Berufstatigkeit ausiiben (berufliche Erstausbildung — Lehre
und/oder Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang -, nicht
Referendarzeit, Fortbildungsmaflinahmen und dergleichen).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an
Betriebspraktika/fachpraktischem Unterricht.

Bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwilligen sozialen/6kologischen Jahres vor,
wahrend oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Dies gilt auch bei behordlich gemeldeter Arbeitslosigkeit bis ein Jahr nach Abschluss der
Ausbildung, sofern eine hdausliche Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer oder
mitversicherten Partner besteht.

c. der in hauslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger
Behinderung;

Zu a. his c.:

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht
anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partnerschaften im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer

Staaten.

2.2 Der in hauslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende Partner einer eheéhnlichen
Lebensgemeinschaft und dessen Kinder laut 2.1.b. und c. laut den nachstehenden
Voraussetzungen:

— Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner missen unverheiratet sein. Der
mitversicherte Partner muss am Wohnsitz des Versicherungsnehmers laut Einwohnermeldeamt
gemeldet sein.

— Haftpflichtanspriiche des Partners und dessen Kinder gegen den Versicherungsnehmer sind
ausgeschlossen.

Mitversichert sind jedoch Regressanspriche gesetzlicher Sozialversicherungs- und
Sozialhilfetrager nach § 116 (1) SGB X.
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— Die Mitversicherung fir den Partner und dessen Kinder, die nicht auch Kinder des
Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der hauslichen Gemeinschaft zwischen
dem Versicherungsnehmer und dem Partner.

— Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt fliir den Gberlebenden Partner und dessen
Kinder 7 sinngemaR.

2.3 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschaftigten Personen
gegeniber Dritten aus dieser Téatigkeit. Das gleiche gilt fiir Personen, die aus Arbeitsvertrag oder
gefalligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschaden, bei denen es sich um
Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers laut des
Sozialgesetzbuchs SGB VII handelt;

3 Deckungserweiterungen

3.1 Auslandsschéaden
Fur voribergehenden Auslandsaufenthalt gilt folgende Besondere Regelung:

1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland
vorkommenden Versicherungsféallen

— die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes
Risiko zurtickzufuhren sind,

— die bei einem voriibergehenden Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jahren eingetreten sind,

— aus dem zeitlich unbefristete Aufenthalte in den Mitgliedstaaten der EU und den Staaten
Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra sowie der
Vatikanstadt, sofern sich der Hauptwohnsitz des Versicherungsnehmers weiterhin in der
Bundesrepublik Deutschland befindet.

2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der voriibergehenden Benutzung oder
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Hausern laut 1.2.
a bis c.

3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufRerhalb der
Staaten, die der Européischen Wahrungsunion angehdren, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfullt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europaischen
Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.2 Hausliche Abwasser
Eingeschlossen sind - abweichend von 7.14 a. AHB - Haftpflichtanspriiche wegen Sachschéaden
durch hausliche Abwéasser und durch Abwasser aus dem Riickstau des Strafenkanals.

3.3 Mietsachschaden

3.3.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschadigung
von Wohnraumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Raumen in Gebduden und alle
sich daraus ergebenden Vermdgensschéaden.

Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

3.3.2 aus der Beschadigung oder Vernichtung der Einrichtung von voribergehend gemieteten
Hotelzimmern, Ferienwohnungen und &hnlichen Unterkinften.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.
3.3.3 Ausgeschlossen sind
1 Haftpflichtanspriiche wegen
a. Abnutzung, Verschleif3 und Gbermafige Beanspruchung,

b. Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an
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Elektro- und Gasgeraten und alle sich daraus ergebenen Vermégensschaden,
c. Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;
d. Schaden durch von Schimmelbildung;

2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei Gibergreifenden
Schadenereignissen fallenden Ruckgriffsanspriiche.

3.4 Abhandenkommen von fremden Schliisseln

1 Eingeschlossenist - in Ergdnzung von 2 b. AHB und abweichend von 7.6 AHB — die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schaden aus dem Abhandenkommen von
privaten Turschlisseln, zum Beispiel Verlust des Schliissels einer gemieteten Wohnung oder
eines Hotelzimmers (auch Generalhauptschlisseln fur eine zentrale SchlieRanlage), die sich
rechtmaBig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Codekarten fir elektronische
Schlésser werden Schlusseln gleichgesetzt.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schlissel, die dem Versicherten im Rahmen
einer Vereinstatigkeit und/oder eines Burgerschaftlichen Engagements in Vereinigungen aller
Art kurzzeitig (maximal ein Monat) Uberlassen werden.

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten fur die notwendige Auswechslung von Schléssern
sowie voribergehende Sicherungsmafinahmen (Notschloss) und — falls erforderlich einen
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schliissels festgestellt wurde.

2 Mitversichert im Rahmen und Umfang von 3.4 1 das Abhandenkommen von fremden
berufsbezogenen Turschlisseln.

3 Nicht versichert ist/sind

— die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Mébelschliisseln sowie sonstigen Schllisseln
zu beweglichen Sachen;

— Anspriche wegen Folgeschaden eines Schlisselverlustes (z. B. wegen Einbruchs);

— der Verlust von Schlisseln, die einem Versicherten im Rahmen eines o6ffentlichen Amtes,
auch Ehrenamtes und/oder verantwortlicher Betatigung in Vereinigungen aller Art
Uberlassen werden,;

— die Kosten fur die Auswechslung der im Sondereigentum stehenden Schllssel, Schldsser
und Schlieanlagen bei Wohnungseigentimern (Eigenschaden).

4  Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsiibersicht

35 Deliktsunféahige Kinder
In Erweiterung von 2.1 b. verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Deliktsunféhigkeit bei
minderjahrigen, mitversicherten Kindern, sofern ein anderer Versicherer nicht leistungspflichtig ist
und der Versicherungsnehmer dies wiinscht. Regressanspriiche gegeniiber
schadenersatzverpflichteten Dritten wegen seiner Aufwendungen behdlt sich der Versicherer
ausdriicklich vor, sofern die Dritten nicht Versicherte dieses Vertrages sind.

Ersatzleistung siehe Leistungsbeschreibung.

3.6 Anspriiche anlasslich eines Gefélligkeitsverhaltnisses
Der Versicherer verzichtet auf den Einwand eines Schadens aus dem Gefalligkeitsverhaltnis, sofern
ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungstrager) nicht leistungspflichtig ist und der
Versicherungsnehmer dies winscht. Regressanspriiche gegenliber schadenersatzverpflichteten
Dritten wegen seiner Aufwendungen behalt sich der Versicherer ausdriicklich vor, sofern die Dritten
nicht Versicherte dieses Vertrages sind.

Ersatzleistung siehe Leistungsbeschreibung
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3.7 Tageseltern
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tatigkeit als Tagesmutter/-vater fir minderjahrige
Kinder (unbegrenzte Anzahl), insbesondere aus der sich daraus ergebenen Aufsichtspflicht im
Rahmen des eigenen Haushalts, aber auch auf3erhalb der Wohnung, zum Beispiel beim Spielen, bei
Ausfligen und gleichartigen Beschéaftigungen.

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche der Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten fiir
Schéaden, die die zu betreuenden Kinder erleiden.

Nicht versichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht der betreuten Kinder sowie die gesetzliche
Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der zu betreuenden Kinder.

4  Risikobegrenzungen

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentimers, Besitzers, Halters oder Fihrers eines Kraft-,
Luft-, Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhangers wegen Schéaden, die durch den Gebrauch des
Fahrzeugs verursacht werden, soweit nicht 1.11 etwas anderes bestimmt.

5 Vermdégensschéaden

5.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermégensschaden im
Sinne von 2.1 AHB wegen Versicherungsfallen, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.

5.2 Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden

a. durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder fir seine Rechnung von Dritten
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prifender oder gutachterlicher
Tatigkeit;

c. aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen,;
d. aus Vermittlungsgeschaften aller Art;
e. aus Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstlicks-, Leasing- oder ahnlichen wirtschaftlichen
Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenflihrung sowie aus Untreue oder
Unterschlagung;

g. aus Rationalisierung und Automatisierung;

h. aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell-
oder Wettbewerbsrechts;

i.  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

j- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von
Vorstand, Geschaftsfiihrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

I.  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m. aus Schéaden durch standige Emissionen, z. B. Gerausche, Gertiche, Erschitterungen.
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6 Eigenschutz Plus (Forderungsausfallversicherung)

6.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

6.1.1 Versicherungsschutz besteht fir den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte/n
Person/en wahrend der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschadigt wird/werden
(Versicherungsfall) und der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte
seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zahlungs-
oder Leistungsunfahigkeit des schadenersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist und die
Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert ist.

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden
Vermdgensschaden zur Folge hat und fir den der Dritte aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schadigender
Dritter).

6.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der Privathaftpflichtversicherung des
Versicherungsnehmers hatte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung fir die
Person des Schéadigers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlisse Anwendung, die fur den
Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der
Schadiger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tatigkeit verursacht hat
oder wenn der Schéadiger den Versicherungsfall vorsatzlich herbeigefiihrt hat.

Mitversichert gesetzliche Haftpflichtanspriiche gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schéadigers als
privater Halter eines Hundes oder Pferdes.

6.2 Leistungsvoraussetzungen
Der Versicherer ist gegeniber dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person
leistungspflichtig, wenn

6.2.1 die Forderung durch ein rechtskraftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem
ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der
Européischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra
und der Vatikanstadt festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versdumnisurteile und gerichtliche
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Lander binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hatte;

6.2.2 der schéadigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfahig ist. Dies ist der Fall, wenn der

Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass

— eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung gefiihrt hat, - eine Zwangsvollstreckung
aussichtslos erscheint, da der schadenersatzpflichtige Dritte in den letzten drei Jahren die
eidesstattliche Versicherung Uber seine Vermdgensverhaltnisse abgegeben hat oder

— ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeflihrtes Insolvenzverfahren nicht zur
vollen Befriedigung gefiihrt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde,
und

6.2.3 an den Versicherer die Anspriiche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Hohe der
Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder
Vergleichs ausgehéndigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Um-schreibung des Titels auf
den Versicherer mitzuwirken.

6.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung
6.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Héhe der titulierten Forderung.

6.3.2 Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschadigungspflichtige Personen erstreckt.

6.3.3 Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht
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6.3.4 Fur Schaden bis zur Hohe von 1.500 EUR besteht kein Versicherungsschutz.
6.3.5 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

6.4 Raumlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht - abweichend von 7.9 AHB und 3.1 - fir Schadenersatzanspriiche
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts anlasslich von
Schadenereignissen, die in einem Mitgliedsstaat der Européischen Union, der Schweiz, Norwegen,
Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra und der Vatikanstadt eintreten.

6.5 Ausschliisse

6.5.1 Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden an
— Kraftfahrzeuganhangern, Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen;
— Immobilien;
— Tieren;
— Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebs, Gewerbes, Berufs, Diensts oder
Amts des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.

6.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschadigung fur

— Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung;

— Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsiibergangs;

— Anspriche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begriindete
Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden;

— Anspriiche aus Schaden, zu deren Ersatz

— ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat (z. B. der Schadensversicherer des
Versicherungsnehmers) oder

— ein Sozialversicherungstrager oder Sozialleistungstrager Leistungen zu erbringen hat, auch
nicht, soweit es sich um Rickgriffs-, Beteiligungsanspriiche oder ahnliche von Dritten handelt.

7 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

7.1 Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von 7.15 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schaden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der
Bereitstellung elektronischer Daten seitens des Versicherungsnehmers bzw. dber das ihm
zurechenbare System, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datentrager, soweit es sich handelt
um

a. Lo6schung, Unterdrickung, Unbrauchbarmachung oder Verdnderung von Daten
(Datenverénderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

b. Datenveranderung aus sonstigen Griinden sowie der Nichterfassung und fehlerhaften
Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
— sich daraus ergebender Personen- und Sachschaden, nicht jedoch weiterer
Datenveranderungen aufRerhalb des Systems des Adressaten sowie
— der Kosten zur Wiederherstellung der verdnderten Daten des Adressaten bzw.
Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

c. Storung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Zu a. bis c. gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu ubermittelnden,
bereitgestellten Daten durch SicherheitsmaRnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner,
Firewall) gesichert oder geprift werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen.
Diese MalRnahmen kénnen auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 5. des Allgemeinen Teils zur Police
(Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenheiten).

Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.
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Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfalle gelten als ein

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfalle eingetreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder

— auf dem Austausch, der Ubermittiung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Méngeln beruhen.

6.3 AHB wird gestrichen.

7.2 Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von 7.9 AHB - fur Versicherungsfalle im
Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtanspriiche in européischen Staaten und nach
dem Recht européischer Staaten geltend gemacht werden.

7.3 Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend genannten Tatigkeiten und Leistungen:
a. Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
b. IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, - Schulung;
c. Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
d. Bereithaltung fremder Inhalte zum Abruf, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
e. Betrieb von Datenbanken.

7.4 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Anspriiche

a. wegen Schaden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst
— unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift (z. B. Hacker-
Attacken, Denial of Service Attacks),
— Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstéren oder zu verandern (z. B.
Software-Viren, Trojanische Pferde);

b. die in engem Zusammenhang stehen mit
— massenhaft versandten, vom Empfanger ungewollten elekironisch Ubertragenen
Informationen (z. B. Spamming),
— Dateien (z. B. Cookies, WebBugs), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen tber
Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;

c. gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behdordlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an
rechtswidrigen Online-Tauschbdrsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen
herbeigefihrt hat.

8 Anspriche aus Benachteiligungen fur Privatpersonen

8.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen abweichend
von 7.17 AHB - Versicherungsschutz fir den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder
mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
wegen Benachteiligungen aus den im folgenden genannten Grinden fir einen Personen-, Sach-
oder Vermdgensschaden auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

Grinde fir eine Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die
Religion, die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter oder die sexuelle Identitat.

Fur den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als Dienstherr der in seinem
Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich beschéftigten Personen.

Beschéftigte sind auch Bewerberinnen und Bewerber fur ein Beschaftigungsverhéltnis sowie die
Personen, deren Beschaftigungsverhaltnis bereits beendet ist.
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Mitversicherte Personen sind die in 2.1 und 2.2 genannten Personen.
8.2 Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

8.2.1 Versicherungsfall ist abweichend von 1.1 AHB - die erstmalige Geltendmachung eines
Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person wahrend der
Dauer des Versicherungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch geltend
gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch
schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person
schriftlich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person
zu haben.

8.2.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Benachteiligung mussen wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlassige
Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versdumte
Handlung spéatestens hatte vorgenommen werden mussen, um den Eintritt des Schadens
abzuwenden.

8.2.3 Versicherungsumfang
Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

8.24 8.2.4 Ausschlisse
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriche

a. gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Personen, soweit sie den
Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder
Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigefiihrt haben; dem
Versicherungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Handlungen oder
Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen begangen worden sind;

b. die von den mitversicherten Personen laut 1.2 geltend macht werden;

c. teilweise abweichend von 3.1
— welche vor Gerichten auerhalb Deutschlands geltend gemacht werden dies gilt auch im
Falle der Vollstreckung von Urteilen, die auRerhalb Deutschlands geféllt wurden ;
— wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts auslandischer Staaten;

d. auf Entschadigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen,
BuB3- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die
mitversicherten Personen verhangt worden sind;

e. wegen Gehalt, rickwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher
Altersversorgung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von
Arbeitsverhéltnissen und Sozialplanen sowie Anspriiche aus Personenschaden, bei denen es
sich um Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers laut dem
Sozialgesetzbuch VII handelt.

9 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers/Nachversicherungsschutz

Entfallt die Mitversicherung der in 2.1 und 2.2 genannten Personen, weil

— der Versicherungsnehmer verstorben ist,

— die Ehe rechtskraftig geschieden bzw. eine eingetragene Lebenspartnerschaft rechtskraftig
aufgehoben wurde,

— Kinder nach der Ausbildung berufstatig werden oder geheiratet haben,

besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nachsten Hauptfalligkeit. Wird von bzw. fur diese

Personen bis dahin kein eigener Versicherungsschutz bei dem Versicherer beantragt, entfallt der

Versicherungsschutz riickwirkend.
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Wird die néachste Beitragsrechnung durch den Uberlebenden Ehegatten oder den eingetragenen
Lebenspartner eingel6st, so wird dieser Versicherungsnehmer.

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht
anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partnerschaften im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer
Staaten.

10 Gewasserschadenrestrisiko

10.1 Gegenstand der Versicherung

Versichert ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermégensschaden wie Sachschaden behandelt
werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers fur unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veranderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines
Gewassers einschliellich des Grundwassers (Gewasserschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewdasserschadlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe. (Versicherungsschutz hierfiir wird ausschlie3lich durch besonderen Vertrag
gewahrt).

10.2 Rettungskosten

10.2.1  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung

oder Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie auf3ergerichtliche
Gutachterkosten, werden vom Versicherer insoweit Ubernommen, als sie zusammen mit der
Entschadigungsleistung die Versicherungssumme fir Sachschaden nicht Ubersteigen. Fur Gerichts-
und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Versicherungsbedingungen fir die
Haftpflichtversicherung (AHB).
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und auRergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschadigung die Versicherungssumme fur
Sachschaden Ubersteigen. Eine Biligung des Versicherers von MaRRnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritten zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als
Weisung des Versicherers.

10.3 Ausschlisse
Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriche

10.3.1 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorsatzliches Abweichen von dem Gewasserschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den
Versicherungsnehmer gerichteten behérdlichen Anordnungen oder Verfligungen herbeigefiihrt
haben.

10.3.2 wegen Schaden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfligungen oder
MaRnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt fir Schaden durch héhere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

10.4 Mitversicherte Risiken

10.4.1  Mitversichert ist - abweichend von 10.1 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber von Anlagen aus der Lagerung von gewasserschadlichen Stoffen in Kleingebinden bis 250
I’lkg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermégen der vorhandenen Behalter 1000 I/kg nicht
Ubersteigt und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe im Umfang von 10.1 - 10.3 sowie
nachstehender Erlauterungen. Kein Versicherungsschutz - auch nicht Gber 3.1.2 AHB - besteht fir
Anlagen, die Uber die Begrenzung des Fassungsvermégens je Einzelgebinde bzw. der
Gesamtmenge hinausgehen.

10.4.2 Diese Gewasserschadenversicherung bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus 8§ 22 des
Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts.
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10.4.3 Nicht zum versicherten Risiko gehdrt, was nicht nach dem Antrag ausdriicklich in Versicherung
gegeben oder nach den Besonderen Bedingungen eingeschlossen ist, insbesondere das Halten, der
Besitz, das Lenken oder Inbetriebsetzen von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgultig durch
wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck.

10.4.4 Nach 10.4.1 ist auch die Haftpflicht aus Gewdasserschaden mitversichert wegen Schaden, die
dadurch entstehen, dass aus den versicherten Kleingebinden Stoffe in Abwasser und mit diesen in
Gewasser gelangen.

10.4.5 Rettungskosten im Sinne von 10.2.1 entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls
ohne Einleitung von RettungsmalRnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Fir die
Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (6ffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstiicks-
und Gebaudeteilen - auch des Versicherungsnehmers -, wie er vor Beginn der RettungsmalRnahmen
bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden waren, sind abzuziehen.

10.4.6  Die Bestimmungen nach 3.1.3 und 3.1.4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung.

10.4.7 Eingeschlossen sind - abweichend von 1.1 AHB - auch ohne dass ein Gewasserschaden droht oder
eintritt - Schaden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht
werden, dass die gewasserschadlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage nach 8.4.1
ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands,
wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schéaden an der Anlage laut 10.4.1 selbst.

Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

11 Offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung von Umweltschéden laut
Umweltschadensgesetz

111 Mitversichert sind - abweichend von 1.1 AHB - &ffentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur
Sanierung von Umweltschaden nach Umweltschadensgesetz (USchdG), soweit wahrend der
Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
— die schadenverursachenden Emissionen plétzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die

Umwelt gelangt sind oder
— die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz fir
Umweltschaden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umfang von oder mit Erzeugnissen
Dritter ausschlieZlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurtickzufihren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik nicht hatte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine

— Schadigung von geschitzten Arten und natirlichen Lebensraumen,
— Schadigung der Gewasser einschliel3lich Grundwasser,

— Schadigung des Bodens.

Mitversichert sind - teilweise abweichend von 7.6 AHB - Pflichten oder Anspriiche wegen
Umweltschaden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstiicken,
soweit diese Grundstiicke vom Versicherungsschutz dieses Vertrags erfasst sind.

11.2 Nicht versichert sind

a. Pflichten oder Anspriiche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder ein
Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von
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Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behordlichen
Anordnungen oder Verfiigungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

b. Pflichten und Anspriiche wegen Schaden
— die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die
Umwelt entstehen,
— fur die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B.
Gewasserschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder hatte erlangen
kénnen.

11.3 Versichert sind - abweichend von 7.9 AHB - im Umfang dieses Versicherungsvertrags im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG) eintretende Versicherungsfalle.
Versicherungsschutz besteht insoweit - abweichend von 7.9 AHB - auch fiir Pflichten oder Anspriiche
nach nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Anspriiche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht berschreiten.

114 Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.
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Besondere Bedingungen zur Erweiterten Privathaftpflichtversicherung
(HA PHV erweitert)

1 Gegenstand der Versicherung

Versichert ist im Rahmen des Allgemeinen Teils zur AgrarPolice (AT), der
Versicherungsbedingungen fur die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden
Besonderen Bedingungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren
des taglichen Lebens im Inland und im Ausland bei voriibergehendem Aufenthalt bis zu einem Jahr
als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines Betriebs, Berufs, Dienstes oder Amtes.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
a. einer Vorstands- oder geschéaftsfiihrenden Tatigkeit in Vereinigungen aller Art
b. oder einer ungewdhnlichen und gefahrlichen Betatigung.

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der Aufsichtspflicht tiber Minderjahrige,
1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tatigen Personen;
1.3 aus den Gefahren einer (nichtverantwortlichen) ehrenamtlichen Tatigkeit oder Freiwilligenarbeit

aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Engagements, soweit es sich nicht um einer Vorstands-
oder geschéaftsfihrende Téatigkeit handelt.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn fir den Schaden eine Leistung aus einem anderen
Versicherungsvertrag beansprucht werden kann oder ein Dritter zum Ersatz des Schadens
verpflichtet ist,

1.4 als Eigentimer oder Mieter
14.1

1 einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als
Sondereigenttiimer) - einschlie3lich Ferienwohnung -.
Bei Sondereigentimern sind versichert Haftpflichtanspriche der Gemeinschaft der
Wohnungseigentimer wegen Beschadigung des gemeinschaftlichen Eigentums. Die
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem
gemeinschaftlichen Eigentum;

2 eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses;

3 eines im Inland gelegenen Ferien-/Wochenendhauses oder eines auf Dauer und ohne
Unterbrechung fest installierten Wohnwagens,

sofern sie ausschlielBlich zu eigenen Wohnzwecken verwendet werden bzw. das Ein- oder
Zweifamilienhaus auch vom Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person selbst
bewohnt wird, einschlie3lich der dazugehoérigen Garagen und Garten, Swimmingpools, Teiche
sowie ein Schrebergarten.

Bei Sondereigentimern sind versichert Haftpflichtanspriche der Wohnungs-/Hauseigentiimer
wegen Beschadigung des gemeinschaftlichen Eigentums (z. B. gemeinschaftliche Gartenanlage,
Zuwegungen zur Offentlichen  Strale, Garagenhtfe, Spielplatze, Abstellplatze  fur
Mullsammelbehalter). Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil am
gemeinschaftlichen Eigentum

4 eines im Inland gelegenen unbebauten Grundstiicks bis zu einer GrundstiicksgréRe von
2.000 m2 ohne gewerbliche Vornutzung, soweit dieses zur privaten Eigennutzung vorgesehen
ist.
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1.4.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

1 aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten
Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Betrieb von
Treppenliften, Streuen und Schneeraumen auf Gehwegen);

2 aus der Vermietung
— von nicht mehr als drei einzeln vermieteten Wohnraumen/Ferienzimmern, nicht jedoch von
Wohnungen, Rdumen zu gewerblichen Zwecken und Garagen;
— einer Einlieger- oder Eigentumswohnung im Inland,
— der zum jeweiligen vermieteten Objekt zugehdrigen Garagen/Einstellplatzen.
Werden mehr als die benannten Wohnungen, Hauser oder Wohnrdume vermietet, finden die
Bestimmungen tber die Erhéhung und Erweiterung nach 3.1 2 AHB Anwendung.

3 aus der Streu- und Reinigungspflicht;

4  als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR je
Bauvorhaben. Wird dieser Betrag Uberschritten, so entfallt die Mitversicherung. Es gelten dann
die Bestimmungen Uber die Vorsorgeversicherung nach 4 AHB;

Ubersteigt die veranschlagte Bausumme den Betrag von 50.000 EUR, sind Haftpflichtanspriiche
aus dem Verandern der Grundwasserverhaltnisse nicht mitversichert.

5 als friherer Besitzer aus § 836, Absatz 2, BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel
bestand;

6 der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft;

7 aus Besitz und Betrieb einer Photovoltaikanlage im Inland mit einer Leistung von bis zu 10 kWp
zur eigenen Energieversorgung und/oder zur Einspeisung in das Netz des ortlichen
Energieversorgungsunternehmens, soweit hiermit keine Lieferverpflichtung verbunden ist.
Nicht versichert ist die Versorgung von Tarifkunden (Endverbrauchern).

15 als Radfahrer einschlieBlich dem Gebrauch nicht versicherungspflichtiger Pedelecs oder
gleichartiger Fahrzeuge.
Mitversichert gilt die gesetzliche Haftpflicht - insoweit abweichend von 1.6 - fir Schaden aus dem
Training zu sowie der Teilnahme an Radrennen (zum Beispiel StralRenrundfahrten, Triathlon etc.),
an denen der Versicherungsnehmer privat und nicht als Lizenzfahrer teilnimmt;

1.6 aus der Ausitbung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betatigung und die Teilnahme an
Pferde-, Rad-, oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);

1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, StoR3- und Schusswaffen sowie
Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder strafbaren Handlungen;

1.8 als Halter oder Hiiter von zahmen Haustieren, gezahmten Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von
Hunden - ausgenommen eines speziell ausgebildeten und verordneten Assistenzhunds (z. B.
Blinden-, Signal-, Begleit-, Diabetiker- oder Therapiehund) -, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und
Zugtieren, wilden Tieren sowie Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken
gehalten werden;

1.9 als nicht gewerbsmaRiger Huter fremder Hunde oder Pferde soweit nicht Versicherungsschutz tiber
eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht.
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche der Tierhalter oder -eigentimer, es sei denn, es handelt
sich um Personenschéden;

1.10 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde und als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu
privaten Zwecken.
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche der Tierhalter oder -eigentimer, es sei denn, es handelt
sich um Personenschaden;
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1.11 wegen Schaden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
1.11.1  Kraftfahrzeugen,

a. und Anhangern, die nur auf nicht éffentlichen Wegen und Platzen verkehren ohne Riicksicht auf
eine Hochstgeschwindigkeit;

b. mit nicht mehr als 6 km/h Hochstgeschwindigkeit und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit
nicht mehr als 20 km/h Hochstgeschwindigkeit;

c. nicht versicherungspflichtigen Anhangern.

Fur diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlisse im 3.1.2 und 4.3 a. AHB.

Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist,
wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfugungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem
unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6ffentlichen Wegen oder Platzen nur mit der
erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis
hat.

1.11.2  Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen,

1.11.3 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder fremde
Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Auf3enbordmotoren - oder Treibséatzen.
Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden Wassersportfahrzeugen mit
Motoren, soweit fir das Fuhren keine behdrdliche Erlaubnis erforderlich ist.

Ferner ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch eigener Windsurfbretter, sofern
sie nicht verliehen oder vermietet werden;

1.11.4 ferngelenkten Modellfahrzeugen.

2 Mitversicherte Personen

2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
a. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers

b. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljahrigen Kindern jedoch nur, solange sie sich
noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschlieBenden Berufsausbhildung befinden
(Wartezeit bis zu einem Jahr ist mitversichert) und noch keine auf Dauer angelegte
leistungsbezogen verglitete Berufstatigkeit austiben (berufliche Erstausbildung - Lehre und/oder
Studium, auch Bachelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudiengang -, nicht
Referendarzeit, Fortbildungsmaflinahmen und dergleichen).

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an
Betriebspraktika/fachpraktischem Unterricht.

Bei  Ableistung des  Grundwehrdienstes, des freiwiligen = Wehrdiensts, des
Bundesfreiwilligendienstes oder eines freiwilligen sozialen/ékologischen Jahres vor, wahrend
oder im Anschluss an die Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Dies gilt
auch bei behdérdlich gemeldeter Arbeitslosigkeit bis ein Jahr nach Abschluss der Ausbildung,
sofern eine hausliche Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer oder mitversicherten
Partner besteht.

c. der in hauslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger
Behinderung;
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d. alleinstehender Eltern- und GroRelternteile, die in héauslicher Gemeinschaft mit dem
Versicherungsnehmer oder seines mitversicherten Partners leben und dort laut
Einwohnermeldeamt gemeldet sind,

e. Personen, die jeweils voribergehend in den Familienverbund eingegliedert werden (zum
Beispiel Au-Pairs, Austauschschuler, Enkelkinder), soweit fiir diese Person nicht anderweitig
Versicherungsschutz besteht.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriche aus Personenschaden, bei denen es sich um
Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers nach des
Sozialgesetzbuchs (SGB) VII handelt.

Zu a. bis c:

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht
anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partnerschaften im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer

Staaten.

2.2 Der in hauslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende Partner einer ehe&hnlichen
Lebensgemeinschaft und dessen Kinder nach 2.1 b. und c. nach der nachstehenden
Voraussetzungen:

— Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner missen unverheiratet sein. Der
mitversicherte Partner muss am Wohnsitz des Versicherungsnehmers laut Einwohnermeldeamt
gemeldet sein.

— Haftpflichtanspriiche des Partners und dessen Kinder gegen den Versicherungsnehmer sind
ausgeschlossen.

Mitversichert sind jedoch Regressanspriche gesetzlicher Sozialversicherungs- und
Sozialhilfetrager nach § 116 (1) SGB X.

— Die Mitversicherung fir den Partner und dessen Kinder, die nicht auch Kinder des
Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhebung der hauslichen Gemeinschaft zwischen
dem Versicherungsnehmer und dem Partner.

— Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt flir den Gberlebenden Partner und dessen
Kinder 7. sinngemaR.

2.3 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschéftigten Personen
gegeniber Dritten aus dieser Téatigkeit. Das gleiche gilt fir Personen, die aus Arbeitsvertrag oder
gefalligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den Streudienst versehen.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Personenschaden, bei denen es sich um
Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers nach des
Sozialgesetzbuchs SGB VII handelt;

3 Deckungserweiterungen

3.1 Auslandsschéden
Fur voribergehenden Auslandsaufenthalt gilt folgende Besondere Regelung:

1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland
vorkommenden Versicherungsfallen.

— die auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein im Inland bestehendes versichertes
Risiko zurtickzufiihren sind,

— die bei einem voriibergehenden Auslandsaufenthalt bis zu zwei Jahren eingetreten sind,

— aus dem zeitlich unbefristeten Aufenthalt in den Mitgliedsstaaten der EU und den Staaten
Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra sowie der
Vatikanstadt, sofern sich der Hauptwohnsitz des Versicherungsnehmers weiterhin in der
Bundesrepublik Deutschland befindet.

2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der voriibergehenden Benutzung oder
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und H&ausern nach
1.4.1, 1 bis 3.
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3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort aufRerhalb der
Staaten, die der Europaischen Wahrungsunion angehdren, liegt, gelten die Verpflichtungen des
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Européischen
Wahrungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.2 Hausliche Abwasser/Abwassergrube
Eingeschlossen sind - abweichend von 7.14.a. AHB - Haftpflichtanspriiche wegen Sachschaden
— durch hausliche Abwasser und durch Abwasser aus dem Ruickstau des StraRenkanals,
— als Inhaber einer fir eigene Zwecke genutzten Abwassergrube fiir hausliche Abwasser ohne
Einleitung in ein Gewasser.

3.3 Mietsachschaden
Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht

3.3.1 aus der Beschadigung von Wohnrdumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Raumen
in Gebauden und alle sich daraus ergebenden Vermégensschaden.
Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

3.3.2 aus der Beschadigung oder Vernichtung der Einrichtung von voriibergehend gemieteten
Hotelzimmern, Ferienwohnungen und ahnlichen Unterklinften.
Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

3.3.3 Ausgeschlossen sind
1 Haftpflichtanspriiche wegen
a. Abnutzung, Verschleif3 und Gbermafige Beanspruchung,

b. Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an
Elektro- und Gasgeraten und alle sich daraus ergebenen Vermégensschaden,

c. Glasschaden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann,
d. Schéaden durch Schimmelbildung,

e. die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei
Ubergreifenden Schadenereignissen fallenden Ruckgriffanspriiche.

3.4 Abhandenkommen von fremden Schliisseln

1 Eingeschlossenist - in Ergdnzung von 2. b. AHB und abweichend von 7.6 AHB — die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schaden aus dem Abhandenkommen von
privaten Tlrschlisseln, zum Beispiel Verlust des Schliissels einer gemieteten Wohnung oder
eines Hotelzimmers (auch Generalhauptschlissel fiir eine zentrale SchlieRanlage), die sich
rechtmaRig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Codekarten fur elektronische
Schlésser werden Schlisseln gleichgesetzt.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf Schlissel, die dem Versicherten im Rahmen
einer Vereinstéatigkeit und/oder eines Birgerschaftlichen Engagements in Vereinigungen aller
Art kurzzeitig (maximal ein Monat) tberlassen werden.

Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten fur die notwendige Auswechslung von Schléssern
sowie voribergehende Sicherungsmaflinahmen (Notschloss) und — falls erforderlich - einen
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schlissels festgestellt wurde.

2 Mitversichert im Rahmen und Umfang von 3.4.1. das Abhandenkommen von fremden
berufsbezogenen Turschlisseln.

3 Nicht versichert ist/sind
— die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Mébelschlisseln sowie sonstigen Schlisseln
zu beweglichen Sachen,
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— Anspriiche wegen Folgeschaden eines Schlisselverlusts (z. B. wegen Einbruchs),

— der Verlust von Schlisseln, die einem Versicherten im Rahmen eines 6ffentlichen Amtes,
auch Ehrenamtes, und/oder verantwortlicher Betétigung in Vereinigungen aller Art
Uberlassen werden,

— die Kosten fur die Auswechslung der im Sondereigentum stehenden Schllssel, Schldsser
und SchlieBanlagen bei Wohnungseigentiimern (Eigenschaden).

4  Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsibersicht.

35 Deliktsunféahige Kinder
In Erweiterung von 2.1 b. verzichtet der Versicherer auf den Einwand der Deliktsunféhigkeit bei
minderjahrigen, mitversicherten Kindern, sofern ein anderer Versicherer nicht leistungspflichtig ist
und der Versicherungsnehmer dies wiinscht. Regressanspriiche gegeniiber
schadenersatzverpflichteten Dritten wegen seiner Aufwendungen behdalt sich der Versicherer
ausdriicklich vor, sofern die Dritten nicht Versicherte dieses Vertrags sind.
Ersatzleistung siehe Leistungsbeschreibung.

3.6 Anspriche anlasslich eines Gefélligkeitsverhaltnisses
Der Versicherer verzichtet auf den Einwand eines Schadens aus dem Geféalligkeitsverhéltnis, sofern
ein anderer Versicherer (z. B. Sozialversicherungstrager) nicht leistungspflichtig ist und der
Versicherungsnehmer dies winscht. Regressanspriiche gegeniiber schadenersatzverpflichteten
Dritten wegen seiner Aufwendungen behalt sich der Versicherer ausdriicklich vor, sofern die Dritten
nicht Versicherte dieses Vertrags sind.
Ersatzleistung siehe Leistungsbeschreibung.

3.7 Tageseltern/Nebenberufliche Tatigkeiten
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a. aus der Tatigkeit als Tagesmutter fir minderjahrige Kinder (unbegrenzte Anzahl), insbesondere
aus der sich daraus ergebenen Aufsichtspflicht im Rahmen des eigenen Haushalts, aber auch
aullerhalb der Wohnung, zum Beispiel beim Spielen, bei Ausfligen und gleichartigen
Beschéftigungen.

Mitversichert  sind  gesetzliche  Haftpflichtanspriche  der  Kinder  bzw. ihrer
Erziehungsberechtigten flir Schaden, die die zu betreuenden Kinder erleiden.

Nicht versichert ist die personliche gesetzliche Haftpflicht der betreuten Kinder sowie die
gesetzliche Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der zu betreuenden Kinder.

b. aus selbststandiger/nebenberuflicher Tatigkeit, sofern kein Versicherungsschutz durch eine
andere Haftpflichtversicherung besteht. Bei dieser selbstandigen/nebenberuflichen Tatigkeit
darf es sich ausschlieRlich handeln um
— das Austragen von Zeitungen,

— Flohmarkt- oder Basarverkauf,

— Erteilung von Nachhilfe- oder Musikunterricht sowie Fitnesskursen,
— den Vertrieb von Kosmetik, Haushaltsartikeln, Bekleidung, Schmuck.
Hierbei durfen keine Angestellten beschaftigt werden.

Nicht versichert wird die Haftpflicht aus Schaden an Kommissionswaren.

Fir a. und b. gilt:
Sofern der Gesamtjahresumsatz aller genannten Tatigkeiten insgesamt den Betrag von 6.000 EUR
Ubersteigt, entfallt der Versicherungsschutz.

4 Risikobegrenzungen

Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentiimers, Besitzers, Halters oder Fihrers eines Kraft-,
Luft- , Wasserfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhéangers wegen Schéden, die durch den Gebrauch des
Fahrzeugs verursacht werden, soweit nicht 1.11 etwas anderes bestimmt.

KFM0126 Seite 134 von 142 m Genossenschaftliche FinanzGruppe
== == Volksbanken Raiffeisenbanken



HA PHV R+V Allgemeine Versicherung AG
Stand 01.01.2018 Seite 135

5 Vermdégensschéaden

5.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermégensschaden im
Sinne von 2.1 AHB wegen Versicherungsfallen, die wahrend der Wirksamkeit der Versicherung
eingetreten sind.

5.2 Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden

a. durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder fir seine Rechnung von Dritten
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;

b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prifender oder gutachterlicher
Tatigkeit;

c. aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen,;
d. aus Vermittlungsgeschaften aller Art;
e. aus Auskunftserteilung, Ubersetzung sowie Reiseveranstaltung;

f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstiicks-, Leasing- oder ahnlichen wirtschaftlichen
Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art, aus Kassenflihrung sowie aus Untreue oder
Unterschlagung;

g. aus Rationalisierung und Automatisierung;

h. aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell-
oder Wettbewerbsrechts;

i. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlagen;

j- aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von
Vorstand, Geschéftsfuhrung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;

k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behérdlichen Vorschriften, von Anweisungen
oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

I.  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;

m. aus Schaden durch standige Emissionen, z. B. Gerausche, Gerliche, Erschitterungen.

6 Eigenschutz Plus (Forderungsausfallversicherung)

6.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung

6.1.1 Versicherungsschutz besteht fir den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte/n
Person/en wéhrend der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschéadigt wird/werden
(Versicherungsfall) und der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte
seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zahlungs-
oder Leistungsfahigkeit des schadenersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist und die
Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert ist.

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden
Vermdgensschaden zur Folge hat und fur den der Dritte aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist (schadigender
Dritter).

6.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte
Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der Privathaftpflichtversicherung des
Versicherungsnehmers hatte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung fir die
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Person des Schadigers auch die Risikobeschreibungen und Ausschlisse Anwendung, die flr den
Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der
Schéadiger den Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tatigkeit verursacht hat
oder wenn der Schédiger den Versicherungsfall vorsatzlich herbeigefiihrt hat.

Mitversichert gesetzliche Haftpflichtanspriiche gegen Dritte aus der Eigenschaft des Schadigers als
privater Halter eines Hundes oder Pferdes.

6.2 Leistungsvoraussetzungen
Der Versicherer ist gegeniber dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person
leistungspflichtig, wenn

6.2.1 die Forderung durch ein rechtskraftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem
ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der
Europdischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra
und der Vatikanstadt festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versdumnisurteile und gerichtliche
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Lander binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hatte;

6.2.2 der schéadigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfahig ist. Dies ist der Fall, wenn der

Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass

— eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung gefihrt hat,

— eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatzpflichtige Dritte in den
letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung Uber seine Vermdgensverhéltnisse
abgegeben hat oder

— ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeflihrtes Insolvenzverfahren nicht zur
vollen Befriedigung gefiihrt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde,

und

6.2.3 an den Versicherer die Anspriiche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Hdhe der
Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder
Vergleichs ausgehandigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf
den Versicherer mitzuwirken.

6.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung
6.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Hohe der titulierten Forderung.

6.3.2 Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf
mehrere entschadigungspflichtige Personen erstreckt.

6.3.3 Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.
6.3.4 Fir Schaden bis zur Hohe von 1.500 EUR besteht kein Versicherungsschutz.
6.3.5 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

6.4 Réaumlicher Geltungsbereich
Versicherungsschutz besteht - abweichend von 7.9 AHB und 3.1 - fir Schadenersatzanspriiche
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts anléasslich von
Schadenereignissen, die in einem Mitgliedsstaat der Européischen Union, der Schweiz, Norwegen,
Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra und der Vatikanstadt eintreten.

6.5 Ausschliisse

6.5.1 Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden an
— Kraft-, Kraftfahrzeuganhanger, Luft- und Wasserfahrzeugen,
— Immobilien,
— Tieren,
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— Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebs, Gewerbes, Berufs, Diensts oder
Amts des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen sind.

6.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschadigung fur

— Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung,

— Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsiibergangs,

— Anspriiche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begriindete
Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden,

— Anspriiche aus Schaden, zu deren Ersatz ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat
(z. B. der Schadensversicherer des Versicherungsnehmers) oder

— ein Sozialversicherungstrager oder Sozialleistungstrager Leistungen zu erbringen hat, auch
nicht, soweit es sich um Ruckgriffs-, Beteiligungsanspriiche oder ahnliche von Dritten handelt.

7 Kautionsleistung im Ausland

7.1 Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im européischen Ausland durch

behdrdliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer in jedem
Versicherungsfall den erforderlichen Betrag bis zur H6he von maximal 50.000 EUR, maximal jedoch
das Zweifache fur alle Schaden eines Versicherungsjahres, zur Verfigung.
Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende Schadenersatzzahlung angerechnet.
Ist die Kaution hoher als der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsnehmer
verpflichtet, den Differenzbetrag zuriickzuzahlen. Das Gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe,
GeldbuRRe oder fiir die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen einbehalten wird
oder die Kaution verfallen ist.

7.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort au3erhalb der Staaten,
die der Européaischen Wahrungsunion angehdren, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfullt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Européischen Wahrungsunion
gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

8 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung

8.1 Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von 7.15 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schaden aus dem Austausch, der Ubermittlung und der
Bereitstellung elektronischer Daten seitens des Versicherungsnehmers bzw. dber das ihm
zurechenbare System, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datentrager, soweit es sich handelt
um

a. Loéschung, Unterdrickung, Unbrauchbarmachung oder Verdnderung von Daten
(Datenveranderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;

b. Datenveranderung aus sonstigen Griinden sowie der Nichterfassung und fehlerhaften
Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
— sich daraus ergebender Personen- und Sachschaden, nicht jedoch weiterer
Datenveranderungen aufRerhalb des Systems des Adressaten sowie
— der Kosten zur Wiederherstellung der verdnderten Daten des Adressaten bzw.
Erfassung/korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

c. Storung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Zu a. bis c. gilt:

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, zu ubermittelnden,
bereitgestellten Daten durch SicherheitsmalRnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner,
Firewall) gesichert oder geprift werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik entsprechen.
Diese MalRnahmen kdnnen auch durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt 5. des Allgemeinen Teils zur
AgrarPolice (Rechtsfolgen bei der Verletzung von Obliegenheiten).
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8.2 Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfélle gelten als ein

Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfalle eingetreten ist, wenn diese

— auf derselben Ursache,

— auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
oder

— auf dem Austausch, der Ubermittlung und Bereitstellung elektronischer Daten mit gleichen
Méngeln

beruhen.

6.3 AHB wird gestrichen.

8.3 Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von 7.9 AHB - fiir Versicherungsfalle im
Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtanspriiche in européischen Staaten und nach
dem Recht européischer Staaten geltend gemacht werden.

8.4 Nicht versichert sind Anspriiche aus nachfolgend genannten Tatigkeiten und Leistungen:
a. Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
b. IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, - Schulung;
c. Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
d. Bereithaltung fremder Inhalte zum Abruf, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
e. Betrieb von Datenbanken.

8.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Anspriiche

a. wegen Schaden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst
— unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze eingreift (z. B. Hacker-
Attacken, Denial of Service Attacks),
— Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstéren oder zu verandern (z. B.
Software-Viren, Trojanische Pferde);

b. die in engem Zusammenhang stehen mit
— massenhaft versandten, vom Empfanger ungewollten elektronisch Ubertragenen
Informationen (z. B. Spamming),
— Dateien (z. B. Cookies, WebBugs), mit denen widerrechtlich bestimmte Informationen tber
Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;

c. gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch
bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behdérdlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an
rechtswidrigen Online-Tauschbdrsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen
herbeigefihrt hat.

9 Anspriche aus Benachteiligungen fur Privatpersonen

9.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen - abweichend
von 7.17 AHB - Versicherungsschutz fir den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder
mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
wegen Benachteiligungen aus den im folgenden genannten Griinden fir einen Personen-, Sach-
oder Vermdgensschaden auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden.

Grunde fur eine Benachteiligung sind die Rasse, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die
Religion, die Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter oder die sexuelle Identitat.

Fur den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz als Dienstherr der in seinem
Privathaushalt oder sonstigen privaten Lebensbereich beschéftigten Personen.
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Beschaftigte sind auch Bewerberinnen und Bewerber fiir ein Beschaftigungsverhéltnis sowie die
Personen, deren Beschaftigungsverhaltnis bereits beendet ist.

Mitversicherte Personen sind die in 2.1 und 2.2 genannten Personen.
9.2 Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes

9.2.1 Versicherungsfall ist - abweichend von 1.1 AHB - die erstmalige Geltendmachung eines
Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person wahrend der
Dauer des Versicherungsvertrags.
Im Sinne dieses Vertrags ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird oder
ein Dritter dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen
Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu haben.

9.2.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Benachteiligung mussen wahrend der
Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlassige
Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versdumte
Handlung spatestens hatte vorgenommen werden mussen, um den Eintritt des Schadens
abzuwenden.

9.2.3 Versicherungsumfang
Ersatzleistung siehe Leistungsubersicht.

9.24 Ausschliisse
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriche

a. gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Personen, soweit sie den
Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder
Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigefiihrt haben; dem
Versicherungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden die Handlungen oder
Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr Wissen begangen worden sind;

b. die von den mitversicherten Personen nach 1.2 geltend macht werden;

c. teilweise abweichend von 3.1
— welche vor Gerichten auRerhalb Deutschlands geltend gemacht werden - dies gilt auch im
Falle der Vollstreckung von Urteilen, die auRerhalb Deutschlands geféllt wurden -;
— wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts auslandischer Staaten;

d. auf Entschadigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen,
Bu3- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die
mitversicherten Personen verhangt worden sind,;

e. wegen Gehalt, rickwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher
Altersversorgung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von
Arbeitsverhaltnissen und Sozialplanen sowie Anspriiche aus Personenschaden, bei denen es
sich um Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers nach dem
Sozialgesetzbuch SGB VII handelt.

10 Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des
Versicherungsnehmers/Nachversicherungsschutz

Entfallt die Mitversicherung der in 2.1 und 2.2 genannten Personen, weil

— der Versicherungsnehmer verstorben ist,

— die Ehe rechtskraftig geschieden bzw. eine eingetragene Lebenspartnerschaft rechtskraftig
aufgehoben wurde,

— Kinder nach der Ausbildung berufstatig werden oder geheiratet haben,
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besteht der Versicherungsschutz weiter bis zur nachsten Hauptfalligkeit. Wird von bzw. fur diese
Personen bis dahin kein eigener Versicherungsschutz bei dem Versicherer oder seinen
Konzerngesellschaften beantragt, entfallt der Versicherungsschutz rickwirkend.

Wird die nachste Beitragsrechnung durch den lberlebenden Ehegatten oder den eingetragenen
Lebenspartner eingelést, so wird dieser Versicherungsnehmer.

Eingetragener Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft im Sinne
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleichbaren Partnerschaft nach dem Recht
anderer Staaten lebt. Als eingetragene Lebenspartnerschaft gelten auch die den Partnerschaften im
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer
Staaten.

11 Gewasserschadenrestrisiko

111 Gegenstand der Versicherung

Versichert ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermogensschaden wie Sachschéaden behandelt
werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers fur unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veranderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines
Gewassers einschlie3lich des Grundwassers (Gewasserschaden) mit Ausnahme der Haftpflicht als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewdasserschadlichen Stoffen und aus der Verwendung
dieser gelagerten Stoffe. (Versicherungsschutz hierfiir wird ausschlie3lich durch besonderen Vertrag
gewahrt).

11.2 Rettungskosten

11.2.1  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung
oder Minderung des Schadens fiir geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie auf3ergerichtliche
Gutachterkosten, werden vom Versicherer insoweit Ubernommen, als sie zusammen mit der
Entschadigungsleistung die Versicherungssumme fiir Sachschaden nicht Ubersteigen.

Fur Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Versicherungsbedingungen fir die
Haftpflichtversicherung (AHB).

Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und auRergerichtliche Gutachterkosten sind
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschadigung die Versicherungssumme flr
Sachschaden Ubersteigen. Eine Biligung des Versicherers von MalRRnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritten zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als
Weisung des Versicherers.

11.3 Ausschliisse
Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriche

11.3.1 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
vorséatzliches Abweichen von dem Gewasserschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den
Versicherungsnehmer gerichteten behérdlichen Anordnungen oder Verfligungen herbeigefihrt
haben.

11.3.2 wegen Schaden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfligungen oder
MaRnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt fir Schaden durch héhere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.

11.4 Mitversicherte Risiken

11.4.1  Mitversichert ist - abweichend von 11.1 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber von Anlagen aus der Lagerung von gewasserschadlichen Stoffen in Kleingebinden bis 205
I’lkg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermégen der vorhandenen Behalter 1000 I/kg nicht
Ubersteigt und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe im Umfang von 11.1 - 11.3 sowie
nachstehender Erlauterungen.
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Kein Versicherungsschutz - auch nicht tUber 3.1.2 AHB - besteht fiir Anlagen, die Uber die
Begrenzung des Fassungsvermdgens je Einzelgebinde bzw. der Gesamtmenge hinausgehen.

11.4.2 Diese Gewasserschadenversicherung bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des
Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts.

11.4.3 Nicht zum versicherten Risiko gehdrt, was nicht nach dem Antrag ausdriicklich in Versicherung
gegeben oder nach den Besonderen Bedingungen eingeschlossen ist, insbesondere das Halten, der
Besitz, das Lenken oder Inbetriebsetzen von Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen, gleichgultig durch
wen, aus welchem Anlass oder zu welchem Zweck.

11.4.4 Nach 11.4.1 ist auch die Haftpflicht aus Gewdasserschaden mitversichert wegen Schaden, die
dadurch entstehen, dass aus den versicherten Kleingebinden Stoffe in Abwasser und mit diesen in
Gewasser gelangen.

11.45 Rettungskosten im Sinne von 11.2.1 entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls
ohne Einleitung von Rettungsmalnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Fir die
Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem Rechtsgrund (6ffentlich-rechtlich
oder privatrechtlich) der Versicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.
Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands von Grundstiicks-
und Gebaudeteilen - auch des Versicherungsnehmers -, wie er vor Beginn der RettungsmalRnahmen
bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zur Erhaltung, Reparatur oder
Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstanden waren, sind abzuziehen.

11.4.6  Die Bestimmungen nach 3.1.3 und 3.1.4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung.

11.4.7 Eingeschlossen sind - abweichend von 1.1 AHB - auch ohne dass ein Gewasserschaden droht oder
eintritt - Schaden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht
werden, dass die gewasserschadlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der Anlage nach 11.4.1
ausgetreten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands,
wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen bleiben Schéden an der Anlage nach 11.4.1 selbst.

11.4.8 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungstubersicht.

12 Offentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur Sanierung von Umweltschéden
nach Umweltschadensgesetz

12.1 Mitversichert sind - abweichend von 1.1 AHB - &ffentlich-rechtliche Pflichten oder Anspriiche zur
Sanierung von Umweltschaden nach Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit wahrend der
Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
— die schadenverursachenden Emissionen plétzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die

Umwelt gelangt sind oder
— die sonstige Schadenverursachung plétzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist.

Auch ohne Vorliegen einer solche Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz fir
Umweltschaden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen
Dritter ausschlieZlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Produktions- oder
Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurtickzufihren ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz,
wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand von
Wissenschaft und Technik nicht hatte erkannt werden kénnen (Entwicklungsrisiko).

Umweltschaden ist eine

— Schadigung von geschitzten Arten und natirlichen Lebensraumen,
— Schadigung der Gewasser einschlie3lich Grundwasser,

— Schadigung des Bodens.
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Mitversichert sind - teilweise abweichend von 7.6 AHB - Pflichten oder Anspriiche wegen
Umweltschaden an eigenen, gemieteten, geleasten, gepachteten oder geliehenen Grundstiicken,
soweit diese Grundstiicke vom Versicherungsschutz dieses Vertrags erfasst sind.

12.2 Nicht versichert sind

a. Pflichten oder Anspriiche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder ein
Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behdordlichen
Anordnungen oder Verfigungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

b. Pflichten und Anspriiche wegen Schaden
— die durch unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die
Umwelt entstehen,
— fur die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (z. B.
Gewasserschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder héatte erlangen
koénnen.

12.3 Versichert sind - abweichend von 7.9 AHB - im Umfang dieses Versicherungsvertrags im
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG) eintretende Versicherungsfalle.
Versicherungsschutz besteht insoweit - abweichend von 7.9 AHB - auch fiir Pflichten oder Anspriiche
nach nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder
Anspriiche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht iberschreiten.

124 Ersatzleistung siehe Leistungsiubersicht.
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	5   Leistungen der Versicherung
	5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.
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	5.4  Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

	6  Begrenzung der Leistungen
	6.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
	6.2  Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Zweifache der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.
	6.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese
	6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung (Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist ...
	6.5  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.
	6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
	6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag de...
	6.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwa...

	7  Ausschlüsse
	7.1  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben;
	7.2  Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
	7.3  Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen;
	7.4  Haftpflichtansprüche
	a. des Versicherungsnehmers selbst oder der in 7.5 benannten Personen gegen die Mitversicherten,
	b. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags,
	c. zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrags;

	7.5  Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
	a. aus Schadensfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören;
	b. von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist;
	c. von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;
	d. von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;
	e. von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnergesellschaft ist;
	f. von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.

	7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand ei...
	7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn
	a. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dergleichen) entstanden sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als...
	b. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeuge, Hilfsmittel, Materialablagefläche und dergleichen) benutzt hat; bei unbeweglichen Sache...
	c. die Schäden durch eine gewerblich oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden...

	7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Ver...
	7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, Ansprüche aus § 110, Sozialgesetzbuch VII, sind jedoch mitversichert;
	7.10
	a. a. Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden nach Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn ...
	b. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

	7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind;
	7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen);
	7.13 Haftpflichtansprüche
	a. aus dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und Sachschäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Ar...
	b. wegen Sach- und/oder Vermögensschäden durch gentechnisch veränderte Erzeugnisse und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten;

	7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
	a. Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,
	b. Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,
	c. Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer;

	7.15  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus
	a. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten,
	b. Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
	c. Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
	d. Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen,

	7.16  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen;
	7.17  Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen;
	7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräu...

	8  Beitragsregulierung/Änderungen der Beitragsbemessungsgrundlagen
	8.1  Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an...
	8.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag rückwirkend zur letzten Hauptfälligkeit berichtigt (Beitragsregulierung), bei Hinzukommen neuer Risiken ab dem Zeitpunkt der Veränderung, bei...
	8.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden...
	8.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

	9  Beitragsangleichung
	9.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnu...
	9.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der allgemeinen Haftpflichtversic...
	9.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus 9.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Ver...
	9.4  Liegt die Veränderung nach 9.2 oder 9.3 unter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

	10  Kündigung nach Beitragsangleichung
	11  Kündigung nach Versicherungsfall
	11.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
	11.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi...

	12  Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
	12.1  Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und ...
	12.2  Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
	12.3  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
	12.4  Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesam...
	12.5  Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsf...

	13  Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften
	14  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
	15  Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls
	15.1  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben wurden.
	15.2  Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wah...
	15.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls u...
	15.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
	15.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versich...

	16  Mitversicherte Person
	16.1  Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgev...
	16.2  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

	17  Abtretungsverbot

	Besondere Bedingungen zur Betriebshaftpflicht für Agrarbetriebe (HA AGRAR)
	1  Gemeinsamer Teil
	1.1 Gegenstand der Versicherung
	1.1.1  Versichert ist auf der Grundlage des Allgemeinen Teils zur Police (AT), der Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsn...
	1.1.2  Der Versicherungsschutz wegen Schäden
	1.1.3 Soweit die einzelnen Bestimmungen laut 2, 3 und 6.2 ausdrücklich eine besondere Regelung für den jeweiligen Teil vorsehen, haben diese Vorrang gegenüber den Bestimmungen laut 1. dieser Bedingungen.

	1.2  Neu gegründete/übernommene Unternehmen
	1.3  Vertretungsregelung
	1.4  Mitversicherte Personen
	1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat, sowie der angestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (nach Arbe...
	2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (einschließlich Praktikanten, Hospitanten) und durch Vertrag in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Arbeitnehmer fremder Stammfirmen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verric...
	a. Regressansprüche der Sozialversicherungsträger gegen den Versicherungsnehmer nach § 110 SGB VII. Fachkräfte für Arbeitssicherheit/Sicherheitsbeauftragte werden insoweit bzw. in dieser Eigenschaft den gesetzlichen Vertretern gleichgestellt;
	b. abweichend von 7.5 a. AHB Regressansprüche der Sozialversicherungsträger aus Schadensfällen von Angehörigen des Versicherungsnehmers.
	c. Rechtsverteidigungskosten zur Abwehr solcher Ansprüche, soweit sich die Regressansprüche gegen die in 1.4,2 genannten Personen richten.

	3 auch des nachstehend genannten Personenkreises:
	a. freiberuflich im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig werdende Betriebsärzte und deren Hilfspersonen;
	b. natürliche Personen, die mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt sind, ohne dass sie zu den Betriebsangehörigen zählen, für Ansprüche, die gegen diese Personen aus Anlass der Ausführungen dieser...

	4 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen ehemaligen gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

	1.5  Repräsentanten
	1.6  Beauftragung fremder Unternehmen
	1.7  Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
	1 nach Fachgebieten, Teilleistungen oder Bauabschnitten aufgeteilt worden sind, besteht Versicherungsschutz für einen Versicherungsfall, der vom Versicherungsnehmer selbst verursacht wurde, bis zur vollen Höhe der vereinbarten Versicherungssumme,
	2 nicht aufgeteilt sind oder wenn nicht ermittelt werden kann, welcher Partner den Schaden verursacht hat, so ermäßigt sich im Rahmen der Versicherungssummen die Ersatzpflicht des Versicherers auf die Quote am Schaden, welche der prozentualen Beteilig...

	1.8 Allgemeine Geschäftsbedingungen
	1.9  Nachhaftung
	1.10 Kumulklausel
	1 Beruhen mehrere Versicherungsfälle
	2 Werden mehrere Unternehmen aus der Unternehmensgruppe des Versicherungsnehmers, die separate Versicherungsverträge mit dem Versicherer oder seinen Konzerngesellschaften abgeschlossen haben, oder wird der Versicherungsnehmer, der separate Versicherun...
	3 Eine aus Grund- und Summenanschlussversicherung (Exzedent) bestehende Versicherungsdeckung gilt als eine Versicherungssumme.

	1.11  Schiedsgerichtsvereinbarungen
	1.11.1 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:
	a. Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören.
	b. Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermöglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss be...
	c. Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.
	1.11.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahr...

	1.12 Ansprüche aus §§ 906, 1004 BGB, 14 BImSchG
	1.13  Vorsorgeversicherung/Versehensklausel
	1.13.1 Für Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht im Rahmen des Vertrags Versicherungsschutz. Der Versicherungsschutz beginnt sofort mit dem Entstehen des neuen Risikos, ohne dass es einer beson...
	1.13.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch - abweichend von 4.1.1, Satz 3 AHB – auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versicherung entstandene Risiken, die im Rahmen des versicherten Betriebs liegen und weder nach den Allgemeinen ...
	1.13.3 Diese Bestimmungen gelten nicht für Haftpflichtansprüche in den USA/US-Territorien und Kanada eingetretene Versicherungsfälle und vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada geltend gemachten Schadensersatzforderungen sowie Ansprüche, di...
	1.13.4 Auf die besonderen Bestimmungen zur Umwelthaftpflichtversicherung (siehe 6.) wird hingewiesen.

	1.14 Ansprüche mitversicherter natürlicher Personen untereinander
	1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem Unternehmen handelt, in dem die schadenverursachende Person angestellt ist,
	2 Sachschäden, sofern diese mehr als 50 EUR je Versicherungsfall betragen,
	3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (siehe 1.23), soweit es sich nicht um Haftpflichtansprüche wegen Handlungen/Unterlassungen rein privater Natur handelt (Privathaftpflichtversicherung).

	1.15 Ansprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers
	1.16  Gegenseitige Ansprüche der versicherten Unternehmen untereinander
	1.17  Vertraglich übernommene gesetzliche Haftpflicht
	1.17.1 Eingeschlossen ist ‒ abweichend von 7.3 AHB ‒ die gesetzliche Haftpflicht, die der Versicherungsnehmer aufgrund von Verträgen genormten Inhalts
	1 mit Behörden oder Körperschaften öffentlichen Rechts, soweit es sich um Ansprüche privatrechtlichen Inhalts handelt,
	2 aufgrund von so genannten Gestattungs- und Einstellungsverträgen,
	3 als Mieter, Pächter oder Leasingnehmer von Grundstücken und Gebäuden

	1.17.2 Ausgeschlossen bleiben

	1.18  Auslandsschäden
	1.18.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle
	1.18.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche
	1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
	2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;
	3 nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;
	4 nach den französischen Fautes Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

	1.18.3 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei vor Gerichten in den USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemachten Ansprüchen gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:
	1 Kein Versicherungsschutz besteht für
	2 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als L...
	3 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht.

	1.18.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
	1.18.5 Auf die besonderen Bestimmungen zum Umweltrisiko (siehe) wird hingewiesen.

	1.19  Abwasserschäden
	1.20  Leitungsschäden
	1.21  Be- und Entladeschäden
	1.22  Strahlenschäden
	1.22.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.12 AHB und 7.10 b. AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
	1.22.2 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versicherungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer ...
	1 durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen;
	2 durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind.

	1.22.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
	1 wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbguts (Genom), die ab der zweiten Generation eintreten;
	2 wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag - aus beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden St...


	1.23  Vermögensschäden
	a. durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
	b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
	c. aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
	d. aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
	e. aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
	f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks- Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
	g. aus Rationalisierung und Automatisierung, Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -wiederherstellung, Austausch, Übermittlung, Bereitstellung, elektronischer Daten;
	h. aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namensrechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
	i. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
	j. aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;
	k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
	l. aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

	1.24 Verletzung von Datenschutzgesetzen
	1.25  Internethaftpflicht
	1.25.1 Versichertes Risiko
	1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;
	2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
	3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.
	4 der Verletzung von Persönlichkeits- und Namensrechten, insoweit besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der Verletzung von Urheberrechten.

	1.25.2 Ersatzleistung/Serienschaden/Anrechnung von Kosten
	1 Ersatzleistung siehe Leistungsübersicht.
	2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

	1.25.3 Auslandsschäden
	1.25.4 Nicht versicherte Risiken
	a. IT-Beratung, -Analyse, - Organisation, -Einweisung, -Schulung;
	b. Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
	c. Bereithalten fremder Inhalte zum Abruf, z. B. Access-, Horst-, Full-Service-Providing;
	d. Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;
	e. Betrieb von Telekommunikationsnetzen;
	f. Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
	g. Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung besteht.
	1.25.5 Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen
	a. die im Zusammenhang stehen mit
	b. wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend gemacht werden;
	c. gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige ...
	d. auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary damages);
	e. nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.
	f. nach den französischen Faules Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

	1.26  Auslösen von Fehlalarm
	1.27 Aktive Werklohn- und Kaufpreisklage
	1 Der Versicherer trägt - ergänzend zu 5 AHB - die gebührenordnungsgemäßen Kosten für die gerichtliche Durchsetzung von Werklohn- oder Kaufpreisforderungen des Versicherungsnehmers gegen seinen Auftraggeber, soweit
	a. der Auftraggeber des Versicherungsnehmers aufgrund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs, der unter den Versicherungsschutz dieses Vertrags fallen würde (deliktischer Schadenersatzanspruch), die Aufrechnung mit Schadenersatzansprüchen erklärt hat und
	b. es sich bei dem Auftraggeber nicht um einen öffentlichen Auftraggeber (z. B. Städte, Kommunen, Gemeinden, Staat) handelt und
	c. die Werklohn- oder Kaufpreisforderung an sich in voller Höhe unstrittig ist. Als Nachweis, dass die Werklohn- oder Kaufpreisforderung unstrittig ist, hat der Versicherungsnehmer ein schriftliches Abnahmeprotokoll des Werks bzw. die Empfangsbestätig...

	2 Der Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn durch ein Urteil festgestellt wird, dass die Werklohn- oder Kaufpreisforderung ganz oder teilweise aus anderen als unter 1.3.127, 1 a. genannten Gründen unbegründet ist.
	3 Der Versicherer trägt die Kosten in dem Verhältnis, in dem der ausgeurteilte Schadenersatzanspruch zur geltend gemachten Werklohn- oder Kaufpreisforderung steht.
	4 Für Werklohn- bzw. Kaufpreisforderungen bis zu einem Betrag von 1.000 EUR besteht kein Versicherungsschutz.

	1.28  Strafrechtsschutz
	1 In einem Strafverfahren wegen eines Ereignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, übernimmt der Versicherer die Gerichtskosten sowie die gebührenordnungsmäßigen - gegebenenfalls auch die mit...
	2 Voraussetzung für die Leistungspflicht des Versicherers ist, dass der Versicherungsnehmer spätestens nach Kenntnis von der Einleitung des Verfahrens (Zustellung) seinerseits den Versicherer unverzüglich hiervon unterrichtet.

	1.29 Risikobegrenzungen
	1.29.1 Nicht versicherte, aber durch besondere Vereinbarung/besonderen Vertrag versicherbare Risiken
	1 wegen Schäden durch Risiken, die nicht der Betriebsbeschreibung entsprechen. Auf die Regelung der Vorsorgeversicherung in 1.12 wird hingewiesen;
	2 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers (siehe aber 1.6 und 2.2) oder eines Wasserfahrzeugs verursachen...
	3 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrze...
	4 aus
	a. der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bes...
	b. Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen;

	5 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu treff...
	6 wegen Personenschäden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, verarbeitete oder in Verkehr gebrachte Produkte, die ganz oder teilweise humanbiologisches Material bzw. Auszüge desselben enthalten (z. B. Blut, Plasma, Sera, Plasmaproteine, Immunog...
	7 wegen Personenschäden, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen mit Tabak und/oder Tabakprodukten einschließlich Zubehör, Bestandteilen, Hilfsstoffen und/oder Komponenten für Tabak und/oder Tabakprodukten; dies gilt auch, soweit es sich um Ansprüche...
	8 wegen Schäden durch elektromagnetische Felder;
	9 aus Besitz und/oder Betrieb von Öl-, Gas- oder Brennstofffernleitungen (so genannte Pipelines);
	10 aus Besitz und/oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und nicht selbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;
	11 aus dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und Sachschäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Ar...
	12 wegen Sach- und/oder Vermögensschäden durch gentechnisch veränderte Erzeugnisse und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veränderte Organismen (GVO) enthalten; Versicherungsschutz besteht jedoch für die Abwehr unberechtigter Ansprüche
	13 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;
	14 wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind;
	15 wegen Schäden durch Anfeindungen, Belästigungen, Schikane, Ungleichbehandlungen und sonstigen Diskriminierungen (siehe aber 4.);
	16 wegen Schäden aus
	a. Besitz und Betrieb von Offshore-Anlagen;
	b. Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau, Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung und sonstigen Servicearbeiten im Zusammenhang mit Offshore-Anlagen;
	c. Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von Erzeugnissen, die ersichtlich für Offshore-Anlagen bestimmt waren.

	17 aus Besitz und/oder Betrieb von Biogasanlagen, einschließlich der dazugehörigen Nebeneinrichtungen/-anlagen (z. B. Silage- und sonstige Lager, Gasleitungen und -lager) sowie der Abgabe von Gärresten/Substraten aus Biogasanlagen an Dritte;
	18 aus Verwenden von Zugtieren für gewerbliche/entgeltliche Zwecke;
	19 aus Halten, Hüten und Verwenden von Reittieren und Rennpferdehaltung oder Zurverfügungstellung der Reittiere zu Vereinszwecken und/oder Veranstaltungen sowie zur Nutzung für Reitunterricht;
	20 aus Verleih und Vermietung von Reittieren;
	21 aus Hüten und Reiten von Pensionstieren einschließlich Schäden an den Pensionstieren;
	22 als Reitlehrer aus der Erteilung von Reitunterricht und/oder Tätigkeit als Bereiter;
	23 aus Besitz und Verwendung von Kutschen, Schlitten und Planwagen zur Personenbeförderung für entgeltliche Zwecke;
	24 aus der Teilnahme an Pferderennen sowie Trainingsvorbereitungen hierzu;
	25 aus Besitz und Unterhaltung von Tierheimen;
	26 aus therapeutischen Reiten/Hippotherapie;
	27 aus Trainingsbetrieben für Traber/Galopper.

	1.29.2  Nicht versicherbare Risiken
	1 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gi...
	2 wegen Schäden an Kommissionsware;
	3 aus Sachschäden bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht;
	4 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.
	5 wegen
	a. Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteile und Zubehör handelt;
	b. Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BBergG) durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlesäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.


	1.29.3 Inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten
	1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche
	a. auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;
	b. nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;
	c. die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden wegen Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Gebäuden und Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang...
	d. wegen Personenschäden, die in USA/US-Territorien oder Kanada im Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden.
	e. nach dem französischen Fautes Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

	2 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als L...
	3 Selbstbeteiligung bei Versicherungsfällen, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada oder nach dem Recht dieser Staaten geltend gemacht werden: siehe Leistungsübersicht.
	4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.


	1.30  Beitragsberechnung
	1.30.1  Die Berechnung des Beitrags erfolgt als vorläufiger, im Voraus zu zahlender Jahresbeitrag auf der Grundlage
	a. des Produktions- und Tätigkeitsprogramms,
	b. des Brutto-Jahresumsatzes (ohne Mehrwertsteuer),
	c. der beitragspflichtigen Zusatzrisiken.
	1.30.2 Zur endgültigen Beitragsabrechnung übermittelt der Versicherungsnehmer nach Aufforderung innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung laut AT 4.
	a. den Brutto-Jahresumsatz (ohne Mehrwertsteuer),
	b. eventuell eingetretene wesentliche Änderungen des Produktions- und Tätigkeitsprogramms, sonstige Änderungen des Betriebscharakters sowie Änderungen bei beitragspflichtigen Zusatzrisiken.


	2  Allgemeines Betriebsrisiko
	2.1 Immobilien
	2.1.1 als Eigentümer, Besitzer, Mieter, Pächter, Leasingnehmer, Nutznießer sowie aus Vermietung, Verpachtung oder sonstiger Überlassung von bebauten und unbebauten Grundstücken – nicht jedoch von Luftlandeplätzen -, Gebäuden oder Räumlichkeiten
	1 die ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden;
	2 an sonstige Dritte bis zu einem Brutto-Jahresmietwert von 100.000 EUR. Wird dieser Mietwert überschritten, ist für den übersteigenden Teil separat Versicherungsschutz zu vereinbaren;

	2.1.2 aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Nutzflächen an Dritte, soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht.
	2.1.3 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude oder Räumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht
	1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bau-, Reparatur- und Abbrucharbeiten für eigene Bauvorhaben.
	2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;
	3 der Insolvenz- und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft;


	2.2 Kraftfahrzeuge einschließlich Arbeitsmaschinen
	1 Kraftfahrzeugen, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit.
	2 Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,
	3 nicht selbstfahrenden Geräten und Maschinen, landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten aller Art);
	4 Zugmaschinen und Raupenschleppern bis 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,
	5 Maschinen als stationäre Kraftquellen,
	6 selbstfahrende Arbeitsmaschinen (Mähdrescher, Motorsägen, Universalgeräte und sonstige Arbeitsmaschinen) sowie Stapler (auch Teleskoplader, Radlader, Hoftracs) bis 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;
	7 Kraftfahrzeug-Anhänger.

	2.3 Anschlussgleise
	2.4 Tiere
	2.4.1 aus dem Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren (auch Zugtieren, Gnadenbrotpferden sowie Gehegewild z. B. Dam-, Rot- und Schwarzwild) im versicherten Betrieb und zu Lohnfuhren sowie von Zugtieren für private Kutsch-, Schlitten- und Planwagenf...
	2.4.2 Mitversichert ist die Haltung von zehn Reitpferden (nicht jedoch Deckhengsten) für eigene Zwecke, soweit laut Versicherungsschein/Nachtrag keine höhere Anzahl ausgewiesen ist.
	2.4.3 Halten, Hüten und Verwenden von Hunden. Mitversichert ist die Haltung von drei Hüte-/Herdenschutzhunden, soweit laut Versicherungsschein/Nachtrag keine höhere Anzahl ausgewiesen ist.
	2.4.4 dem Halten, Hüten und Verwenden von Zuchttieren einschließlich zwei Deckhengsten zum Belegen fremder Tiere, soweit laut Versicherungsschein/Nachtrag keine höhere Anzahl ausgewiesen ist.
	2.4.5 dem unentgeltlichen Verleih sowie aus Reitbeteiligung.
	2.4.6 Verleih und Vermietung von Reittieren an fremde Reittiernutzer einschließlich der Zurverfügungstellung zu Vereinszwecken und/oder Veranstaltungen sowie zur Nutzung für Reitunterricht - teilweise abweichend von 1.29.1, 19 und 20.
	2.4.7 Hüten von Pensionspferden - teilweise abweichend von 1.29.1, 21.
	2.4.8 Hüten von Pensionstieren, ausgenommen Pferde, laut Risikobeschreibung - teilweise abweichend von 1.29.1, 21.
	2.4.9 (nachstehende Erweiterung gilt nur bei Mitversicherung von Traber bzw. Galopper bei Gestüten und Reitsportbetrieben)
	2.4.10 Schäden an fremden Pferden und Sulkys - abweichend von 7.6, 7.7 und 7.10 b. AHB und 1.29.1, 24.
	2.4.11 aus Halten, Hüten und Verwenden von Zugtieren zur entgeltlichen Personenbeförderung mit Kutschen/Schlitten/Planwagen.

	2.5 Waffen
	2.6 Gastronomie/Beherbergung
	1 dem Betrieb einer Schankwirtschaft, Hecken- oder ähnlichen Wirtschaft;
	2 der Vermietung von Zimmern und Ferienwohnungen an Feriengäste (Ferien auf dem Bauernhof, auch sogenannte Heuhotels) und aus der Abgabe von Ferienwohnungen und Stellplätzen für Zelte, Wohnwagen/ Wohnmobile sowie Boote bis höchstens 25 Betten/Stellplä...
	3 aus der Abgabe von Speisen und Getränken an Feriengäste und deren Besucher sowie der Vermietung oder dem Verleih von Fahrrädern an Feriengäste und deren Besucher.
	4 Verwahrungsrisiken siehe 2.19 und 2.20.

	2.7 Lohnmaschinenbetrieb
	2.8 Energieerzeugung
	1 aus dem Betrieb von stationären Kraftquellen (auch Trafostationen), die im versicherten Betrieb Verwendung finden. Mitversichert ist auch die gelegentliche, nicht ständige Abgabe von Energie an Dritte;
	2 aus dem Betrieb von Solarthermieanlagen, von Fotovoltaikanlagen bis 500 kWp je Anlage und Windkraftanlagen auf dem versicherten landwirtschaftlichen Betriebsgrundstück zur Eigenversorgung oder zur Einspeisung von Elektrizität in das Netz des örtlich...

	2.9 Teilnahme an Ausstellungen und Messen
	1 Mitversichert ist/sind
	a. die Präsentation/Vorführung von Waren,
	b. die Organisation und Durchführung von branchenüblichen Werbeveranstaltungen (z. B. Hoffesten - nicht jedoch von Veranstaltungen mit Verwendung von Kraft-, Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeugen, aus Massenstarts von Luftballons, Reitveranstaltungen,...
	c. die persönliche gesetzliche Haftpflicht der vom Versicherungsnehmer mit der Durchführung (Leitung, Überwachung und dergleichen) beauftragten Personen in dieser Eigenschaft
	d. Vor- und Nacharbeiten bis zu jeweils drei Tagen;
	e. die Teilnahme an Veranstaltungen laut der jeweiligen Zuchtbuch- (ZBO) und Leistungsprüfungsordnung sowie an Turnieren.

	2  Nicht versichert ist/sind
	a. die persönliche Haftpflicht von selbständigen Unternehmen und sonstigen betriebsfremden Personen
	b. Haftpflichtansprüche wegen Schäden an verwendeten oder zur Aufbewahrung abgegebenen Sachen (auch Tieren);


	2.10 Weitere Betriebsrisiken
	1 Sicherheitseinrichtungen (z. B. Werksfeuerwehr, auch bei Hilfeleistungen und Übungen außerhalb der Betriebsgrundstücke) sowie aus Sozial- und Sanitätseinrichtungen für Betriebsangehörige mit gelegentlicher Benutzung durch Betriebsfremde;
	2 Betriebssportgemeinschaften und Betriebsveranstaltungen. Mitversichert ist insoweit auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebssportgemeinschaft sowie der Betriebsangehörigen aus der Betätigung in oder der Teilnahme an diesen, soweit n...
	3 Baumfällen im eigenen Betrieb;
	4 direktem Verkauf von eigenen und fremden landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen des landwirtschaftlichen Betriebs (auch in Hofläden, auf Wochenmärkten und mit Verkaufsautomaten) sowie das Abernten von Produkten durch Endverbraucher;
	5 einer kleinen, ländlichen Brennerei/Brauerei im Nebenerwerb - auch unter Zulieferung/Zukauf fremder Rohstoffe - sowie dem Handel mit den so hergestellten Endprodukten;
	6 Tätigkeit als Auftraggeber und Auftragnehmer von Arbeiten sowie aus dem Verleihen und Entleihen von Maschinen im Rahmen eines landwirtschaftlichen Maschinenringes, dem der Versicherungsnehmer als Mitglied angehört;
	7 Besitz - nicht jedoch dem Betrieb - von Steinbrüchen, Kies- und Sandgruben.
	8 Besitz und Verwendung von Kutschen, Schlitten und Planwagen, nicht jedoch für entgeltliche Personenbeförderung;
	9 Reklameeinrichtungen, zum Beispiel Transparenten, Reklametafeln, Leuchtröhren;
	10  gelegentlicher Abgabe von Mineralölen an Dritte zur Betankung von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen auf dem versicherten Betriebsgrundstück;
	11  sonstigen Nebenbetrieben, die für den versicherten Betrieb typisch sind, der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft zugeteilt sind, und für die keine Gewerbeanmeldung erforderlich ist und deren Umsatzanteil wirtschaftlich untergeordnet ist;
	12 Flurschäden;
	13 der Durchführung von gewerblichen Kutschfahrten.

	2.11 Belegschafts- und Besucherhabe
	2.12 Schlüsselrisiko
	2.13 Mietsachschäden
	2.13.1 Mietsachschäden anlässlich von Geschäftsreisen
	2.13.2 Mietsachschäden an Gebäuden/Räumen durch Feuer, Explosion, Leitungs- und Abwasser
	2.13.3 Sonstige Mietsachschäden an Immobilien
	2.13.4 Mietsachschäden an Pferdeboxen
	2.13.5 Mietsachschäden an Tiertransportanhängern und Tiertransportern
	2.13.6 Ausgeschlossen sind Ansprüche
	1 wegen
	2 von

	2.13.7 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflichtversicherung.
	2.13.8 Für die nachfolgenden Schäden richtet sich der Versicherungsschutz ausschließlich nach den dort jeweils aufgeführten Ziffern:

	2.14 Bearbeitungsschäden
	2.15 Gewahrsamschäden
	2.15.1 Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit diese Schäden nicht durch eine anderweitige Versicherung des Versicherungsnehmers gedeckt sind.
	2.15.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens einen Monat, zum Gebrauch im eigenen land-/forstwirtschaftlichen Betrieb oder im Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder des überbetri...
	2.15.3 Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versicherungsschutz für Schäden an den benutzten fremden Zugmaschinen, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Staplern (auch Teleskoplader, Radlader, Hoftracs, Quads) und mit Kraftfahrzeugen aller Art ve...
	2.15.4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche wegen Schäden
	1 am Inventar gepachteter Betriebe,
	2 an in Weide genommenen Tieren,
	3 an fremden Tieren anlässlich der Beförderung mit Kraftfahrzeugen aller Art,
	4 an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungsnehmers stehen, bezogen auf den Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers.

	2.15.5 Eingeschlossen sind Vermögensschäden wegen
	2.15.6 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflichtversicherung.
	2.15.7 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung für Gewahrsamschäden, ausgenommen Abhandenkommen von Sachen (auch Tieren) siehe Leistungsübersicht
	2.15.8 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung für Abhandenkommen von Sachen (auch Tieren) siehe Leistungsübersicht.

	2.16 Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden
	2.17 Reiten von Pensionspferden sowie Obhuts- und Bearbeitungsschäden
	2.18 Obhuts- und Bearbeitungsschäden an Pensionstieren, ausgenommen Pferde
	2.19 Verwahrungsrisiko für übergebene Sachen von nicht beherbergten Gästen
	1 Eingeschlossen ist in Ergänzung von 2 b. AHB sowie abweichend von 7.6 und 7.10 b. AHB die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen der von Restaurationsgästen Gästen zur Aufbewahrung übergebenen Sachen ...
	2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen von
	3 Der Versicherungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen der Sachen von beherbergten Gästen richtet sich ausschließlich nach 2.20.
	4 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflichtversicherung.

	2.20 Verwahrungsrisiko für eingebrachte Sachen von beherbergten Gästen
	1 Eingeschlossen ist in Ergänzung von 2 b. AHB sowie abweichend von 7.6 und 7.10 b. AHB die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen eingebrachten Sachen und alle sich dara...
	2 Wenn der Schaden durch ein Verschulden des Versicherungsnehmers verursacht wird, erhöht sich die vereinbarte Ersatzleistung je Versicherungsfall auf das 10-fache. Das 10-fache dieses Wertes stellt die Höchstersatzleistung für alle derartigen Versich...
	3 Ersatzleistung bei Schadenfällen an zur Aufbewahrung übergebenen Sachen und solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht abgelehnt wurde, siehe Leistungsübersicht
	4 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung, Vernichtung, Verwechslung oder Abhandenkommen von
	5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, für die der Versicherungsnehmer über eine Sachversicherung Versicherungsschutz erlangen könnte.
	6 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflichtversicherung.

	2.21 Obhutsschäden an eingestellten Sachen (Stellplatzabgabe)
	2.22 Beschädigungsrisiko beim Zubringen oder Abholen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern
	2.23 Schäden an Pflanzen und Kulturen Dritter
	2.24 Gebrauch fremder Fahrzeuge
	a.  den Versicherungsnehmer gerichtet sind und das Fahrzeug nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen und auch nicht Eigentum des Versicherungsnehmers ist oder von ihm geleast wurde;
	b. mitversicherte Personen gerichtet sind und das Fahrzeug weder auf den Versicherungsnehmer noch auf die in Anspruch genommene Person zugelassen und auch nicht Eigentum des Versicherungsnehmers oder dieser mitversicherten Person ist oder von ihnen ge...

	2.25 Monorackbahnen
	2.26 Aufwendungen bei Ausbruch von Tieren
	2.27 Obhuts- und Bearbeitungsschäden anläßlich Lohnarbeiten
	2.27.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6, 7.7 und 7.10 b. AHB sowie teilweise abweichend von 1.2 AHB und 7.8 AHB - die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden
	1 an Sachen Dritter, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung befinden, befunden haben oder die von ihm zu sonstigen Zwecken (z. B. Reparatur, Wartung, Pflege) übernommen wurden.
	2 an Feld- und Erntegut sowie an Tieren, die Gegenstand eines landwirtschaftlichen Lohnauftrags sind.

	2.27.2 Nicht versichert sind Ansprüche
	1 auf Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
	2 wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchführen zu können;
	3 wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs;
	4 auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung;
	5 auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
	6 wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.
	7 wegen weiterer Folgeschäden (z. B. Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall oder entgangener Gewinn);
	8 wegen Schäden an Pensionstieren.


	2.28 Reitlehrer/Bereiter
	2.29 Obhutsschäden an Reitsätteln
	2.30 Feuerwehreinsätze infolge Betriebsstoffverlusts bei Kraftfahrzeugen

	3  Produkthaftpflichtrisiko
	3.1  Versicherungsschutz
	3.2  Versichertes Risiko
	3.3 Versicherungsfall
	1 Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrags eingetretene Schadenereignis laut 1.1 AHB.
	2 Der Versicherungsfall tritt ein bei:
	a. 3.4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung der Erzeugnisse;
	b. 3.4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder -verarbeitung der Erzeugnisse;
	c. 3.4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder Auftragens der Erzeugnisse;
	d. 3.4.5, 2 a. e. im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder Verarbeitung der in 3.4.5 genannten Sachen;
	e. 3.4.5, 2 f. in den für 3.4.2 3.4.4 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die Regelung laut 3.4.5, 2 f. in Zusammenhang steht;
	f. 3.4.6 in den für 3.4.2 3.4.5 vorgenannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Ziffern die Überprüfung in Zusammenhang steht.


	3.4 Erweiterungen des Versicherungsschutzes
	3.4.1 Personen- oder Sachschäden wegen Sachmängeln infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
	3.4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden
	1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in 3.4.2, 2. genannten Vermögensschäden - im Sinne von 2 a) AHB und in teilweiser Abänderung von 1.3.13 a. - infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, die durch ein...
	2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
	a. der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach 3.1 oder 3.4.1 besteht;
	b. anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des Entgelts für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers;
	c. Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber 3.9.2, 8.). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für ...
	d. weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinns), weil die Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber 3.9.2, 8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem ...
	e. der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus der Mangelhaftigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen eines darüber hinaus gehenden Schadens durch den Produktionsausfall si...


	3.4.3 Weiterver- oder bearbeitungsschäden
	1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in 3.4.3, 2. genannten Vermögensschäden - im Sinne von 2 a. AHB und in teilweiser Abänderung von 1.22 a. - infolge Weiterverarbeitung oder -bearbeitung mangelhaft hergestellter...
	2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
	a. Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgelts für die mangelhaften Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern die verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich sind;
	b. Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder - bearbeiteten Erzeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber 3.9.2, 8.). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verh...
	c. weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die weiterverarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber 3.9.2, 8.). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnacht...


	3.4.4 Aus- und Einbaukosten
	1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadensersatzansprüche Dritter wegen der in 3.4.4, 2. Und 3.4.4, 3 genannten Vermögensschäden - im Sinne von 2 a. AHB und in teilweiser Abänderung von 1.22 a. - infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Dritter, d...
	2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
	a. Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen), d. h. Kosten für das Ausbauen, Abnehmen, Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftragen mangelfreier Er...
	b. Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kosten für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer...

	3 Ausschließlich für die in 3.4.4, 2. genannten Kosten besteht in Erweiterung von 3.4.4, 1. – und insoweit auch abweichend von 1.1 und 1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur...
	4 Nimmt der Versicherungsnehmer aus Gründen der Schadenminderung den Austausch selbst vor, ohne dass der Ersteinbau zu seinem Leistungsumfang gehörte, werden entsprechende Eigenkosten im Interesse wirtschaftlicher Schadenregulierung wie Aufwendungen D...
	5 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn
	a. der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine Rechnung oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, ...
	b. sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen laut 3.4.4, 1, und 3.4.4, 3. auf Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-, Schienen-, oder Wasserfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Versicherungsnehmer oder...
	c. es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Rückruf von Produkten laut 3.9.2, 8. handelt.

	6 Kann der Mangel des Gesamtprodukts durch verschiedene der in 3.4.4, 2. und 3. genannten Maßnahmen beseitigt werden, besteht Versicherungsschutz nur in Höhe der günstigsten versicherten Kosten.

	3.4.5 Schäden durch mangelhafte Maschinen, Maschinenteile und Formen
	1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in 3.4.5, 2. genannten Vermögensschäden - im Sinne von 2 a. AHB und in teilweiser Abänderung von 1.22 a. - infolge Mangelhaftigkeit von Produkten, die durch vom Versicherungsne...
	2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen
	a. der Beschädigung oder Vernichtung der mittels der Maschine hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte, soweit hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach 3.1 oder 3.4.1 besteht;
	b. anderer für die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte nutzlos aufgewendeter Kosten;
	c. Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare Nachbearbeitung der mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte oder für eine andere Schadenbeseitigung;
	d. weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert werden konnten;
	e. der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstandenen Kosten infolge eines sich aus Mängeln der hergestellten, be- oder verarbeitenden Produkte ergebenden Produktionsausfalles. Ansprüche wegen eines darüber hinausgehenden Schadens durc...
	f. weiterer Vermögensnachteile, weil die mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers mangelhaft hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte mit anderen Produkten verbunden, vermischt, verarbeitet (siehe 3.4.2) oder weiterverarbeitet oder bearbei...


	3.4.6 Prüf- und Sortierkosten
	1 Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter wegen der in 3.4.6, 2. und 3. genannten Vermögensschäden infolge der Überprüfung von Produkten der Dritten auf Mängel, wenn die Mangelhaftigkeit einzelner Produkte bereits festgestellt w...
	2 Versichert sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht. Zur Überprüfung gehört auch ein notwendiges Vorsortieren zu überprüfender und Aussortieren von überprüften Produkten sowie das infolg...
	3 Ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht zuzüglich der nach 3.4.2 ff. versicherten Kosten auf Basis der festgestellten oder nach objektiven Tatsachen anzunehmenden Fehlerquote höher sind, als die nach 3...
	4 Ausschließlich für die in 3.4.6, 2. und 3. genannten Kosten besteht in Erweiterung von 3.4.6, 1. - und insoweit abweichend von 1.1 und 1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder z...
	5 Auf 3.9.2, 8 wird hingewiesen.


	3.5 Verlängerung der Verjährungsfrist
	3.6 Bearbeitungsfolgeschäden
	3.7 Mangelnebenkosten
	3.8 Schäden durch gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
	3.9 Risikoabgrenzungen
	3.9.1 Nachstehende Risikobegrenzungen finden nur bei Vereinbarung der erweiterten Produkthaftpflicht laut 3.4.2 bis 3.4.6 Anwendung.
	1 Ansprüche, soweit diese nicht in 3.4.2 ff. ausdrücklich mitversichert sind
	2 im Rahmen der Versicherung laut 3.4.2 ff. Ansprüche wegen Folgeschäden (z. B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall), soweit diese nicht laut 3.4.2 ff. ausdrücklich mitversichert sind.

	3.9.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind
	1 Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Rahmen von 3.4 versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrübergang handelt, ...
	2 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeigefüh...
	3 Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausreichend erprobt waren.
	4 Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schäden aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten, Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wett...
	5 Ansprüche wegen Schäden laut 7.8 AHB;
	6 Ansprüche aus
	7 Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von 2 a. AHB, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, gelte...
	8 Ansprüche wegen Kosten laut 3.4.2, 2 c., 3.4.3, 2 b., 3.4.4, 3.4.6 sowie Ansprüche wegen Beseitigungs- bzw. Vernichtungskosten im Rahmen von 3.4.2, 2 d. und 3.4.3, 2 c., die im Zusammenhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden. ...
	9 Ansprüche wegen Vermögensschäden laut 3.4.2. ff. im Zusammenhang mit Herstellung und Handel von Tabak und/oder Tabakprodukten.


	3.10 Zeitliche Begrenzung
	1 Der Versicherungsschutz laut 3.4.2 ff. umfasst die Folgen aller Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später als drei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrags gemeldet werden. Unberührt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten....
	2 Versicherungsschutz besteht auch für Ansprüche wegen Schäden durch gelieferte Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor Beginn des Vertrags ausgeliefert wurde, soweit der Versicherungsnehmer die Mangelhaftigkeit der Erzeugnisse bei Abschluss des...
	3 Kein Versicherungsschutz besteht wegen Schäden durch Erzeugnisse, die vor Inkrafttreten des Versicherungsvertrags vom Versicherungsnach USA/US-Territorien oder Kanada ausgeliefert wurden.

	3.11 Serienschäden
	1 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrags eintretende Versicherungsfälle
	2 Unter den Versicherungsschutz fallen auch nach Vertragsbeginn eingetretene Einzelschäden solcher Serien, deren erster Einzelschaden vor Vertragsbeginn eingetreten ist, wenn die weiteren, nach Vertragsbeginn eingetretenen Einzelschäden einer Schadens...
	3 6.3 AHB wird gestrichen.
	4  In Erweiterung von 1.1 AHB besteht auch Versicherungsschutz für Einzelschäden, die nach Beendigung des Versicherungsvertrags eintreten und zu einem Serienschaden gehören, der als während der Vertragsdauer eingetreten gilt, wenn der Vertrag durch Kü...

	3.12 Rückwärtsdeckung
	1 Der Versicherungsschutz bezieht sich nur auf Versicherungsfälle, die dem Versicherungsnehmer bei Beginn dieses Vertrages nicht bekannt waren noch bekannt sein mussten.
	2 Versicherungsschutz wird entsprechend dem Versicherungsumfang des Vorvertrags gewährt. Geht der Versicherungsumfang des Vorvertrags über den des vorliegenden Vertrags hinaus, wird der Versicherungsschutz entsprechend dem Versicherungsumfang des vorl...
	3 Für derartige Versicherungsfälle findet die Selbstbeteiligung des Vorvertrags, mindestens jedoch die Selbstbeteiligung laut der Leistungsübersicht zu 3.10 Anwendung.
	4 Es gilt die Ersatzleistung für Schäden laut 3.4.2 ff. nach Leistungsübersicht.
	5 Für alle derartigen Versicherungsfälle gilt unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt das erste Versicherungsjahr des vorliegenden Vertrags als Eintrittsjahr.
	6 Die Kopie der Police des unmittelbaren Vorversicherers gilt als Bestandteil dieses Vertrags.

	3.13 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung
	3.14 Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos/neue Risiken
	1 Der Versicherungsnehmer hat
	2 Kommt der Versicherungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht nach, so erhöhen sich die in der Leistungsbeschreibung genannten Selbstbeteiligungen in Schadensfällen, die mit solchen Erhöhungen oder Erweiterungen oder mit neu entstandenen Risiken im Zusa...


	4  Ersatzansprüche wegen Diskriminierung (AGG)
	4.1  Versicherungsumfang
	4.1.1  Gegenstand der Versicherung
	1 Versicherte Tätigkeit
	2 Versicherte
	a. den Versicherungsnehmer oder die Versicherungsnehmerin (nachfolgend "der Versicherungsnehmer");
	b. Tochterunternehmen des Versicherungsnehmers. Den Tochterunternehmen gleichgestellt sind auf besonderen Antrag in den Vertrag einbezogene selbständige Unternehmen. Tochterunternehmen sind Unternehmen, bei denen dem Versicherungsnehmer die Leitung od...
	c. sämtliche ehemaligen und gegenwärtigen (auch zukünftigen) Mitglieder der geschäftsführenden Organe (Vorstand, Geschäftsführer, etc.) und der Kontrollorgane (Aufsichtsrat, Beirat, Verwaltungsrat, etc.) des Versicherungsnehmers oder der mitversichert...
	d. sämtliche ehemaligen, gegenwärtigen (auch zukünftigen) Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten (Tochter-)Unternehmen
	e. die in den Betrieb eingegliederten Arbeitnehmer/Mitarbeiter fremder Unternehmen (z. B. Leiharbeitskräfte oder Zeitarbeitskräfte).


	4.1.2  Versicherungsfall
	4.1.3 Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes
	1 Anspruchserhebung (claims made)
	2 Nachmeldefrist für Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung
	3 Vertragsaufhebung/Kündigung
	a. Kündigung nach Versicherungsfall
	b. Im Falle freiwilliger Liquidation, einer Fusion oder Neubeherrschung erlischt der Versicherungsschutz mit Abschluss der Liquidation oder mit Beginn des neuen Beherrschungsverhältnisses automatisch.


	4.1.4  Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes
	1 Leistungen des Versicherers
	2 Serienschäden
	3 Selbstbeteiligung/Ersatzleistung
	4 Währungsklausel, Leistung bei Auslandsrisiken

	4.1.5  Örtlicher Geltungsbereich
	1 die vor dem Gericht eines Landes geltend gemacht werden, in welchem Common Law gilt;
	2 infolge der Verletzung des Rechtes eines Landes, in welchem Common Law gilt;
	3 in Zusammenhang mit einer in einem Common-Law-Land vorgenommenen Tätigkeit.

	4.1.6  Ausschlüsse
	1 wegen vorsätzlicher Schadenverursachung oder durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung gegen den Handelnden selbst.
	2 im Zusammenhang mit der Verletzung oder Geltendmachung kollektiven Arbeitsrechts, namentlich des Betriebsverfassungsgesetzes oder vergleichbarer ausländischer Rechtsvorschriften sowie im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen. Unberührt bleiben Ansp...
	3 die auf Erfüllung/Zahlung von Vertragsstrafen, Bußen oder Geldstrafen, Steuern oder sonstigen öffentlichen Abgaben sowie Entschädigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive oder exemplary damages) gerichtet sind;
	4 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt.

	4.1.7  Anderweitige Versicherungen
	4.1.8  Zurechnung
	4.1.9  Versicherung für fremde Rechnung/Abtretung des Versicherungsanspruches
	1 Anspruchsberechtigte
	2 Abtretungsverbot, Übergang von Ersatzansprüchen
	3 Rückgriffsansprüche
	4 Verzichtswirkung
	5 Änderung der Beitragsbemessungsgrundlage/Beitragsregulierung

	4.1.10  Verhalten im Versicherungsfall und sonstige Obliegenheiten
	1 Anzeige des Versicherungsfalls
	a. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich (8 AT) anzuzeigen.
	b. Zur Wahrung der Fristen genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige.
	c. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

	2 Weitere Behandlung des Versicherungsfalls
	a. Der Versicherer gilt, auch außergerichtlich, als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihm zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen der Versicherten abzugeben.
	b. Wenn der Versicherte den Rechtsanwalt nicht in Abstimmung mit dem Versicherer bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des Versicherten beauftragt, wenn dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts notw...
	c. Macht der Versicherte den Versicherungsanspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des Versicherungsfalls zu unterrichten sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung zu...
	d. Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Versicherungsfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherte Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen bevor der Versicherer den Umfang des Versicherungsschutzes bestät...
	e. Die Versicherten sind verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers nach Möglichkeit für die Abwendung oder Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Versicherungsfalls dient, sofern ihnen dabei nich...
	f. Den aus Anlass eines Versicherungsfalls erforderlichen Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu führen.
	g. Ansprüche der Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte dem Versicherer aus...

	3 Erledigung des Versicherungsfalls


	4.2 Abwehr- und Kostenschutz
	4.2.1  Umfang des Abwehr- und Kostenschutzes
	1 Kosten
	2 Strafrechtsschutz

	4.2.2 Leistungsumfang
	1 Kostenregelung
	2 Rechtsanwaltskosten des Versicherten
	a. Außergerichtlich
	b. Gerichtlich

	3 Reisekosten der versicherten Person im Ausland

	4.2.3  Zeitpunkt der Kostenübernahme
	4.2.4  Ausschlüsse
	1 die aufgrund einer einverständlichen Erledigung (z. B. Vergleich) entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des von dem Versicherten angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abweichende Koste...
	2 die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;
	3 aufgrund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die später als fünf 5 Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;
	4 einer negativen Feststellungsklage, eines Streitbeitritts oder einer Streitverkündung des Versicherten, es sei denn, dass der Versicherer sich zu deren Übernahme schriftlich bereit erklärt hat.



	5  AKB-Zusatzdeckung
	5.1 Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung zur AKB-Zusatzdeckung die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers aus dem Halten und Gebrauch von nicht zugelassenen Stapler...
	5.2 Abgrenzung zur Betriebshaftpflichtversicherung

	6  Umweltversicherung
	6.1 Gemeinsamer Teil zur Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung
	6.1.1 Erweiterungen des Versicherungsschutzes
	1 Mitversicherte Anlagen/Risiken
	a. aus Sickersäften, Silos sowie aus der Lagerung von Jauche, Gülle sowie von Gärresten aus Biogasanlagen, wenn das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 5.000.000 Liter nicht übersteigt, sofern die Lagerung in Anlagen auf dem Betriebsgrunds...
	b. aus der Lagerung von festem Stalldung, sofern diese in Dungstätten auf dem Betriebsgrundstück erfolgt;
	c. aus der Lagerung von Mineralölen (auch Biodiesel, Rapsöl und Metylester) auf dem Betriebsgrundstück, sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 20.000 Liter nicht übersteigt und diese überwiegend für den versicherten land- und forst...
	d. aus der Lagerung von Altöl auf dem Betriebsgrundstück, sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 1.000 Liter nicht übersteigt;
	e. aus Eigentum, Besitz und Betrieb von Anlagen zur Lagerung von brennbarem Gas (Propan, Butan) auf dem Betriebsgrundstück, sofern das Fassungsvermögen der vorhandenen Einzelbehälter/Gesamtlager unter drei Tonnen beträgt und diese überwiegend für den ...
	f. aus der Lagerung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln, soweit diese im Zusammenhang mit dem versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb steht und die Anlage nicht nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder Anze...
	g. aus der Lagerung von Düngemitteln auf dem Betriebsgrundstück, sofern die Gesamtmenge 25.000 Liter bei flüssigen Düngemitteln (z. B. AHL) nicht übersteigt und diese für den versicherten land- und forstwirtschaftlichen Betrieb bestimmt sind;
	h. aus dem Lagern von festen Düngemitteln in unbegrenzter Menge in Scheunen oder ähnlichen Gebäuden und/oder auf nicht zulassungspflichtigen Anhängern, die sich in Scheunen oder ähnlichen Gebäuden befinden;
	i. aus der Lagerung sonstiger umweltgefährdender Stoffe in Behältnissen bis 250 l/kg Fassungsvermögen (Kleingebinde), soweit das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde von 3.000 l/kg nicht übersteigt. Überschreiten die Kleingebinde nach A...
	j. aus Betriebsmitteln in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen und selbst fahrenden Arbeitsmaschinen, sofern diese vom Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebshaftpflicht erfasst sind, insoweit abweichend von 6.2.7,16...
	k. aus Betriebsmitteln in geschlossenen Systemen (z. B. bei Maschinen und Einrichtungen);
	l. aus umweltgefährdenden Stoffen - keine Betriebsmittel - in landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten (z. B. Feldspritzen, Pumpwagen), soweit es sich um plötzlich und unfallartig eintretende Schadenursachen handelt (siehe jedoch 6.2.7, 16. und 6.3....
	m. aus dem erlaubten Verbrennen von Unkraut und Ernterückständen;
	n. aus dem genehmigten Betrieb einer Kleinkläranlage zur Behandlung ausschließlich im versicherten Betrieb anfallender häuslicher Abwässer;
	o. aus der Unterhaltung von Fett-, Benzin-, Öl- und Koaleszenzabscheidern.
	p. aus Masttierhaltung, wenn nachfolgende Mengenschwellen pro Anlage nicht überschritten sind:

	2 Zusätzlich mitversicherte Risiken in der Umwelthaftpflichtversicherung
	3 Zusätzlich mitversicherte Risiken in der Umweltschadensversicherung
	a. die Verwendung von Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel, sofern der Umweltschaden auf die Verwendung fehlerhafter Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel Dritter zurückz...
	b. die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Substraten für und Gärresten aus Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Dün-gemitteln, soweit diese Stoffe

	4 Sonstige WHG-Anlagen
	5 Umweltanlagen nach dem Umwelthaftpflichtgesetz/Anhang 1
	6 Sonstige deklarierungspflichtige Anlage
	7 Sonstiges Abwasseranlagen und Einwirkungsrisiko
	8 Umweltanlagen nach dem Umwelthaftpflichtgesetz/Anhang 2


	6.2 Umwelthaftpflichtversicherung
	6.2.1 Gegenstand der Versicherung
	1 Eingeschlossen sind - abweichend von 7.10 b. AHB - im Rahmen und Umfang des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwirkung n...
	2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingel...
	3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

	6.2.2 Risikobegrenzungen
	1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHGAnlagen);
	2 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1);
	3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);
	4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den V...
	5 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHGAnlagen/ Pflichtversicherung).

	6.2.3 Umweltregressrisiko
	6.2.4 Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung
	1 Für Risiken laut 6.2.2, 1. (WHG-Anlagen), 6.2.2, 3. (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen) und 6.2.2, 4. (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko), die dem Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, finden die Bestimmungen...
	2 Keine Anwendung finden die Bestimmungen des 3.3 und des 4 AHB - Vorsorgeversicherung - für die Anlagen laut 6.2.2, 2. (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1. und 6.2.2, 5. (UmweltHG-Anlagen/Anhang 2. Der Versicherungsschutz für solche neuen Risiken bedarf insow...

	6.2.5 Versicherungsfall
	6.2.6 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
	1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
	2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von 6.2.6, 1. werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Beh...
	3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet
	a. dem Versicherer die Feststellungen einer derartigen Störung des Betriebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeign...
	b. sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

	4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.2.6, 3. genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen laut 6.2.6 vereinbarten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
	5 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht.
	6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von 6.2.6, 1. decken - zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sache...

	6.2.7 Nicht versicherte Tatbestände
	1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewä...
	2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen.
	3 Ansprüche wegen Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind;
	4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können;
	5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren;
	6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen, insbesondere Deponien und Kompostierungsanlagen;
	7 Ansprüche wegen Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Abfälle oder sonstige Stoffe
	8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entstehen. Das gilt nicht für das Verbrennen von Ernte- und Unkrautrückständen durch den Versicherungsnehmer;
	9 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).
	10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichtete behördliche Anordnungen oder Verfügungen, die...
	11 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrau...
	12 Ansprüche wegen Schäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnik-Gesetzes (GenTG) beruhen;
	13 Ansprüche
	14 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens;
	15 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für...
	16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen.
	17 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder...
	18 Ansprüche wegen Sachschäden aus Anlass von Sprengungen oder Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit diese entstehen
	19 Ansprüche aus der Lagerung und Verwendung von halogenierten und teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen (z. B. CKW, FCKW und PCB), es sei denn, der Versicherungsschutz wurde hierfür ausdrücklich vereinbart;
	20 Ansprüche wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsor...
	21 Ansprüche wegen Personenschäden durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, verarbeitete oder in Verkehr gebrachte Produkte, die ganz oder teilweise humanbiologisches Material bzw. Auszüge desselben enthalten (z. B. Blut, Plasma, Sera, Plasmaprotei...
	22 Ansprüche wegen Personenschäden, die in unmittelbarem Zusammenhang stehen mit Tabak und/oder Tabakprodukten einschließlich Zubehör, Bestandteilen, Hilfsstoffen und/oder Komponenten für Tabak und/oder Tabakprodukten; dies gilt auch, soweit es sich u...
	23 Ansprüche wegen Schäden durch elektromagnetische Felder;
	24 Ansprüche aus Besitz und/oder Betrieb von Öl-, Gas- oder Brennstofffernleitungen (sog. Pipelines);
	25 Ansprüche aus Besitz und/oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und nicht selbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb;
	26 Ansprüche aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;
	27 Ansprüche wegen Vermögensschäden aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zu...

	6.2.8 Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung/Kumulklausel
	1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
	2 Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht.
	3 Beruhen mehrere Versicherungsfälle

	6.2.9 Nachhaftung
	1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach oder laut 6...
	2 Die Regelung von 6.2.9, 1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt.

	6.2.10 Versicherungsfälle im Ausland
	1 Eingeschlossen sind im Umfang von 6.2.1.1 - abweichend von 7.9 AHB - auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,
	a. die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im Sinne von 6.2.3 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne von 6.2.3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
	b. aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Körungen (Anerkennungsverfahren), Auktionen, Kongressen, Messen und Märkten;

	2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Versicherungsfälle
	a. durch mitversicherte Tiere anlässlich des grenzüberschreitenden Ausreitens, Ausführens oder des Ausreißens dieser Tiere;
	b. im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Acker- und Weideland, wenn diese Flächen im Inland beginnen;
	c. aus Anlass einer vorübergehenden Tätigkeit im Rahmen des versicherten Risikos (auch Teilnahme an Turnieren und sonstigen Veranstaltungen) bis zu einem Jahr im europäischen Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Hüter von mi...
	d. die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung (nicht Arbeiten im Sinne von 6.2.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland, ausgenommen in USA/US-Territorien oder Kanada, erfolgen;
	e. die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von 6.2.3 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland, ausgenommen USA/US-Territorien oder Kanada, bestimmt waren;
	f. die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von 6.2.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland, ausgenommen in USA/US-Territorien oder Kanada, erfolgen.

	3 Ausgeschlossen sind Ansprüche
	a. aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
	b. auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;
	c. nach den Artikeln 1792 ff und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;
	d. nach dem französischen Fautes Inexcusables oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

	4 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als L...
	5 Bei Versicherungsfällen in USA/US-Territorien oder Kanada oder bei vor Gerichten in den USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemachten Ansprüchen gelten zusätzlich folgende Bestimmungen:
	a. Kein Versicherungsschutz besteht für
	b. Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht

	6 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei...

	6.2.11 Inländische Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten
	1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche
	a. auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;
	b. nach den Artikeln 1792 ff. des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;
	c. die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden wegen Schäden durch oder im Zusammenhang mit Schimmelpilzbefall in oder an Gebäuden und Gebäudebestandteilen einschließlich deren Inhalt sowie alle Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang...
	d. wegen Personenschäden, die in USA/US-Territorien oder Kanada im Zusammenhang mit der Herstellung, Verarbeitung und/oder dem Vertrieb von Latex (Naturlatex/Naturgummilatex) geltend gemacht werden.

	2 Abweichend von § 3 III 4 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen und Gerichtskosten a...
	3 Selbstbeteiligung bei Versicherungsfällen, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada oder nach dem Recht dieser Staaten geltend gemacht werden, siehe Leistungsübersicht
	4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR.

	6.2.12 Rückwärtsdeckung

	6.3 Umweltschadensversicherung
	6.3.1 Gegenstand der Versicherung
	1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers laut Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine
	a. Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,
	b. Schädigung der Gewässer,
	c. Schädigung des Bodens.

	2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht dar...
	3 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten:
	a. Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter die 6.3.2, 1. bis 6.3.2, 5. oder 6.3.1, 3 b. und c. fallen,
	b. Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von 6.3.1, 1 c. umfasst sind, nach Inverkehrbringen,
	c. Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen laut 6.3.2, 1. bis 6.3.2, 5. oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen...

	4 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht
	a. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebs oder eines Teils desselben angestellt hat, sowie der angestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (laut Arb...
	b. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (einschl. Praktikanten, Hospitanten) und durch Vertrag in den Betrieb des Versicherungsnehmers eingegliederten Arbeitnehmer fremder Stammfirmen für Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtung...

	5 Mitversichert ist abweichend von 6.3.10, 14 die gesetzliche Pflicht aus nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemieteten, geleasten und geliehenen
	a. Kraftfahrzeugen, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit.
	b. Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,
	c. nicht selbstfahrenden Geräten und Maschinen, landwirtschaftlichen Arbeitsgeräten aller Art;
	d. Zugmaschinen und Raupenschleppern bis 6 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit,
	e. Maschinen als stationäre Kraftquellen,
	f. selbstfahrende Arbeitsmaschinen (Mähdrescher, Motorsägen, Universalgeräte und sonstige Arbeitsmaschinen) sowie Stapler (auch Teleskoplader, Radlader, Hoftracs) bis 20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit;
	g. Kraftfahrzeug-Anhänger.

	6 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers aus der Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften im Umfang des Versicherungsschutzes zur Betriebshaftpflichtversicherung.
	7 Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung fremder Unternehmen im Umfang des Versicherungsschutzes zur Betriebshaftpflichtversicherung.

	6.3.2 Risikobegrenzungen
	1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);
	2 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1);
	3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);
	4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versi...
	5 Anlagen des Versicherungsnehmers laut Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen/Anhang 2).

	6.3.3 Betriebsstörung
	1 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die die unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs des Versicherungsne...
	2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der 6.3.1, 3 b. Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der 6.3.1, 3 a. für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung...

	6.3.4 Leistungen der Versicherung
	1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde ...
	2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
	3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/Umweltdelikts, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehme...

	6.3.5 Versicherte Kosten
	1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen oder Gewässern
	a. die Kosten für die "primäre Sanierung", d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen;
	b. die Kosten für die "ergänzende Sanierung", d. h. für Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer vollständigen Wiederhers...
	c. die Kosten für die "Ausgleichssanierung", d. h. für die Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primä...

	2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden unte...
	3 Die unter 6.3.5, 1. und 6.3.5, 2. genannten Kosten für Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers laut 6.3.10, 1. oder am Grundwasser laut 6.3.10, 2. eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

	6.3.6 Erhöhungen und Erweiterungen
	1 Für Risiken laut 6.3.1, 3. und 6.1.1, 1. umfasst der Versicherungsschutz aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken.
	a. Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
	b. Anlagen laut 2.2 (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1) und 2.5 (UmweltHG-Anlagen/Anhang 2).

	2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004...

	6.3.7 Vorsorgeversicherung
	1 Für Risiken laut 6.3.1, 3. und 6.1.1, 1. sowie 6.1.2, 2. (WHG-Anlagen), 6.3.2, 4. (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen) und 6.1.2, 5. (Abwasseranlagen-, und Einwirkungsrisiko), die nach Abschluss des Vertrags neu entstehen, besteht Versicherung...
	2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer die neuen Risiken bis zur nächsten Hauptfälligkeit, spätestens jedoch innerhalb der ersten drei Monate des folgenden Versicherungsjahrs, auch ohne Aufforderung durch den Ver...
	3 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschu...
	4 Die Bestimmungen zur Vorsorgeversicherung finden keine Anwendung
	a. für die Anlagen laut 6.3.2, 3. (UmweltHG-Anlagen/Anhang 1) und 6.3.2, 6. (UmweltHG-Anlagen/Anhang 2). Der Versicherungsschutz für solche neuen Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung.
	b. für die Zusatzbausteine 1 und 2, sofern Versicherungsschutz vereinbart.

	5 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken
	a. aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;
	b. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
	c. die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;
	d. die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.


	6.3.8 Versicherungsfall
	6.3.9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
	1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,
	a. für die Versicherung nach 6.3.1, 3 a. nach einer Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten - in den Fällen der 6.3.1, 2. und 6.3.1, 3. auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;
	b. für die Versicherung nach 6.3.1, 3 b. nach einer Betriebsstörung bei Dritten in den Fällen der 6.3.1, 2. auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;
	c. für die Versicherung nach 6.3.1, 3 c) nach einer Betriebsstörung bei Dritten.

	2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnungen im Sinne von 6.3.9, 1. werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der E...
	3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
	a. dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebs oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet...
	b. sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

	4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in 6.3.9, 3. genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen laut 9 vereinbarten Gesamtbetrags nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.
	5 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht
	6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von 6.3.9, 1 decken zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auc...

	6.3.10 Nicht versicherte Tatbestände
	1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen u. dgl. sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt w...
	2 am Grundwasser;
	3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens;
	4 die vor Beginn des Versicherungsvertrags eingetreten sind;
	5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert waren;
	6 die im Ausland eintreten (siehe aber 6.3.9, 13.);
	7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt nic...
	8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt entstehen (siehe aber 6.3.3, 3.);
	9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, Gärrückständen, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Unkrautvernichtungs-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln (siehe aber 6.1.1, 1 c. und n.;
	10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind;
	11 die auf
	a. den Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Schäden in folge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen,
	b. gentechnisch veränderte Erzeugnisse und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten zurückzuführen sind;

	12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Umfang dafür behördl...
	13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen;
	14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe aber 6.3.1, 5.).
	15 Die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in Anspr...
	16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten beh...
	17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem Stand der Techn...
	18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetzes;
	19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gew...
	20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben;
	21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
	22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen;
	23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat;
	24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen;
	25 durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft;
	26 aus der Lagerung und Verwendung von halogenierten und teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW und PCB), es sei denn, der Versicherungsschutz wurde hierfür ausdrücklich vereinbart;
	27 aus Besitz und/oder Betrieb von Öl-, Gas- oder Brennstofffernleitungen (sog. Pipelines);
	28 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von Feuerwerken;
	29 aus Anlass von Sprengungen oder Abbruch- und Einreißarbeiten, soweit diese entstehen
	30 die in USA/US-Territorien oder Kanada geltend gemacht werden;
	31 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages;
	32 nach den Artikeln 1792 ff und den damit in Zusammenhang stehenden Regressansprüchen in Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder;
	33 durch elektromagnetische Felder.

	6.3.11 Serienschadenklausel/Selbstbeteiligung/Kumulklausel
	1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die vereinbarte Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen er...
	2 Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht.
	3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Kosten l...
	4 Beruhen mehrere Versicherungsfälle

	6.3.12 Nachhaftung/Rückwärtsdeckung
	1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umweltschäden weiter, die w...
	2 Die Regelung von 6.3.12, 1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen...
	3 Abweichend von 6.3.8 und 6.3.4 wird Versicherungsschutz gewährt für vor Beginn dieses Vertrags eingetretene Versicherungsfälle, für die der unmittelbare Vorversicherer ausschließlich aufgrund einer im Vorvertrag enthaltenen Nachhaftungsfrist analog ...

	6.3.13 Versicherungsfälle im Ausland
	1 Versichert sind - abweichend von 6.3.1, 6. - im Umfang dieser Umweltschadensversicherung im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,
	a. die auf den Betrieb einer im Inland gelegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der 6.3.1, 3. bis 6.3.1, 4. zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der 6.3.1, 3 a. und 6.3.1, 3 b. nur, wenn die Anlagen oder Teile oder Er...
	b. aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen, laut 6.3.1, 3 a..

	2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) laut 6.3.13, 2 Absatz 1 auch auf eintretende Versicherungsfälle,
	a. durch mitversicherte Tiere anlässlich des grenzüberschreitenden Ausreitens, Ausführens oder des Ausreißens dieser Tiere;
	b. im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Acker- und Weideland, wenn diese Flächen im Inland beginnen;
	c. aus Anlass einer vorübergehenden Tätigkeit im Rahmen des versicherten Risikos (auch Teilnahme an Turnieren und sonstigen Veranstaltungen) bis zu einem Jahr im europäischen Ausland. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Hüter von mi...
	d. die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von 6.3.1,3.;
	e. oder Erzeugnisse im Sinne von 6.3.1, 3 b. zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;
	f. die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von 6.3.1, 3 c. zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;
	g. die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten laut 6.3.1, 3. a. zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

	3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dergleichen.
	4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei ...

	6.3.14 Zusatzbaustein 1
	1 Versicherungsschutz besteht - abweichend von 6.3.10 1. - im Rahmen und Umfang der Umweltschadensversicherung auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden laut Umweltschadensgesetz
	a. an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dergleichen sind oder...
	b. an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dergleichen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche Gesundheit ausgehen.
	c. an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder dgl. sind oder waren.

	2 Abweichend von 6.3.10, 2 besteht Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden laut Umweltschadensgesetz am Grundwasser oder infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens.
	3 Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung laut 6.3.7 finden keine Anwendung.
	4 Die in 6.3.10 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.
	a. Pflichten oder Ansprüche, wegen Schäden,
	b. Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen kann.
	c. Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die sich ausschließlich durch Methyltertiär-Buthylether (MTBE) ergeben.
	d. Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht.


	6.3.15 Zusatzbaustein 2
	1 Versicherungsschutz besteht - abweichend von 10.1 und über den Umfang der 6.3.14 (Zusatzbaustein 1) hinaus - im Rahmen und Umfang der Umweltschadensversicherung Versicherungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens ...
	2 Versicherte Kosten
	a. In Ergänzung zu 6.3.5, 2 sind die dort genannten Kosten für die Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, soweit von diesem Boden keine Gefahr für die menschliche Gesundheit ausgeht.
	b. Versicherungsschutz besteht darüber hinaus abweichend von 6.3.1, 2., 6.3.1, 4. und 6.3.1, 5. auch für Kosten
	c. Versicherungsschutz besteht darüber hinaus ebenfalls - teilweise abweichend von 6.3.1, 2., 6.3.1, 4. und 6.3.1, 5. sowie teilweise abweichend von 6.3.10, 14. für Kosten zur Beseitigung einer Boden- und/oder Gebäudekontamination aus dem Gebrauch von...

	3 Die Regelungen zur Vorsorgeversicherung laut 6.3.7 finden keine Anwendung.
	4 Nicht versicherte Tatbestände
	a. Nicht versichert sind Kosten im Sinne von 6.3.15, 2, soweit die Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung beim Dritten ist.
	b. Die in 6.3.10 und 6.3.14 genannten Ausschlüsse finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung.

	5 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der vereinbarten Ersatzleistung und Selbstbeteiligung für Zusatzbaustein 1 (siehe 6.3.14, 2 bzw. Leistungsübersicht).

	6.3.16 Allgemeine Bestimmungen zur Umweltschadensversicherung
	1 Beitragsregulierung
	a. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an d...
	b. Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag rückwirkend zur letzten Hauptfälligkeit berichtigt (Beitragsregulierung), bei Hinzukommen neuer Risiken ab dem Zeitpunkt der Veränderung, beim ...
	c. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden ...
	d. Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

	2 Kündigung nach Versicherungsfall
	a. Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
	b. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versich...

	3 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
	a. Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadensbasisversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte...
	b. Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle
	c. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
	d. Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtsc...
	e. Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.

	4 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften
	5 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
	6 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen
	a. Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden.
	b. Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren über:
	c. Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgem...
	d. Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.
	e. Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.
	f. Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rech...

	7 Mitversicherte Personen
	a. Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung laut ...
	b. Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

	8 Abtretungsverbot



	7  Privatrisiken
	1 Für
	a. der weiteren Mitbesitzer, Hoferben und Altenteiler, auch wenn sie ihren Wohnsitz außerhalb des Betriebsgrundstücks unterhalten.
	b. der mit dem Versicherungsnehmer auf dem Betriebsgrundstück lebenden voll- und minderjährigen Angehörigen;
	c. der mit dem Versicherungsnehmer/Mitbesitzer oder Angehörigen im Sinne von 7. 1. b. auf dem Betriebsgrundstück lebenden Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft sowie deren Kinder;
	d. der mit dem Hoferben oder Altenteiler in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft lebende Partner sowie deren Kinder, auch wenn sie ihren gemeinsamen Wohnsitz außerhalb des Betriebsgrundstücks unterhalten.

	2 Mitversichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter und Hüter von Hunden im Umfang der Besonderen Bedingungen zur Tierhalterhaftpflicht für Hunde. Auf den Ausschluss von Kampfhunden laut der Besonderen Bedingungen zur Tierhalterhaf...


	Besondere Bedingungen zur Privathaftpflichtversicherung AGRAR
	1  Gegenstand der Versicherung
	a. einer Vorstands- oder geschäftsführenden Tätigkeit in Vereinigungen aller Art
	b. oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Betätigung.
	1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige,
	1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
	1.3 aus den Gefahren einer (nichtverantwortlichen) ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Engagements, soweit es sich nicht um eine Vorstands- oder geschäftsführende Tätigkeit handelt.
	1.4 als Eigentümer oder Mieter
	1.4.1
	a. einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) - einschließlich Ferienwohnung -.
	b. eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses;
	c. eines im Inland gelegenen Ferien-/Wochenendhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten Wohnwagens;
	d. eines im Inland gelegenen unbebauten Grundstück bis zu einer Grundstücksgröße von 2.000 m2 ohne gewerbliche Vornutzung, soweit dieses zur privaten Eigennutzung vorgesehen ist.
	1.4.2 Hierbei mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht für die in 1.4.1 genannten Risiken

	1.5 als Radfahrer einschließlich dem Gebrauch nicht versicherungspflichtiger Pedelecs oder gleichartiger Fahrzeuge.
	1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad-, oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);
	1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder strafbaren Handlungen;
	1.8 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden -ausgenommen eines speziell ausgebildeten und verordneten Assistenzhundes (z. B. Blinden-, Signal-, Begleit-, Diabetiker- oder Therapiehund) -, ...
	1.9 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde soweit nicht Versicherungsschutz über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht.
	1.10  als Reiter bei Benutzung fremder Pferde und als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken.
	1.11 wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
	1.11.1 Kraftfahrzeugen,
	a. und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;
	b. mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit;
	c. nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
	1.11.2 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen,
	1.11.3 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen.
	1.11.4 ferngelenkten Modellfahrzeugen.


	2  Mitversicherte Personen
	2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
	a. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers
	b. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Ber...
	c. der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung;

	2.2 Der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder laut 2.1.b. und c. laut den nachstehenden Voraussetzungen:
	2.3 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen od...

	3  Deckungserweiterungen
	3.1 Auslandsschäden
	1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen
	2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern laut 1.2. a bis c.
	3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag be...

	3.2 Häusliche Abwässer
	3.3 Mietsachschäden
	3.3.1  Eingeschlossen ist - abweichend von 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
	3.3.2 aus der Beschädigung oder Vernichtung der Einrichtung von vorübergehend gemieteten Hotelzimmern, Ferienwohnungen und ähnlichen Unterkünften.
	3.3.3 Ausgeschlossen sind
	1 Haftpflichtansprüche wegen
	a. Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung,
	b. Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenen Vermögensschäden,
	c. Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann;
	d. Schäden durch von Schimmelbildung;

	2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprüche.


	3.4 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln
	1 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von 2 b. AHB und abweichend von 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Abhandenkommen von privaten Türschlüsseln, zum Beispiel Verlust des Schlüssels einer gemieteten Wo...
	2 Mitversichert im Rahmen und Umfang von 3.4 1 das Abhandenkommen von fremden berufsbezogenen Türschlüsseln.
	3 Nicht versichert ist/sind
	4 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht

	3.5 Deliktsunfähige Kinder
	3.6 Ansprüche anlässlich eines Gefälligkeitsverhältnisses
	3.7 Tageseltern

	4   Risikobegrenzungen
	5  Vermögensschäden
	5.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
	5.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
	a. durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
	b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
	c. aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
	d. aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
	e. aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
	f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
	g. aus Rationalisierung und Automatisierung;
	h. aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
	i. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
	j. aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;
	k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
	l. aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;
	m. aus Schäden durch ständige Emissionen, z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen.


	6  Eigenschutz Plus (Forderungsausfallversicherung)
	6.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
	6.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte/n Person/en während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird/werden (Versicherungsfall) und der wegen dieses Schadenereignis...
	6.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der Privathaftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfa...

	6.2 Leistungsvoraussetzungen
	6.2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Liechte...
	6.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass
	6.2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der...

	6.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung
	6.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.
	6.3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
	6.3.3 Ersatzleistung siehe Leistungsübersicht
	6.3.4 Für Schäden bis zur Höhe von 1.500 EUR besteht kein Versicherungsschutz.
	6.3.5 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

	6.4 Räumlicher Geltungsbereich
	6.5 Ausschlüsse
	6.5.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an
	6.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für


	7  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
	7.1 Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von 7.15 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten seitens des Versicherungsnehmers bzw. über d...
	a. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;
	b. Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
	c. Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

	7.2 Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von 7.9 AHB - für Versicherungsfälle im Ausland.
	7.3 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:
	a. Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
	b. IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, - Schulung;
	c. Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
	d. Bereithaltung fremder Inhalte zum Abruf, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
	e. Betrieb von Datenbanken.

	7.4 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
	a. wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst
	b. die in engem Zusammenhang stehen mit
	c. gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflich...


	8  Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen
	8.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen abweichend von 7.17 AHB - Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri...
	8.2 Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
	8.2.1 Versicherungsfall ist abweichend von 1.1 AHB - die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer des Versicherungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrages ist ein ...
	8.2.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an w...
	8.2.3 Versicherungsumfang
	8.2.4 8.2.4 Ausschlüsse
	a. gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt hab...
	b. die von den mitversicherten Personen laut 1.2 geltend macht werden;
	c. teilweise abweichend von 3.1
	d. auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen verhängt worden sind;
	e. wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei den...


	9  Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers/Nachversicherungsschutz
	10  Gewässerschadenrestrisiko
	10.1 Gegenstand der Versicherung
	10.2 Rettungskosten
	10.2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten, werden vom Versicherer insoweit übern...

	10.3 Ausschlüsse
	10.3.1 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Ver...
	10.3.2 wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden d...

	10.4 Mitversicherte Risiken
	10.4.1 Mitversichert ist - abweichend von 10.1 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von Anlagen aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 250 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermögen der v...
	10.4.2 Diese Gewässerschadenversicherung bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.
	10.4.3 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach den Besonderen Bedingungen eingeschlossen ist, insbesondere das Halten, der Besitz, das Lenken oder Inbetriebsetzen von Kraft-, Luft-...
	10.4.4 Nach 10.4.1 ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden mitversichert wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Kleingebinden Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.
	10.4.5 Rettungskosten im Sinne von 10.2.1 entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus we...
	10.4.6 Die Bestimmungen nach 3.1.3 und 3.1.4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung.
	10.4.7 Eingeschlossen sind - abweichend von 1.1 AHB - auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidr...


	11  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden laut Umweltschadensgesetz
	11.1 Mitversichert sind - abweichend von 1.1 AHB - öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden nach Umweltschadensgesetz (USchdG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
	11.2 Nicht versichert sind
	a. Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten ...
	b. Pflichten und Ansprüche wegen Schäden

	11.3 Versichert sind - abweichend von 7.9 AHB - im Umfang dieses Versicherungsvertrags im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
	11.4 Ersatzleistung siehe Leistungsübersicht.


	Besondere Bedingungen zur Erweiterten Privathaftpflichtversicherung (HA PHV erweitert)
	1  Gegenstand der Versicherung
	a. einer Vorstands- oder geschäftsführenden Tätigkeit in Vereinigungen aller Art
	b. oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Betätigung.
	1.1 als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige,
	1.2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;
	1.3 aus den Gefahren einer (nichtverantwortlichen) ehrenamtlichen Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen unentgeltlichen Engagements, soweit es sich nicht um einer Vorstands- oder geschäftsführende Tätigkeit handelt.
	1.4 als Eigentümer oder Mieter
	1.4.1
	1 einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentümer) - einschließlich Ferienwohnung -.
	2 eines im Inland gelegenen Ein- oder Zweifamilienhauses;
	3 eines im Inland gelegenen Ferien-/Wochenendhauses oder eines auf Dauer und ohne Unterbrechung fest installierten Wohnwagens,
	4 eines im Inland gelegenen unbebauten Grundstücks bis zu einer Grundstücksgröße von 2.000 m2 ohne gewerbliche Vornutzung, soweit dieses zur privaten Eigennutzung vorgesehen ist.

	1.4.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht
	1 aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften obliegen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Betrieb von Treppenliften, Streuen und Schneeräumen auf Gehwegen);
	2 aus der Vermietung
	3 aus der Streu- und Reinigungspflicht;
	4 als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von 100.000 EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung nach 4 AHB;
	5 als früherer Besitzer aus § 836, Absatz 2, BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand;
	6 der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in dieser Eigenschaft;
	7 aus Besitz und Betrieb einer Photovoltaikanlage im Inland mit einer Leistung von bis zu 10 kWp zur eigenen Energieversorgung und/oder zur Einspeisung in das Netz des örtlichen Energieversorgungsunternehmens, soweit hiermit keine Lieferverpflichtung ...


	1.5 als Radfahrer einschließlich dem Gebrauch nicht versicherungspflichtiger Pedelecs oder gleichartiger Fahrzeuge.
	1.6 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche Betätigung und die Teilnahme an Pferde-, Rad-, oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie die Vorbereitung hierzu (Training);
	1.7 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder strafbaren Handlungen;
	1.8 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und Bienen, nicht jedoch von Hunden - ausgenommen eines speziell ausgebildeten und verordneten Assistenzhunds (z. B. Blinden-, Signal-, Begleit-, Diabetiker- oder Therapiehund) -, ...
	1.9 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder Pferde soweit nicht Versicherungsschutz über eine Tierhalterhaftpflichtversicherung besteht.
	1.10  als Reiter bei Benutzung fremder Pferde und als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu privaten Zwecken.
	1.11 wegen Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch von
	1.11.1 Kraftfahrzeugen,
	a. und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;
	b. mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h Höchstgeschwindigkeit;
	c. nicht versicherungspflichtigen Anhängern.
	1.11.2  Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen,
	1.11.3  Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen.
	1.11.4  ferngelenkten Modellfahrzeugen.


	2  Mitversicherte Personen
	2.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
	a. des Ehegatten und eingetragenen Lebenspartners des Versicherungsnehmers
	b. ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder sich unmittelbar anschließenden Ber...
	c. der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit geistiger Behinderung;
	d. alleinstehender Eltern- und Großelternteile, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer oder seines mitversicherten Partners leben und dort laut Einwohnermeldeamt gemeldet sind,
	e. Personen, die jeweils vorübergehend in den Familienverbund eingegliedert werden (zum Beispiel Au-Pairs, Austauschschüler, Enkelkinder), soweit für diese Person nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht.

	2.2 Der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebende Partner einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft und dessen Kinder nach 2.1 b. und c. nach der nachstehenden Voraussetzungen:
	2.3 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen od...

	3  Deckungserweiterungen
	3.1 Auslandsschäden
	1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.
	2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häusern nach 1.4.1, 1 bis 3.
	3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag be...

	3.2 Häusliche Abwässer/Abwassergrube
	3.3 Mietsachschäden
	3.3.1 aus der Beschädigung von Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
	3.3.2 aus der Beschädigung oder Vernichtung der Einrichtung von vorübergehend gemieteten Hotelzimmern, Ferienwohnungen und ähnlichen Unterkünften.
	3.3.3 Ausgeschlossen sind
	1 Haftpflichtansprüche wegen
	a. Abnutzung, Verschleiß und übermäßige Beanspruchung,
	b. Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten und alle sich daraus ergebenen Vermögensschäden,
	c. Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen besonders versichern kann,
	d. Schäden durch Schimmelbildung,
	e. die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden Rückgriffansprüche.



	3.4 Abhandenkommen von fremden Schlüsseln
	1 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von 2. b. AHB und abweichend von 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Abhandenkommen von privaten Türschlüsseln, zum Beispiel Verlust des Schlüssels einer gemieteten W...
	2 Mitversichert im Rahmen und Umfang von 3.4.1. das Abhandenkommen von fremden berufsbezogenen Türschlüsseln.
	3 Nicht versichert ist/sind
	4 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht.

	3.5 Deliktsunfähige Kinder
	3.6 Ansprüche anlässlich eines Gefälligkeitsverhältnisses
	3.7 Tageseltern/Nebenberufliche Tätigkeiten
	a. aus der Tätigkeit als Tagesmutter für minderjährige Kinder (unbegrenzte Anzahl), insbesondere aus der sich daraus ergebenen Aufsichtspflicht im Rahmen des eigenen Haushalts, aber auch außerhalb der Wohnung, zum Beispiel beim Spielen, bei Ausflügen ...
	b. aus selbstständiger/nebenberuflicher Tätigkeit, sofern kein Versicherungsschutz durch eine andere Haftpflichtversicherung besteht. Bei dieser selbständigen/nebenberuflichen Tätigkeit darf es sich ausschließlich handeln um


	4  Risikobegrenzungen
	5  Vermögensschäden
	5.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne von 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.
	5.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden
	a. durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen;
	b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;
	c. aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;
	d. aus Vermittlungsgeschäften aller Art;
	e. aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung;
	f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschlagung;
	g. aus Rationalisierung und Automatisierung;
	h. aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;
	i. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;
	j. aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen;
	k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;
	l. aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen;
	m. aus Schäden durch ständige Emissionen, z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen.


	6  Eigenschutz Plus (Forderungsausfallversicherung)
	6.1  Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
	6.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte/n Person/en während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird/werden (Versicherungsfall) und der wegen dieses Schadenereignis...
	6.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der Privathaftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfa...

	6.2 Leistungsvoraussetzungen
	6.2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Liechten...
	6.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass
	6.2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der...

	6.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung
	6.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung.
	6.3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.
	6.3.3 Ersatzleistung siehe Leistungsübersicht.
	6.3.4 Für Schäden bis zur Höhe von 1.500 EUR besteht kein Versicherungsschutz.
	6.3.5 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu.

	6.4  Räumlicher Geltungsbereich
	6.5 Ausschlüsse
	6.5.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an
	6.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für


	7  Kautionsleistung im Ausland
	7.1  Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im europäischen Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versich...
	7.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag ...

	8  Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
	8.1  Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von 7.15 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten seitens des Versicherungsnehmers bzw. über ...
	a. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme;
	b. Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar wegen
	c. Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

	8.2  Ersatzleistung siehe Leistungsübersicht.
	8.3 Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von 7.9 AHB - für Versicherungsfälle im Ausland.
	8.4  Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen:
	a. Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
	b. IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, - Schulung;
	c. Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, -pflege;
	d. Bereithaltung fremder Inhalte zum Abruf, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Providing;
	e. Betrieb von Datenbanken.

	8.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche
	a. wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer bewusst
	b. die in engem Zusammenhang stehen mit
	c. gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige bewusste Pflich...


	9  Ansprüche aus Benachteiligungen für Privatpersonen
	9.1  Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversicherten Personen - abweichend von 7.17 AHB - Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen ...
	9.2  Versicherungsfall/Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
	9.2.1 Versicherungsfall ist - abweichend von 1.1 AHB - die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer des Versicherungsvertrags.
	9.2.2 Die Anspruchserhebung sowie die zugrundeliegende Benachteiligung müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an w...
	9.2.3 Versicherungsumfang
	9.2.4 Ausschlüsse
	a. gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Personen, soweit sie den Schaden durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt hab...
	b. die von den mitversicherten Personen nach 1.2 geltend macht werden;
	c. teilweise abweichend von 3.1
	d. auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen verhängt worden sind;
	e. wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und Sozialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei den...


	10  Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers/Nachversicherungsschutz
	11  Gewässerschadenrestrisiko
	11.1 Gegenstand der Versicherung
	11.2 Rettungskosten
	11.2.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten, werden vom Versicherer insoweit übern...

	11.3 Ausschlüsse
	11.3.1 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Ver...
	11.3.2 wegen Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden d...

	11.4 Mitversicherte Risiken
	11.4.1 Mitversichert ist - abweichend von 11.1 - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber von Anlagen aus der Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen in Kleingebinden bis 205 l/kg Inhalt soweit das Gesamtfassungsvermögen der v...
	11.4.2 Diese Gewässerschadenversicherung bezieht sich nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts.
	11.4.3 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach den Besonderen Bedingungen eingeschlossen ist, insbesondere das Halten, der Besitz, das Lenken oder Inbetriebsetzen von Kraft-, Luft-...
	11.4.4 Nach 11.4.1 ist auch die Haftpflicht aus Gewässerschäden mitversichert wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass aus den versicherten Kleingebinden Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.
	11.4.5 Rettungskosten im Sinne von 11.2.1 entstehen bereits dann, wenn der Eintritt des Versicherungsfalls ohne Einleitung von Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus we...
	11.4.6  Die Bestimmungen nach 3.1.3 und 3.1.4 AHB - Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung.
	11.4.7 Eingeschlossen sind - abweichend von 1.1 AHB - auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidr...
	11.4.8 Ersatzleistung und Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht.


	12  Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden  nach Umweltschadensgesetz
	12.1 Mitversichert sind - abweichend von 1.1 AHB - öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden nach Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags
	12.2 Nicht versichert sind
	a. Pflichten oder Ansprüche soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten ...
	b. Pflichten und Ansprüche wegen Schäden

	12.3 Versichert sind - abweichend von 7.9 AHB - im Umfang dieses Versicherungsvertrags im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle.
	12.4 Ersatzleistung siehe Leistungsübersicht.




